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In fast jeder Bauordnung der Länder der Bundesrepublik Deutschland existiert eine Re
gelung, nach der es möglich ist, die bauordnungsrechtliche Pflicht zur Erstellung von 
Abstellmöglichkeiten für vorhandene oder zu erwartende Kraftfahrzeuge durch die 
Zahlung eines Geldbetrages „abzulösen". Die Möglichkeit, solche Abweichungen von 
der Regel im Baurecht zu gewähren, will das Fachschrifttum aus den Grundrechten und 
Verfassungsprinzipien, wie z.B. dem Erfordernis der Verhältnismäßigkeit ableiten1. 
Die Pflicht zum Bau von Stellplätzen und Garagen tritt in Erscheinung, sobald ein 
Grundstück baulich genutzt wird. Durch den Anfahrtsverkehr, der durch ein bebautes 
Grundstück vermehrt hervorgerufen wird, entsteht eine Gefährdung der Leichtigkeit 
des fließenden Verkehrs, sobald die Fahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum abgestellt 
werden. Zur „Philosophie" des Baurechts gehört es, daß diese von der Grandstücks
nutzung ausgehende Gefahr grundsätzlich dadurch beseitigt werden muß, daß der 
durch die Grundstücksnutzung verursachte Zufahrtsverkehr auf dem Grundstück selbst 
aufgenommen wird. Alternativ bieten die meisten Bauordnungen die Möglichkeit, die 
Herstellungspflicht dadurch zu erfüllen, daß Stellplätze auf einem anderen Grundstück 
in der Nähe errichtet werden. 

Es gibt jedoch Fälle, in denen die sogenannte Naturalherstellung auf dem Baugrund
stück oder in dessen Nähe nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten möglich ist. In 
einem solchen Fall sind die Voraussetzungen für die Erteilung der Baugenehmigung 
nicht gegeben, da die grundstücksnahe Unterbringung des Anfahrtsverkehrs zu den 
öffentlich-rechtlichen Pflichten zählt, die erfüllt werden müssen, um eine Baugenehmi
gung zu erhalten. Es gibt für Härtefälle Befreiungsmöglichkeiten, die jedoch als Aus
nahmeregelung nur in wenigen Fällen greifen werden. Außerdem ist es nach allen Bau
ordnungen möglich, durch Regelungen in Bebauungsplänen oder durch Ortssatzungen 
die Herstellung von Stellplätzen zur Aufnahme des parkenden Anfahrtsverkehrs zu 
untersagen oder zu beschränken. Die Erfüllung dieser rechtlichen Vorschriften ist 
grundsätzlich Voraussetzung für die Erteilung der Baugenehmigung. 
Um dem Bauherrn in solchen Fällen die Möglichkeit zu eröffnen, seine Pläne zu ver
wirklichen2, wird seit langem die Zahlung einer Ablöse, als Substitut der Herstellung, 
zur Erfüllung der Stellplatzpflicht anerkannt und in der Praxis angewandt3. Zu Zeiten 
der Reichsgaragenordnung und auch noch danach war umstritten, ob durch die Ablöse 
das sogenannte allgemeine Koppelungsverbot verletzt würde4, also eine öffentliche 
Leistung mit einer Gegenleistung verbunden würde, die in keinem Zusammenhang 
hiermit stehe. Die Verletzung dieses allgemeinen Koppelungsverbotes wurde jedoch 

'Erwe, Ausnahmen und Befreiungen im Baurecht, 30 ff, 42 
2Reisnecker, BayVBl. 1968,9 (9,14) 
Hampenhausen, DÖV 1967,662 (667) 
-»Ortloff NVwZ 1982,75 (76) 



für die Befreiung von der Stellplatzpflicht und die Zahlung einer Ablöse meist verneint. 
Teilweise wurde allerdings als Voraussetzung für die Rechtmäßigkeit der Ge
genleistung ein Vorteil des Bauherrn gefordert, der sich aus der Ablöseverwendung er
geben sollte, um einen Zusammenhang zu wahren. Auch war fraglich, ob ein öffentlich
rechtlicher Vertrag als Handlungsform zulässig war, wenn keine ausdrückliche Hand
lungsformermächtigung vorlag3. Inzwischen wurde in fast jede Landesbauordnung und 
in die Musterbauordnung des Bundes eine Ablöseregelung aufgenommen. 
Hierbei treten Probleme bezüglich der grundsätzlichen Vereinbarkeit mit der Verfas
sung und den Grundrechten auf. Sie betreffen vor allem die Höhe der Ablöse und die 
Verwendung der Ablösebeträge. 

Die generelle Möglichkeit der Erhebung von außersteuerlichen Abgaben ist zwar un
bestritten, die Regelungen bedürfen jedoch der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung. 
Da jede Abgabenart unterschiedliche Ziele verfolgt und an unterschiedliche Sachverhal
te anknüpft, bedarf jede einer eigenen individuellen" verfassungsrechtlichen Rechtfer
tigung. Je nach Abgabenart sind dabei die Zulässigkeitsvoraussetzungen unterschied
lich; es ist eine klare Unterscheidung zwischen den einzelnen Abgabenarten erforder
lich. 

Die Einordnung der Stellplatzablöse hat sich an den herausgearbeiteten Kriterien zur 
Abgrenzung der Abgabenarten zu orientieren und muß dann daraufhin untersucht wer
den, ob sie den entsprechenden verfassungsrechtlichen Voraussetzungen genügt. In 
diesem Zusammenhang kommt den Verwendungsmöglichkeiten der Stellplatzablöse 
eine besondere Bedeutung zu. 

5Ehlers, DVB1. 1986, 529 (537) 
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2. Teil: Die Regelungen der Steüplatzablöse in den Landesbauordnungen 
A. Die historische Entstehung der Steüplatzablöse 
Die Reichsgaragenordnung6 war eine Verordnung, die Regelungen im Zusammenhang 
mit Garagen und Einsteiiplätzen enthielt. § 2 I RGarO legte fest, daß bei Errichtung, 
Umbau und Erweiterungsbauten von Wohnstätten, Betriebs- und Arbeitsstätten oder 
ähnlichen baulichen Anlagen, die hierdurch eine erhebliche Wertsteigerung erhielten 
und für die ein Kraftfahrzeugverkehr von Bewohnern oder Betriebsverkehr vorhanden 
oder zu erwarten war, Einstellplätze in geeigneter Größe, Lage und Beschaffenheit 
samt der notwendigen Zubehöranlagen auf dem Baugrundstück oder in der Nähe zu 
schaffen sind. Im Jahre 1964 wurde angenommen, daß diese Regelung dem Baupoli
zeirecht zuzuordnen sei und daher nicht in die Zuständigkeit des Bundes, sondern der 
Länder fallen würde. § 2 und § 58 RGarO seien auch nicht nach Art. 125 GG Bundes
recht geworden, sondern würden als Landesrecht weitergelten7. Die Vorschriften der 
RGarO waren bei der Erteilung einer Baugenehmigung als zwingende Vorschriften zu 
beachten8. Eine Befreiung war nach § 58 II RGarO möglich, wenn eine offenbar nicht 
beabsichtigte Härte im Einzelfall vorlag, keine wesentliche Beeinträchtigung der Be
lange von Beteiligten erfolgte und die Abweichung mit öffentlichen Belangen verein
bar war. Da jedoch der Verzicht auf die Stellplatzerfüllung zu einer Belastung der öf
fentlichen Verkehrsflächen führte, standen meist öffentliche Belange der Befreiung 
nach § 58 II RGarO entgegen9. 

Die Verpflichtung zur Schaffung von Stellplätzen wurde als Auflage zur Baugeneh
migung angeordnet und entsprechend durchgesetzt10. Im Falle der Unmöglichkeit der 
Pflichterfüllung wurde ein öffentlich-rechtlicher Vertrag geschlossen, durch den die 
Pflicht zur Zahlung eines Betrages zugunsten der Erweiterung öffentlicher Parkflächen 
begründet und die Stellplatzerfüllung als „abgelöst" betrachtet wurde11. 
Insbesondere bei der Gestaltung durch öffentlich-rechtlichen Vertrag wurden Probleme 
gesehen. Vor allem sah man diese unter dem Gesichtspunkt eines Verstoßes gegen den 
Gleichheitsgrundsatz, da in manchen Fällen die Ablösungszahlung durch Verwaltungs
akt, in anderen durch öffentlich-rechtlichen Vertrag geregelt wurden12, und es noch 
keine Richtlinien für die Ablöse gab. 

Später war umstritten, ob das allgemeine Koppelungsverbot, das aus dem Verhältnis
mäßigkeitsgrundsatz hergeleitet wird 1 3, durch die Verbindung der Befreiung von der 
Stellplatzpflicht mit der Verpflichtung zu einer Zahlung verletzt sei. Es ist verletzt, 

6Reichsgaragenordnung vom 17.02. 1939; in: Kleffner, Kommentar zur Garagenordnung 
'Lütkes, Reichsgaragenordnung, 6, 7 
8Lütkes, Reichsgaragenordnung, 7 
'Lütkes, Reichsgaragenordnung, 10 
10Thiel / Frohberg, Garagenbaurecht der Bundesländer, 137 
11Thiel / Frohberg, Garagenbaurecht der Bundesländer, 138 ff. 
12Thiel / Frohberg, Garagenbaurecht der Bundesländer, 141 
13Schachel, DVB1. 1980,1038 (1039) 



wenn zwischen Leistung und Gegenleistung kein innerer Zusammenhang besteht14, also 
eine staatliche Leistung von einer damit nicht in Zusammenhang stehenden Gegenlei
stung abhängig gemacht wird. Das Koppelungsverbot sei jedoch nicht verletzt, so hatte 
man argumentiert, wenn ein zumindest innerer Zusammenhang bestehe. Zusätzlich 
dürfe keine Schlechterstellung des Vertragspartners in dem Sinne erfolgen, daß er 
durch die Gewährung der staatlichen Leistung stärker belastet wurde, als ohne diese. 
Das bedeutet im konkreten Fall, daß bei der Befreiungsgewährung von der Realherstel-
lungspflicht eine höhere Ablöse bezahlen müßte, als dem Bauherrn Realherstellungs
kosten entstehen würden15 Bei der Stellplatzablöse besteht ein innerer Zusammenhang 
zwischen der Befreiung von der Stellplatzherstellungspflicht und der Zahlung von 
Geldmitteln für die Schaffung von öffentlichem Parkraum16. Eine gesetzliche Grundla
ge für die Ablösungsvereinbarung ist gerade bei Baudispensfällen - da sie dort schon 
immer üblich war - nicht unbedingt erforderlich. Es genügt, wenn kein Gesetz aus
drücklich die Übernahme einer derartigen Leistungsverpflichtung verbietet17. 

B. Übersicht über die SteUplatzablöseregelungen der Landesbauordnungen 
I. Musterbauordnung18 

Nach § 48 V der Musterbauordnung kann die untere Bauaufsichtsbehörde mit Ein
verständnis der Gemeinde verlangen, daß der zur Stellplatzherstellung Verpflichtete an 
die Gemeinde einen Geldbetrag zahlt, wenn die Stellplatzherstellung nicht oder nur 
unter großen Schwierigkeiten möglich ist. Falls die Herstellung durch örtliche Bauvor
schriften oder Bebauungsplan aus Gründen des Verkehrs oder aus städtebaulichen 
Gründen untersagt oder eingeschränkt ist, so ist auch in diesem Fall ein Geldbetrag zu 
zahlen. 

Der Geldbetrag darf sechzig vom Hundert der durchschnittlichen Herstellungskosten 
von öffentlichen Parkeinrichtungen oder privaten Stellplätzen, einschließlich der Ko
sten des Grunderwerbs im Gemeindegebiet oder in bestimmten Teilen des Gemeinde
gebietes, nicht übersteigen. Die Höhe des Geldbetrages, der je Stellplatz zu entrichten 
ist, soll durch Satzung festgelegt werden. 

Die Gemeinde hat den Geldbetrag für die Herstellung zusätzlicher öffentlicher Park
einrichtungen oder zusätzlicher privater Stellplätze zur Entlastung der öffentlichen 
Verkehrsflächen, für die Modernisierung, Instandhaltung und Instandsetzung öffentli-

14Campenhausen, DÖV 1967,664 
1'Campenhausen, DÖV 1967,664 
16BVerwG, Urteil vom 13.07.1979, DÖV 1979,757 
'Hampenhausen, DÖV 1967,664; Reisnecker, BayVBl. 1968,10 
1 8 Die vorliegende Fassung der Musterbauordnung wurde von der Arbeitsgemeinschaft der für das Bau-, 

Wohnungs- und Siedlungswesen zustandigen Minister der Bundesländer (ARGEBAU) am 11. Dezember 
1993 als Muster für die Länder der Bundesrepublik Deutschland beschlossen. 
Abgedruckt in. Böckenförde / Teinme, Musterbauordnung. VTI ff.: Entwicklung der Musterbauordnung; 
§ 48 VI, VII, VIT! Musterbauordnung; Stand: 01.03.1994 
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eher Parkeinrichtungen oder für bauliche Anlagen und andere Anlagen und Einrichtun
gen, die den Bedarf an Parkeinrichtungen verringern, zu verwenden. 
Die Musterbauordnung ist kein geltendes Recht, sondern ein zwischen den zuständigen 
Referaten von Bund und Ländern abgestimmmter Entwurf, der den Ländern eine Hilfe 
bei der Gestaltung ihrer Landesbauordnungen sein soll 1 9. Die Verwendung der Stell
platzablösungen, die vorgeschlagen wird, umfaßt verschiedene Varianten, die größten
teils von den Landesbauordnungen übernommen wurden. 

II. Brandenburgische Bauordnung20 

Eine Ablösung der Stellplatzherstellung kann von der Bauaufsichtsbehörde gewährt 
werden, wenn die Stellplatzherstellung nur unter großen Schwierigkeiten möglich ist und 
die Gemeinde zustimmt. Die Ablösung kann gefordert werden, wenn die Herstellung 
unmöglich ist oder sie aus Gründen des Verkehrs, durch Satzung oder durch Fest
setzungen des Bebauungsplans, untersagt oder eingeschränkt wurde. 
Der Geldbetrag soll den anteiligen, durchschnittlichen Herstellungskosten von öffentli
chen oder privaten Stellplätzen, einschließlich des Grunderwerbs im Gemeindegebiet 
oder bestimmten Teilen des Gemeindegebietes, entsprechen. Je Stellplatz sind 25 qm, 
ebenerdig, zu veranschlagen. 

Der Geldbetrag ist von der Gemeinde für die Herstellung und Instandhaltung zusätzli
cher öffentlicher Einrichtungen für Stellplätze und Abstellplätze oder von zusätzlichen 
privaten Stellplätze und für bauliche Maßnahmen zum Ausbau und zur Instandsetzung 
von Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs zu verwenden. 

III. Bauordnung für Berlin21 

Eine grundsätzliche Stellplatzpflicht besteht nur noch für eine ausreichende Anzahl von 
Stellplätzen für schwer Gehbehinderte und Behinderte im Rollstuhl. Eine Regelung der 
Ablöse findet sich nicht. Ursprünglich bestand eine Stellplatzpflicht mit Pflicht zur Ablö
sungszahlung, die in eine Stellplatzpflicht ohne Ablösungspflicht geändert wurde. Die 
Vorschrift über die Pflicht, eine Ablöse zu zahlen, die ursprünglich bestand22, wurde aus 
der bauordnungsrechtlichen Regelung herausgenommen. 

IV. Landesbauordnung für Baden-Württemberg23 

Wenn es nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten möglich ist, der Stellplatzherstel
lungspflicht nachzukommen, kann die Baurechtsbehörde mit Zustimmung der Gemein
de zulassen, daß der Bauherr zur Erfüllung einen Geldbetrag an die Gemeinde zahlt. Die 

19Böckenförde / Temme, Musterbauordnung, XVII 
2 0 § 52 VL VII, VTA Brandenburgische Bauordnung vom 01.06.1994; Stand 15.08.1994 
2 1 § 48 Bauordnung für Berlin in der Fassung vorn 01.11 1997; Stand 15.11.1997 
22Grundei / Steinhoff, Bauordnung für Berlin, (Stand 28.02.1985), § 48 HL Rz. 15 ff. 

37 V, VI Landesbauordnung für Baden-Württemberg vom 08.08.1995; Stand 01.09.1995 



Zustimmung der Gemeinde ist eine Ermessensentscheidung24, sie stellt keinen Ver
waltungsakt dar25. Bei der Entscheidung der Gemeinde sind die Interessen des Bauherrn 
mit öffentlichen Belangen abzuwägen, die vor allem Gründe des Verkehrs sein können26. 
Die Zulassung der Ablöse ist eine eigenständige Entscheidung der Baurechtsbehörde, die 
einen Verwaltungsakt darstellt27. Sie steht im Ermessen der Baurechtsbehörde, wobei zu 
beachten ist, daß Primärverpflichtung die Realherstellung ist28. Die Auswirkungen auf 
die Sicherheit und Leichtigkeit des fließenden Verkehrs sind zu berücksichtigen. Je er
heblicher die Beeinträchtigungen sind, umso mehr Nachteile sind dem Bauherrn zuzumu
ten29. 

Die Ablösung ist eine vollwertige Erfüllung der Stellplatzverpflichtung und es ist neben 
ihr keine weitere Ausnahme oder Befreiung von der Stellplatzpflicht erforderlich30. Die 
Regeln über Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen (§ 56 LBO) gelten auch für 
die Stellplatzverpflichtung, jedoch geht § 37 LBO als spezielle Regelung vor31. 
Ob große Schwierigkeiten vorliegen, die SteUplatzverpflichtung zu erfüllen, hängt davon 
ab, ob für den Bauherrn unzumutbare Nachteile dabei auftreten. Diese können finanziel
ler oder sonstiger Art sein32. 

In der Landesbauordnung für Baden-Württemberg wird der Verwendungsvorschlag der 
Musterbauordnung, die Stellplatzablöse für bauliche Anlagen und andere Anlagen und 
Einrichtungen, die den Bedarf an Parkeinrichtungen verringern, übernommen. Hierfür 
werden als Beispiel Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs und des Fahr
radverkehrs aufgeführt. Die Verwendung für Anlagen und Einrichtungen des öffentli
chen Personennahverkehrs und des Fahrradverkehrs soll einen Beitrag zur Entlastung 
der Innenstädte vom Individualverkehr und zur Förderung umweltgerechter Verkehrs
konzepte leisten33. Es ist Sache der Gemeinden zu bestimmen, welche Einrichtungen sie 
schaffen will 3 4 . 

Die Gemeinde legt die Höhe des Geldbetrages fest. Für Stellplatzbedarf bei Wohnungen 
sind Abweichungen zuzulassen. Bei der Festsetzung des Geldbetrages hat die Gemeinde 
das Gleichbehandlungsgebot zu beachten. Die Höhe des Betrages soll sich an den er
sparten Aufwendungen des Bauherrn und den Kosten der Gemeinde für die zu schaffen
den Parkeinrichtungen orientieren35. Meist wird die Gemeinde Ablösungsbestimmungen 

24Schlez, Baden-Württemberg, 128 
25Neuffer / Arnim, Baden-Württemberg, § 37 Rz. 81, 99 
26Imig / Kiess, Baden-Württemberg, 49 
27Imig / Kiess, Baden-Württemberg, 51 
28Dahlinger / Breig, Baden-Württemberg, C. 2,2 
29lmig / Kiess, Baden-Württemberg, 49 
30Imig / Kiess, Baden-Württemberg, 47 
31Imig / Kiess, Baden-Württemberg, 59 
32Imig / Kiess, Baden-Württemberg, 49 
33Imig / Kiess, Baden-Württemberg, 55, 56 

Îmig / Kiess, Baden-Württemberg, 56 
35Imig / Kiess, Baden-Württemberg. 55 



in Satzungsform oder als allgemeine Richtlinie erlassen36. Eine Staffelung nach Zonen ist 
möglich, unter Umständen sogar erforderlich37. Ebenfalls ist von Zeh zu Zeit eine 
Überprüfung und Anpassung möglich38. 
Nach § 37IH LBO kann die Baurechtsbehörde eine Herstellung zu einem späteren Zeit
punkt zulassen. Sie muß die Herstellung aussetzen, solange und soweit ein Bedarf an 
Stellplätzen und Garagen nachweislich nicht besteht und die zur Herstellung erforder
lichen Flächen durch eine Baulast gesichert sind. Die Beweislast obliegt dem Bauherrn. 
Ein Bedarf besteht z.B. nicht, wenn Bewohner eines Gebäudes nachweislich über kein 
Kraftfahrzeug und keinen Führerschein verfügen. Wenn diese Voraussetzungen vorlie
gen, besteht ein Anspruch des Bauherrn auf Aussetzung39. Eine teilweise Aussetzung im 
Falle von „Job-Tickets" ist möglich, wenn der Arbeitgeber den Beschäftigten, in der be
troffenen baulichen Anlage, Zeitkarten für den öffentlichen Personennahverkehr zur 
Verfügung stellt und dadurch den Verkehr tatsächlich vermindert40. Jedoch wird auch 
schon bei der Ermittlung der notwendigen Stellplätze eine Anbindung an den öffentli
chen Personennahverkehr und z.B. auch an dessen Taktfrequenz berücksichtigt41. Diese 
Tatsachen sind ebenfalls für die Stellplatzablöse bedeutsam, da für die Ermittlung des 
Ablösebetrages von der Anzahl der notwendigen Stellplätze ausgegangen wird. Auch für 
die Stellplatzablöse ist eine Aussetzung möglich, wenn ein Bedarf an Parkeinrichtungen 
nachweisbar nicht besteht. Dies gilt auch im Falle der „Job-Tickets". 

V. Bayerische Bauordnung42 

Kann der Bauherr die Stellplatzpflicht nicht durch Herstellung auf seinem Grundstück 
oder in der Nähe erfüllen, so kann er die Verpflichtung durch die Zahlung eines Geld
betrages an die Gemeinde ablösen. Dieser ist für die Herstellung von Stellplätzen zuver
wenden. 
Wenn die Herstellung von Stellplätzen oder Garagen durch die Festsetzungen eines Be
bauungsplans oder örtliche Bauvorschriften ausgeschlossen oder eingeschränkt wurde, 
kann die Erfüllung durch Zahlung einer Ablöse verlangt werden. Die Gemeinde hat in 
diesem Fall den Betrag für die Herstellung von Stellplätzen oder Garagen an geeigneter 
Stelle oder für den Unterhalt bestehender Garagen und Stellplätze zu verwenden. Wenn 
aus rechtlichen Gründen die Ablösung verlangt werden kann, so kann der Betrag auch 
für bauliche Maßnahmen zum Ausbau und zur Unterhaltung von Einrichtungen des öf
fentlichen Personennahverkehrs und für Parkleitsysteme verwendet werden. Vorausset-

^Neuffer / Arnim, Baden-Württemberg, § 37 Rz. 125 
3 7 OVG Lüneburg, Urteil vom 28. 4. 1987, BRS 47, Nr. 112 
38Neuffer / Arnim, Baden-Württemberg, § 37 Rz. 125 
39Dahlinger / Breig, Baden-Württemberg, C. 2. 1,1 
40Dahlinger / Breig, Baden-Württemberg, C. 2. 4, 3 
41Dahlinger / Breig, Baden-Württemberg, C. 2. 5,1 ff. 
4 2 Art. 53 Bayerische Bauordnung vom 04.08.1997; Stand: 15.11.1997 



zung hierbei ist eine bessere Ausnutzung von Parkeinrichtungen in den Gebieten, in de
nen der Ausschluß erfolgte. 
Die Verpflichtung zur Zahlung eines Ablösungsbetrages kann nicht durch die Bauauf
sichtsbehörde als Auflage in die Baugenehmigung aufgenommen werden, da dies be
deuten würde, daß die Gemeinde zum Abschluß eines Ablösungsvertrages gezwungen 
werden kann. Der Abschluß eines Ablösevertrages bedeutet für die Gemeinde, daß sie 
die Verantwortung übernimmt, den entstehenden ruhenden Verkehr unterzubringen. 
Außerdem hat sie einen Teil der Herstellungskosten zu tragen, da die Ablöse diese nicht 
hundertprozentig deckt. Da diese Entscheidungen im Ermessen der Gemeinde liegen, 
kann sie nicht zum Abschluß eines Ablösungsvertrag gezwungen werden43. Der Ab
schluß eines derartigen Vertrages ist Voraussetzung für die Erteilung einer Baugeneh
migung44. 

Die Möglichkeit, eine Stellplatzablöse anstelle der Naturalherstellung nach Art. 52 BayO 
zu leisten, mildert die in der Stellplatzpflicht liegende Eigentumsbescbränkung45. Als 
taugliche Handlungsform der Stellplatzablöse kommt nur der öffentlich-rechtliche Ver
trag in Frage. Daher wird aus dem Gesetz eine Vertragsformermächtigung hergeleitet46. 
Die Gemeinde entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen im eigenen Wirkungskreis, 
wobei der Gleichheitssatz und öffentliche Belange zu beachten sind47. Der Entschluß der 
Gemeinde, einen Stellplatzablösungsvertrag abzuschließen, ist kein Verwaltungsakt, 
sondern nur eine Willenserklärung im Vorfeld eines Vertrages48. 
Als Ablösungsbetrag ist ein angemessener Betrag zu entrichten. Der Bauherr soll durch 
die Ablösungszahlung weder besser noch schlechter gestellt werden, als bei Erfüllung 
der Realherstellungspflicht49. Die Höhe der Ablösung wird durch die Gemeinde be
stimmt. Die Bauaufsichtsbehörde ist nicht befugt, die Ablösungssumme hoheitlich fest
zusetzen50. 

Eine Verwendung für den öffentlichen Personennahverkehr ist nur im Falle des Ablö
sungsverlangens möglich51. Hierfür reicht es aus, daß ein Ablösungsverlangen gestellt 
werden kann; dies ist der Fall, wenn die Realherstellung rechtlich ausgeschlossen ist52. 

43Baumgartner / Jade / Weira, BayBO, Art 59 Rz. 20 
"Koch / Moldovsky, BayBO, Art 59 Rz. 1 
45Koch / Moldovsky, BayBO, Art. 59 Rz. 2.1 
^Koch / Moldovsky, BayBO, Art. 59 Rz. 2.3.1.1+4.; Baumgartner / Jade / Weinl, BayBO, Art. 59 Rz. 10 f. 
47Koch / Moldovsky, BayBO, Art. 59 Rz. 2.3.1.2; Baumgartner / Jade / Weinl, BayBO, Art. 59 Rz. 13 f. 
48Baumgartner / Jade / Weinl, BayBO, Art. 59 Rz. 10 
49Koch / Moldovsky, BayBO, Art. 59 Rz. 2.3.2; Baumgartner / Jade / Weinl, BayBO, Art 59 Rz. 23; Koch / 

Moldovsky hält auch die Auferlegung der gesamten Herstellungskosten für Öffentliche Parkmöglichkeiten 
noch für angemessen. Auch Baumgartner / Jade / Weinl (Rz. 24) gehen davon aus, daß eine 100 % 
Kostenlast angemessen ist sie weisen jedoch darauf hin, daß üblicherweise ein Abschlag erfolgt da nicht 
nur der Ablösende ein Nutzungsrecht erhält sondern auch die Allgemeinheit Es kommt daher auf die 
Einzelfallgestaltung an. ob eine volle Kostenbelastung noch verhältnismäßig ist 

50Koch / Moldovsky, BayBO, Art. 59 Rz. 2.3.2 
51Koch / Moldovsky, BayBO, Art. 59 Rz. 4.1; 4.3 
"Baumgartner / Jade / Weinl, BayBO, Art. 59 Rz. 72 



Die Forderung der Bauaufsichtsbehörde an den Bauherrn einen Ablösungsvertrag mit 
der Gemeinde zu schließen53, ist im Falle, daß der Bauherr den erforderlichen Abschluß 
eines Ablösungsvertrages verweigert, eine Ermessensentscheidung in Form eines Ver-
waltungsaktes54. Voraussetzung für den Erlaß einer Beschränkungssatzung nach Art. 98 
II Nr. 4 BayBO ist, daß der ruhende Verkehr anderweitig untergebracht werden kann. 
Nur dann liegt eine rechtsfehlerfreie Abwägung zum Erlaß eines Bebauungsplanes mit 
Ausschluß oder Beschränkung der Herstellung von Stellplätzen oder Garagen vor. In ei
nem solchen Fall kann die Ablösungszahlung auch für den öffentlichen Personennahver
kehr verwendet werden. Die Gemeinde hat durch Vorleistungen sichergestellt, daß der 
ruhende Verkehr anderweitig untergebracht wird und hierdurch eine rechtsfehlerfreie 
Abwägung und einen Realherstellungsausschluß ermöglicht55. Die Ablösung dient auch 
als Lastenausgleich für die Vorleistungen der Gemeinde56. Die Verwendung für den öf
fentlichen Personennahverkehr beruht auf dem Gedanken, daß gerade ein vorhandener, 
gut ausgebauter öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) die rechtsfehlerfreie Untersa
gung der Realherstellung ermöglicht, da ein attraktiver ÖPNV zu dessen Benutzung 
motiviert. Dadurch wird der Stellplatzbedarf verringert57. Die Verwendung für Parkleit
systeme wurde neu in die Bauordnung aufgenommen. Es muß jedoch ein räumlich ver
bessernder Bezug zu dem Gebiet der Stellplatzbeschränkung vorhanden sein58. 

VI. Bremische Bauordnung59 

Die Herstellungspflicht kann auch durch Zahlung eines Ablösungsbetrages erfüllt wer
den. Bei Wohnungsbauvorhaben kann allerdings im Einzelfall die Herstellung ganz oder 
teilweise verlangt werden. 
Die Ablösung von geforderten Fahrradstellplätzen, kann nur ausnahmsweise durch Zah
lung eines Ablösungsbetrages erfüllt werden. 
Falls die Herstellung von Stellplätzen durch Festsetzungen in Bebauungsplänen oder 
Ortsgesetzen ganz oder teilweise ausgeschlossen wird, so ist die Verpflichtung durch 
Ablösezahlung zu erfüllen. 
Die Höhe der Ablöse wird durch Ortsgesetz festgelegt, sie darf allerdings nicht 80 vom 
Hundert der durchschnittlichen Herstellungskosten übersteigen. 
Die Geldbeträge sind für die Herstellung zusätzlicher öffentlicher Parkeinrichtungen, zu
sätzlicher privater Stellplätze, für die Modernisierung und Instandhaltung öffentlicher 

"Baumgartner / Jade / Weinl, BayBO, Art. 59 Rz. 44 
54Baumgartner / Jade / Weinl, BayBO, Art. 59 Rz. 43 
"Baumgartner / Jade / Weinl, BayBO, Art. 59 Rz. 72 
56Baumgartner / Jade / Weinl, BayBO, Art. 59 Rz. 72 
"Baumgartner / Jade / Weinl, BayBO, Art. 59 Rz. 2,71 
5 8 Art. 53 I Bayerische Bauordnung vom 04.08.1997, Stand: 15.11.1997 
5 9 § 49 VIIVIII, IX Bremische Landesbauordnung vom 27.03.1995; Stand: 01.08.1995 



Parkeinrichtungen, bauliche und andere Anlagen bzw. Einrichtungen zu verwenden, die 
geeignet sind, den Bedarf an Parkeinrichtungen für Kraftfahrzeuge zu verringern. 
Die allgemeine Verwendungsregelung der Musterbauordnung wird hier übernommen. 

VII. Hessische Bauordnung60 

Die Gemeinden legen unter Berücksichtigung der örtlichen Verkehrsverhältnisse fest, ob 
und in welchem Umfang Stellplätze oder Garagen und Abstellplätze für Fahrräder61, er
richtet werden müssen, um den Erfordernissen des ruhenden Verkehrs zu genügen. 
Die Gemeinde kann festlegen, daß die zur Herstellung von Stellplätzen Verpflichteten, 
unter Fortfall der Herstellungspflicht, an die Gemeinde einen Geldbetrag zu zahlen ha
ben, wenn die Herstellung nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten möglich oder 
untersagt ist. Die Höhe des Geldbetrages ist in einer Satzung festzulegen. 
Verwendet werden soll der Geldbetrag für die Herstellung zusätzlicher Parkeinrichtun
gen zugunsten des Gemeindegebietes, die Unterhaltung bestehender Parkeinrichtungen 
und für investive Maßnahmen des öffentlichen Personennahverkehrs oder Fahrradver
kehrs. Die Verwendung des Geldbetrages muß einen Vorteil bewirken, d.h. die ver
kehrstechnische Erreichbarkeit des die Zahlungspflicht auslösenden Vorhabens muß ver
bessert werden. 

Es wird der Gemeinde überlassen, eine Stellplatzpflicht zu begründen und diese zu ge
stalten, um ihr den Handlungsspielraum einzuräumen und damit spezifische Probleme 
vor Ort zu lösen62. Es ist möglich, die Baugenehmigung von der Entscheidung der Ge
meinden zur Ablöse und der Zahlung eines Geldbetrages abhängig zu machen63. 
Die Pflicht zur Herstellung von Stellplätzen kann bei besonderen Voraussetzungen ver
ringert oder ausgesetzt werden. Beispielsweise ist dies der Fall, wenn der Arbeitgeber 
den Beschäftigten Job-Tickets für den ÖPNV zur Verfügung stellt, da dies eine Verrin
gerung des Stellplatzbedarfs bewirkt64. Die Bedingung, daß durch die Verwendung des 
Ablösungsbetrages ein Vorteil für das Baugrundstück entstehen muß, wurde aufgenom
men, um eine verfassungsrechtlich gebotene Abgrenzung zur allgemeinen Steuerpflicht 
zu schaffen. Wobei dieser Vorteil in einer besseren Erreichbarkeit des Grundstücks mit 
dem öffentlichen Personennahverkehr oder dem Fahrrad liegen kann65. 

6 0 § 50 VT, VU, VTil Hessische Bauordnung vom 19.12.1994; Stand 01.02.1995 
61Müller / Weiß, Das Baurecht in Hessen, § 50,1B 1,2.2 
62Müller / Weiß, Das Baurecht in Hessen, § 50,1B 1,1.3 
6 3 § 50 VIII Hessische Bauordnung; Müller / Weiß, Das Baurecht in Hessen, § 50,1B 1,2.6.9.3: Wenn kern 

unmittelbares Nutzungsrecht eingeräumt wird, nimmt Müller / Weiß eine Obergrenze von 80 % bezüglich 
der Höhe der Ablöse an. 

"Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Technologie und Europaangelegenheiten, Vorrang für 
den ÖPNV, 17; Müller / Weiß, Das Baurecht in Hessen, § 50,1B 1,2.6.6 

"Müller / Weiß, Das Baurecht in Hessen, § 50,1B 1,2.7.2 
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VIII. Hamburgische Bauordnung66 

Die Verpflichtung zur SteUplatzschaffung wird durch Zahlung eines Ausgleichsbetrages 
an die Freie Hansestadt Hamburg erfüllt, wenn notwendige Stellplätze oder Fahr
radstellplätze nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten hergestellt oder nach
gewiesen werden können oder die Herstellung rechtlich ausgeschlossen wurde. Eine 
Ausnahme ist für Wohnraumschaffung möglich. 
Die Geldbeträge sind für den Erwerb von Flächen zur Herstellung, Unterhaltung, 
Grundinstandsetzung und Modernisierung von baulichen Anlagen zum Abstellen von 
Kraftfahrzeugen außerhalb öffentlicher Straßen und von Fahrrädern und für die Ver
bindungen zwischen Parkeinrichtungen und Haltestellen des öffentlichen Personennah
verkehrs, für Parkleitsysteme und andere Einrichtungen zur Verringerung des Parksuch
verkehrs, sonstige Maßnahmen zugunsten des ruhenden Verkehrs und für Einrichtungen 
des öffentlichen Personennahverkehrs und für Radverkehrsanlagen zu verwenden. 
Die Höhe des Ausgleichsbetrages wird durch ein besonderes Gesetz bestimmt. 
Auch hier besteht neben der Verwendung für die Unterbringung des ruhenden Verkehrs 
eine Verwendungsmöglichkeit für sonstige Maßnahmen, wie sie die Musterbauordnung 
vorschlägt. 

IX. Bauordnung für Mecklenburg-Vorpommern67 

Ist die Erfüllung der Stellplatzpflicht nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten mög
lich oder ist die Herstellung untersagt oder eingeschränkt, so kann die Bauauf
sichtsbehörde mit Einverständnis der Gemeinde verlangen, daß der zur Herstellung 
Verpflichtete einen Geldbetrag an die Gemeinde zahlt. Die Höhe des Geldbetrages darf 
60 vom Hundert der Herstellungskosten, einschließlich der Kosten des Grunderwerbs 
nicht übersteigen. Die Höhe des Betrages je Stellplatz ist durch Satzung festzulegen. Die 
Gemeinde hat den Geldbetrag für die Herstellung zusätzlicher öffentlicher Parkeinrich
tungen, zusätzlicher privater Stellplätze, für die Modernisierung und Instandhaltung öf
fentlicher Parkeinrichtungen und für Fahrradwege, sowie bauliche Anlagen oder andere 
Anlagen und Einrichtungen, die den Bedarf an Parkeinrichtungen verringern, zu ver
wenden. 

6 6 § 49 Hamburgische Bauordnung vom 27.09.1995; 01.11.1995 
6 7 § 48 VI, VTI, VIII Bauordnung für Mecklenburg-Vorpommern vom 26.04.1994; Stand 15.07.1994 



X. Niedersächsische Bauordnung68 

Die SteUplatzherstellungspflicht kann, außer für Wohnungen, ausgesetzt werden, wenn 
nachweislich kein Stellplatzbedarf zu erwarten ist. 
Falls die Herstellung nicht oder nur unter außergewöhnlichen Schwierigkeiten möglich 
ist, kann die Bauaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde ausnahmsweise 
die Erfüllung durch Zahlung eines Geldbetrages zulassen. Die Erfüllung durch Zahlung 
eines Ablösungsbetrages ist auch bei Untersagung der Herstellung vorzunehmen. 
Der Geldbetrag richtet sich nach dem Vorteil, der dem zur Herstellung Verpflichteten 
durch die Nichterrichtung erwächst. Der Geldbetrag kann sich auch an anderen Krite
rien orientieren, wie z.B. den durchschnittlichen Herstellungskosten von Parkplätzen und 
Parkhäusern. Er kann durch Satzung festgelegt werden. Die Gemeinde hat den Geldbe
trag für Parkplätze, Stellplätze, Garagen, oder Anlagen und Einrichtungen für den öf
fentlichen Personennahverkehr, Anlagen zum Abstellen von Fahrrädern, Fahrradwegen 
und sonstigen Anlagen und Einrichtungen, die den Bedarf an Einsteilplätzen verringern, 
zu verwenden. 

Auch hier wird die allgemeine Verwendungsregelung der Musterbauordnung über
nommen. 
Job-Tickets sollen das Umsteigen auf den ÖPNV fördern69. Sie können zu einer Aus
setzung der Herstellungspflicht führen, wenn sie den Arbeitnehmern vom Arbeitgeber 
zur Verfügung gestellt werden und eine Verringerung des Stellplatzbedarfs erwartet 
werden kann70. Die Stellplatzablöse orientiert sich an dem Verursacherprinzip, da der 
Bauherr einen Stellplatzbedarf hervorruft7'. Die Einwilligung der Gemeinde zur Stell
platzablöse ist kein Verwaltungsakt. Die Zustimmung der Gemeinde führt zu ihrer wirt
schaftlichen Belastung, da sie den verursachten ruhenden Verkehr unterbringen muß. 
Die Befreiung des Bauherrn stellt daher eine besondere Begünstigung dar72. 
Es ist möglich, in die Baugenehmigung aufzunehmen, für wieviele Stellplätze eine Ablö
se entrichtet werden muß und wieviel hierfür gezahlt werden muß, da die Bauauf
sichtsbehörde über die Ausnahme entscheidet; dabei ist jedoch das Einvernehmen der 
Gemeinde herbeizuführen. Anstelle oder neben einer solchen Auflage kann ein öffent
lich-rechtlicher Vertrag zwischen Bauherr, Gemeinde und Bauaufsichtsbehörde ge
schlossen werden, in dem die Höhe der Ablöse und auch deren Verwendung festgelegt 
werden kann73. 

6 8 § 47 a Niedersächsische Bauordnung vom 15.06.1995; Stand 01.07.1995 
69Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr, Neue Wege im öffentlichen 

Personennahverkehr, 5 
70Große-Suchsdorf / Lindorf. Niedersächsische Bauordnung, § 47 Rz. 32 £ 
71Große-Suchsdorf / Lindorf, Niedersächsische Bauordnung, § 47 Rz. 2 
72Gro6e-Suchsdorf / Lindorf, Niedersächsische Bauordnung, § 47 Rz. 6 
^Große-Suchsdorf / Lindorf, Niedersächsische Bauordnung, § 47 Rz. 10,6; Rz. 16: Bezüglich der Höhe 

der Ablösung ist zu beachten, daß nur ein angemessener Teil der Herstellungskosten zu entrichten ist, 
wenn der Bauherr kein ausschließliches Nutzungsrecht erhält 60 % stellen jedoch die unterste Grenze 
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Die Anlagen zum Abstellen von Fahrrädern, sowie die Fahrradwege und sonstige Anla
gen und Einrichtungen müssen den Bedarf an Einsteilplätzen verringern. Es wird davon 
ausgegangen, daß dieses Kriterium erfüllt ist, wenn ein Anreiz besteht, die Fortbewe
gung mit diesen Transportmitteln vorzunehmen74. 

XL Bauordnung für Nordrhein-Westfalen73 

Die Stellplatzherstellungspflicht kann auf Antrag ausgesetzt werden, wenn ein Stell
platzbedarf nachweislich nicht besteht. Auf die Herstellung kann verzichtet werden. Sie 
kann auch untersagt und eingeschränkt werden. 
Ist die Herstellung nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten möglich, so kann die 
Bauaufsichtsbehörde unter Bestimmung der Anzahl der notwendigen Stellplätze im Ein
vernehmen mit der Gemeinde festlegen, daß ein Verzicht auf die Herstellung möglich ist, 
wenn die Verpflichteten einen Geldbetrag an die Gemeinde entrichten. Ist die Herstel
lung ganz oder teilweise untersagt, so ist ebenfalls ein Geldbetrag zu zahlen. Die Höhe 
des Betrages darf 80 vom Hundert der durchschnittlichen Herstellungskosten, ein
schließlich der Kosten des Grunderwerbs nicht übersteigen. 
Die Höhe des Betrages je Stellplatz ist durch Satzung festzulegen. 
Der Geldbetrag ist für die Herstellung zusätzlicher öffentlicher Parkeinrichtungen, insbe
sondere P+R - Anlagen, zusätzlicher privater Stellplätze oder Garagen, für bauliche oder 
andere Maßnahmen zur Herstellung und Verbesserung der Verbindungen zwischen 
Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs und Parkeinrichtungen, für den Aus
bau, Instandhaltung und Betrieb von P+R - Anlagen, für die Einrichtung von Parkleitsy
stemen und anderen Maßnahmen zur Verringerung des Parksuchverkehrs, sowie sonsti
ge Maßnahmen zugunsten des ruhenden Verkehrs und für die Einrichtung von öffentli
chen Abstellplätzen für Fahrräder zu verwenden76. 

Die Stellplatzpflicht wird als eine Bestimmung des Inhalts und der Schranken des Ei 
gentums im Sinne von Art. 14 I Satz 2 und II GG angesehen, da der Grundbesitz vom 
Gesetzgeber im Rahmen der Sozialpflichtigkeit damit belastet ist, den vom Grundstück 
ausgehenden ruhenden Verkehr selbst aufzunehmen77. Die Entscheidung der Bauauf
sichtsbehörde über den Verzicht ist ein Ermessensverwaltungsakt, für den das Einver
nehmen der Gemeinde und die Vereinbarung über die Zahlung des Ablösungsbetrages 
Voraussetzung ist78. Eine Aussetzung der Stellplatzpflicht ist möglich, wenn ein Bedarf 

dar, wenn das Verursacherprinzip noch gewahrt werden soll. 
74Große-Suchsdorf / Lindorf, Niedersächsische Bauordnung, § 47 Rz. 23 
7 5 § 51 V, VI, VII Bauordnung für Nordrhein-Westfalen vom 12.10.1995; Stand 22.11.1995 
76Boeddinghaus / Hahn / Schulte, Die neue Bauordnung in Nordrhein-Westfalen, § 51 Rz. 39, geht davon 

aus, daß die Verwendung für Fahrradabstellanlagen nicht mit dem Erhebungszweck der Ablöse überein
stimmt 

77Boeddinghaus / Hahn / Schulte, Die neue Bauordnung in Nordrhein-Westfalen, § 51 Rz. 2, Verweis auf 
BVerwG zur RGarO, BRS 4, 325 ff. 

78Boeddinghaus / Hahn / Schulte, Die neue Bauordnung in Nordrhein-Westfalen, § 51 Rz. 30, 32, 34 



an Stellplätzen nachweislich nicht besteht, z.B. wenn die ständigen Benutzer einer bauli
chen Anlage nachweislich den öffentlichen Personennahverkehr benutzen79. 

XII. Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz80 

Ist die Herstellung von notwendigen Stellplätzen nicht oder nur unter großen Schwie
rigkeiten möglich oder ist sie untersagt oder eingeschränkt, so kann der Bauherr, wenn 
die Gemeinde zustimmt, seine Verpflichtung auch durch Zahlung eines Geldbetrages an 
die Gemeinde erfüllen. Der Betrag darf 60 vom Hundert der durchschnittlichen Stell
platzherstellungskosten, einschließlich der Kosten des Grunderwerbs, nicht überstei
gen81. Die Höhe des Geldbetrages je Stellplatz ist durch Satzung festzulegen. 
Der Geldbetrag ist für die Herstellung öffentlicher Parkeinrichtungen an geeigneter 
Stelle, die Instandhaltung und Modernisierung öffentlicher Parkeinrichtungen, für den 
Ausbau und die Instandhaltung von P+R - Anlagen, für die Errichtung von Parkleitsy
stemen und anderen Maßnahmen zur Verringerung des Parksuchverkehrs und für bau
liche oder andere Maßnahmen zur Herstellung und Verbesserung der Verbindungen zwi
schen Parkeinrichtungen und Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs zu ver
wenden. 

Schon bei der Festlegung der Anazhl der notwendigen Stellplätze wird eine günstige 
Anbindung an den öffentlichen Personennahverkebr berücksichtigt82. 

XIII. Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein83 

Die Verpflichtung zur Herstellung notwendiger Stellplätze kann mit Einverständnis der 
Gemeinde auch durch Zahlung eines Geldbetrages erfüllt werden. 
Ist die Herstellung von Stellplätzen oder Garagen oder von Abstellanlagen für Fahrräder 
nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten möglich oder ist die Herstellung einge
schränkt bzw. untersagt, so kann die Bauaufsichtsbehörde verlangen, daß die zur Her
stellung Verpflichteten an die Gemeinde einen Geldbetrag zahlen. 
Der Betrag darf 80 vom Hundert der durchschnittlichen Herstellungskosten für Stell
plätze bzw. Abstellanlagen, einschließlich des Grunderwerbs, nicht übersteigen. 
Der Geldbetrag ist für die Herstellung zusätzlicher öffentlicher Parkeinrichtungen, zu
sätzlicher privater Stellplätze und Stellanlagen, zur Modernisierung und Instandhaltung 
öffentlicher Parkeinrichtungen oder für die Herstellung und Modernisierung baulicher 
Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen für den Fahrradverkehr, die den Be
darf an Parkeinrichtungen verringern, zu verwenden. 

79Boeddinghaus / Hahn / Schulte, Die neue Bauordnung in Nordrhein-Westfalen, § 51 Rz. 14 
8 0 § 45 V Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz vom 08.03.1995; Stand 01.03.1995 
81Ley / Messer, Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz, 178; Jekel / Oppermann, Landesbauordnung für 

PJjdrdand-Pfalz, § 45 Erl. C, 135 
82Jekel / Oppermann, § 45 Erl. C, 134 
8 3 § 55 V, VI Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein vom 11.07.1994; Stand 15.09.1994 
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XTV. Sächsische Bauordnung84 

Ist die Herstellung von Steilplätzen oder Garagen nicht oder nur unter großen Schwie
rigkeiten möglich oder ist die Herstellung untersagt bzw. eingeschränkt, so kann die 
untere Bauaufsichtsbehörde mit Einverständnis der Gemeinde verlangen, daß der zur 
Herstellung Verpflichtete an die Gemeinde einen Geldbetrag zahlt. Bei der Ermittlung 
des Geldbetrages bleiben die ersten vier Stellplätze je Vorhaben außer Betracht. Der 
Geldbetrag ist für die Herstellung öffentlicher und privat genutzter Parkeinrichtungen, 
Stellplätze und Garagen, für den Unterhalt, die Modernisierung, Instandhaltung und In
standsetzung öffentlicher Parkeinrichtungen und für investive Maßnahmen des öffentli
chen Personennahverkehrs oder Fahrradverkehrs zu verwenden. 
Der Geldbetrag muß zur Verbesserung der Verkehrssituation im näheren Umfeld des 
Bauvorhabens eingesetzt werden. 

Der Betrag darf 60 vom Hundert der durchschnittlichen Herstellungskosten von Park
einrichtungen, einschließlich des Grunderwerbs, nicht übersteigen. Die Höhe des Geld
betrages je Stellplatz ist durch Satzung festzulegen. Notwendige Abstellplätze für Fahr
räder brauchen nicht errichtet werden, wenn dies nicht oder nur unter großen Schwie
rigkeiten möglich ist. 

XV. Bauordnung für das Saarland83 

Ist die Herstellung nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten möglich oder ist sie un
tersagt oder eingeschränkt, so kann die Bauaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit der 
Gemeinde gestatten, daß der Bauherr die Stellplatzpflicht durch Zahlung eines Geldbe
trages ablöst, sofern eine Ablösesatzung besteht. Der Geldbetrag darf 80 vom Hundert 
der durchschnittlichen Herstellungskosten, einschließlich des Grunderwerbs, nicht über
steigen. Er ist zur Herstellung zusätzlicher, der allgemeinen Benutzung zur Verfügung 
stehender Parkeinrichtungen zu verwenden. 

XVI. Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt86 

Ist die Herstellung von Stellplätzen nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten möglich 
oder untersagt bzw. eingeschränkt, so kann die Bauaufsichtsbehörde mit Einverständnis 
der Gemeinde verlangen, daß der zur Herstellung Verpflichtete an die Gemeinde einen 
Geldbetrag zahlt. Der Betrag darf 60 vom Hundert der durchschnittlichen Herstellungs
kosten für Parkeinrichtungen, einschließlich der Kosten des Grunderwerbs, nicht über
steigen. Die Höhe des Geldbetrages je Stellplatz ist durch Satzung festzulegen. 
Die Gemeinde hat den Geldbetrag für die Herstellung zusätzlicher öffentlicher Parkein
richtungen oder zusätzlicher privater Stellplätze, für die Modernisierung und Instandhal-

M § 49 VI, VII Sächsische Bauordnung vom 26.07.1994; Stand 15.08.1994 
8 5 § 42 VI Bauordnung für das Saarland vom 10.11.1988; Stand 01.03.1994 
w § 49 VL VII, Vffl Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt vom 23.06.1994; Stand 01.09.1994 



tung öffentlicher Parkeinrichtungen, für bauliche Anlagen und andere Anlagen und Ein
richtungen, die den Bedarf an Parkeiririchtungen verringern und für bauliche und andere 
Maßnahmen zur Herstellung oder Verbesserung der Verbindungen zwischen Parkein
richtungen und Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs zu verwenden. 

XVII. Bauordnung für Thüringen 8 7 

Ist die Herstellung nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten möglich oder ist die 
Herstellung untersagt oder eingeschränkt, so kann die untere Bauaufsichtsbehörde mit 
Einverständnis der Gemeinde verlangen, daß der Bauherr sich gegenüber der Gemeinde 
verpflichtet, einen Geldbetrag zu bezahlen. Der Geldbetrag darf 60 vom Hundert der 
durchschnittlichen Herstellungskosten von Parkeinrichtungen, einschließlich der Kosten 
des Grunderwerbs, nicht übersteigen. Die Höhe des Betrages je Stellplatz ist durch Sat
zung festzulegen. Die Gemeinde hat den Geldbetrag für die Herstellung zusätzlicher öf
fentlicher Parkeinrichtungen, zusätzlicher privater Stellplätze, für die Modernisierung 
und Instandhaltung öffentlicher Parkeinrichtungen, einschließlich P+R - Parkplätze, für 
bauliche Anlagen und andere Anlagen und Einrichtungen, von denen zu erwarten ist, 
daß sie den Bedarf an Parkeinrichtungen verringern, zu verwenden. 
Eine Ausnahme von der Stellplatzpflicht ist für Wohnraumschaffung möglich. 

C. Vergleich der Regelungen 
1. Grundsätzliche Ähnlichkeiten und Unterschiede der SteUplatzablöseregelungen 
Jedes Land berücksichtigt die Möglichkeit, daß der Bauherr aus rechtlichen oder tat
sächlichen Gründen nicht oder nur unter sehr großen Schwierigkeiten, in der Lage ist, 
die Naturalherstellung der erforderlichen Stellplätze zu erfüllen. Die meisten Lander er
warten, daß für die ausnahmsweise Befreiung von der Rechtspflicht ein Ablösungsbetrag 
gezahlt wird, der den anteiligen Herstellungskosten für öffentliche Parkeinrichtungen, 
samt Kosten für den Erwerb des Grundes, entspricht88. Es ist möglich, die genauen Ein
zelheiten für die Ablösung in generellen Regelungen festzulegen, z.B. Satzungen oder 
Verwaltungsvorschriften. 

Für Hessen besteht die Besonderheit, daß das bauliche Vorhaben, das die Stellplatz
pflicht auslöst, von der Verwendung des Geldbetrages einen Vorteil haben muß 8 9 . In 
Bayern kann die weiterreichende Verwendung für den ÖPNV nur erfolgen, wenn die 
Herstellung rechtlich ausgeschlossen wurde und deshalb eine Ablösung verlangt wer
den kann90. 

8 7 § 49 VU, VIII Bauordnung für Thüringen vom 02.06.1994; Stand Ol. 10.1995 
8 8 Lenz/Heintz, öffentliches Baurecht, 127; Fliegauf, ZRP 1994/10, 386(387) 
8 9 § 50 VI, VU, VUI Hessische Bauordnung 
90Art. 53 Bayerische Bauordnung 
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II. Ähnlichkeiten und Unterschiede bezüglich der Verwendungsmöglichkeiten 
der Steüplatzablöse 

1. Herstellung zusätzlicher Parkeinrichtungen 
Die Verwendung der Ablösungsbeträge unterscheidet sich teilweise je nach Land. Ge
nerell ist die Verwendung für die Herstellung zusätzlicher Parkeinrichtungen in den 
Bauordnungen vorgesehen, meist öffentlicher und privater91, in manchen nur für öf
fentliche Parkeinrichtungen92; teilweise wird nicht explizit darauf eingegangen93. 
Da diese Verwendungsart der ursprüngliche Herstellungspflicht am meisten ähnelt, 
wird sie in den meisten Bauordnungen als Model verwendet. Sie folgt aus dem Ge
danken, daß die Gemeinde den Bürger von der Verpflichtung freistellt und statt seiner 
die Gefahrenabwehr übernimmt. Die Gefährdung, die von parkenden Fahrzeugen Im 
öffentlichen Verkehrsraum für die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs ausgeht, 
karm durch das Abstellen der Fahrzeuge in Parkeinrichtungen beseitigt werden. 

2. Instandhaltung vorhandener öffentlicher Parkeinrichtungen 
Oft wird als Verwendung der Aufwand für die Instandsetzung, Instandhaltung oder 
Modernisierung von öffentlichen Parkeinrichtungen aufgeführt94. Die Niedersächsische 
Bauordnung beschreibt eine Verwendung „für Parkplätze etc."95, wobei nicht dekla
riert ist, ob sich dies auf bereits vorhandene oder erst zu schaffende Einrichtungen be
zieht. Die Bauordnung für Nordrhein-Westfalen erwähnt diese Verwendung nicht96. 
Durch die genannte Regelung ist es möglichen die Geldbeträge für schon vorhandene 
Parkmöglichkeiten, die von der Gemeinde als für die Gefahrenabwehr ausreichend an
gesehen werden zu verwenden. Den Fahrzeugführer ansprechende Parkmöglichkeiten 
veranlassen ihn zu deren Nutzung, was wiederum den öffentlichen Verkehrsraum entla
stet. 

9 1 § 48 VL VII, VIII Musterbauordnung; § 52 VI, VU, VUI Brandenburgische Bauordnung, 
§ 37 V, VI Landesbauordnung für Baden-Württemberg; § 49 VU, VIU, IX Bremische Bauordnung; 
§ 48 VI, VU, VIU Bauordnung für Mecklenburg-Vorpommern; § 51 V, VL VU Bauordnung für Nord
rhein-Westfalen; § 55 V, VI Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein; 
§ 49 VI, VU Sächsische Bauordnung; § 52 VI, VTL VUI Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt; 
§ 49 VI, VU Bauordnung für Thüringen 

9 2 § 45 V Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz 
93Art. 53 Bayerische Bauordnung; § 50 VI, VU, VIII Hessische Bauordnung; § 49 Hamburgische 

Bauordnung; § 47 a Niedersächsische Bauordnung; § 42 VI Bauordnung für das Saarland 
9 4 § 48 Musterbauordnung; § 52 VI, VTL VIU Brandenburgische Bauordnung; 

§ 37 V, VI Landesbauordnung für Baden-Württemberg; Art. 53 Bayerische Bauordnung; 
§ 49 VU, VIU, IX Bremische Bauordnung; § 50 VL VTLVUI Hessische Bauordnung; 
§ 49 Hamburgische Bauordnung; § 48 VI, VU, VUI Bauordnung für Mecklenburg-Vorpommern; 
§ 45 V Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz; § 55 V, VI Landesbauordnung für das Land Schleswig-
Holstein; § 49 VL V n Sächsische Bauordnung; § 52 VI, VU, VIU Bauordnung des Landes Sachsen-
Anhalt; § 49 VTI, VUI Bauordnung für Thüringen 

9 5 § 47 a Niedersächsische Bauordnung 
9 6 § 51 V, VI, VII Bauordnung für Nordrhein-Westfalcn 



3. Bauliche Anlagen und andere Anlagen und Einrichtungen, die den Bedarf 
an Parkeinrichtungen verringern 

Die Musterbauordnung schlägt eine Verwendung für bauliche und andere Anlagen und 
Einrichtungen vor, die den Bedarf an Parkeinrichtungen verringern97. In Baden-
Württemberg sind diesbezüglich Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs 
oder Fahrradverkehrs als Beispiele genannt98. Die Bremische Bauordnung übernimmt 
die Regelung aus der Musterbauordnung ohne genauere Konkretisierung99, auch Hes
sen führt die Verwendung für sonstige Maßnahmen des ruhenden Verkehrs an und gibt 
einige Beispiele100. Die allgemein gehaltene Formulierung der Musterbauordnung wird 
von der Bauordnung für Mecklenburg-Vorpommern101, der Niedersächsischen Bau
ordnung102, der Bauordnung für Nordrhein-Westfalen103, der Bauordnung des Landes 
Sachsen-Anhalt104 und der Bauordnung für Thüringen1 0 5 verwendet, 
a) Öffentlicher Personennahverkehr 

Darüber hinaus erwähnen einige Landesbauordnungen die Verwendung für den öf
fentlichen Personennahverkebr (ÖPNV), so die Brandenburgische Bauordnung106, die 
Landesbauordnung für Baden-Württemberg1 0 7, unter bestimmten Voraussetzungen die 
Bayerische Bauordnung108, die Hessische Bauordnung109, die Hamburgische Bauord
nung1 1 0, die Niedersächsische Bauordnung111, die Bauordnung für Nordrhein-Westfa
len 1 1 2, die Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz113, die Sächsische Bauordnung114 

und die Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt115. 

Um eine Verwendung für den ÖPNV rechtfertigen zu können, müssen entsprechende 
rechtliche Grundlagen für ihn vorhanden sein, da nur für eine rechtmäßig bestehende 
Maßnahme auch die Mittelverwendung rechtmäßig sein kann. Darüberhinaus muß auch 
die konkrete ÖPNV-Maßnahme rechtmäßig sein. Bezüglich des ÖPNV bestehen ver
schiedene rechtliche Regelungen auf unterschiedlichen Ebenen. Dies sind vor allem das 

9 7 § 48 Musterbauordnung 
9 8 § 37 V, VI Landesbauordnung für Baden-Württemberg 
" § 49 VU, VTA, IX Bremische Bauordnung 
1 0 0 § 50 VI, VII, VIII Hessische Bauordnung 
1 0 1 § 48 VI, VII, VUI Bauordnung für Mecklenburg-Vorpommern 
1 0 2 § 47 a Niedersächsische Bauordnung 
1 0 3 § 51 V, VI, W Bauordnung für Nordrhein-Westfalen 
1 0 4 § 52 VI, VTL VUI Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt 
105§ 49 vn, VUI Bauordnung für Thüringen 
1 0 6 § 52 VI, VU, VUI Brandenburgische Bauordnung 
1 0 7 § 37 V, VI Landesbauordnung Baden-Württemberg 
1 0 8 Art. 53 Bayerische Bauordnung 
1 0 9 § 50 VI, VU, VIII Hessische Bauordnung 
1 1 0 § 49 Hamburgische Bauordnung 
1 1 1 § 47 a Niedersachsische Bauordnung 
1 1 2 § 51 V, VI, VU Landesbauordnung für Nordrhein-Westfalen 
1 1 3 § 45 V Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz 
1 1 4 § 49 VL VU Sächsische Bauordnung 
1 1 5 § 52 VI, VH, VUI Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt 



Regionalisierungsgesetz des Bundes116, die Regionalisierungsgesetze der Länder 1 1 7, 
das Personenbeforderungsgesetz (PBefG)1 1 8, die ÖPNV-Gesetze der Länder 1 1 9 und 
Regelungen des EG-Rechts, welche die Gesetzgebung der vorgenannten Gesetze be
einflußt haben. 
Auf europäischer Ebene besteht die EWG-Verordnung Nr. 119/69 des Rates vom 26. 
Juni 1969 in der Fassung der EWG-Verordnung Nr. 1893/91 des Rates vom 20. Juni 
1991, welche die Verkehrsunternehmen von den Verpflichtungen des öffentlichen Dien
stes, d.h. gemeinwirtschaftliche Verkehrsleistungen, befreit. Darüber hinaus gibt es die 
EWG-Richtlinie 91/440 des Rates vom 29. Juni 1991, welche die Entwicklung der Ei 
senbahnunternehmen betrifft120. Ziel der europäischen Regelungen ist es, die Verkehrs
märkte in Europa wettbewerbsfähig zu machen121. 

Auf Bundesebene existiert das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 20. De
zember 1993 (BGBl. I, 2089 Balinstmkturreformgesetz), das hauptsächlich Art. 87 e, 
106 a, 143 a GG betrifft122. Durch dieses Gesetz wurden die erforderlichen Grundge
setzänderungen auf den Weg gebracht, um die Bahnstrukturreform zu verwirklichen123. 
Die Verantwortung für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) der Eisenbahnen des 
Bundes wurde hierdurch vom Bund auf die Länder übergeleitet, d.h. regionalisiert124. 
Das Eisenbahnneuordnungsgesetz vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I, 2378) faßt als 
„Artikelgesetz'' alle zur Verwirklichung der Bahnreform erforderlichen Gesetze zu
sammen125. 

Durch das Eisenbahnneuordnungsgesetz wurde die EWG-Püchtlinie 91/440 in natio
nales Recht übertragen1 2 6. Das Eisenbahnneuordnungsgesetz regelt über die Gesetzes
bezeichnung hinaus auch andere Materien127. So enthält Art. 4 das Gesetz zur Regio-
nalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs (Regionalisierungsgesetz), das den 
ÖPNV definiert und die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölke
rung mit Verkehrsleistungen im ÖPNV zu einer Aufgabe der Daseinsvorsorge er
klärt 1 2 8. Art. 5 enthält das allgemeine Eisenbahngesetz (AEG), Art. 6 Abs. 107 beinhal
tet das Gememdeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), Art. 6 Abs. 116 umfaßt eine 
Beschleunigung des Genehmigungsverfahrens und Bestimmungen, die auf ein Zu-

116Lamrnich / Ostrowski, Personeiüxförderungsrecht, 4 
117I^mmich / Ostrowski, Pcrsonenbeförderungsrecht, 4 ff.: Regionalisierungsgesetze der Lander im 

Überblick 
118Lammich / Ostrowski, Peroneribeförderangsrecht, 1 ff 
119Kroymann, DVWG, B 190,53 (61); Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, 6 f. 
120Ministerium NRW, Arbeitsfulfe für Nahverkehrsplane, 6 (6,7) 
121Montada, DVWG, B 190, 86 (86) 
122Ministerium NRW, Arbeitshilfe für Nahverkehrsplane, 6 (7) 
123Ministerium NRW, Arbeitshilfe für Nahverkehrspläne, 6 (8) 
124Jahresbericht der Bundesregierung 1995,631 
125Ministerium NRW, Arbeitshilfe für Nahverkehrspläne, 6 (8) 
126Ministerium NRW, Arbeitshilfe für Nahverkehrspläne, 6 (7) 
127Kroymann, DVWG, B 190, 53 (54) 
128Ministerium NRW, Arbeitshilfe für Nahverkehrspläne, 6 (8) 



sammenwirken von Aufgabenträgern, Verkehrsunternehmen und Genehmigungsbehör
den - im Interesse einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrslei
stungen im öffentlichen Personennahverkehr sowie einer wirtschaftlichen Verkehrsge
staltung - gerichtet sind 1 2 9. Außerdem wird eine Unterscheidung zwischen gemeinwirt
schaftlichen - d.h. nicht durch eigene Erträge zu finanzierende Verkehrsleistungen, für 
welche die kostengünstigste Lösung für die Allgemeinheit gewählt werden muß 1 3 0 -
und eigenwirtschaftlichen131 Verkehren vorgenommen132. 
Nach dem Regionalisierungsgesetz sind die Länder bzw. die nach Landesrecht zu
ständigen Stellen für die Planung, Organisation und Finanzierung des ÖPNV zustän
dig 1 3 3 . Die Landkreise erfüllen dabei vielfach die Aufgabe als Aufgabenträger, die eine 
ausreichende Versorgung mit Leistungen des öffentlichen Personennahverkehrs, als 
Teil der Daseinsvorsorge, sicherzustellen haben134 . 

Der Bund gewährt im Rahmen des Art. 104 a IV GG den Ländern Finanzhilfen für In
vestitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden im Bereich des 
kommunalen Straßenverkehrs und des öffentlichen Personennahverkehrs. Einzelheiten 
werden durch das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz geregelt135, das eine Bereit
stellung von größeren Mitteln vorsieht136. Es ist zu erwarten, daß der „ÖPNV - Markt" 
ein Umsatzvolumen von fast 35 Mrd. D M jährlich erreichen wird 1 3 7 . Eine Kostendek-
kung ist momentan jedoch nur in Ausnahmefallen zu erwarten138. Um einen derartigen 
Umsatz zu erreichen, muß der ÖPNV kostengünstiger gemacht werden, was allerdings 
nicht ohne vorherige Investitionen möglich sein wird. Dies bedeutet bezüglich des 
Schienenpersonennahverkehrs eine Reduzierung der Trassen- und Betriebskosten, 

129Zeiselrnair, Der Nahverkehr, 11 / 95, 8 (8) 
130Aberle, DVWG, B 191, 39 (43) 
131Meyer, DVWG, B 190, 29 (38); Aberle, DVWG, B 191, 39 (44) 
132Mnisterium NRW, Arbeitshilfe für Nahverkehrspläne, 6 (9 ff.) 
133Knieps, DVWG, B 191,7 (8) 
134Kjoymann, DVWG, B 190, 53 (53); Lammich, Ostrowski, Personenbeförderungsrecht, 4 ff.; Hessisches 

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, Gesetz zur Weiterentwicklung des öffent
lichen Personennahverkehrs in Hessen, Vorwort, 1 

1 3 5 BMV, GVFG 1991,4 
1 3 6 BMV, Verkehrsnachrichten 8/9 - 92 (6); BMV, Verkehrsnachrichten 4 - 94, 4 (4 ff); Jahresbericht der 

Bundesregierung 1995,626: Nach § 101 Nr. 1,2 GVFG ist ein Betrag bis zu 3,28 Mrd. DM aus Mine-
ralölsteueraufkommen für Vorhaben zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden zu ver
wenden, zusätzlich hierzu wird den Ländern 1993 bis 1995 jeweils ein Betrag von 3,0 Mrd. DM zur 
Verfügung gestellt, so daß jeweils 6,28 Mrd. DM zur Verfügung stehen. 
BMV, Verkehr in Zahlen 1996, 291: Zum Mineralölsteueraufkommen: 
BMV, Verkehrsnachrichten 11 - 96 (6); Müller, DVWG, B 191, 80 (87): Das Bundesprogramm sieht 
1996 bis 2000 weitere Förderungen vor, sie betragen für 1997 gesamt ca. 12 Mrd. DM; 
Montada, DVWG, B 190, 86 (91): Aufteilung des Irrvestitionsrmttelbedarfes (ca. 10-12 Mrd. DM pro 
Jahr): VDV - Unternehmen 6.550 Mio., DB AG 3.680 Mio., private Busunternehmen 474 Mio. 

137Montada, DVWG, B 190, 86 (87) 
138Heimerl / Mann, 174 (176) 
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wofür Investitionen für eine Automatisierung des Fahrweges und neue leichte Trieb
wagen erforderlich sind1 3 9. 
Die Durchführung des GVFG ist Sache der Länder (§§ 2, 8, 9 GVFG 1 4 0 ) . Die Länder 
stellen Programme für die Bereiche kommunaler Straßenbau und ÖPNV auf, die durch 
den Bund gefördert werden können, wenn verschiedene Voraussetzungen erfüllt sind, 
z.B. wenn das Vorhaben dringend erforderlich ist, um die Verkehrsverhähnisse zu ver
bessern und es in einem Generalverkehrsplan oder einem anderen gleichwertigen Plan 
vorgesehen ist 1 4 1. 

Neben dem Regionalisierungsgesetz des Bundes bestehen Regionalisierungsgesetze der 
Länder, die grundsätzlich die Regionalisierung des Schienenpersonennahverkehrs und 
die Weiterentwicklung des ÖPNV regeln142. 
Alle Länder, bis auf Hamburg, wo auf ein besonderes Landesgesetz verzichtet wurde, 
haben ein ÖPNV-Gesetz erlassen143. Bezüglich des ÖPNV im Sinne des Personenbe
förderungsgesetzes (PBefG), d.h. ÖPNV mit Bus und Straßenbahn, fand eine Aufga
bendelegation der Länder auf die kommunale Ebene statt144. Eine bedeutende Rolle 
spielen hier Nahverkehrspläne145, welche die kommunalen Aufgabenträger mit den 
Verkehrsuntemehmen und den Verkehrsverbünden als Rahmenplan nach § 8 PBefG 
aufstellen und die für die Entwicklung des ÖPNV ein integriertes Gesamtkonzept vor
geben sollen146. 

Der ÖPNV muß sich zu einer echten Alternative entwickeln, die eine ähnliche Mo
bilität, Bequemlichkeit und Schnelligkeit gewährleistet wie das Kraftfahrzeug. Durch 
die verstärkte Förderung des ÖPNV soll ein Beitrag zur Reduzierung des motorisierten 
Individualverkehrs in den Ballungsräumen geleistet werden147. Durch Umgestaltungen 

139Momada, DVWG, B 190, 86 (87, ff., 91) 
1 4 0BMV, GVFG 1994,15 
l 4 1 BMV, GVFG 1994,15 f. 
142Müller, DVWG, B 191, 80 (88) 
143Girnau, DVWG, B 190,1 (1, 9): Baden-Württemberg ÖPNV - Gesetz vom 08.06.1995, Bayern ÖPNV -

Gesetz vom 23.12.1995, Berlin ÖPNV - Gesetz vom 27.06.1995, Brandenburg ÖPNV - Gesetz vom 
26.10.1995, Bremen ÖPNV - Gesetz vom 15.05.1995, Hessen ÖPNV - Gesetz vom 20.12.1995, 
Mecklenburg-Vorpommern ÖPNV - Gesetz vom 15.11.1995, Niedersachsen ÖPNV - Gesetz vom 
28.06.1995, Nordrhein-Westfalen ÖPNV - Gesetz vom 28.06.1995, Rheinland-Pfalz ÖPNV - Gesetz 
vom 17.11.1995, Saarland ÖPNV - Gesetz vom 29.11.1995, Sachsen ÖPNV - Gesetz vom 14.12.1995, 
Sachsen-Anhalt ÖPNV - Gesetz vom 24.11.1995, Schleswig-Holstein ÖPNV- Gesetz vom 26.06.1995, 
Thüringen ÖPNV - Gesetz vom 15.12.1995 

144Finkenbeiner, DVWG, B 190, 19 (20); Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr und Tech
nologie, Bayerische Verkehrspolitik, 25: Das Bayerische ÖPNV - Gesetz definiert die Zuständigkeit für 
Planung, Organisation und Finanzierung des ÖPNV als freiwillige Aufgabe der Landkreise und kreis
freien Städte. 

145Metz / Wente, Nahverkehrspläne, Gutachtliche Steuungnahme zu ihrer rechtlichen Bedeutung, 1 ff. 
146Müller, DVWG, B 191, 80 (90) 
1 4 7BMV, Verkehrsnachrichten, 4/5 - 92,13 (13,14); Bayerisches Staatsnumsterium für Wirtschaft, Ver

kehr und Technologie, Bayerische Verkehrspolitik, 8 ff: Verkehrsentwicklungsprognose des ifo-
Instituts, München: Anstieg des Personenverkehisaufkommens von 7316 Mio. in 1992 auf 8045 Mio. 
in 2005. 



des ÖPNV und z.B. auch durch die Förderung des Umsteigens auf den ÖPNV durch 
„Job-Tickets", soll der Personennahverkehr auf den ÖPNV verlagert werden148, 
b) Fahrradverkehr 
Manche Länder bestimmen auch die Verwendung der Ablöse für den Fahrradver
kehr149. Die Landesbauordnung für Baden-Württemberg1 5 0, die Hessische Bauord
nung1 5 1, die Hamburgische Bauordnung152, die Bauordnung für Mecklenburg-Vorpom
mern153, die Niedersächsische Bauordnimg154, die Bauordnung für Nordrhein-
Westfalen155, die Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein156 und die 
Sächsische Bauordnung157 eröffnen die Möglichkeit einer Verwendung für Anlagen 
und Einrichtungen des Fahrradverkehrs, die den Bedarf an Parkeinrichtungen verrin
gern. 

Fraglich ist, inwieweit die allgemeinen Bestimmungen dem Bestimmtheitsgebot ge
nügen und ob die durch die Landesbauordnungen vorgeschlagenen Verwendungen den 
verfassungsrechtlichen Anforderungen an Sonderabgaben genügen. 

148Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr, Neue Wege im öffentlichen 
Personennahverkehr, 5; Murswiek, Nahverkehrsabgaben - zulässige Instrumente zur Verringerung des 
IV, in: Der Nahverkehr, 5 / 93,8 ff; Reupke, Nahverkehrsabgaben, in: Der Nahverkehr, 7 / 92,47 ff.. 
Auch durch Nahverkehrsabgaben wird versucht eine Verlagerung des Individualverkehrs auf den ÖPNV 
zu erreichen. 

149Steiner, DAR 4/96, 121(126) 
1 5 0 § 37 V, VI Landesbauordnung für Baden-Württemberg 
1 5 1 § 50 VL VU, VUI Hessische Bauordnung 
1 5 2 § 49 Hamburgische Bauordnung 
1 5 3 § 48 "vT, VU, VUI Bauordnung für Mecklenburg-Vorpommern 
1 5 4 § 47 a Niedersächsische Bauordnung 
1 5 5 § 51 V, VI, VII Bauordnung für Nordrhein-Westfalen 
1 5 6 § 55 V, VI Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein 
1 5 7 § 49 VL VII Sächsische Bauordnung 



3. Teil: Arten der öffentlichen Abgaben 
1. Kapitel: Öffentliche Abgaben und die Notwendigkeit der Abgrenzung 
Es ist erforderlich, die unterschiedlichen öffentlichen Abgaben voneinander abzugrenzen, 
da für sie jeweils unterschiedliche Rechtmäßigkeitsanforderungen bestehen. Die Verfas
sung definiert den Abgabenbegriff nicht158. Es besteht aber Einigkeit darüber, daß unter 
Abgaben alle in Geld zu entrichtenden öffentlichen Lasten verstanden werden. 
Hierunter fallen verschiedenartige öffentlich-rechtliche Geldleistungspflichten, so z.B. 
die „klassischen" öffentlichen Abgaben, Steuern, Gebühren und Beiträge, aber auch die 
Sonderabgaben159. Da je nach Art der Abgabe unterschiedliche Rechtmäßigkeitsvoraus
setzungen bestehen, muß man die verschiedenen Abgabenarten voneinander unterschei
den160. 

Grundsätzlich ist zwischen Steuern und anderen öffentlichen Abgaben zu unterscheiden, 
wobei sich die Bedeutung der Steuer schon darin zeigt, daß sie, im Gegensatz zu ande
ren Abgaben, im Grundgesetz eine eingehende Regelung erfahren hat. Die Erhebung von 
Steuern ist detailliert in Art. 105 ff. GG durch die Regelungen der Gesetzgebungs-, 
Verwaltungs- und Ertragshoheit festgelegt. 

Aus Art. 105 ff. GG kann jedoch nicht auf die Unzulässigkeit anderer Abgabenarten ge
schlossen werden. Für diese ist die Kompetenz, wie auch die Gesetzgebungs-, Ertrags
und Verwaltungshoheit161 aus der allgemeinen Sachgebietskompetenz nach Art. 70 ff. 
GG abzuleiten162. Es besteht kein „numerus clausus" der Abgabenarten163. 
Das Prinzip des Steuerstaates"164 besagt, daß staatliche Aufgaben grundsätzlich über 
die Steuer zu finanzieren sind165. Die Finanzverfassung des Grundgesetzes ist nach Mei
nung des Bundesverfassungsgerichts einer der tragenden Eckpfeiler der bundesstaatli
chen Ordnung166, da sie eine in sich ausbalancierte Regelung der Ertragsansprüche von 
Bund und Ländern am volkswirtschaftlichen Gesamtertrag darstellt167. Ein Steuererfin
dungsrecht des Gesetzgebers ist umstritten und zumindest nur im Rahmen der Steuerar
ten des Art. 106 GG möglich1 6 8. Wenn es möglich wäre, durch den Rückgriff auf die 
Sachgebietskompetenz, beliebig Abgaben unter Umgehung der finanzverfassungsrechtli
chen Regelung einzuführen, wäre eine Störung der Finanzverfassung des Grundgesetzes 
möglich, und die nicht unerschöpflichen Finanzresourcen der Bürger würden durch den 

158Stober, JA 1988, 250 (251) 
1 5 9Patzig,DÖV1981,729f. 
160Murswiek, 15 
161Murswiek, 15; Kirchhof, Jura 1983, 505 (513) 
162Meessen, BB 1971, 928 (929); Brodersen, Festschrift, 103 (107) 
163BVerfGE 82, 159 (181); Brandt, UPR 1985, 51 (51) 
164Kirchhof, Jura 1983, 505 (506); Osterloh, JuS 1982,421 (422f); Köck, JZ 1991,692 (695); 

Tipke, JZ 1975, 558 (558); Blaurock, JA 1980,142 (147); Hendler, AöR 115 (1990), 577 (595) 
165Murswiek, 16 
166Hendler, AöR 115 (1990), 577 (589) 
167BVerfGE 55, 274 (300); 78, 249 (266); Murswiek, 15 
168Köck, JZ 1991,692 (696) 



Zugriff der Steuer gefährdet1 6 9. Die Finanzresourcen der Bürger sollen nicht übermäßig 
angetastet werden, um die Steuerquellen zu erhalten und für die Zukunft zu sichern170. 
Jede nichtsteuerliche Abgabe muß - und dies ist für den Fortgang der Arbeit wichtig -
verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein, um das Gefüge der Finanzverfassung nicht zu 
stören. Eine Differenzierung der übrigen öffentlichen nichtsteuerlichen Abgaben ist des
halb erforderlich, weil jede Abgabenart unterschiedliche verfassungsrechtliche Probleme 
aufwirft, je nachdem, wer die mit der Abgabe Belasteten sind, aus welchem Grund die 
Abgabe erhoben wird und wie die Abgabe verwendet werden soll. Es können also Ab
gabengruppen gebildet werden, die es ermöglichen, gruppenspezifische Rechtmäßig
keitsanforderungen aufzustellen171. 

2. Kapitel: Steuer 
A. Begriff der Steuer in der Verfassung 
Das Grundgesetz geht von der Existenz der Steuer aus, ohne diesen Begriff selbst zu 
definieren172. Bei der Erarbeitung der Verfassung und auch bei den folgenden Änderun
gen der Verfassung wurde jedoch von dem Steuerbegriff in § 1 I Reichsabgabenord
nung1 7 3 ausgegangen174. Hiernach sind Steuern einmalige oder laufende Geldleistungen, 
die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öf
fentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einkünften allen auferlegt werden, 
bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. Auch 
Zölle fallen unter den Steuerbegriff; dagegen zählen Gebühren für die besondere Inan
spruchnahme der Verwaltung und Beiträge -Vorzugslasten - nicht dazu 1 7 5. 
Diese Definition wurde weitgehend in § 3 I Abgabenordnung übernommen1 7 6, jedoch 
ohne die negative Abgrenzung zu den Vorzugslasten. Steuern sind nach § 3 I Abgaben
ordnung Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung dar
stellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen 
allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Lei-
stungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein. Zölle und 
Abschöpfungen sind Steuern im Sinne dieses Gesetzes. Bei der Bestimmung, ob eine 
Steuer vorliegt, kommt es auf den materiellen Gehalt der Abgabe an, nicht auf bloße 
Deklarationen177. 

169Murswiek, 16 
170Isensee, Festschrift, 409 (409) 
171BVerfGE 55, 274 (299); Murswiek, 17; Patzig, DÖV 1981, 729 (733) 
172Stober, JA 1988, 250 (251) 
173P^chsabgabenordnung vom 22.5.1931, RGBl. 19311, 161 
174Murswiek, 17; Hennecke, Jura 1990,63 (65); Bestgen, DÖV 1983, 280 (281); 

Mattern, BB 1970,1405 (1406) 
175Reichsabgabenordnung vom 22.5.1931, RGBl. 1931 L 161 
176Selmer, GewArch. 1981,41 (41) 
177BVerfGE 45,274 (304); 49, 343 (353); 55, 274 (304 f.); 67,256 (276); 

Stäbler, BayVBL 1985,165 (166) 



Diese einfachgesetzliche Regelung kann nicht ohne weiteres als für die Verfassung maß
geblich angesehen werden, da sich der Inhalt der Verfassung nicht aus dem einfachen 
Gesetz ergibt178. Die Verfassung ist aus sich selbst heraus auszulegen179. Das Bundes
verfassungsgericht hat jedoch vielfach die Steuerdefinition der Abgabenordnung zur 
Auslegung des verfassungsrechtlichen Steuerbegriffs herangezogen180, da die Verfas
sung den Begriff des § 1 AO weitgehend in sich aufgenommen hat181. Dies schließt al
lerdings nicht die Möglichkeit aus, daß in Ausnahmefällen der verfassungsrechtliche 
Steuerbegriff „Abgaben" nicht auch Steuern beinhaltet, die nach der abgabenrechtlichen 
Definition Steuern wären, oder umgekehrt, Abgaben als Steuern anzuerkennen, die nach 
der Abgabenordnung nicht unter den Begriff der Steuer fallen182. 
Teile der Literatur gehen davon aus, daß der verfassungsrechtliche Steuerbegriff dem 
der Abgabenordnung entspricht183. 

B. Deckung des Finanzbedarfs des Staates 
Der Staat hat verschiedene Möglichkeiten, seinen Finanzbedarf zu decken. Der Ge
setzgeber des Grundgesetzes hat sich für den Steuerstaat entschieden und in der Regel 
andere Möglichkeiten der Finanzdeckung, z.B. die Deckung über eine eigene wirtschaft
liche Betätigung des Staates, abgelehnt184. Durch die Eigentumsgarantie wird der 
,JEigentümerstaat" ausgeschlossen und die Wahl für den Steuerstaat festgelegt185. Der 
Staat, der kein Unternehmerstaat ist und seinen Bürgern wirtschaftliche Freiheit zuge
steht, muß seinen Finanzbedarf auf andere Weise decken. Er partizipiert durch die Steu
er an den wirtschaftlichen Gewinnen seiner Bürger 1 8 6. Die Steuer wird daher vielfach als 
Pendant zu der privatnützigen Eigentumsordnung des Grundgesetzes gesehen187. Sie ist 
eine Art Preis, den der Bürger für seine wirtschaftliche Freiheit und sein Eigentumsrecht 
bezahlen muß 1 8 8 . Es wird teilweise schon aus der Sozialbindung in Art. 14 II GG, die fi
nanzstaatliche Grundpflicht zur Steuerzahlung hergeleitet189. 

Das Grundgesetz sieht vor, den Finanzbedarf des Staates hauptsächlich über Steuern zu 
decken190. Sie werden ohne Gegenleistung erhoben191 und gewähren keinen Einfluß des 

178Murswiefc 18 
179Bleckmann, DÖV 1983,129 (131) 
180BVerfGE 7, 244 (251); 36,66 (70); 38, 61 (79); 42, 223 (228); 49, 343 (353); 55, 274 (299); 

67,256 (282) 
181Mattem, BB 1970,1405 (1406) 
182Murswiek, 18,19 
183Patzig, DÖV 1981,729 (733); Erichsen Jura 1995,47 
184Hennecke, Jura 1990,63,113 (63 f.) 
185Kirchhof, WDStRL 39, 213 (215) 
1 ̂ Kirchhof, NJW 1987, 3217 (3219) 
187Wendt, NJW 1980,2111(2111) 
188Isensee, DÖV 1982,609 (617); Papier, DVB1. 1980,787 (788) 
189Kirchhof, JZ 1982, 305 (307); Götz, WDStRL 41, 7 (33) 
190Kirchhof, NJW 1987, 3217 (3219); Stober, JA 1988, 250 (253); Vogel, DStZ (A) 1977, 5 (8 f.); 

Hendler, AöR 115 (1990), 577 (579) 



Steuerschuldners auf die Verwendung der Steuer. Hierdurch soll sichergestellt werden, 
daß der Staat seine Aufgaben unabhängig und unparteiisch verfolgen kann192. Würde die 
Finanzierung über Gebühren und Beiträge erfolgen, bestünde die Gefahr, daß sich eine 
Abhängigkeit von den Leisrungsnaclifragenden und -zahlenden ergäbe. Das Grundgesetz 
hat jedoch zum Ziel, ein unabhängiges, unbefangenes, unparteiisches Handeln des Staa
tes zu ermöglichen, das sich nicht daran orientiert, wieviel jemand zum staatlichen Fi
nanzaufkommen beiträgt 1 9 3. Die Steuer kann frei verwendet werden, solange sich die 
Verwendung im Rahmen der Staatsaufgaben hält 1 9 4. 

C. Zugriffsobiekt 
Durch die Sozialbindung des Eigentums (Art. 14 II GG) ist es möglich, auf das Eigen
tum als in privater Hand verbleibende Steuerquelle Zugriff zu nehmen. Gerade der Ge
brauch von Eigentum führt zu einer Verpflichtung der Allgemeinheit gegenüber (Art. 14 
II Satz 2 GG) und einer Beteiligung der Steuer am Eigentumszuwachs195. Meist wird das 
neu hinzufließende Vermögen besteuert196. Jedoch ist in vermindertem Maße auch das 
bloße Innehaben von Eigentum besteuerbar197 (Art. 14 n Satz 1 GG). Dies mag darin 
begründet sein, daß die Trennung von erst neu Hinzuerworbenem dem Steuerpflichtigen 
leichter fällt als ein Eingriff in den originären Eigentumsbestand, und so dem Vertrau
ensschutz entsprochen wird. Gegenstand der Besteuerung ist daher hauptsächlich das 
neu hinzuerworbene Eigentum, z.B. Einkommen, und der Gebrauch des Eigentums und 
nur in geringem Maße der Eigentumsbestand198. 

Die Obergrenze für die Besteuerbarkeit199 des Einkommens ergibt sich aus dem Neben
einander von Privat- und Allgemeinnützigkeit. Es muß zumindest ein das Existenz
minimum deckender Anteil verbleiben, der eine eigenverantwortliche Lebensgestaltung 
gewährleistet2 0 0. Bei höheren Einkommen kann sich die Besteuerung einer hälftigen 
Teilung annähern2 0 1, wobei sich aus Art. 14 I, HI GG Grenzen für die zulässige Sozial
bindung ergeben202. 

191Daumke, DStR 1992, 852 (853) 
192Kirchhof, Jura 1983, 505 (506) 
193Kirchhof, Jura 1983, 505(506) 
194Mayer, Otto, Deutsches Verwaltungsrecht, 1924,1, 315 f. (Neuauflage von 1961) 
195Kirchhof, Jura 1983, 505 (509) 
196Wendt, NJW 1980, 2111 (2116) 
197Kritisch: Kirchhof, WDStRL 39, 213 (244) 
198Kirchhof, Jura 1983, 505 (509) 
199Pulfner, DVB1. 1970, 881 (881 ff.) 
200Schrnidt-Bleibtreu / Schäfer, DÖV 1980, 489 (490, 495); Rüfner, DVB1. 1970, 881 (887) 
201Kirchhof, Jura 1983, 505 (510) 
202BVerfGE 2, 200 (253 f., 258) 
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Es gibt grundsätzlich unterschiedliche Steuerunterteilungen, die unterschiedliche Grup
pen bilden und Steuern unterschiedlichen Steuerarten zuordnen203. Diese Unterteilung ist 
eine mögliche Aufteilungsart. An Hand dieser Aufteilung kann man erkennen, daß ge
setzliche Abgaben diverse Formen haben können und man grundsätzlich nicht nur durch 
das Vorliegen einer Sonderform auf deren Unzulässigkeit schließen kann. 

I. Besitzsteuern 
Besitzsteuern knüpfen an Einkommen, Ertrag und Vermögen an. Dies sind z.B. Einkom
mensteuer, Körperschaftsteuer, Vermögensteuer, Gewerbesteuer und Grundsteuer204. 
Grundsätzlich knüpft die Besteuerung an den Eigentumsgebrauch an 2 0 5, eine Besteue
rung des Einkommensbestandes wird zwar vorgenommen, entspricht jedoch nicht dem 
Prinzip, nach dem die Steuerquelle zu erhalten ist und in ihrer Substanz nicht angetastet 
werden soll 2 0 6. 

II. Verkehrs-, Umsatz-, Verbrauchssteuern und Zolle 
Verkehrs-, Umsatz-, Verbrauchssteuern und Zölle belasten die Verwendung des Ein
kommens. Sie werden aus Gründen der Vereinfachung der Steuererhebung nicht beim 
Verbraucher, sondern bei den Produzenten oder den verteilenden Unternehmern erho
ben Diese Steuern treten für den Bürger meist als Zuschlag zu den ursprünglichen Prei
sen in Erscheinung. Durch diese Art der Erhebung richtet sich die Besteuerung nach 
dem individuellen Nachfrageverhalten und nicht nach der Zahlungsfähigkeit207. 
Verkehrssteuern orientieren sich an Vorgängen im rechtlichen und wirtschaftlichen Ver
kehr, z.B. Versicherungs-, Mehrwert-, Kapitalverkehrsteuer (Börsenumsatzsteuer, Ge
sellschaftssteuer) und Grunderwerbsteuer208. 

Verbrauchssteuern richten sich nach dem Verbrauch, Gebrauch oder Aufwand an be
stimmten Gütern, z.B. Tabak-, Branntwein-, Bier-, Salz-, Tee-, Vergnügungssteuer und 
Getränkesteuer209. 
Zölle knüpfen an den grenzüberschreitenden Warenverkehr an und sind zolltariflich fest
gelegt210. 

203Kloepfer / Malonry, JA 1976,41 (44) 
204Kloepfer / Malorny, JA 1976,41 (44) 
^Kirchhof, WDStRL 39, 213 (243 f.) 
206Isensee, Festschrift, 409 (409) 
207Kirchhof, Jura 1983, 505 (510) 
208BVerfGE 16,64 (73); Stober, JA 1988,250 (253); Ktoepfer/ Malorny, JA 1976,41 (44) 
209BVerfGE 16, 64 (74); Stober, JA 1988, 250 (253); Kloepfer / Malorny, JA 1976,41 (44) 
210BVerfGE 8,260 (269); Stober, JA 1988, 250 (253); Kloepfer / Malorny, JA 1976,41 (44) 



HL Zwecksteuern 
Zwecksteuern sind Steuern, deren Aufkommen nur in einem begrenzten Rahmen ver
wendet werden darf und die sich hierdurch von dem allgemeinen Begriff der Steuer un
terscheiden. Ihre Zulässigkeit ist allgemein anerkannt211. Der Unterschied zur Sonderab
gabe, der eine Abgrenzung ermöglichen soll, besteht zum größten Teil in der bei der 
Sonderabgabe genaueren Konkretisierung des Verwendungszwecks212. Durch die Be
zeichnung als Zwecksteuer ergibt sich eine haushaltsrechtliche Selbstbindung, so daß der 
Ertrag nur für bestimmte Zweckgebiete verwendet werden darf. Durch Zwecksteuern 
werden bestimmte Finanzierungszwecke unterstützt, die meist in Zusammenhang mit 
dem Erhebungsgrund stehen, z.B. die Zweitwohnungssteuer213. 
Die Zweckbindung durchbricht das „Non-Affektionsprinzip", nach dem sämtliche Ein
nahmen des Staates, frei von Zweckbindungen, eine einheitliche Deckungsmasse für alle 
staatlichen Ausgaben bilden. Diesem Grundsatz fehlt jedoch die verfassungsrechtliche 
Verbindlichkeit, da er nur in § 7 Haushaltsgrundsätzgesetz festgelegt ist. Eine Zweck
bindung ist daher grundsätzlich möglich 2 1 4. 

IV. Lenkungssteuern 
Die Existenz von Lenkungssteuern ist allgemein anerkannt215. Steuern sind durchaus 
geeignet, als Lenkungsinstrumente verwendet zu werden, da Art. 105 ff G G dem Ge
setzgeber einen großen Gestaltungsspielraum, z.B. für wirtschaftlich intervenierende 
Steuern, einräumt. Eine Auferlegung ist allerdings nur gegenüber der Allgemeinheit 
möglich, bestimmte Gruppen können durch die Steuer nicht belastet werden. Grenzen 
findet die Lenkungssteuer auch durch die Kompetenzordnung216, wobei darauf zu achten 
ist, daß deren Grenzen einzuhalten sind, da sonst eine Gefährdung der Kompetenzord
nung zu befürchten ist 2 1 7. 

Lenkungssteuern besteuern ebenfalls nur die objektive Erfüllung eines Tatbestandes, auf 
eine subjektive Komponente, wie z.B. Vorsatz, kommt es nicht an 2 1 8. Wegen ihres Ein
griffs in die Entscheidungsfreiheit des Bürgers bedarf sie einer doppelten Rechtfertigung; 
die Verhaltenslenkung und die Besteuerung an sich muß verfassungsrechtlich gerecht
fertigt sein2 1 9. Das Lenkungsziel muß insbesondere legitim sein und die Lenkungsmaß-

211BVerfGE 7, 244 (254); 49, 343 (353); 65, 325 (344) 
212BVerfGE 55, 274 (311); 65, 325 (344); 67, 256 (279); Janas, DÖV 1989,1013 (1017) 
213BVerfGE 65, 325 (344) 
2 1 4Mußgnug, Festschrift, 259 (272 f.) 
2 1 5Birk, NuR 1985,90 (90); Scheuner, WDStRL 11, 1 (41) 
216Arndt, WiVerw 1990,1 (48) 
217Rupp, NJW 1968, 569 (569) 
218Kirchhof, NJW 1987, 3217 (3219) 
219Kloepfer, NJW 1971, 1585 (1588) 
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nähme verhältnismäßig, also geeignet, erforderlich und angemessen sein, um das Ziel zu 
erreichen220. 
I^gjtimationsgrundlage der Lenkungssteuer bleibt die Deckung des Finanzbedarfs221. 
Wenn keine Einnahmeeraelungsabsicht mehr vorliegt, sondern nur noch andere Zwecke 
verfolgt werden, handelt es sich nicht mehr um eine Steuer222. Die Einnahmeeraelungs
absicht muß zumindest auch vorhanden sein223. 

Teilweise wird angenommen, daß es nicht ausreicht, wenn die Einnahmeeraelungsab
sicht nur noch einen sinnvollen Nebenzweck darstellt; sie sollte ein wesentlicher Zweck 
der Abgabeeinführung sein224. Hierbei ist es problematisch, wie diese Intensität gewich
tet und eingestuft werden soll. 

Nach anderer Meinung kann alleiniger Zweck der Steuer die Lenkung sein, da es für den 
Steuerbegriff genügt, wenn die erzielten Einnahmen formal im Haushaltsplan als Dek-
kungsmittel veranschlagt werden, selbst wenn ihre Eraelung unbeabsichtigt ist2 2 5. Hier
bei ist jedoch zu beachten, daß die Lenkung an sich verfassungsrechtlich zulässig sein 
muß. Aus der Lenkungsabsicht muß sich eine Rechtfertigung für die Belastung durch die 
Steuer ergeben, da die Rechtfertigung durch eine Einnahmeerzielung des Staates nicht 
gegeben ist. 

Die Steuer rechtfertigt sich verfassungsrechtlich durch die Eraelung von Einnahmen für 
den allgemeinen Finanzbedarf aufgrund der Kompetenznormen des Grundgesetzes. Die
ser Legitimationsgrund darf nicht gänzlich wegfallen, sonst besteht die Gefahr eines 
Formenmißbrauchs. Die Einnahmeeraelungsabsicht für den allgemeinen Staatsbedarf 
zeigt sich auch dadurch, daß das Aufkommen in den Haushaltsplan eingestellt wird. Bei 
einer Abgabe, die in den Haushaltsplan aufgenommen wird, besteht daher eine Vermu
tung, daß sie für den allgemeinen Staatsbedarf erhoben wird. Welche weiteren Anzei
chen für eine Einnahmeeraelungsabsicht vorliegen müssen, ist fraglich. Vor allem wird 
es darauf ankommen, daß die Allgemeinheit zur Deckung des allgemeinen Bedarfs her
angezogen wird; eine Belastung einzelner Gruppen durch eine Steuer zugunsten der All
gemeinheit entspricht nicht dem Sinn der Steuer. 

E. Definitionskriterien 
L Hoheitlich auferlegte Geldleistungspflicht 
Die Steuer ist in Geld zu entrichten und wird auferlegt, also durch einseitigen hoheit
lichen Akt festgesetzt und erhoben, wobei es Mitwirkungspflichten der Bürger gibt. 
Hoheitliche Auferlegung bedeutet, daß die Pflicht zur Zahlung der Steuer durch ein 

220Arnim, WDStRL 39, 286 (326) 
221Voigt, DVB1. 1980, 985 (987) 
222Mattern, BB 1970,1405 (1409) 
223Selmer, AöR 101 (1976), 239, 399 (248); Mattern, BB 1970,1405 (1411) 
224Mattern, BB 1970,1405 (1411) 
2 2 5Müller, BB 1970,1105 (1109) 



öffentlich-rechtliches Gemeinwesen begründet wird 2 2 6 . Öffenthch-rechtliche Gemein
wesen in diesem Sinne sind Bund (Art. 106 I, HI GG), Länder (Art. 106 II, III GG), 
Gemeinden227, Gemeindeverbände (Art. 106 III, V , VII GG) und Religionsge
meinschaften (Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 VI WRV) 2 2 * 

Ob auch andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, wie z.B. Sozialversicherungs
träger oder Berufskammern, zur hoheitlichen Auferlegung fähig sein könnten 2 2 9, ist 
schon im Hinblick auf das Bestehen von Erhebungskompetenzen und aus haushalts
rechtlichen Gründen fraglich. Fließt eine Abgabe anderen Einrichtungen als öffentlich-
rechtlichen Gemeinwesen zu, liegt keine Steuer vor 2 3 0. Hierbei ist allerdings darauf zu 
achten, ob Hoheitsrechte übertragen wurden. 
Da neben den Steuern auch die meisten anderen Abgabenpflichten von Gebietskör
perschaften auferlegt werden, ist das Kriterium der hoheitlichen Auferlegung zur Ab
grenzung des Steuerbegriffes nur bedingt einsetzbar231. 

II. Zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs 
Steuern werden erhoben, um Einnahmen zur Deckung des Finanzbedarfs des Staates 
zu erzielen232. Die Verfassung sieht die Steuer als hauptsächliche Einnahmequelle des 
Staates vor, um aus diesem Aufkommen dessen Aufgaben zu finanzieren. Kennzeich
nend für die Steuer ist daher, daß sie mit der Absicht erhoben wird, zu einem Abga
beaufkommen zu führen, wobei diese Absicht in verschiedener Stärke vorhanden sein 
kann. Die Finanzierung der allgemeinen Daseinsvorsorge ist z.B. ein Bereich, der ty
pischerweise über die Steuer zu decken ist 2 3 3. Dieses Kriterium ist ein entscheidender 
Anhaltspunkt für die Einordnung einer Abgabe234. 

Das BVerfG geht davon aus, daß eine Abgabe, die Lenkungsfunktion besitzt und bei 
der die Erzielung eines Abgabeaufkommens nur als Nebenzweck vorhanden ist, trotz
dem eine Steuer sein kann2 3 5. Es ist möglich, mit der Steuer auch andere Zwecke zu 
verfolgen236. Auch die einfachgesetzliche Regelung des § 3 I Satz 2 A O weist aus
drücklich darauf hin, daß es möglich ist, einen Lenkungszweck mit einer Steuer zu 
verfolgen. 

2 2 6 Kim Rechtfertigung von Sonderabgaben, 7 
227Wilms, 21 
228Hennecke, Jura 1990,63,113 (66); Selmer, GewArch. 1981, 41 (42); 

Kloepfer / Malorny, JA 1976,41 (43) 
229Wilms, 21 
230Hennecke, Jura 1990,63, 113 (66) 
231Selmer, GewArch. 1981,41 (42) 
232Patzig, DÖV 1981, 729 (734) 
^Würns, NVwZ 1995, 550 (551) 
^Selmer, GewArch. 1981,41 (42) 
235BVerfGE 4, 7 (13); 36,66 (70); 55, 274 (304); 84, 239 (274); 

siehe auch: Birk, NuR 1985, 90; Osterloh, JuS 1982,421 (424) 
^Kirchhof, NJW 1987, 3217 (3219) 
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Beispielsweise ist es möglich, sogenannte Lenkungssteuern zur Wirtschaftslenkung zu 
erheben, bei denen die Einnahmeerzielungsabsicht hirter dem Ziel der Lenkung zu
rücktritt237. Daß eine Steuer L^nlamgsfunktion besitzen kann, ist allgemein aner
kannt238. Grenzen für die Lenkungsfunktion bestehen insoweit, als die Einnahmeerzie-
lung durch die Lenkungsfunktion zumindest nicht ausgeschlossen werden darf239. 
Ebenfalls ist es möglich, die Steuereinnahmen mit einer Zweckbindung zu versehen, so 
daß sie nur noch für bestimmte Bereiche verwendet werden dürfen. Es hegt dann eine 
Zwecksteuer vor 2 4 0. Diese ist jedoch nicht unproblematisch, da eine gewisse Beziehung 
der Abgabenverwendung zum Abgabenschuldner vorliegt241. 
Da das Kriterium der Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs von einer grundsätzli
chen Verwendung der Steuer für den allgemeinen Finanzbedarf ausgeht, ergibt sich das 
Problem, den allgemeinen von dem besonderen Finanzbedarf des Staates abzugren
zen2 4 2. Ein besonderer Staatsbedarf liegt auf jeden Fall dann vor, wenn sich aus der 
Verwendung des Aufkommens eine gruppentypische Nützlichkeit ergibt243 oder wenn 
nur der besondere Bedarf einer Gruppe gedeckt wird, der von ihr selbst ausgelöst 
wird 2 4 4. 

III. Endgültiges Zufallen 
Das Abgabeaufkommen muß einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen endgültig zu
fallen245. Steuern sollen im Sinne der Ertragshoheit des Grundgesetzes (Art. 106, 107 
GG) Bund, Ländern und Gemeinden zur Verfügung stehen, damit diese Finanzmittel 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben haben. Falls das Abgabeaufkommen wieder, in irgendei
ner Weise, an die Abgabeschuldner zurückerstattet werden soll, so handelt es sich nicht 
um eine Steuer, sondern z.B. um eine staatliche Zwangsanleihe246. Das Aufkommen 
muß dem befugten öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen im Rahmen der Gesetze zur 
freien Verfügung stehen247. 

IV. ..Voraussetzungslosigkeit" 

Steuern sind Geldleistungspflichten, die keine Gegenleistung für eine besondere Lei
stung darstellen. Sie werden von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzie-

^Patzig, DÖV 1981, 733, 734; Vogel, BayVBl. 1980, 523 
"«teirk, NuR 1985, 90 (90) 
Maumke, DStR 1992,852 (853) 
240Patzig, DÖV 1981,734 
241BVerfGE 49, 343 (353 f.); Selmer, GewArch. 1981,41 (42) 
242Selmer, GewArch. 1981,41 (42) 
243Selmer, GewArch. 1981,41 (42 f.) 
244Selmer, GewArch. 1981, 41 (44) 
245Birk, Jura 1985,143 (144); Bestgen, BB 1983,1162 (1162) 
246BVerfGE 29,402 (409); 67, 256 (281 ff.) 
247BVerfGE 36,66 (70); 55, 274 (309); 

Mayer, Otto, Deutsches Verwaltungsrecht, 1924, L 315 f. (Neuauflage von 1961) 



hing von Einnahmen allen auferlegt, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Ge
setz die Leistungspflicht knüpft. Sie treffen denjenigen, für den der Sachverhalt zutrifft 
und sind im übrigen „voraussetzungslos"248, d.h. es müssen nicht noch weitere Voraus
setzungen, z.B. ein besonderer Vorteil für den Abgabenschuldner, vorhanden sein. 
Für die Steuer erhält der Bürger keine Gegenleistung, sie hat keinen Entgelt- oder Ge
gen! eistungscharakter249 Ihr steht kein Anspruch auf einen individuellen Vorteil, oder 
eine besondere Verwendung, gegenüber. 

V. Einstellung in den Haushaltsplan 
Daß eine Abgabe in den Haushaltsplan einfließt, reicht nicht für ihre Qualifizierung als 
Steuer aus250. Die Eingliederung in den Haushaltsplan ist ein Kriterium, das durch den 
Gesetzgeber einfach herbeigeführt werden kann, wodurch er die ursprüngliche Einord
nung umgehen könnte. Die Eingliederung in den Haushaltsplan hat jedoch eine gewisse 
Indizwirkung251. 

F. Zulässigkeitskriterien 
I. Materielle Ertragshoheit 
Die gesetzliche Grundlage für die Erhebung von Steuern findet sich in Art. 105 ff. GG. 
Die Ertragshoheit für Steuern zu haben bedeutet, die Gesetzgebungskompetenz für de
ren Erhebung zu besitzen252. Das Bestehen der Kompetenz zum Erlaß einer Steuer ist 
eine entscheidende Verfassungsrnäßigkeitsvoraussetzung, da wegen des Grundsatzes 
des Gesetzesvorbehalts keine Belastung ohne ausreichende Rechtsgrundlage erfolgen 
darf. Das Steuerfihdungsrecht des Bundes ist daher eine umstrittene Thematik. Es leitet 
sich aus der konkurrierenden Gesetzgebungsbefugnis des Bundes für „die übrigen 
Steuern" nach Art. 105 II GG her, der Artikel wird so ausgelegt, daß vor allem der 
Bund 2 5 3 neuartige Steuern einführen kann2 5 4. 

II. Verwaltungshoheit 
Die Verwaltung der Steuern255 obliegt dem Bund und den Ländern (Art. 108 GG). Es 
gibt eine Bundesfinanzverwaltung und I^desfinarizverwaltungen. Es besteht die 
Möglichkeit des Zusammenwirkens dieser Behörden (Art. 108 IV GG), wobei eine 
verwaltungsmäßige Mitwirkung oder auch eine Aufgabenübertragung möglich ist. 

248BVerfGE 67, 256 (299); Kirchhof, Jura 1983, 505 (506); Breuer, DVB1. 1992, 485 (488) 
249Patzig, DÖV 1981,729 (734) 
250BVerfGE 55, 274 (304 f.) 
251BVerfGE 55, 305 (310) 
252Vogel, JA 1980, 577 (581) 
253Kloepfer / Malorny, JA 1976,46 (47) 
254Seifert / Hörrüg, Art. 105 Rz. 6 
255Vogel, JA 1980, 577 (582) 
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Wesentliche Kompetenzverschiebungen sind toerdurch nicht gedeckt256. Auch durch die 
Tatsache, von wem eine Einnahme verwaltet wird, kann auf die Art der Abgabe ge
schlossen werden. 

III. Einstellung in den Haushaltsplan 
Der Grundsatz der Vollständigkeit des Haushaltsplans (Art. 110 I GG) gebietet, daß 
alle Einnahmen und alle Ausgaben vollständig in den Haushaltsplan einzustellen sind. 
Unter Einnahmen fallen auch Steuern257, die nur dann rechtmäßig erhoben sind, wenn 
sie in den Haushaltsplan eingestellt werden258. 

IV. Allgemeine VerfassungsmäBigkeitsanforderungen 
Der Steuergesetzgeber unterliegt der Bindung durch das Grundgesetz259, da auch der 
staatlichen Finanzgewalt bestimmte Grenzen gesetzt werden müssen2 6 0. Eine grund
sätzliche Vermutung, daß Steuergesetze verfassungsgemäß sind, besteht nicht261. Steu
ern müssen z.B. dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit genügen2 6 2. 
Der allgemeine Gleichheitssatz (Art. 3 I GG) besitzt im Steuerrecht besondere Bedeu
tung263. Es soll ein möglichst gerechter Maßstab für die Verteilung der Steuer ange
wandt werden264. So ist es z.B. möglich, daß bei einer Lenkungssteuer durch die un
terschiedliche Belastung infolge des unterschiedlichen wirtschaftlichen Verhaltens ein 
Verstoß gegen Art. 3 I GG vorliegt265. Aber auch schon eine ungleiche Steuerge
setzesanwendung kann den Gleichheitssatz verletzen266. Steuerliche Gleichheit bedeu
tet jedoch verhältnismäßige Gleichheit, bei der es auf die individuelle Leistungsfähig
keit ankommt267. 

Bei einer Lenkungssteuer muß sich dann aus dem Zweck der Lenkungsnorm eine 
Rechtfertigung ergeben, wobei das verfolgte Ziel nicht nur verfassungsrechtlich tole
riert, sondern nach verfassungsrechtlichen Wertvorsteilungen zumindest „förderungs
würdig" sein muß. Die Förderung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts (Art. 109 
II GG) ist beispielsweise ein derartiges Ziel 2 6 8 . 

256Seifert / Hornig, Art. 108 Rz. 9 
257Seifert / Hömig, Art. 110 Rz. 2 
2 5 8Wüms, 23 
259Benda / Kreuzer, DStZ (A) 1973,49 (51 ff.); Hennecke, Jura 1990,63,113 (67 ff.); 
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262Erichsen, Jura 1995,47 (48) 
263Arndt, NVwZ 1988,787, (787) 
264Arnim, WDStRL 39,286 (291) 
265Birk, NuR 1985, 90 (91 f.); Arnim, WDStRL 39, 286 (293) 
266Tipke, BB 1986,601 (601) 
267Friauf, Festschrift für H. JahrreüJ, 45 (45) 
2 6 8Birk, NuR 1985, 90 (91 f.) 



Ob ein Schutz gegen die Erhebung einer Steuer durch Art. 14 I G G gegeben ist, ist 
umstritten269. 
Art. 14 I und Art. 14 III GG stellen jedoch Grenzen für die zulässige Sozialbindung 
oder Enteignung von eigentumskräftig gewährleisteten Rechtspositionen auf270. 

3. Kapitel: Vorzugslasten 
Jede nichtsteuerliche Abgabe bedarf einer besonderen Rechtfertigung, die jeweils nach 
ihrer Art unterschiedlich ist 2 7 1. Gebühren und Beiträge werden im Gegensatz zur Steu
er als Vorzugslasten bezeichnet. Meist stellen diese Abgaben eine Art Ausgleich für 
staatliche Handlungen dar, die dem Abgabeschuldner zugute kommen. Die Kosten, die 
durch eine Tätigkeit der öffentlichen Hand aufgrund der Veranlassung eines Individu
ums entstehen, werden durch Vorzugslasten ausgeglichen und der finanzielle Vorteil 
des Abgabenbelasteten nivelliert272. 

Vorzugslasten sind im Gegensatz zur Steuer nicht „voraussetzungslos", sondern benö
tigen für ihre Erhebung einen besonderen Rechtfertigungsgrund, der in einem indivi
duellen Erhebungsgrund, meist einem individuellen Vorteil, liegt. Durch diesen spe
ziellen Erhebungsanlaß, der für die Belasteten gegenleistungsähnliche Pflichten be
gründet, wird eine Gefährdung des Systems der Finanzverfassung verhindert. Staatli
ches Handeln, das für die Allgemeinheit Vorteile bringt, aber keine speziellen, über die 
allgemeinen Vorteile hinausgehende Begünstigung eines Individuums bewirkt oder 
durch individuelle Veranlassimg verursacht wurde, muß über die Gemeinlast, also 
durch Steueraufkommen, finanziert werden273. 

4. Kapitel: Gebühr 
A . Verwaltungs- und Benutzungsgebühren 
Es existiert kein Gebührenbegriff des Grundgesetzes274. Unter Gebühren werden 
Geldleistungen verstanden, die zur Erstattung der Kosten für besondere Leistungen -
Amtshandlungen oder sonstige Tätigkeiten - der Verwaltung, sogenannte Verwal
tungsgebühren, oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen, 
sogenannte Benutzungsgebühren, erhoben werden. Sie sind Entgelt für eine konkrete 
und individuelle Leistung an den einzelnen275. Die Gebühr ist eine Vorzugslast, d.h. sie 
ist von Vorleistungen des Staates abhängig2 7 6. 

269Friauf, DÖV 1980,480 (488); Sendler, DÖV 1971,16 (22); Erdmann, DVB1. 1986,659 (660 f.); 
Papier, DVBI. 1980, 787 (789); Wendt, NJW 1980, 2111 (2114); Kirchhof, WDStRL 39, 213 (215) 

2 7 0 BVerfGE 72, 200 (253 f., 258) 
271Heun, DVBI. 1990,666 (669) 
272Murswiek, 21 
273Murswiek, 21 
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Vemaltungsgebühren werden als Gegenleistung277 für eine individueUe Amtshandlung 
an dem Gebührenschuldner erhoben, die von einer staatlichen Behörde erbracht wur
de278. 
Die Benutzungsgebühr wird als Ausgleich für die konkrete Inanspruchnahme einer öf
fentlichen Einrichtung erhoben, deren Vorteile der Schuldner genießen konnte279. 
Darüber hinaus existiert die sogenannte Verschaffungsgebühr bzw. Verleihungsge
bühr 2 8 0, die für die Verschaffung eines Rechts bzw. einer Rechtseinräumung erhoben 
wird 2 8 1. Die Möglichkeit, dem Antragsteller ein Recht zu verschaffen, hängt jedoch 
ausschließlich davon ab, ob dieser die tatbestandlichen Voraussetzungen für die 
Rechtsgewährung erfüllt. Die Rechtseinräumung an sich kann nicht als entgeltabhängi
ge Vergabe der Berechtigung erfolgen, da dies dem Prinzip der Trennung von unbefan
gener, neutraler Erfüllung der Verwaltungsaufgaben und Deckung des staatlichen Fi
nanzbedarfs widersprechen würde 2 8 2. Das Entgelt kann allenfalls als pauschalierte Vor
auszahlung für zu erwartende Nutzungen von öffentlichen Einrichtungen erhoben wer
den2 8 3. Hier nähert sich die Gebühr jedoch schon dem Beitrag an, da es an einer kon
kreten, vorhandenen Leistung fehlt284. Die Verschaffungsgebühr ist nicht unum
stritten285. Problematisch ist vor allem, was die staatliche Gegenleistung darstellt, da es 
an einem materiellen Aufwand fehlt und so eine Verleihungsgebühr grundsätzlich an 
alle Rechtsverleihungen angeknüpft werden könnte. Hierdurch bestünde für den Staat 
die Möglichkeit, ohne hinreichenden I^egitimationsgrund Abgabentatbestände zu kon
struieren286. 

B. Gebühr und Verfassung 
Wie bereits erwähnt definiert das Grundgesetz den Begriff der Gebühr nicht287. Er wird 
nur selten im Grundgesetz erwähnt und es gibt kaum Regelungen, welche die Gebühr 
betreffen. Gesetzgebungszuständigkeit, Ertragshoheit und Verwaltungshoheit sind im 
Grundgesetz nicht ausdrücklich geregelt. 
Die passende Gesetzgebungs- und Verwaltungskompetenz für Gebühren folgt der 
Kompetenz der jeweiligen Sachleistung, die mit der Gebührenerhebung zusammen-

Friauf, JA 1981, 261; Kloepfer, JZ 1983, 742 (744); Sander, DVBI. 1990,18 (19): 
Kirchhof, NVwZ 1987,1031 (1034); Hendler, NUR 1989,22 (24,25) 
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hängt 2 8 8. Die Kompetenzfrage bei Gebühren ist somit durch eine Annexkompetenz zur 
jeweiligen Sachmaterie zu lösen. Die Gesetzgebungskompetenz richtet sich nach Art. 
30, 70 ff. GG. Mangels ausdrücklicher Zuweisung hat der Bund für ihm zugewiesene 
Bereiche nur als Annexkompetenz eine Zuständigkeit, im übrigen sind die Länder zu
ständig (Art. 72 ff, 30, 701 GG) 2 8 9 . 

Die Ertragshoheit für die anfallenden Gebühren folgt der sich aus dem Sachgebiet er
gebenden Verwaltungskompetenz290, da Art. 105 ff. GG nur Steuergesetze betrifft. 
Die außerfiskalische Ertragshoheit richtet sich nach Art. 30, 70 ff. GG, da demjenigen 
das Aufkommen zufällt, der die Kompetenz zur Einführung des Abgabengesetzes be
sitzt2 9 1. 

C. Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip 
Die Gebühr unterliegt dem Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip292. Das Äquiva
lenzprinzip leitet sich von dem allgemeinen Verhältnismäßigkeitsprinzip ab, das sich im 
Gebührenrecht dahin konkretisiert, daß zwischen der erhobenen Gebühr und dem Wert 
der öffentlichen Leistung ein angemessenes Verhältnis bestehen muß 2 9 3 . 
Das Kostendeckungsprinzip stellt eine Obergrenze für die Gebührenerhebung dar, in
dem es die Begrenzung des Gesamtaufkommens auf die Höhe der gesamten anfallen
den Kosten festlegt. Es darf deshalb grundsätzlich nicht mehr eingenommen werden, 
als Kosten durch die Erbringung der Leistungen anfallen294. Das Problem hierbei be
steht darin, die Kosten für eine individuelle Leistung zu bestimmen, also den indivi
duellen Aufwand aus dem Gesamtgefüge der Verwaltungstätigkeit herauszulösen2 9 5. 
Die Berechnung erfolgt meist nach dem Wirklichkeitsmaßstab, d.h. der Anzahl dem 
Wert und dem Maß der real erbrachten Leistung296. Allerdings werden die Gesamtko
sten oft auch durch die Erhebung von Durchschnittskosten nivellierend auf alle Lei
stungsempfänger umgelegt297. 

Es ist aber auch zulässig, mit der Leistungsgewährung einen finanziellen Vorteil zu
zuwenden, d.h. wertmäßig mehr zu geben, als dafür einzunehmen, was meist durch 
soziale Ziele des Staates bedingt wird, wie z.B. im Gesundheitswesen oder Bildungs
bereich298. 

288Kirchhof, Jura 1983, 505 (513) 
289Erichsen, Jura 1995,47 f; Patzig, DÖV 1981,729 (734) 
290Kirchhof, Jura 1983, 505 (513) 
291Friedrich, DÖV 1976,761 (765) 
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Bei der Ixnkungsgebühr2 9 9 kann die Gebühr ohne Rücksicht auf das Kostendeckungs
und Äquivalenzprinzip festgesetzt werden, wenn das hervorzurufende Verhalten recht
lich gefordert werden könnte. Die Lenkung über eine Gebühr wird dabei als mildere, 
subtile und zweckmäßige Möglichkeit eingesetzt, um z.B. als Verspätungszuschlag bei 
überschrittener Î eihfrist eines Buches aus einer öffentlichen Bücherei, zu einem be
stimmten Verhalten zu motivieren300. 

Da der Erhebungsgrund für Gebühren grundsätzlich der Zweck der Kostendeckung 
ist 3 0 1, besteht bei der Lenkungsgebühr die Gefahr einer Kollision mit der Finanzver
fassung, wenn der rechtfertigende Erhebungsgrund in den Hintergrund tritt. Wichtige 
Grenzen für die Lenkungsgebühr stellen außerdem der Gleichheitssatz und das Ver
hältnismäßigkeitsprinzip dar302. Die lenkende Gebühr ist problematisch303, jedoch 
grundsätzlich zulässig3 0 4. 

E. Definitionskriterien 
L Hoheitlich auferlegte Geldieistungspflicht 
Bei der Gebühr begründet, wie bei der Steuer, ein öffentlich-rechtliches Gemeinwesen 
eine Geldieistungspflicht des Gebührenschuldners. Die Gebühr wird durch einseitigen, 
hoheitlichen Akt festgesetzt und von dem Gebührenschuldner eingefordert. 

EL Endgültiges Zufallen an öffentlich-rechtliches Gemeinwesen 
Auch bei der Gebühr verbleibt der Geldbetrag für immer bei dem Gemeinwesen. Es ist 
keine Erstattung vorgesehen. Das Gebührenaufkommen wird von dem öffentlichen 
Gemeinwesen im Rahmen der für Gebühren geltenden Regelungen frei verwendet. Eine 
grundsätzliche Zweckbindung besteht nicht, jedoch wird wohl hauptsächlich aus dem 
Gebührenaufkommen eine Deckung der verursachten Kosten vorgenommen werden. 

III. Individueller Erhebungsgrund 
Die Existenz eines individuellen Erhebungsgrundes ist eine Rechtmäßigkeitsvoraus
setzung, die sich dadurch, daß sie einen Gegensatz zur „Voraussetzungslosigkeit" der 
Steuer darstellt, auch als Abgrenzungskriterium eignet. Es liegt bei der Gebühr immer 
ein individueller Bezug 3 0 5 zum Gebührenschuldner vor, der entweder in einer indivi-

299Kloepfer, AöR 97 (1972), 232 (236) 
300Kirchhof, Jura 1983, 505 (513) 
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duellen Vorteüsverschaffiing oder in einer mdrvidueU zurechenbaren Kostenverantwor
tung besteht. 

IV. Zur Kostendeckung 
Typischerweise wird die Gebühr zum Ausgleich von staatlichen Kosten erhoben306, die 
durch die Veranlassung des Gebührenschuldners entstanden sind. 

V. Vorenthaltbarkeit der Leistung 
Die Gebühr, die für eine individuelle Vorteüsverschaffung gefordert wird, ist dadurch 
gekennzeichnet, daß die Leistungserbringung bei Zahlungsunfähigkeit oder mangelnder 
Zahlungsbereitschaft vorenthalten werden darf307. Bei individuell zurechenbarer Ko
stenverantwortlichkeit ist eine zwangsweise Durchsetzung des Anspruchs möglich. 

F. Zulässigkeitskriterien 
I. Individueller Erhebungsgrund 
Die Gebühr bedarf als Vorzugslast eines speziellen Rechtfertigungsgrundes. Dies ist 
die „spezielle Entgeltlichkeit"308. 
Zum einen kann die Gebühr die Kompensation eines individuellen Vorteils darstellen, 
der durch die Tätigkeit eines öffentlich-rechtlichen Gemeinwesens vermittelt wurde, es 
wird also ein individueller Vorteil des Gebührenschuldners ausgeglichen309. Der Vorteil 
wird abgeschöpft, weil die Zuwendung des Wertes nicht durch die staatliche Handlung 
beabsichtigt war und sie deshalb nicht aus sich heraus gerechtfertigt ist 3 1 0. Gerade auch 
die Abgabengerechtigkeit, die sich aus Art. 3 I GG herleitet, läßt es sinnvoll erschei
nen, daß staatliche Kosten, für die eine spezielle Person verantwortlich ist, nicht von 
der Allgemeinheit mitgetragen werden müssen. 

Eine Gebühr wird jedoch auch erhoben, wenn eine individuell zurechenbare Kosten
verantwortung für einen staatlichen Aufwand besteht311, z.B. für das Abschleppen ei
nes falsch geparkten Kraftfahrzeugs als Ersatzvornahme. Das Erheben der Gebühr 
rechtfertigt sich in diesem Fall dadurch, daß die staatlichen Kosten durch zurechenba
res Verhalten individuell verursacht werden. Auch hier bedingt die Sonderverant
wortlichkeit, daß nicht die Allgemeinheit mit den Kosten belastet wird. 

^Hennecke, Jura 1990,63,113 (113, 115) 
^Kirchhof, Jura 1983, 505 (512) 
^^Murswiek, 22; Kirchhof, Die Höhe der Gebühr, 121; Wendt, Die Gebühr als LerücungsmitteL 47 f. 
B V e r f G E 20,257 (269); 50,217 (226 f.); 58,245 (254); Pietzcker, DVBI. 1987,774 (774) 
310Murswiek, 23 
3 1 BVerfGE 7, 244 (256); Pietzcker, DVBI. 1987, 775; Hendler, NUR 1989, 24 f.; 

Friauf, Festschrift für die 600-Jahr-Feier Köln, 679 (695) 



II. Allgemeine VerfassungsmäBigkeitsanforderungen 
Die Gebühr muß dem Verhälwismäßigkeitsprinzip entsprechen. Die Höhe der verlang
ten Gebühr darf nicht mit den Grundrechten oder anderen Verfassungsprinzipien kolli
dieren. Sie muß zu dem gewährten Vorteil in angemessenem Verhältnis stehen. 

5. Kapitel: Beitrag 
A. Möglichkeit der Nutzung 
Beiträge sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für den finanziellen Vorteil erhoben 
werden, daß die Möglichkeit312 der Inanspruchnahme von Einrichtungen und Anlagen 
eines Trägers der öffentlichen Verwaltung besteht. Der Vorteil, für den bezahlt wird, 
ist nicht konkret und individualisiert, sondern besteht in der Nutzungsmöglichkeit. Un
abhängig, ob der Beitragsschuldner die Einrichtungen und Anlagen nutzt, ist der Bei
trag schon für das bevorzugte Angebot der Leistung zu entrichten313. Der Gedanke des 
Ausgleichs von Vorteilen und Lasten ist der legitimierende Grund des Beitrags314. 

B. Beitrag und Gebühr 
Der Unterschied zur Gebühr besteht darin, daß die Abgabe nicht wegen einer konkre
ten Leistung erhoben wird, sondern für das bevorzugende Angebot einer Leistung der 
öffentlichen Hand. Schon wegen dieser Bereitstellung der Leistung wird ein Entgelt 
verlangt. 
Wenn der Kreis der objektiv an einer Leistung Interessierten leicht festzustellen ist, die 
einzelnen konkreten Nutzer jedoch nur schwer zu ermitteln sind, wird sich der Gesetz
geber bei der Ausgestaltung der Vorzugslast aus ermittlungs- oder erhebungstechni
schen Gründen in diesem Fall für den Beitrag entscheiden315. Voraussetzung für die 
Erhebung einer Gebühr ist jedoch, daß der Kreis der Gebührenschuldner von vornher
ein abgrenzbar ist 3 1 6. Es muß außerdem ein nachweisbares objektives Interesse des 
Beitragsschuldners an der Errichtung und Erhaltung der öffentlichen Einnchtung be
stehen, um die Abgabenerhebung rechtfertigen zu können. Ist kein objektives Interesse 
nachweisbar, muß die Finanzierung über die Steuer als Gemeinlast erfolgen317. 

C. Besondere Beitragsarten 
L Mitgliedsbeitrag 
Der Mitgüedsbeitrag belastet die Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft 
wegen der Vorteile, die diesen durch die Tätigkeit der Körperschaft entstehen. Dies ist 

312Kloepfer / Malorny, JA 1976,41 (42) 
313BVcrfGE 9,291 (298 f.); Erichsen, Jura 1995,47 (49); Patzig, DÖV 1981,735; Murswiek, 24 
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315Kirchhof Jura 1983, 505 (514) 
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auch bei der Zwangsmitgiiedschaft in öfFentlich-rechtlichen Körperschaften der Fall, 
wobei es ebenfalls nicht auf einen konkreten, individuellen Vorteil ankommt318. 

II. Kurtaxe 
Die Kurtaxe 3 1 9 gleicht den Vorteil aus, den die Kurgäste durch die Nutzbarkeit von 
Kureinrichtungen haben. Sie haben durch ihre freiwillige Aufenthaltswahl ein objek
tives Interesse an den Kureinrichtungen gezeigt, die sie nutzen können. Die Kurtaxe 
wird zeitabhängig, befristet für die Aufenthaltsdauer, erhoben320. 

D. Aufwandsdeckungs- und Äquivalenzprinzip 
Es gilt das Aufwandsdeckungsprinzip, d.h. die gesamten Beitragseinnahmen sollen die 
anfallenden Kosten nicht übersteigen. Es soll nur der finanzielle Aufwand gedeckt wer
den, Ziel ist es nicht, Gewinn zu machen. Das Äquivalenzprinzip ist dabei anzuwenden, 
d.h. die auferlegten Beiträge sollen zu der gewährten Nutzungsmöglichkeit in ange
messenem Verhältnis stehen321. 

E. Definitionskriterien 
L Hoheitlich auferlegte Geldieistungspflicht 
Wie bei der Steuer und Gebühr begründet ein öffentlich-rechtliches Gemeinwesen eine 
Geldieistungspflicht des Gebührenschuldners. Der Beitrag wird durch einseitigen, ho
heitlichen Akt festgesetzt und dem Gebührenschuldner auferlegt. 

EL Endgültiges Zufallen an öffentlich-rechtliches Gemeinwesen 
Das Beitragsaufkommen verbleibt bei dem Gemeinwesen und wird von diesem im 
Rahmen der für Beiträge geltenden Regelungen frei verwendet, wobei keine bestimm
te Zweckbindung vorliegt. Aufgrund des Erhebungsgrundes wird mit dem Beitrags
aufkommen hauptsächlich eine Deckung der Kosten für die öffentlichen Einrichtungen 
angestrebt werden. 

HL Individueller Vorteil 
Wie bei dem Beitrag ist das Bestehen eines individuellen Vorteils als Abgrenzungs
kriterium zur „Voraussetzungslosigkert'1 der Steuer geeignet, obwohl es sich um eine 
Rechtmäßigkeitsanforderung handelt. Der Vorteil besteht beim Beitrag in der bevor
zugten Nutzungsmöglichkeit des Abgabeschuldners. 

318Kirchhof, Jura 1983, 505 (514) 
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I. Individueller Erhebungsgrund 
Der Beitrag soll wie die Gebühr einen Vermögenswerten individuellen Vorteil aus
gleichen, wobei der Vorteil nicht in einer konkreten staatlichen Leistung besteht, son
dern in den objektiven Nutzungsmöglichkeiten, die dem Beitragsschuldner angeboten 
werden. Es soll durch die Belastung ein öfFentlich-rechtlicher Vorteil ausgeglichen 
werden, den ein Kreis von Begünstigten erhält3 2 2. 

Der Kreis der Begünstigten muß sich von der Allgemeinheit durch eine räumliche oder 
personelle Nähe zu der öffentlichen Einrichtung abgrenzen und es muß ein individuali
sierbarer Vorteil für den Belasteten vorliegen323. Durch diese Gegenleistung legitimiert 
sich die Gebühr und grenzt sich von der Steuer ab3 2 4. 

II. Allgemeine Verfassungsmäßigkeitsanforderungen 
1. Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
Das Maß des Vorteils muß abstufbar zu ermitteln sein, um dem Verhältnismäßigkeits
grundsatz zu entsprechen und eine gestaffelte Beitragshöhe, je nach dem individuellen 
Vorteil, zu ermöglichen325. 
Im Falle des sogenannten Erschließungs- bzw. Anliegerbeitrages wird die Nutzbarkeit 
des betroffenen Grundstücks verbessert, woraus eine objektive Wertsteigerung folgt. 
Das subjektive Interesse des Grundstückseigentümers an der verbesserten Nutzung 
oder auch die tatsächliche Nutzung spielt dabei keine Rolle, allein das objektive Inter
esse an der Nutzungs- und Wertsteigerung rechtfertigt die Erhebung der Abgabe326. 

2. Kompetenzen 
Die Gesetzgebungszuständigkeit ist wie bei der Gebühr verfassungsrechtlich nicht aus
drücklich geregelt. Die Gesetzgebungs- und Verwaltungskompetenz für Beiträge er
gibt sich, wie für die Gebühr, aus der Kompetenz zur Regelung der jeweiligen Sachlei
stung, die mit der Beitragserhebung zusammenhängt327. Die Gesetzgebungskompetenz 
richtet sich nach Art. 30, 70 ff. GG. Auch für Beiträge hat der Bund mangels aus
drücklicher Zuweisung nur eine Annexkompetenzzuständigkeit für die ihm zugewiese
nen Bereiche. Im übrigen sind die Länder zuständig (Art. 72 ff, 30, 701 GG) 3 2 8 . 
Die Ertragshoheit folgt, wie bei der Gebühr, der sich aus dem Sachgebiet ergebenden 
Verwaltungskompetenz329. 

322Kirchhof, Jura 1983, 505 (514) 
323Kirchhof, Jura 1983, 505 (514) 
324Hcnnecke, Jura 1990,63,113 (116) 
325Kirchhof, Jura 1983, 505 (514) 
326Kirchhof, Jura 1983, 505 (514) 
327Erichsen, Jura 1995,47 (48); Kirchhof, Jura 1983, 505 (513) 
328Erichsen, Jura 1995, 47 (47 f.); Patzig, DÖV 1981,729 (734) 
329Kirchhof, Jura 1983,505 (513) 



6. Kapitel: Sonderabgaben 
A. Sonderabgaben Judikatur des Bundesverfassungsgerichts 
Schon früh hat sich das Bundesverfassungsgericht mit Sonderabgaben auseinanderge
setzt, insbesondere wirtschaftsverwaltungsrechtliche Ausgleichsabgaben traten häufig 
in Erscheinung330. 

I. Die Entscheidung zur Berufsausbildungsabgabe, BVerfGE 55,274 ff. 
(Urteil des Zweiten Senats vom 10.12.1980; ,rArbeitsplatzfbrderungsgesetz") 
1. Aus der Urteilsbegründung 
Die Berufsausbildungsabgabe ( § 3 1 Satz 1 AP1FG) ist eine zulässige Sonderabgabe. 
Sonderabgaben stoßen auf enge kompetenzrechtliche Grenzen. Öffentliche Abgaben, 
die weder als Steuern noch als sogenannte Vorzugslasten eingeordnet werden können, 
werden vom Grundgesetz nicht erwähnt. Geldleistungspflichten, die aufgrund besonde
rer wirtschaftlicher oder sozialer Zusammenhänge begrenzten Personengruppen durch 
ein Gesetz auferlegt werden, werden als Sonderabgaben bezeichnet. Diese sind unter 
bestimmten Voraussetzungen zulässig. Eine allgemeine Sachzustähdigkeit nach Art. 
73 ff. G G reicht als Ermächtigungsgrundlage331 aus. Jedoch bestimmen nicht nur die 
Grenzen der Sachgebietsnorm die Schranken der Sonderabgabe. Als verfassungsrecht
lich nicht geregeltes Instrument gerät die Sonderabgabe zwangsläufig in Konkurrenz 
zur Steuer, da beide „voraussetzungslos", ohne Gegenleistung, nur durch das Erfüllen 
eines Tatbestandes eine Zahlungspflicht auferlegen. 

Nach der Verfassung ist es ausschließlich Aufgabe der Steuer, die Mittel für den all
gemeinen Finanzbedarf des Staates zu beschaffen. Die finanzverfassungsrechtlichen 
Normen (Art. 104 a bis 108 GG) sind einer der tragenden Eckpfeiler der bundesstaat
lichen Ordnung des Grundgesetzes, welche die finanzverfassungsrechtlichen Zustän
digkeiten von Bund und Ländern regeln. Kompetenzverschiebungen wären nicht ein
mal mit Zustimmung der Beteiligten zulässig3 3 2. Die Sonderabgabe hat als nicht vorge
sehenes Instrument die Ausnahme darzustellen333. Die Finanzverfassung muß vor einer 
Aushöhlung durch die Sonderabgabe geschützt werden334. Es ist dem Gesetzgeber 
verfassungsrechtlich versagt, eine öffentliche Aufgabe seiner Wahl durch Erhebung ei-

330BVerfGE 4, 7 ff. (Investitionshilfeabgabe); BVerfGE 8, 274 ff. (Preisausgleichsabgabe); 
BVerfGE 13,167 ff. (Feuerwehrausgleichsabgabe); BVerfGE 17, 287 ff. (Hebarnmenabgabe); 
BVerfGE 18, 274 ff. (Mehrwertabgabe); BVerfGE 18,315 ff. (Milchausgleichsabgabe); 
BVerfGE 28,119 ff. (Spielbankabgabe); BVerfGE 29,402 ff. (Konjunkturzuschlag); 
BVerfGE 36,66 ff. (Stataütätszuschlag); BVerfGE 37,1 ff. (Weinwirtschaftsabgabe); 
Götz, AöR 85 (1960), 200 ff. 

331BVerfGE 4,7 (13); 55,274 (297) 
332BVerfGE 32,145 (156); 39, % (109); 55, 274 (300 ff.) 
333BVerfGE 55, 274 (308) 
334BVerfGE 55,274 (300) 
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ner Steuer oder durch Einführung einer „parafiskalischen" Sonderabgabe zu finanzie
ren3 3 3. Deshalb ist es erforderlich, Sonderabgaben von Steuern zu unterscheiden336. 
Der Kompetenzordnung kommt auch eine grundrechtssichernde Funktion zu. Die 
Gleichheit der Bürger bei der Auferlegung öffentlicher Lasten ist eine wesentliche 
Ausprägung rechtsstaatlicher Demokratie. Neben der Steuer, und ohne Rücksicht auf 
diese, Geldleistungspflichten einzuführen, hebt diese Lastengleichheit auf. Es bedarf ei
nes besonderen Zurechnungsgrundes, um zusätzliche Belastungen aufzuerlegen. 
Sonderabgaben sind unter folgenden Voraussetzungen zulässig: 

- Entscheidend für die Qualifizierung einer Abgabe ist der materielle Gehalt. Es kommt 
nicht darauf an, wie das Abgabengesetz selbst die Abgabe klassifiziert. 
- Sonderabgaben dürfen nicht zur Erzielung von Einnahmen für den allgemeinen Fi
nanzbedarf eines öffentlichen Gemeinwesens erhoben werden. Sie dürfen nicht für die 
Finanzierung allgemeiner Staatsaufgaben verwendet werden337. 
- Die konkrete haushaltsmäßige Behandlung einer Abgabe hat keine konstitutive Bedeu
tung für ihre verfassungsrechtliche Qualifizierung als Steuer oder Sonderabgabe. 
- Die gesellschaftliche Gruppe, von der eine Sonderabgabe erhoben werden soll, muß 
durch eine gemeinsame, in der Rechtsordnung, oder in der gesellschaftlichen Wirk
lichkeit vorgegebene Interessenlage oder durch besondere gemeinsame Gegebenheiten 
von der Allgemeinheit und anderen Gruppen abgrenzbar sein, also in diesem Sinne eine 
homogene Gruppe bilden338. 

- Es muß eine spezifische Beziehung (Sachnähe) zwischen dem Kreis der Abgabe
pflichtigen und dem mit der Abgabeerhebung verfolgten Zweck bestehen339. Die be
lastete Gruppe muß dem Zweck evident näher stehen als jede andere Gruppe oder die 
Allgemeinheit der Steuerzahler. Aus dieser Sachnähe muß eine besondere Gruppen
verantwortung für die Erfüllung der mit der außersteuerlichen Abgabe zu finanzieren
den Aufgabe entspringen340. Die Aufgabe muß ganz überwiegend in der Sachverant
wortung der belasteten Gruppe liegen. Das wichtige Kriterium der Sachnähe ist nicht 
formal, sondern ist materiell-inhaltlich zu bestimmen. Es ergibt sich aus der Lebens
wirklichkeit bei Berücksichtigung der Rechts- und Sozialordnung. 

- Die außersteuerlichen Belastungen von Angehörigen einer Gruppe setzen voraus, daß 
zwischen den Belastungen und den Begünstigungen, welche die Sonderabgabe bewirkt, 
eine sachgerechte Verknüpfung besteht341. Das ist der Fall, wenn das Abgabeaufkom
men im Interesse der Gruppe, also „gruppennützig", verwendet wird 3 4 2. Es genügt, 

335BVerfGE 55,274 (300, 302) 
336BVerfGE 55,274 (304) 
337BVcrfGE 55,274 (298 f.) 
338BVerfGE 55, 274 (305 f.) 
339BVerfGE 55, 274 (289 ff.) 
BVerfGE 55,274 (306 f.) 
341BVerfGE 55,274 (307) 
342BVerfGE 11, 105 (115); 55, 274 (307 f.) 



wenn die Verwendung überwiegend im Interesse der Gesamtgruppe liegt. 
,,Fremdnützige" Sonderabgaben sind - soweit ihnen nicht schon Bedenken aus den 
Grundrechten, insbesondere aus Art. 14 GG, entgegenstehen - unzulässig, es sei denn, 
daß die Natur der Sache eine finanzielle Inanspruchnahme der Abgabepfhchtigen zu
gunsten fremder Begünstigter aus triftigen Gründen rechtfertigt343. 
- Es bedarf der fortdauernden Legitimation der Sonderabgabe344. Daher ist stets zu 
überprüfen, ob sie wegen veränderter Umstände zu ändern oder aufzuheben ist. 
- Da die Sonderabgabe ein spezielles gesetzgeberisches Instrument ist, das gegenüber 
der Steuer die seltene Ausnahme zu sein hat345, sind die Zulässigkeitskriterien strikt 
auszulegen346. 

2. Ergebnis 
Das BVerfG äußert sich umfassend zu Kriterien der Sonderabgaben und deren Zu-
lässigkeitserfordernissen, differenziert jedoch kaum zwischen Definitionskriterien und 
Zulässigkeitsvoraussetzungen347. 

EL Die Entscheidung zur Schwerbehindertenabgabe, BVerfGE 57,139 ff. 
(Urteil des Ersten Senats vom 26.05.1981; „Schwerbehindertenabgabe") 
1. Aus der Urteilsbegründung 
Die Vorschriften des Schwerbehindertengesetzes über die Pflichtplatzquote sowie über 
die Ausgestaltung und Verwendung der Ausgleichsabgabe sind mit dem Grundgesetz 
vereinbar. 
Bei der Ausgleichsabgabe handelt es sich nach ihrer gesetzlichen Ausgestaltung und ih
rem materiellen Gehalt um eine Sonderabgabe. Sie ist schon deshalb keine Steuer, weil 
ihr Aufkommen zweckgebunden verwaltet wird und keinem „öffentlich-rechtlichen 
Gemeinwesen" zufallt348. Auch wird durch diese Abgabe eine homogene Gruppe, näm
lich die der Arbeitgeber belastet, die durch eine gemeinsame Interessenlage verbunden 
und von der Allgemeinheit und anderen Gruppen zuverlässig abgrenzbar ist. Insofern 
entspricht die Ausgleichsabgabe den materiellen Anforderungen, die verfassungsrecht
lich an eine zulässige Abgabe gestellt werden. 

Die Kompetenz des Bundesgesetzgebers zur Einführung einer solchen nichtsteuerli-
chen Sonderabgabe, sowie zur Regelung ihrer Verwendung, ergibt sich aus seiner all
gemeinen Sachzuständigkeit nach Art. 73 ff. GG. Hier folgt die Zuständigkeit aus Art. 
741 Nr. 7 und 10 GG. Im Rahmen dieser Kompetenz kann der Gesetzgeber frei, inner-

^BVerfGE 11,105 (116); 55,274 (307) 
^BVerfGE 49,89 (130 ff); 55, 274 (308) 
345BVerfGE 55, 274 (308) 
346BVerfGE 55, 274 (308) 
347Osterloh, JuS 1982,421 (422) 
^BVerfGE 57,139 (166) 
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halb der durch das Grundgesetz gezogenen Grenzen, über die Ausgestaltung der Ab
gabe entscheiden. Einer weiteren als seiner allgemeinen demokratischen Legitimation 
bedarf der Gesetzgeber nicht. 
Die von der Verfassung gezogenen Grenzen werden nicht schon deshalb überschritten, 
weil die Ausgleichsabgabe nicht in jeder Hinsicht den Anforderungen entspricht, die in 
dem Urteil des BVerfG vom 10.12.1980 (BVerfGE 55, 274 zur Berufsausbildungsab
gabe; Arbeitsplatzförderungsgesetz) als Voraussetzungen für Sonderabgaben erörtert 
werden. 

Soweit dieses Urteil eine Sachnähe der Abgabenpflichtigen zum Abgabenzweck und 
eine hieraus folgende Gruppenverantwortung für erforderlich hält und eine Verwen
dung im Interesse der Gruppe fordert, betreffen diese Anforderungen ersichtlich nur 
solche Abgaben, bei denen das Aufkommen zumindest primär zur Finanzierung eines 
vom Gesetz bestimmten Zweckes dient. Bei Abgaben, bei denen nicht die Finanzierung 
einer besonderen Aufgabe Anlaß zur Einführung gab, können solche Maßstäbe nicht 
uneingeschränkt gelten349. 

Die Schwerbehindertenausgleichsabgabe soll Arbeitgeber anhalten, Schwerbehinderte 
einzustellen (Antriebsfunktion)350 und die Belastungen zwischen denjenigen Arbeitge
bern ausgleichen, die der Verpflichtung zur Einstellung nachkommen und solchen, die 
dies - aus welchen Gründen auch immer - nicht tun (Ausgleichsfunktion)351. 
Der allgemeine Gleichheitssatz ist nicht verletzt, da die Belastung sachgerecht ist. Den 
Arbeitgebern obliegt primär eine Naturalleistungspflicht, die dadurch gerechtfertigt ist, 
daß allein Arbeitgeber über die Möglichkeit verfügen, Schwerbehinderte in das Berufs
leben zu integrieren. Die Abgabe ist nur eine Ersatzleistung hierfür. 

2. Ergebnis 
Das BVerfG unterscheidet nun zwischen Sonderabgaben mit und ohne (primäre) Fi-
nanzierungsfunktion. Bei Abgaben, die nicht primär der Finanzierung dienen und die 
Antriebs- und Ausgleichsfunktionen besitzen, gelten weniger strenge Voraussetzungen 
als bei den übrigen Sonderabgaben. 
Die Kriterien „Sachnähe", „Gruppenverantwortung" und „gruppennützige Verwen
dung" gelten nicht uneingeschränkt352. 

BVerfGE 57, 139 (167) 
350BVerfGE 57, 139 (167 f.) 
351BVerfGE 57,139 (167 f.) 
352BVerfGE 57,139 (168 f.) 



III. Die Entscheidung zur Investitionshilfeabgabe, BVerfGE 67, 256 ff.353 

(Urteil des Zweiten Senats vom 06.11.1984; „mvestitionshilfeabgabe") 
1. Aus der Urteilsbegründung 
Das mvestitionshilfegesetz ist verfassungswidrig. Die Erhebung einer Sonderabgabe 
aufgrund der Gesetzgebungskompetenz für das Recht der Wirtschaft (Art. 74 I Nr. 11 
GG) setzt voraus, daß in dem Gesetz nicht nur die Belastung mit der Abgabe und die 
Verwendung ihres Aufkommens, sondern auch die gestaltende Einflußnahme auf die 
Wirtschaft zum Ausdruck kommt. Entsprechendes gilt bei der Inanspruchnahme der 
Kompetenz für das Wohnungswesen (Art. 74 I Nr. 18 GG). 
Die in der Entscheidung BVerfGE 55, 274 ff. dargelegten Erfordernisse für die Zu-
lässigkeit einer Sonderabgabe gelten für alle Sonderabgaben, mit denen ein Finanzie
rungszweck - sei es als Haupt- oder als Nebenzweck - verfolgt wird 3 5 4 . Diese Kriterien 
gelten grundsätzlich für alle Sonderabgaben. 

Bei sogenannten Ausgleichs-Finanzierungsabgaben, bei denen nicht die Finanzierung 
einer besonderen Aufgabe Anlaß zu ihrer Einführung gab, können die dargelegten 
Maßstäbe nicht uneingeschränkt gelten (BVerfGE 57, 139). Welche Anforderungen an 
diese zu stellen wären, bedarf hier keiner Entscheidung355. 

Die Investitionshilfeabgabe dient Finanzierungszwecken, erfüllt die Voraussetzungen 
für verfassungsgemäße Sonderabgaben dieser Art jedoch nicht. Es liegt keine homo
gene Gruppe vor. Eine spezifische Beziehung der Abgabepflichtigen zum Abgabe
zweck ist nicht gegeben und es mangelt an einer Verwendung im Interesse der Gruppe. 
Auch aus Art. 115 GG, der haushaltsrechtlich das Verhältnis zwischen Exekutive und 
Legislative regelt, ergibt sich keine Ermächtigungsgrundlage. 
Die Abgabe ist ebenfalls nicht als Steuer nach Art. 105 II GG zulässig. 

2. Ergebnis 
Für Sonderabgaben mit Finanzierungszweck, gleichgültig ob Haupt- oder Neben
zweck, gelten die strengen Anforderungen, die BVerfGE 55, 274 aufgestellt hat. Da
neben gibt es Sonderabgaben, die sogenannte Ausgleichs-Finanzierungsabgaben sind, 
für die diese Kriterien nicht uneingeschränkt gelten (BVerfGE 57, 139). Welche dies 
sind, wird hier offen gelassen. 

3 5 3Götz, AöR 85 (1960), 200 ff; Bestgen, BB 1983, 1662 f.; Horlemann, BB 1983, 2254 f. (2254) 
354BVerfGE 67, 256 (278) 
355BVerfGE 67, 256 (277 f.) 
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IX. Die Entscheidung zur Künstlersozialversicherung. BVerfGE 75,108 ff. 
(Beschluß des Zweiten Senats vom 08.04.1987; ,,KünstlersoaalversicherungH) 
1. Aus der Entscheidungsbegründung 
Die strengen Anforderungen für Sonderabgaben gelten nicht ohne weiteres für Soziai-
versicherungsbeiträge356. Die Kompetenz aus Art. 74 I Nr. 12 GG, die dem Bund das 
Recht zur konkurrierenden Gesetzgebung auf dem Gebiet der Sozialversicherung ein
räumt, ist bereits aus sich heraus auch auf die Regelung der Finanzierung der Sozial
versicherung, die Erhebung von Sozialabgaben, gerichtet. Zu der typischerweise auf
tretenden Konkurrenz zwischen Steuer und Sonderabgabe kann es hier nicht kom
men357. 

2. Ergebnis 
Die strengen Voraussetzungen für Sonderabgaben gelten nicht für Sozialversiche
rungsbeiträge, da diese eigenständige verfassungsrechtliche Voraussetzungen haben. 

V. Die Entscheidung zur Fehlbelegungsabgabe, BVerfGE 78, 249 ff. 
(Beschluß des Zweiten Senats vom 08.06.1988; „Fehlbelegungsabgabe") 
1. Aus der Entscheidungsbegründung 
Die Fehlbelegungsabgabe ist keine Sonderabgabe im Sinne der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts. Sie ist eine Abschöpfungsabgabe, die der Rückabwicklung 
staatlich gewährter Subventionsvorteile dient358. Sie erfolgt nicht ohne Gegenleistung, 
wie die Sonderabgabe, sondern ist als Ausgleich für die im sozialen Wohnungsbau ge
währten Vergünstigungen zu entrichten, für die dem Ausgleichspflichtigen die Voraus
setzungen fehlen359. Es wird nur der wirtschaftliche Vorteil abgeschöpft. Die Sach
kompetenz ergibt sich aus Art. 73 ff. GG, aufgrund des Sachbereichs der Förderung 
des sozialen Wohnungsbaus, für den staatliche Einnahmen erzielt werden sollen, die 
hierfür zweckgebunden verwendet werden. Es liegt eine Subvennonsregulierung vor. 

2. Ergebnis 
Die Fehlbelegungsabgabe ist eine Abschöpfüngsabgabe und dient der Subventionsre
gulierung. Durch die Abgabe wird ein individueller Vorteil abgeschöpft. Sie unterliegt 
daher nicht den Voraussetzungen für Sonderabgaben. Es wird für die Beurteilung der 
Verfassungsmäßigkeit mehr Wert auf die konkrete Gefährdung der Finanzverfassung 
gelegt, als auf den Zweck der Abgabe. 

356BVerfGE 75,108 (108 ff.) 
357BVerfGE 75,108 (148) 
358BVerfGE 78, 249 (249 ff., 266) 
359BVerfGE 78,249 (268 f.) 



VL Die Entscheidung zu den Absatzfonds, BVerfGE 82,159 ff. 
(Beschluß des Zweiten Senats vom 31.05.1990; „Absatzfonds") 
1. Aus der Entscheidungsbegründung 
Es gelten für Sonderabgaben die „strengen" Voraussetzungen360. „Fremdnützige" Son
derabgaben sind zulässig, wenn „die Natur der Sache sie aus triftigen Gründen eindeu
tig rechtfertigt". Sonderabgaben haben gegenüber der Steuer die seltene Ausnahme zu 
sein, die Zulässigkeitskriterien sind streng auszulegen. Für Sonderabgaben mit Finan
zierungszweck gelten sie uneingeschränkt361. 

Die „Sonderabgabe" ist jedoch kein Ausschlußtatbestand, der weitere Abgaben neben 
der Steuer, Gebühr und Beitrag unzulässig macht. Unter besonderen Voraussetzungen 
sind auch weitere Abgaben verfassungsrechtlich möglich 3 6 2. 

2. Ergebnis 
Für Sonderabgaben gelten die Voraussetzungen wie bisher. Neben Sonderabgaben sind 
noch andere „sonstige" Abgaben möglich. Welche Anforderungen an diese zu stellen 
wären, bleibt offen363. 

VTL Die Entscheidung zum Kohlepfennig, BVerfGE 91,186 ff. 
(Beschluß des Zweiten Senats vom 11.10.1994; ,,Kohlepfennig") 
1. Aus der Entscheidungsbegründung 
Das Gesetz ist im wesentlichen verfassungswidrig Der .JCohlepfennig" ist eine ver
fassungswidrige Sonderabgabe. Bei Finanzierungssonderabgaben gelten die bisherigen 
strengen Kriterien. Bei Sonderabgaben mit Antriebs- und Ausgleichsfünktion gelten 
geringfügigere verfassungsmäßige Anforderungen. Der „Kohlepfennig" dient jedoch 
dazu, die Kohle als Energieträger zu finanzieren. Abgabeschuldner ist die Allgemein
heit der Stromverbraucher, die keine besondere Finanzierungsverantwortlichkeit trifft. 
Gemeinsam ist den Abgabeschuldnern nur der Stromverbrauch. Die bloße Nachfrage 
nach einem Wirtschaftsgut formt die Verbraucher aber nicht zu einer Gruppe, die eine 
besondere Finanzierungsverantwortung für eine Abgabe trifft. Der Kreis der Stromver
braucher ist konturenlos und geht in der Allgemeinheit der Steuerzahler auf. Die Si
cherstellung der Strom- und Energieversorgung ist jedoch gerade ein Interesse der All
gemeinheit, das als Gemeinlast durch eine Steuer zu finanzieren ist 3 6 4. 

360BVerfGE 82,159 (180 f.) 
^BVerfGE 82,159 (180 f.) 
^BVerfGE 82,159 (181) 
^BVerfGE 82,159 (181) 
364BVerfGE 91,186 (186ff.) 



2. Ergebnis 
Die Unterscheidung zwischen Sonderabgaben mit Finanzierungsfunktion, für welche 
die „strengen" Voraussetzungen gelten, und Sonderabgaben ohne Finanzierungsfunkti
on, für die weniger strenge Anforderungen gelten, bleibt erhalten365. 

VTJI. Die Entscheidung zur Feuerwehrabgabe, BVerfGE 92,91 ff. 
(Beschluß des Ersten Senats vom 24.01.1995; „Feuerwehrabgabe") 
1. Aus der Entscheidungsbegründung 
Art. 4 I BayKAG, Art. 23 I BayFeuerwehrG, § 37 JJ 1 i.V.m. § 11 I 1 BadWürttFeu-
erwehrG sind verfassungswidrig und deshalb nichtig. 
Die Grundsätze über die finanzverfassungsrechtliche Zulässigkeit parafiskalischer Son
derabgaben gelten auch für landesrechtliche Sonderabgaben366. Die baden-württember
gischen und bayerischen Vorschriften über die Erhebung einer auf männliche Gemein
deeinwohner beschränkten Feuerwehrabgabe oder Feuerschutzabgabe sind mit diesen 
Grundsätzen nicht vereinbar367. 
Es hegt ein Verstoß gegen Art. 3 DI, 21, 3 I GG vor 3 6 8 . 
Die vorliegenden Abgaben sind weder Steuern noch Gebühren oder Beiträge. 
Bei der Frage nach der Rechtsnatur ist weder die formale Klassifizierung oder Benen
nung, noch die konkrete haushaltsmäßige Behandlung der Abgabe durch den Gesetz
geber entscheidend, es kommt vielmehr auf den materiellen Gehalt der Abgabe an. 
Auch materiell liegt keine Steuer vor, da an die untrennbar mit der Abgabe zusam
menhängende öffentliche Dienstleistungspflicht angeknüpft wird und keine Rücksicht 
auf die allgemeine steuerliche Leistungsfähigkeit genommen wird. Als Steuer wäre die 
Abgabe mangels Gesetzgebungskompetenz und wegen der alters- und geschlechts
spezifischen Beschränkungen des Kreises der Abgabepflichtigen verfassungswidrig369. 
Für eine Gebühr oder einen Beitrag fehlt die tatsächliche oder potentielle Inanspruch
nahme einer staatlichen Leistung. Es fehlt das Merkmal der staatlichen Gegenleistung. 
Allerdings erfüllt die Abgabe auch nicht die Zulässigkeitsvoraussetzungen einer Son
derabgabe370. 

Die Grundsätze des Bundesverfassungsgerichts für die Zulässigkeit von Sonderabga
ben gelten auch für landesrechtliche Abgaben. Die Rechtsprechung zur Zulässigkeit 
von Sonderabgaben hat zum Ziel, die Finanzverfassimg des Grundgesetzes vor Aus-

^BVerfGE 91,186 (186ff.) 
^BVerfGE 92,91 (91,115 f.) 
367BVerfGE 92, 91 (91,113,115 ff.) 
368BVerfGE 92,91 (91,112,113,121) 
BVerfGE 92,91 (114 ff.) 
370BVerfGE 92, 91 (91,115 ff.) 



höhlung zu bewahren. Die Bund und Ländern zugeteilten Kompetenzen ziehen ihnen 
Grenzen und müssen als abschließende Regelung verstanden werden371. 
Eine Ausgleichsabgabe eigener Art liegt nicht vor, da ihr Zweck nicht die Finanzierung 
einer besonderen Aufgabe, sondern der Ausgleich einer Belastung ist 3 7 2. 
Unabhängig davon, ob ein Finanzierungszweck verfolgt wird, muß der Hauptzweck, 
die Herstellung der Lastengleichheit überhaupt möglich sein. Dies läßt sich nicht errei
chen, da die auszugleichende Naturallast seit Jahrzehnten für niemanden mehr als reale 
Belastung aktualisiert wurde. Nach dem tatsächlichen Befund wurde kern Bürger wäh
rend der letzten beiden Jahrzehnte durch Verpflichtungsbescheid zum Feuerwehrdienst 
herangezogen. 

Dieser tatsächliche Befund steht in Gegensatz zur gesetzlichen Konzeption und Legi
timation der Feuerwehrabgabe. Sie ist als finanzielle Sonderlast zum Ausgleich des 
Lastengefälles gedacht373. 
Verfassungsrechtliche Bedenken bestehen nicht schon, weil die Dienstpflicht überdi
mensioniert und weit über den Bedarf hinausgeht, also viel mehr Dienstpflichtige erfaßt 
werden, als benötigt würden 3 7 4. 
Jedoch wirkt sich eine nur potentiell bestehende Dienstpflicht nicht als öffentliche Last 
aus und kann deshalb nicht die Erhebung eines Ersatzgeldes rechtfertigen. Die Natural
last tritt nur noch in Form ihres Surrogates, der Feuerwehrabgabe, in Erscheinung375. 
Auch als Sonderabgabe im engeren Sinn wäre die Feuerwehrabgabe verfassungswidrig. 
Es fehlt an der erforderlichen Homogenität der in Anspruch genommenen Gruppe und 
an deren besonderer Sachnähe für das Feuerwehrwesen376. 

Auch bei einer Einbeziehung der Frauen in die Dienst- und Abgabenpflicht wäre die 
Abgabe verfassungswidrig, da auch dann keine Sachnähe und keine Finanzierungsver
antwortlichkeit vorläge. Das Interesse an einem wirksamen Feuerschutz ist kein Grup
pen-, sondern ein Allgemeininteresse. Wird in einem solchen Fall nur ein abgegrenzter 
Personenkreis mit der Abgabe belastet, so verstößt dies auch gegen den allgemeinen 
Gleichheitssatz nach Art. 3 I G G 3 7 7 . 

371BVerfGE 92,91 (115 ff.) 
372BVerfGE92,91(117) 
373BVerfGE 92, 91(119) 
374BVerfGE 92, 91 (119) 
375BVerfGE 92, 91 (120) 
376BVerfGE 92, 91 (91,120) 
377BVerfGE 92, 91 (121) 



2. Ergebnis 
Die Grundsätze für die Zulässigkeit von Sonderabgaben gelten auch für landesrechtli
che Regelungen. Die Ausgleichsabgabe eigener Art wird als Sonderabgabe mit eigenen 
Rechtferügungskriterien angesehen, die jedoch hier nicht erfüllt werden. Nur wenn ein 
real vorhandenes Lastengefälle besteht, kann der Zweck der Abgabe, eine Gleichheit 
der Last herzustellen, erfüllt werden. Eine nur potentielle Dienstpflicht stellt jedoch 
keine öffentliche Last dar, die auszugleichen wäre. Die nur noch als Surrogat, als Feu
erwehrabgabe, in Erscheinung tretende Naturallast, erzeugt kein Lastengefälle. Da 
schon der Zweck der Ausgleichsabgabe nicht erfüllt werden kann, kommt es nicht dar
auf an, ob die Abgabe einen Finanzierungszweck verfolgt. 

Als Sonderabgabe „im engeren Sinn", an welche die strengen Zulässigkeitsvorausset
zungen zu stellen sind, wäre die Abgabe ebenfalls verfassungswidrig. Es fehlt an der 
Gruppenhomogenität, da die zur Abgabe herangezogene Gruppe sich nicht durch eine 
gemeinsame, in der Rechtsordnung oder in der gesellschaftlichen Wirklichkeit vorge
gebenen Interessenlage oder durch besondere gemeinsame Gegebenheiten von der All
gemeinheit abgrenzt. 

Es hegt keine besondere Sachnähe und Finanzierungsverantwortlichkeit der Inan-
spruchgenommenen vor. Das Interesse an einem wirksamen Feuerschutz ist kein 
Gruppen-, sondern Allgemeininteresse. Es besteht kein irgendwie geartetes besonderes 
Interesse der abgabebelasteten Männer am Brandschutz. 
Um eine Sonderabgabe erheben zu können, muß also ein besonderes Interesse der 
Gruppe vorliegen, das sich von den Interessen der Allgemeinheit unterscheiden läßt. 

IX. Die Entscheidung zum Wasserpfennig, BVerfGE 93,319 ff. 
(Beschluß des Zweiten Senats vom 07.11.1995; „Wasserpfennig") 
1. Aus der Entscheidungsbegründung 
Die Verfassungsbeschwerden sind unbegründet. Den Ländern steht die Kompetenz zur 
Erhebung von Wasserentnahmeabgaben zu 3 7 8 . Die Abgabe verfolgt Lenkungszwek-
ke 3 7 9. 

Nicht steuerliche Abgaben bedürfen einer besonderen sachlichen Rechtfertigung und 
müssen sich von der Steuer deutlich unterscheiden380. 
Die Auferlegung von Sonderabgaben rechtfertigt sich letztlich aus einer spezifischen 
Sachnähe des Abgabepflichtigen zu einer zu finanzierenden Sachaufgabe381. 

378BVerfGE 93, 319 (338) 
379BVerfGE93,319(339) 
380BVerfGE93, 319(343) 
381BVerfGE 93, 319 (344) 



Für die kompetenzrechtliche Zulässigkeit einer nichtsteuerlichen Abgabe kommt es 
darauf an, daß sie den Anforderungen standhält, die sich aus der bundesstaatlichen Fi
nanzverfassung ergeben382. 
Die Erhebung der Wasserentnahmeabgabe genügt den verfassungsrechtlichen Anfor
derungen an eine nichtsteuerliche Abgabe383. 
Ob sich die sachliche Legitimation bereits aus der Lenkungsfunktion der Abgabe oder 
ihrem Charakter als Vorteilsabschöpfungsabgabe ergibt, kann dahingestellt sein 3 8 4. 
Einzelne Wassernutzende erhalten einen Sondervorteil gegenüber der Allgemeinheit385. 
Die Unterscheidung von der Steuer erfolgt dadurch, daß die Wasserentnabmeentgelte 
gegenleistungsabhängig sind und für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung 
erhoben werden386. 

Diese Abhängigkeit bleibt allerdings nur erhalten, wenn deren Höhe den Wert der öf
fentlichen Leistung nicht übersteigt3 8 7. 
Der Verfassungsgrundsatz der Vollständigkeit des Haushaltsplans wird nicht berührt, 
da das Aufkommen in den Haushalt einfließt388. 
Dem Gesamtdeckungsprinzip wird nicht widersprochen, da eine Einengung der Dis
positionsfreiheit des Haushaltsgesetzgebers allenfalls dann angenommen werden 
könnte, wenn die Zweckbindungen in unvertretbarem Ausmaß stattfänden3 8 9. 

2. Ergebnis 
Die Sonderabgaben rechtfertigen sich entweder aus dem Lenkungszweck oder aus der 
spezifischen Sachnähe bzw. ihrem Charakter als Vorteilsabschöpfungsabgabe390. 
Es besteht eine Gegenleistungsabhähgigkeit, die für eine individuell zurechenbare öf
fentliche Leistung erhoben wird 3 9 1 , wobei die Höhe der Abgabe diese Abhängigkeit 
wahren muß 3 9 2 . 
Das Gesamtdeckungsprinzip wird nur verletzt, wenn Zweckbindungen in unvertretba
rem Ausmaß vorliegen393. 

382BVerfGE93,319(345) 
383BVerfGE 93, 319(345) 
384BVerfGE93,319(345) 
385BVerfGE93,319(345) 
^BVerfGE 93, 319(346) 
387BVerfGE 93, 319 (347) 
388BVerfGE93,319(348) 
389BVerfGE93,319 (348) 
390BVerfGE 93, 319 (345) 
39,BVerfGE93,319(345) 
392BVerfGE 93, 319(346) 
393BVerfGE93,319(348) 
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X. Sonderabgaben und Verfassung: Zusammenfassung 
Das Bundesverfassungsgericht geht in seinen Entscheidungen von der grundsätzlichen 
Verfassungsmäßigkeit von Sonderabgaben aus. Die rechtlichen Voraussetzungen, die 
vorliegen müssen, um die Abgabe im Einzelfall zu rechtfertigen, sind jedoch umstritten. 
Bei der Einführung von Sonderabgaben ist das fmanzverfassungsrechtliche Gefüge zu 
berücksichtigen. Die Kompetenz- und Ertragszuweisung zwischen Bund und Ländern 
stellt einen wichtigen Grundpfeiler der bundesstaatlichen Ordnung dar. Dieser könnte 
durch die Erhebung von Sonderabgaben, und zwar durch eine Unterwanderung dieser 
Regelungen, beeinträchtigt werden Falls es im Ermessen des einfachen Gesetzgebers 
stünde, seinen Finanzbedarf durch Steueraufkommen oder durch Sonderabgaben zu 
decken, so würde dies zu einer Kompetenzverschiebung führen. Die Sonderabgabe als 
Abgabenform wird meist dann gewählt, wenn keine Sachkompetenz zum Erlaß von 
Normen mit belastender Wirkung besteht oder diese Kompetenz unklar ist. 
Die grundrechtssichernde Funktion der Kompetenzordnung394 spielt hierbei ebenfalls 
eine wichtige Rolle. Zwischen Grundrechten und Kompetenznormen besteht insofern 
eine Verbindung, als der Bürger nur solche Eingriffe in seine Grundrechte hinzuneh
men hat, die der Verfassung entsprechen. Hierzu zählen auch die Kompetenznormen 
der Verfassung. Die Grundrechte sind bei der Einführung einer Abgabe zu beachten, 
z.B. bezüglich der Höhe und der Gruppe der Belasteten. 

XL Gruppen von Sonderabgaben und deren Zulässigkeitsvoraussetzungen 
nach der Rechtsprechung 

1. Finanzierungssonderabgaben 
Sie dienen der Finanzierung einer besonderen Aufgabe, sie werden also zur Erzielung 
eines Finanzaufkommens erhoben. 

a) Klarer Unterschied zur Steuer 
Die Abgabe muß sich klar von der Steuer unterscheiden, insbesondere muß die Kom
petenzordnung beachtet werden und keine als Sonderabgabe „getarnte" unzulässige 
Steuer erlassen werden. 

b) Beurteilung nur nach materiellen Kriterien 
Die Beurteilung richtet sich nur nach materiellen Kriterien, nicht nach formellen, 
„machbaren" Kriterien395. So ist auch die konkrete haushaltsrechtliche Behandlung nur 
ein Indiz und besitzt keine konstitutive Bedeutung396. 

394BVerfGE 55,274 (297) 
395BVerfGE 55,274 (304 f.); 67, 256 (276) 
396BVerfGE 55,274 (305) 



c) Legitimer Sachzweck, besondere Aufgabe, keine Erhebung für 
allgemeinen Finanzbedarf 

Es muß ein legitimer Sachzweck vorliegen, der keine allgemeine öffentliche Aufgabe, 
sondern eine spezielle, besondere Aufgabe darstellt. Sonderabgaben dürfen nicht für 
den allgemeinen Finanzbedarf erhoben werden397. 

d) Homogene Gruppe 
Die gesellschaftliche Gruppe, von der die Abgabe erhoben werden soll, muß von der 
Allgemeinheit und anderen Gruppen eindeutig abgrenzbar sein. Diese Abgrenzung 
kann durch eine gemeinsame, in der Rechtsordnung oder in der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit vorgegebenen Interessenlage oder durch besondere gemeinsame Gege
benheiten erfolgen. Es muß also in diesem Sinne eine homogene Gruppe vorliegen. Es 
dürfen nicht willkürlich Gruppen gebildet werden398. 

e) Sachnähe, Gruppenverantwortung 
Es muß eine besondere Verantwortung der Gruppe für den Finanzierungszweck in 
Form einer spezifischen Beziehung, der Sachnähe, bestehen399. 

f) Sachgerechte Verknüpfung, gruppennützige Verwendung 
Zwischen der Belastung durch die Abgabe und den Vorteilen, die aus der Verwendung 
der Abgabe entstehen, muß eine sachgerechte Verknüpfung bestehen. Dies ist der Fall, 
wenn die Abgabe „gruppennützig" im Interesse der Gesamtgruppe verwendet wird 4 0 0. 

g) Fortdauernde Legitimation 
Die Abgabe bedarf der fortdauernden Legitimation, so daß stets zu prüfen ist, ob die 
Voraussetzungen noch bestehen401. 
h) Strenge Auslegung der Kriterien 
Bei Abgaben, die zumindest auch der Finanzierung dienen, sind die Voraussetzungen 
strikt und streng auszulegen. 

2. Sonderabgaben mit Antriebs- und / oder Ausgleichsfünktion 
Sonderabgaben, die nicht wegen der Finanzierung einer besonderen Aufgabe, sondern 
aus anderen Gründen eingeführt werden, unterliegen anderen Zulässigkeitsvorausset
zungen, insbesondere gelten die Kriterien „Sachnähe", „Gruppenverantwortung" und 
„gruppennützige Verwendung" nicht uneingeschränkt. 

Sonderabgaben, die zur Verhaltenslenkung eingeführt werden (sogenannte Lenkungs
sonderabgaben), versuchen das Verhalten einer Gruppe zu beeinflussen und unterliegen 
speziellen Anforderungen. 

397BVerfGE 55,274 (298); 57,139 (167); 67, 256 (275, 279); 82, 159 (178) 
398BVerfGE 55, 274 (298, 305 f.); 67, 256 (276); 82,159 (180) 
399BVerfGE 55, 274 (302 f.) 
400BVerfGE 55, 274 (307); 67,256 (276 f.); 82,159 (180) 
"^BVerfGE 55, 274 (308); 82, 159 (181) 
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Sobald jedoch irgendein Finanzierungszweck vorliegt, hat sich die Beurteilung der Zu
lässigkeit an den strengen Kriterien der Finanzierungssonderabgaben zu messen. 

a) Klarer Unterschied zur Steuer 
Die Abgabe muß sich klar von der Steuer unterscheiden, insbesondere muß die Kom
petenzordnung beachtet werden und keine als Sonderabgabe „getarnte" unzulässige 
Steuer erlassen werden. 

b) Beurteilung nur nach materiellen Kriterien 
Die Beurteilung richtet sich nur nach materiellen Kriterien, nicht nach formellen, 
„machbaren" Kriterien402. So ist auch die konkrete haushaltsrechtliche Behandlung nur 
ein Indiz und hat keine konstitutive Bedeutung403. 

c) Legitimer Sachzweck, besondere Aufgabe, keine Erhebung für allgemeinen 
Finanzbedarf 

Es muß ein legitimer Sachzweck vorliegen, der keine allgemeine öffentliche Aufgabe, 
sondern eine spezielle, besondere Aufgabe darstellt. Sonderabgaben dürfen nicht für 
den allgemeinen Finanzbedarf erhoben werden404. 

d) Homogene Gruppe 
Die gesellschaftliche Gruppe, von der die Abgabe erhoben werden soll, muß von der 
Allgemeinheit und anderen Gruppen eindeutig abgrenzbar sein. Diese Abgrenzung 
kann durch eine gemeinsame, in der Rechtsordnung oder in der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit vorgegebenen Interessenlage oder durch besondere gemeinsame Gege
benheiten erfolgen. Es muß also in diesem Sinne eine homogene Gruppe vorüegen. Es 
dürfen nicht willkürlich Gruppen gebildet werden405. 

e) Fortdauernde Legitimation 
Die Abgabe bedarf der fortdauernden I^egitimation, so daß stets zu prüfen ist, ob die 
Voraussetzungen noch bestehen406. 
f) Eingeschränkte Geltung der Kriterien Sachnähe, Gruppenverantwortung, 

gruppennützige Verwendung 
Das Erfordernis der Sachnähe, Gruppenverantwortung und gruppennützige Verwen
dung des Abgabeaufkommens gilt „nicht uneingeschränkt"407. 

g) Antriebs- und / oder Ausgleichsfünktion 
Es muß eine Antriebs- oder Ausgleichsfunktion vorliegen408. Eine Antriebsfünktion 
besteht, wenn die Abgabepflichtigen durch ein bestimmtes Verhalten der Abgabeerhe
bung entgehen können und auf diese Weise Einfluß auf das Verhalten der Gruppe ge-

^VerfGE 55,274 (304 f.); 67, 256 (276) 
^BVerfGE 55,274 (305) 
^BVerfGE 55, 274 (298); 57,139 (167); 67, 256 (275, 279); 82,159 (178) 
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nommen wird. Die Ausglrichsfonktion tritt automatisch in Kraft, wenn die beabsichtig
te Verhaltenslenkung nicht erfolgreich war. Diejenigen, die nicht durch die Erfüllung 
der Verhaltensanforderung belastet sind, werden durch die Abgabe belastet, um eine 
gleichmäßige Belastung der Gruppe zu gewährleisten und eine ungerechtfertigte Be-
vorteilung zu vermeiden. 

h) Verhältnis der Abgabeschuldner zum Lenkungszweck 
Bei der Schwerbehindertenabgabe wurde die Sachnähe und Gruppenverantwortung an
scheinend dadurch ersetzt, daß allein die Arbeitgeber über die Möglichkeit verfügen, 
Schwerbehinderte in das Arbeitsleben zu integrieren409. Sie verfügen also über bessere 
Möglichkeiten, eine öffentliche Aufgabe zu erfüllen, als sie der Staat hat. 
i) Sachgerechte Verwendung des Abgabeaufkommens 
Bei der Schwerbehindertenabgabe wird das Aufkommen nicht direkt gruppennützig für 
die Arbeitgeber verwendet. Es wird für Integrationsmaßnahmen von Schwerbehinder
ten in Betriebe und in die Gesellschaft benutzt. Insoweit liegt die Verwendung der Ab
gabe für eine besondere Aufgabe vor. Allerdings findet kaum eine Verwendung der 
Abgabe für die Integration von Behinderten in die Arbeitswelt statt. Hauptsächlich 
wird die Abgabe für Behindertenwerkstätten oder auch für behindertengerechtes Woh
nen verwendet410, 
j) Keine Finanzierungsfunktion 

Die Abgabe darf keine Finanzierungsfunktion haben, das Fi nanzaufkommen darf für die 
Einführung der Sonderabgabe keine Rolle spielen411. Der angestrebte Sachzweck muß 
in der Abgaberegelung klar zum Ausdruck kommen. 

3. Sonstige Sonderabgaben in der Rechtsprechung 
a) Verursacherabgaben 
Den Verursachern von negativen Erscheinungen, meist Umwelteinflüssen, werden die 
Kosten für die Beseitigung pauschal als Gruppe auferlegt. Hier rechtfertigt die Verur
sachung die Belastung mit den entstehenden Kosten, die sonst die Allgemeinheit zu 
tragen hätten. Dies erscheint im Hinblick auf Art. 3 I GG sachgerecht. Beispielsweise 
legt die Altölabgabe den Herstellern von Schmierölen die Kosten für die Entsorgung 
des Altöls auf 1 2. Auch die Abwasserabgabe hat Kriterien einer Verursacherabgabe, da 
sie demjenigen auferlegt wird, der Abwasser in Gewässer einleitet. Die Höhe des Be
trages richtet sich nach der Menge und Schädlichkeit des eingeleiteten Wassers413. 

409BVerfGE 57,139 (170) 
410BVerfGE 57,139 (165) 
411BVerfGE57, 139 (167) 
412Schröder, DÖV 1983,667 (667); Zitzewitz, Altöl als Rechtsproblem, 141: Als Alternative zum Ver

ursacherprinzip im Umweltrecht besteht nur die Alleinverantwortlichkeit des Staates für Umwelt-
schutzmaßnahmen. 

413Allgemein zum Begriff und Anwendungsbereich Umweltabgaben: Schachel, NuR 1982,206 (207); 
Schröder, DÖV 1983, 666 (667 ff); Kloepfer, DVBI. 1975, 593 (594); 



Verursacherabgaben rechtfertigen sich dadurch, daß den Verursachern eines negativen 
Effekts die Kosten für die Beseitigung der störenden Erscheinung auferlegt werden. 
Die Verwendung der Abgabe erfolgt sachgerecht zum Ausgleich der verursachten Ko
sten414. Die wachsenden Umweltgefährdungen führen zu staatlichen Maßnahmen415, 
die z.B. die Kosten den Verursachern auferlegen, um eine Lenkung zu erreichen. 
Gleichzeitig können durch das Aufkommen Maßnahmen für die Umwelt finanziert 
werden, damit müssen sie den Voraussetzungen für Finanzierungssonderabgaben ent
sprechen. 

b) Förderungsabgaben 
Diese Abgabenart wird oft auch Ausgleichsabgabe genannt, da durch sie die wirt
schaftlichen Vor- und Nachteile innerhalb einer Gruppe ausgeglichen werden sollen416. 
Förderungsabgaben dienen dazu, Finanzmittel für Wirtschaftszwecke zu erzielen. Meist 
soll eine bestimmte Aufgabe, wie z.B. die Werbung für einen bestimmten Wirtschafts
zweig, Absatzförderung, Qualitätssteigerungen und Preisstabilisierung finanziert wer
den4 1 7. Auch diese Abgabe hat den Rechtfertigungsanforderungen für Finanzierungs
sonderabgaben zu genügen. Außerdem muß darauf geachtet werden, daß die Vorteile 
aus der Verwendung der Abgabe mit dem Europäischen Markt vereinbar sind. 

c) Ausgleichsabgaben, Ersatzabgaben 
Ausgleichsabgaben werden erhoben, um den Vorteil auszugleichen, der aus der Befrei
ung von einer öffentlich-rechtlichen Pflicht entsteht418. Die Befreiung führt zu einem 
individuellen Vorteil, der durch die Abgabe ausgeglichen wird, um eine Gleichstellung 
mit denen zu gewährleisten, die dadurch belastet sind, daß sie der Pflicht nachkommen. 

d) Abschöpfungsabgaben 
Die Fehlbelegungsabgabe soll den Vorteil abschöpfen, den jemand durch Inanspruch
nahme von staatlichen Leistungen hat, der jedoch nicht unter den Tatbestand der Be
günstigung fällt4 1 9. 

e) Abgaben eigener Art 
Diese neue Art von Abgabe soll geringere Rechtmäßigkeitsanforderungen haben als 
Finanzierungssonderabgaben. Es ist fraglich, ob es sinnvoll ist, einen neuen Auffang
tatbestand „Abgaben eigener Art" einzuführen. 
Ursprünglich war die Gruppe „Sonderabgaben" Auffangtatbestand für Abgaben, die 
weder Steuern, Gebühren noch Beiträge waren420. Inzwischen haben sich verschiedene 

Murswiek, JZ 1988,985 (991 ff.); Kirchhof, DÖV 1992,233 ff; Breuer, DVBI. 1992,485; 
Osterloh, NVwZ 1991,823 ff; Köck, JZ 1993, 59 ff; Köck, DVBI. 1994,27 (28) 

414Patzig, DÖV 1981,729 (738); Schröder DÖV 1983,667; Boehm, DÖV 1975, 597 
4 "Lorenz, NVwZ 1989,812 (820) 
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Gruppen herausgebildet, die durch verschiedene Zulässigkdtsanforderungen gerecht
fertigt werden. Da es jedoch verschiedene Typen und Rechtfertigungsanforderungen 
gibt, ist kein Grund zu sehen, weshalb es nicht weitere Typen von Sonderabgaben ge
ben sollte. Diese müssen jedoch verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein. Das Problem 
besteht eher in einer terminologischen Abgrenzung421, als in einer sich auf die verfas
sungsmäßige Rechtfertigung auswirkenden Unterscheidung. Wie auch immer die Be
zeichnung lautet, die neue Abgabe muß verfassungsgemäß sein4 2 2. 

B. Die Sonderabgabe in der Literatur 
L Notwendige Unterteilung der Sonderabgaben 
Sonderabgaben sind grundsätzlich die verfassungsrechtliche Ausnahme423, die nur in 
Bereichen möglich ist, in denen keine anderen abgabenrechtlichen Regelungen vor
handen sind 4 2 4. Es ist fraglich, ob eine Sonderabgabe eingeführt werden kann, wenn 
der Gesetzgeber die Kompetenz für andere Abgabenarten und Sachgesetzkompetenz in 
dem betroffenen Bereich besitzt. Möglicherweise steht ihm ein Wahlrecht bezüglich der 
Abgabenart zu, wenn er eine Kompetenz für die jeweils gewählte Art besitzt425. 
Da es für die Einordnung der Abgabenart auf den materiellen Gehalt der Regelung an
kommt426, ist eine Umgehung der jeweiligen Rechtmäßigkeitsanforderungen kaum 
möglich. Es ist nicht möglich eine Sonderabgabe mit dem materiellen Gehalt einer 
Steuer, unter Umgehung der steuerlichen Anforderungen, zu erlassen427. 
Eine Sonderabgabe einzuführen, wenn die Sachgebietskompetenz vorliegt und den 
Rechtmäßigkeitsanforderungen genügt wird, muß deshalb auch dann als möglich aner
kannt werden, wenn es zugleich möglich wäre, eine andere Abgabenart zu verwen
den 4 2 8. 

IL Sonderabgabetypen 
Da es für die Rechtmäßigkeit einer Regelung auf deren materiellen Gehalt ankommt, 
können verschiedene Gruppierungen mit entsprechenden Rechtmäßigkeitsforderungen 
aufgestellt werden. Die Literatur hat sich weitgehend der Einteilung durch das Bundes
verfassungsgericht angeschlossen und die verschiedenen Sonderabgabenarten dement
sprechend übernommen. Nach der Einordnung in verschiedene Typen erfolgt meist eine 

421Wilms, 49 
422Murswiek, 29 
423Selmer, Sonderabfallabgaben und Verfassungsrecht, 59 
424Erichsen, Jura 1995, 47 (47) 
425Murswiek, 15; Kirchhof, Jura 1983, 505 (513); Meessen, BB 1971, 928 (929); 
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428Murswiek, 15; Kirchhof, Jura 1983, 505 (513); Meessen, BB 1971, 928 (929); 
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Unterscheidung von Qualifikationsmerkmalen und Zulässigkeitsvoraussetzungen, die 
sich an der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts orientiert, das diese Kriterien 
leider kaum voneinander unterscheidet429. 

1. Sonderabgaben mit Finanzierungsfunktion 
Diese Art von Sonderabgaben hat zum Ziel, finanzielle Mittel für eine bestimmte 
Sachaufgabe einzuziehen430. Für die Beurteilung kommt es nur auf den materiellen Ge
halt an4 3 1, nicht auf formale Bezeichnungen432. 
Der Unterschied zur Zwecksteuer besteht hauptsächlich in der Konkretisierung. Bei 
der Sonderabgabe ist der Verwendungszweck genau beschrieben, während für 
Zwecksteuern nur der Bereich festgelegt ist, innerhalb dessen das Aufkommen ver
wendet werden darf433. Durch die Konkretisierung wird das endgültige Zufallen des 
Aufkommens an ein öffentliches Gemeinwesen und die Verwendung für allgemeine 
Staatsaufgaben verhindert. 

Möglicherweise wäre eine abgestufte Einteilung wünschenswert, um abgestufte verfas
sungsrechtliche Anforderungen stellen zu können. Das Problem ist jedoch hierbei nach 
welchen objektiven Kriterien dies erfolgen könnte. Abgaben zu erheben bedeutet, Fi
nanzmittel zu erwirtschaften. Mit der Entscheidung, eine Abgabe zu erheben, fällt auto
matisch die Entscheidung für das Aufkommen von Finanzmitteb. Die Motive, ob man 
wegen des Finanzaufkommens oder auch wegen des Aufkommens oder quasi „trotz" des 
Finanzaufkommens eine Abgabe erhebt, sind kaum, wenn überhaupt, in objektive Grö
ßen zu fassen. Eine Wertigkeitsrangordnung der Motive, aufgeteilt in Haupt- und Ne
benmotive, ist nur schwer zu erstellen434. Selbst wenn man sich auf die Entwurfsunterla
gen und Materialien zu der Abgabenregelung stützt, so muß man sich fragen, ob dies für 
eine objektive Einstufung ausreicht. Motive und Zielvorsteilungen sind subjektiv ge
prägte Begriffe, deren tatsächlicher Einfluß auf eine Entscheidung nur schwer nachzu-
vollziehen ist. Um eine motivorientierte Einstufung zu rechtfertigen, muß das Motiv in 
objektiven Kriterien in der Abgabenregelung zum Ausdruck kommen. Eine Typisierung 
darf nicht nach dem Motiv erfolgen, sondern nach dem tatbestandlich ausgewiesenen 
Belastungsgrund435. Dies bedeutet jedoch, daß die Einteilung sich nach diesen objektiven 
Kriterien richten muß und nicht nach den Motiven, die dahinterstehen, selbst wenn die 
Bezeichnung nach dem Motiv erfolgt. 

429Heun, DVB1. 1990,666 f. 
430Kirchhof; Jura 1983, 505 (517); Jarass, DÖV 1984,1013 (1017) 
43 ,Klein, DStR 1981, 275 (275) 
432Jarass, DÖV 1989,1013 (1017); Friauf, JA 1981,261 (263) 
433Jarass, DÖV 1989,1013 (1017) 
434Henscler, Begriffsmerkmale und Legitimation von Sonderabgaben, 59 f. 
4 3 5Köck, UPR1991,7 (9) 



Bei FinanzieTungssonderabgaberi kommt die Absicht ein Aufkommen zu erzielen und 
die Sachaufgabe dadurch zum Ausdruck, wie der Kreises der Abgabepflichtigen be
stimmt und wie die Aufkommensverwendung geregelt wird 4 3 6 . So gebietet eine 
Sachaufgabe, welche die Finanzierung einer Aufgabe zum Ziel hat, eine gruppennützi
ge Verwendung437. 

2. Sonderabgaben mit Antriebs- und / oder Ausgleichsfunktion 
Sonderabgaben mit Antriebs- und / oder Ausgleichsfunktion werden auch als Sonder
abgaben mit Lenkungsfünktion bezeichnet. Sie haben zum ZieL ein bestimmtes Verhal
ten bei dem Adressatenkreis auszulösen4 3 8. Gegenüber der Steuer als Lenkungsinstru
ment hat die Sonderabgabe den Vorteil, daß sie genau an die jeweils verfolgten Ziele 
angepaßt werden kann. Ein I^nkungsinstrumentarium ist umso effektiver, umso besser 
es in die jeweilige Situation eingepaßt werden kann. Meist ist eine Anpassung an die 
jeweiligen Sachgesetze erforderlich439. 

Es wird in der Abgabenregelung ein bestimmtes Verhalten, mehr oder weniger explizit, 
vorgeschrieben, dessen Nichtbefolgung die Abgabepflicht auslöst. Eine über diese 
Lenkung hinausgehende Sachaufgabe wird nicht verfolgt440. 
Wenn diese Lenkungsbemühung nicht erfolgreich ist, so wandelt sich die Lenkungs
absicht in eine Ausgleichsbelastung, d.h. es wird eine Begünstigung derjenigen ver
mieden, die der Lenkung nicht folgen können oder wollen. Hierdurch wird eine Gleich
behandlung der Abgabenadressaten angestrebt. 
Die Abgrenzung zur Lenkungssteuer ist problematisch. Alle Abgaben, die nicht der 
Subventionierung Privater dienen, sondern zur Finanzierung von allgemeinen staatli
chen Aufgaben verwendet werden, sind Steuern. Zur Abgrenzung kann man sich an der 
Art der mitwirkenden Behörde und der Art, wie die Mittel verwaltet werden, orientie
ren. Sobald ein endgültiges Zufließen des Abgabenaufkommens an die Staatskasse er
folgt, liegt die Endelung von allgemeinen Einkünften vor und es handelt sich um eine 
Steuer441. Zum größten Teil kann eine Abgrenzung durch die konkretere Festlegung 
eines Verwendungszwecks des Abgabenaufkommens bei der Sonderabgabe erfolgen. 
Obwohl die Finanzierung eines Sachzwecks nicht beabsichtigt ist, muß daher eine kon
krete Verwendung des Abgabenaufkommens vorgeschrieben werden442. 

436Vergleiche Jarass, DÖV 1989,1013 (1020) 
437Kirchhof, DÖV 1992, 233 (238) 
438Heun, DVBI. 1990,666 (676); Kirchhof, Jura 1983, 505 (517) 
4 3 9Köck, JZ 1991, 692 (698 f.) 
'•«Jarass, DÖV 1989,1013 (1019) 
"•Götz, AöR 85 (1960), 200 (211) 
^Jarass, DÖV 1989,1013 (1019) 
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3. Sonderabgaben mit Ersatzfunktion 
Diese Art von Sonderabgabe wird von Personen erhoben, die ausnahmsweise eine be
stimmte Rechtspflicht nicht erfüllen müssen4 4 3. Die Nichterfüllung einer Rechtspflicht 
wird nur in Ausnahmefallen gestattet, da Rechtspflichten normalerweise angeordnet 
werden, um die Erfüllung einer Pflicht sicherzustellen. Die Abgabenzahlung stellt quasi 
das Substitut dieser Rechtspflichterfüllung dar, also eine finanzielle Belastung anstelle 
der Belastung mit einer Naturalleistungspflicht. 

Die Abgabe soll den Vorteil abschöpfen, der durch die Gestattung bei dem Begünstig
ten entsteht, um eine Gleichbehandlung und Belastungsgleichheit der Bürger zu ge
währleisten444. Es besteht also eine Art Gegenleistungscharakter der Abgabe für die 
Ausnahmegestattung, wobei jedoch nicht wie bei den Vorzugslasten entstandene bzw. 
entstehende Kosten ausgeglichen werden, da keine Kosten für die Vorteilserbringung 
anfallen445. 

Sonderabgaben mit Ersaizfünktion sind daran zu erkennen, daß sie erst als Ersatz für 
die primär zu erfüllende Rechtspfücht auftreten. Der Adressatenkreis umfaßt die Be
günstigten und die Abgabenhöhe steht in Beziehimg zu dem entstehenden Vorteil. 

III. Kriterien für die Einordnung als Sonderabgabe 
Der Abgabentypus Sonderabgabe dient als Auffanggruppe für verschiedene Abgaben 
sui generis, die weder Steuer noch Gebühr oder Beitrag sind. Um eine Abgrenzung zu 
den anderen Abgabenarten und den für diese geltenden Zulässigkeitsvoraussetzungen 
zu ermöglichen, muß versucht werden, allgemeine Kriterien zu finden, welche eine Zu
ordnung einer Abgabe zu der Abgabengruppe Sonderabgaben ermöglichen. 
Rechtsnaturkriterien der Sonderabgabe können zugleich auch Zulässigkeitsvorausset
zungen sein, da sich Sonderabgaben gerade durch ihre einzigartigen Zulässigkeitsvor
aussetzungen von anderen Abgaben unterscheiden. 

Für die (hialifikation einer Abgabe als Sonderabgabe ist allein der materielle Gehalt der 
Abgabe entscheidend; wie das Abgabengesetz selbst die Abgabe einstuft, hat keine Be
deutung. Hierdurch soll vermieden werden, daß der Gesetzgeber durch eine ausdrück
liche Deklaration der Abgabenart die Abgabe anders qualifiziert, als es ihrem wirkli
chen Gehalt entspricht446. 

^BVerfGE 92,91; Heun, DVBI. 1990,666 (676); Kirchhof, Jura 1990,666 (676); 
Patzig, DÖV 1981,729 (738) 

^Jarass, DÖV 1989, 1013 (1021) 
^Jarass, DÖV 1989,1013 (1021) 
^Friauf, JA 1981, 261 (263 f.) 



1. Hoheitlich auferlegte Geldleistungspflicht 
Wie auch andere öffentliche Abgaben ist die Sonderabgabe eine Geldleistungspflicht, 
die durch einseitigen, hoheitlichen Akt auferlegt wird 4 4 7 . Die hoheitliche Auferlegung 
erfolgt aufgrund Gesetzes, durch ein öffenthch-rechtliches Gemeinwesen, also Bund, 
Länder und Gemeinden. Sonderabgaben werden durch Verwaltungsakt von dem öf
fentlich-rechtlichen Gemeinwesen eingezogen448. 

2. „V oraussetzungslosigkeit" 

Sonderabgaben werden ohne Rücksicht auf eine Gegenleistung des Staates erhoben. 
Sie werden allen auferlegt, bei denen ein bestimmter Tatbestand zutrifft, an den das 
Gesetz die Leistungspflicht knüpft. Durch den Abgabenschuldner müssen keine wei
teren Voraussetzungen erfüllt werden, d.h. die Abgabe ist im übrigen „vorausset
zungslos"449. 

Nur bei den Sonderabgaben mit Ersatzfünktion besteht eine Art Zusammenhang zwi
schen Abgabenzahlung und einer Art „Leistung" des Staates insoweit, als die Abgabe 
anläßlich der Gestattung der Nichterfüllung einer Rechtspflicht erfolgt. Die Abgabe 
wird jedoch nicht für die Gestattung gefordert. Die Auferlegung erfolgt vor allem aus 
Gründen der Lastengleichheit. 

Durch diese „Voraussetzungslosigkeit" grenzt sich die Sonderabgabe von den Vor
zugslasten ab, sie gleicht insofern jedoch der Steuer. 

3. Allgemeine Sachgesetzgebungskompetenz 
Sonderabgaben werden nicht aufgrund einer eigenen, speziellen Abgabenkompetenz 
erhoben, da für Sonderabgaben keine speziellen verfassungsrechtlichen Regelungen 
existieren. Die Einführung einer Sonderabgabe erfolgt stets aufgrund einer allgemeinen 
Sachgesetzgebungskompetenz. 

4. Konklirrenzsituation zur Steuer 
Typischerweise liegt eine Konkurrenzsituation zur Steuer vor, da beide „voraus
setzungslos" sind. Es wird weder bei der Steuererhebung die Sonderabgabe, noch um
gekehrt, die Steuer bei der Sonderabgabenerhebung berücksichtigt. Es wird auf die 
selben Bürger und Vermögen zugegriffen450. 

Eine Abgabe, bei der es zu dieser Konkurrenzsituation kommt, könnte eine Sonderab
gabe sein oder eine unzulässige Steuer, die als Sonderabgabe getarnt wurde, weil z.B. 
die Kompetenz fehlt. 

447Kritisch: Henseler, Bcgriffsmerkmale und Legitimation von Sonderabgaben, 27 ff. 
^^Henseler, BcgnfTsmcrkmale und Legitimation von Sonderabgaben, 28 
^richsen Jura 1995,47; Patzig, DÖV 1981,729 (744); kritisch dazu: Hain, DVBl. 1990,666 (672 f.) 
450Friauf JA 1981,261 (262); Jarass, DÖV 1989,1013 (1014); Sonderabgabeaurkommen 1987: 

Hennecke, Jura 1990.63,113 (117) 



5. Finanzielle Sonderbelastung 
Eine Sonderabgabe ist immer eine finanzielle Sonderbelastung neben sonstigen Abga
ben und ohne Rücksicht auf diese. Es ist eine Sonderlast, die neben Steuern, Gebühren 
und Beiträgen erhoben wird 4 5 1. 

IV. Abgrenzungskriterien, die auch Zulässigkeitskriterien darstellen 
1. Konkrete und genaue Festlegung der Aufkommensverwendung 
Die Verwendung des Abgabenaufkommens ist bei der Sonderabgabe konkret und de
tailliert festgelegt, da ein über eine bloße rvfittelbeschafiüng hinausgehender Sachzweck 
verfolgt werden muß 4 5 2. Eine bestimmte Verwendungsregelung weist daher auf das 
Vorliegen einer Sonderabgabe hin. 

2. Keine Verwendung für den allgemeinen Finanzbedarf, kein Einfließen 
in den allgemeinen Haushalt 

Das Abgabenaufkommen darf nicht für den allgemeinen Finanzbedarf verwendet wer
den, es fließt daher auch nicht in das allgemeine Haushaltsaufkommen ein 4 5 3. Es hat ei
ne sachgerechte Verknüpfung zwischen Belastung und Begünstigung vorzuliegen454. 
Wenn eine Abgabe für den allgemeinen Finanzbedarf verwendet und in den Haushalts
plan eingestellt wird, ist es unwahrscheinlich, daß es sich um eine Sonderabgabe han
delt. 

3. Keine allgemeine Staatsaufgabe ab Verwendungszweck, besonderer 
Verwendungszweck 

Sowohl die Rechtsprechung wie auch die Literatur meint, daß der Verwendungszweck 
nicht eine allgemeine Staatsaufgabe sein kann, da diese über die Steuer als Gemeinlast 
zu finanzieren ist4 5 5. Staatliche Aufgaben sind Angelegenheiten, die dem Staat zur ei
genen Erledigung im jeweils geltenden Rechtsbereich übertragen worden sind. Wenn 
staatliche Aufgaben erfüllt werden, findet die Kompetenzverteilung des Grundgesetzes 
Anwendung456. Falls durch die Abgabe eine allgemeine Staatsaufgabe finanziert wer
den soll, liegt keine Sonderabgabe vor. Die Verwendung hat für einen besonderen 
Zweck zu erfolgen, der in der Abgabenregelung festgelegt wird. 

451Kirchhof, Jura 1983, 505 (515) 
452Lehner, JA 1985, 302 (303) 
453Patzig, DÖV 1981,729 (744) 
454Kloepfer, JZ 1983,742 (748) 
455Jarass, DVBI. 1989,1013 (1017); kritisch dazu: Heun, DVBI. 1990,666 (672) 
456Klein, DÖV 1965,755 (758 f.) 



4. Bestimmte Gruppe 
Die Abgabenerhebung hat von einer bestimmten Gruppe4 5 7 zu erfolgen, die durch ob
jektive, tatsächlich vorhandene Merkmale klar von der Allgemeinheit abgrenzbar ist 4 5 8. 
Wenn von einer Abgabe die Allgemeinheit betroffen ist, hegt entweder eine Steuer vor 
oder eine unzulässige Sonderabgabe. Bei Gebühr und Beitrag muß allerdings ebenfalls 
der Kreis der Abgabenpflichtigen von der Allgemeinheit zu unterscheiden sein, da diese 
Abgaben nur zulässig sind, wenn ein objektiver, individueller Vorteil zugunsten des 
Abgabenpflichtigen vorliegt. 

5. Sachgerechte Verwendung des Abgabeaufkommens 
Das Abgabeaufkommen ist sachgerecht zu verwenden459. Es muß zwischen dem Aufer
legungsgrund und der Verwendung des Aufkommens eine bestimmte Beziehung beste
hen. Sonderabgaben werden wegen einer besonderen Sachaufgabe eingeführt, die in 
der Abgabenregelung zum Ausdruck kommen muß. Eine sachgerechte Verwendung 
wird auch durch das Verhältnismäßigkeitsprinzip gefordert. Die Verwendung ist je 
nach Art der Sonderabgabe auszugestalten, um dem einzelnen Auferlegungsgrund zu 
entsprechen. Die Abgabenverwendung erfolgt oft im Interesse der Gruppe, wobei es 
unterschiedlich ausgeprägte Intensitäten gibt. Sie kann von einer Verwendung im 
überwiegenden Interesse der Gesamtgruppe bis zu einer fremdnützigen Verwendung -
im Sinne der Zielrichtung - variieren. Es muß jedoch stets eine irgendwie geartete Ver
knüpfung von Abgabenschuldverhältnis und Verwendungszweck vorliegen460. 

V. Zulässigkeitsvoraussetzungen 
1. Kompetenz aus allgemeiner Sachgebietskompetenz 
Sonderabgaben werden aufgrund eines Gesetzes erhoben461. Es muß die Kompetenz 
des Gesetzgebers zur Regelung eines Sachgebietes vorliegen; aus dieser Regelungsbe
fugnis leitet sich die Kompetenz zur Einfuhrung von Abgaben ab, die mit der Sachma
terie in Zusammenhang stehen. 

2. Legitimes Ziel, Sachaufgabe 
Das Ziel der Abgabe muß verfassungsrechtlich legitim und außerdem grundsätzlich ge
eignet sein, das angestrebte Ziel zu erreichen462. Das mit der Abgabenerhebung ver
folgte ZieL sei es die Beeinflussung des Verhaltens, die Nivellierung von Vorteilen 
oder die Finanzierung einer Aufgabe, muß daher zumindest verfassungsrechtlich zuläs-

457Michel, BB 1984,1607 (1607) 
458Patzig, DÖV 1981,729 (745); Klein, DStR 1981, 275 (275) 
4 5 9Klein, DStR 1981, 275 (275) 
^Jarass, DÖV 1989, 1013 (1018) 
^Michel, BB 1984,1607 (1607) 
""Köck, UPR 1991, 7 (11) 



sig sein, darf also zumindest der Verfassung nicht widersprechen. Wünschenswert wäre 
es, wenn das Ziel schon durch die Verfassung angedeutet wäre, da die Einführung ei
ner nicht in der Verfassung angelegten Abgabe die Umgehung von Verfassungsprinzi
pien befürchten läßt. Bei Zielen, die neu durch den Gesetzgeber gewählt werden, muß 
geprüft werden, ob sie in Zusammenhang mit seiner allgemeinen Sachgebietskompe
tenz stehen und der Gesetzgeber dadurch auf diesem Gebiet eine Regelungsbefugnis 
besitzt. 

3. Keine Verwendung für den aligemeinen Finanzbedarf, kein Einfließen in den 
allgemeinen Haushalt 

Wie von der Rechtsprechung gefordert, geht auch die Literatur davon aus, daß Son
derabgaben nicht für den allgemeinen Finanzbedarf des Staates erhoben werden dürfen. 
Das finanzverfassungsrechtliche Gefüge des Grundgesetzes bestimmt, daß Finanzmittel 
für den allgemeinen staatlichen Finanzbedarf durch die Steuer als Gemeinlast aufzu
bringen sind. Sonderabgaben können nur für die Finanzierung besonderer Zwecke 
verwendet werden. Sie dürfen nicht in das allgemeine Finanzaufkommen des Staates 
einfließen und dürfen deshalb auch nicht in den allgemeinen Haushaltsplan aufgenom
men werden. Aus dieser Verbindung von Belastungsgrund und Verwendung des Auf
kommens folgt die Notwendigkeit einer sachzweckbezogenen Verwendung463. 

4. Keine allgemeine Staatsaufgabe als Verwendungszweck, besonderer 
Verwendungszweck 

Die Aufgabe, die durch das Sonderabgabenaufkommen finanziert werden soll, darf kei
ne allgemeine staatliche, sondern muß eine spezielle Aufgabe sein464. Allgemeine staat
liche Aufgaben sind über die Steuer als Gemeinlast zu finanzieren, da sie im Interesse 
der Allgemeinheit liegen. Eine Sonderbelastung einzelner für Aufgaben, die im Interes
se der Allgemeinheit liegen, kann nicht über die Abgabenform der Sonderabgabe ge
rechtfertigt werden. Eine allgemeine „Aufopfenmgspflicht" für die Allgemeinheit be
steht nicht. 
Der Verwendungszweck des Abgabenaufkommens muß sich von allgemeinen Zwecken 
im Interesse der Allgemeinheit unterscheiden. Durch den besonderen Verwendungs
zweck kann sich durchaus mittelbar ein Vorteil für die Allgemeinheit ergeben. Der 
Unterschied zwischen allgemeiner und besonderer Aufgabe ergibt sich letztendlich 
durch einen Vergleich der Beziehung der Abgabenschuldner zu der Aufgabe und der 
Beziehung der Allgemeinheit zu dieser Aufgabe. 

4 6 3Köck,UPR1991,7(ll) 
^Jarass, DÖV 1989,1013 (1018); Michel, BB 1984,1606 (1607) 



5. Konkrete und genaue Festlegung der Aufkommens Verwendung 
Der Unterschied des besonderen Verwendungszwecks zum allgemeinen Zweck muß in 
der konkreten, detaillierten Festlegung der Aufkommensverwendung in der Abga
benregelung zum Ausdruck kommen465. Dies ist entscheidend, da nur durch die Rege
lung der Verwendung sichergestellt werden kann, daß keine allgemeine Staatsaufgabe 
finanziert und die Abgabe nicht für den allgemeinen Finanzbedarf verwendet wird. 
Um eine Abgrenzung zur Steuer, insbesondere zur Zwecksteuer, zu ermöglichen, muß 
die Verwendung des Abgabenaufkommens konkret und möglichst genau festgelegt 
werden466. 

6. Bestimmte, homogene Gruppe 
Jede Art von Sonderabgabe wird von einer Gruppe von Bürgern erhoben. Diese Grup
pe muß sich von der Allgemeinheit unterscheiden. Die Gruppe darf auch nicht so weit 
gefaßt sein, daß die Abgrenzungskriterien auf jedermann zutreffen, um nicht die All
gemeinheit „zu absorbieren". 

Gerade die Rechtsprechung hat dieses Kriterium deutlich bestimmt467, und die Litera
tur hat es allgemein anerkannt und weiterverwendet468. Die gesellschaftliche Gruppe, 
von der die Abgabe erhoben werden soll, muß von der Allgemeinheit und anderen 
Gruppen eindeutig abgrenzbar sein. Diese Abgrenzung kann durch eine gemeinsame, in 
der Rechtsordnung oder in der gesellschaftlichen Wirklichkeit vorgegebenen In
teressenlage oder durch besondere gemeinsame Gegebenheiten erfolgen469. Es muß al
so eine in diesem Sinne homogene Gruppe vorliegen470. Gruppen dürfen nicht willkür
lich gebildet werden471. Bei einer typisierten Betrachtungsweise muß die Gruppe als 
schon vorhanden in Erscheinung treten472. 

Dieses Kriterium gilt auch für Sonderabgaben mit Antriebs- und/oder Ausgleichs-
fünktion, da der verfassungsrechtliche Gleichheitssatz auch bei Abgaben anzuwenden 
ist, welche der Verhaltenslenkung dienen473. Eine Gruppe kann nur belastet werden, 
wenn bei jedem die gleichen Voraussetzungen vorliegen. Eine ungerechtfertigte Un
gleichbehandlung oder willkürliche Gleichbehandlung verstößt gegen Art. 3 I GG. Für 
die besondere Belastung der Gruppe muß ein sachlicher Grund vorliegen, der sich aus 
dem Belastungsgrund ergeben muß, sonst hegt ein Verstoß gegen Art. 3 I G G vor 4 7 4. 

^Patzig, DÖV 1981,729 (745) 
^BVerfGE 55, 274 (311); 65, 325 (344); 67, 256 (279); Jarass, DÖV 1989,1013 (1017) 
^ V e r f G E 67, 256 (276) 
" Ĵarass, DÖV 1989,1013 (1018) 
^riauf, Festschrift für H. Jahrreiß, 45 (55) 
470Kirchhof, Jura 1983, 505 (515); Erichsen, Jura 1995,47 (50); Jarass, DÖV 1889,1013 (1018); 

Kloepfer, JZ 1983, 742 (747) 
471Brandt, NJW 1981,2103 (2103) 
472Selmer, Sonderabgaben und Verfassungsrecht, 61 
473Jarass, DÖV 1989,1013 (1020) 
474Selmer, Sonderabgaben und Verfassungsrecht. 61 
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7. Negative Abgrenzung: Keine Steuer, keine Vorzugslast 
Materiell, nach dem tatsächlichen Gehalt der Abgabe, darf es sich nicht um eine Steuer, 
Gebühr oder Beitrag handeln. Diese negative Abgrenzung ist erforderlich, um zu ver
meiden, daß z.B. eine „getarnte" Steuer erlassen wird und dabei deren Vorausset
zungen, insbesondere Kompetenzgrundlagen und Ertragshoheit, umgangen werden. 
Falls nach dem materiellen Inhalt eine andere Abgabe vorliegt, so kann diese Regelung 
keine zulässige Sonderabgabe darstellen. 

8. Fortdauernde Legitimation 
Die Sonderabgabe bedarf der fortdauernden I^gitimation475, d.h. die Zulässigkeits
voraussetzungen müssen stets vorliegen und es muß in bestimmten Abständen über
prüft werden, ob die Voraussetzungen noch bestehen oder ob sich die gesetzliche Lage 
geändert hat476. Eine Abgabe kann nur erhoben werden, wenn und solange sie zulässig 
ist. Bei Änderungen der Rechtslage fällt diese Rechtfertigung unter Umständen weg 
und die Abgabe muß angepaßt oder aufgehoben werden. Gerade bei Sonderabgaben 
kann es möglich sein - da sie verfassungsrechtlich nicht vorgesehen sind - , daß sich die 
Umstände so verändern, daß sie nicht mehr zu rechtfertigen sind. 

VL Spezieller Zurechnungsgrund je nach Art der Sonderabgabe 
Da es verschiedene Arten von Sonderabgaben gibt, die von unterschiedlichen Sachver
halten und darum auch Abgabetatbeständen ausgehen, bestehen jeweils von dem indi
viduellen Grund der Sonderabgabeneinführung ausgehend, für die einzelnen Arten in
dividuelle Rechtmäßigkeitsanforderungen477. 

1. Finanzierungssonderabgaben 

a) Besondere Finanzierungsverantwortlichkeit 
Es muß eine besondere Verantwortung der Gruppe für den Finanzierungszweck in 
Form einer spezifischen Beziehung, einer Sachnähe, bestehen478. Die Gruppe, von der 
die Abgabe erhoben werden soll, muß dem mit der Erhebung verfolgten Zweck evident 
näher stehen als jede andere Gruppe oder die Allgemeinheit der Steuerzahler. Diese 
spezifische Nähebeziehung zum Erhebungszweck bildet die erforderliche Sachnähe der 
Abgabepflichtigen zu dem angestrebten Ziel, das mit der Abgabenerhebung verfolgt 

475Hennecke, Jura 1990,63,113 (119) 
476Kirchhof, Jura 1983, 505 (516); Erichsen, Jura 1995,47 (50) 
477Heun, DVBI. 1990,666 (676) 
478Jarass, DÖV 1989,1013 (1018); Kirchhof, Jura 1983, 505 (515); Erichsen, Jura 1995,47 (50); 

Patzig, DÖV 1981,729 (745 f.); Kloepfer, JZ 1983,742 (747); Kim, Rechrfiatigung von 
Sonderabgaben, 73 ff.; Friauf, Festschrift für H. Jahrreiß, 45 (53) 



wird. Aus dieser Sachnähe muß eine besondere Gruppenverantwortung479 für die Erfül
lung der mit der außersteuerlichen Abgabe zu finanzierenden Aufgabe entspringen480. 

Diese besondere Verantwortung der Gruppe für den Finanzierungszweck stellt die 
grundlegende Rechtfertigung für die Abgabenerhebung dar. Ansatzpunkt zur Ermitt
lung, ob eine spezielle Gruppenverantwortung für die Finanzierung einer Aufgabe be
stehen könnte, ist die Frage, ob eine Sachnähe, also eine spezifische Beziehung real 
besteht. Wie auch bei den übrigen Voraussetzungen ist zu fordern, daß dieses Kriteri
um nicht formal betrachtet wird, beispielsweise eine Nähebeziehung nicht erst durch 
die Abgabeneinführung konstruiert wird. Wie auch die Gruppe in der tatsächlichen 
Wirklichkeit oder Rechtsordnung schon vorhanden sein muß, so sollte auch die Nähe
beziehung existent sein, ehe sie durch die Einführung eine Sonderabgabe rechtlich fi
xiert wird. 

Wann eine solche Nähebeziehung vorliegt, ist abstrakt kaum erörtert worden. Es wur
de jedoch angenommen, daß sie vorliegt, wenn die angestrebten Ziele schon immer von 
der Gruppe verfolgt wurden. Eine Nähebeziehung kann sich beispielsweise aus dem 
Vorhegen einer Sohdargemeinschaft ergeben481. 

b) Sachgerechte Verknüpfung zwischen Belastung und Begünstigung 
Zwischen der Belastung durch die Abgabe und den Vorteilen, die aus der Verwendung 
der Abgabe entstehen, muß eine sachgerechte Verknüpfung bestehen482. Dies ist der 
Fall, wenn die Abgabe „gruppennützig", im Interesse der Gruppe, also im überwiegen
den Interesse der Gesamtgruppe, verwendet wird 4 8 3. 
Die Verwendung jeder Abgabe muß sich in den Grenzen halten, die für ihre Verwen
dung bestimmt sind. Die Verwendung der Steuer wird generell durch das Grundgesetz 
umrissen und durch den jeweiligen Haushaltsplan konkretisiert. Gebühren und Beiträge 
werden in Hinbück auf die Finanzierung einer Begünstigung erhoben, die Abgabener
hebung steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Verwendung für zumindest ob
jektive Interessen der Belasteten. 

Der Verwendungsrahmen von Sonderabgaben stellt eines der größten Probleme in Zu
sammenhang mit Sonderabgaben dar. Eine Sonderabgabe ist eine finanzielle Sonderbe
lastung, die nur dann gerechtfertigt ist, wenn der Grund, der Anlaß zu deren Einfüh
rung gab, auch in der Verwendung des Abgabenaufkommens zum Ausdruck kommt. 

479Brandt, NJW 1981, 2103 (2103); Hennecke, Jura 1990,63,113 (118) 
480Jarass, DÖV 1989,1013 (1018); Friauf, JA 1981, 261 (264 f.); Henseler, Begriftsrnerkrnale 

und Legitimation von Sonderabgaben, 87 ff. 
481Zacher, DÖV 1970, 3 (7) 
482Kirchhof, Jura 1983, 505 (516); Friaut; JA 1981, 261 (264 f.); Köck, UPR 1991, 7 (11); 

Kloepfer, JZ 1983,742 (748); Friauf, Festschrift für H. Jahrreiß, 45 (55); 
kritisch dazu: Heim, DVB1. 1990,666 (675) 

^Jarass DÖV 1989,1013 (1018); Erichsen, Jura 1995,47 (50); Friauf, JA 1981, 261 (265) 
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Generell muß das Aufkommen im Sinne des Erhebungszwecks verwendet werden, es 
muß eingesetzt werden, um dem verfolgten Ziel näherzukommen484. Dies bedeutet die 
Eingrenzung auf eine grundsätzliche Verwendungsrichtung im Sinne des Erhebungs
zwecks. 

Eine weitere Grenze der Verwendung findet sich darin, daß keine allgemeine Staats
aufgabe finanziert werden darf, da dies die finanzordnungsrechtlichen Ertragszuwei
sungen für Bund, Länder und Gemeinden untergraben würde 4 8 5. 
Darüber hinaus wird allgemein für Finanzierungssonderabgaben ein Bezug zwischen 
Abgabenschuldnern und der Verwendung des Aufkommens gefordert. Das Aufkom
men soll im Interesse der Gesamtgruppe verwendet werden. Dieses Merkmal leitet sich 
von der erforderlichen Finanzierangsverantwortlichkeit der Gruppe ab, die aus der 
spezifischen Nähe zu dem Finanzierungszweck folgt und eine Art „abstraktes In
teresse" an der Finanzierung bildet. Dieses Interesse an der Finanzierung und die Fi
nanzierungsverantwortlichkeit bestehen jedoch nur insoweit, als sie auch Verwirkli
chung in der konkreten Verwendung finden, also ein „abstraktes Interesse" der Gruppe 
an der konkreten Verwendung vorliegt. 

Das Kriterium der „gruppennützigen" Verwendung ergibt sich aus dem Erfordernis ei
ner Finanzierungsverantwortung, 
c) Strikte und strenge Auslegung der Voraussetzungen 
Bei Finanzierungssonderabgaben sind die Zulässigkeitsvoraussetzungen strikt und 
streng auszulegen. Da Sonderabgaben die verfassungsrechtliche Ausnahme darstellen 
sollen und gerade deshalb Finanzierungssonderabgaben eingeführt werden, um Fi
nanzmittel zu erwirtschaften - ohne durch einen weiteren Grund verfassungsrechtlich 
gerechtfertigt zu sein - , muß eine Ausweitung der engen Auslegung der Rechtmäßig
keitskriterien verhindert werden. 

2. Sonderabgaben mit Antriebs- und / oder Ausgleichsfunktion 
Unter welchen Voraussetzungen Sonderabgaben mit Antriebs- und/oder Ausgleichs
funktion, teilweise auch als Lenkungssonderabgaben bezeichnet, zulässig sind, ist weit
gehend ungeklärt. Bisher wurden verschiedene Kriterien vom Bundesverfassungsge
richt bezüglich der Schwerbehindertenabgabe486 aufgestellt, wobei jedoch unklar bleibt, 
welche Anforderungen grundsätzlich an diese Art der Sonderabgaben zu stellen sind487. 
Es wird jedoch angenommen, daß die Anforderungen an diese Art geringer sein sollen 
als bei den übrigen Sonderabgabenarten488. 

BVerfGE 57, 139 (153) 
485Michel / Zeitler, BB 1976,1037 (1039) 
^BVerfGE 57,139 (153) 
^Jarass, DÖV 1989,1013 (1018,1019); Weyreuther, UFR 1988,161 (163) 
Brandt, NJW 1981,2103 (2103); Brandt, UPR 1984,10 (12) 



a) Kein Finanzierungszweck 
Sonderabgaben mit Antriebs- und/oder Ausgldchsfunktion dürfen nicht zur Finanzie
rung einer Aufgabe eingeführt werden489. Anlaß ihrer Einführung darf allein die ange
strebte Antriebsfünktion oder auch die Ausgleichsfünktion sein. Es darf kein Finanzie
rungszweck der Abgabe vorhanden sein490. Falls auch ein Finanzierungszweck verfolgt 
wird, hegt eine Mischform mit der Finanzierungssonderabgabe vor. In diesem Fall muß 
die Sonderabgabe auch den strengen Anforderungen an die Finanzierungssonderabgabe 
genügen 4 9 1. Die Abgrenzung, wann kein Finanzierungszweck vorliegt, kann jedoch 
problematisch sein4 9 2. 

b) Eingeschränkte Geltung von Sachnähe, Gruppenverantwortung, gruppennüt 
zigerVerwendung 

Das Bundesverfassungsgericht geht davon aus, daß bei Sonderabgaben mit Antriebs
und/oder Ausgleichsfünktion die Voraussetzungen Sachnähe, Gruppenverantwortung 
und gruppennützige Verwendung nicht uneingeschränkt gelten493. Dem schließt sich 
die Literatur an und geht von geringeren Zulässigkeitskriterien für diese Art von Son
derabgaben aus494. 

Eine Gruppenverantwortung soll nicht erforderlich sein, da die Finanzierung der Auf
gabe weder Haupt- noch Nebenzweck der Lenkungssonderabgabe ist. Es soll vielmehr 
eine Verantwortung der Abgabenpflichtigen für das mit der Aufgabe sanktionierte 
Verhalten verlangt werden, die dem Begriff des Störers im Polizeirecht ähnelt 4 9 5. Das 
Merkmal der Gruppennützigkeit sei nicht erforderlich oder sehr großzügig zu verste
hen49«. 

c) Antriebs- und / oder Ausgleichsfünktion 
Anlaß zur Einführung einer Lenkungssonderabgabe ist die Absicht, ein bestimmtes 
Verhalten einer bestimmten Gruppe hervorzurufen497. Sie soll dazu „angetrieben" wer
den, sich im Sinne eines staatlich verfolgten Zieles zu verhalten. Man versucht dadurch 
eine Lenkung zu erreichen, daß ein bestimmtes Verhalten in der Abgabenregelung vor
geschrieben wird und die Nichtbefolgung dieser Anweisung zu einer Abgabenpflicht 
führt. Allein in der sanktionierenden Wirkung der Belastung hegt der Zweck der Abga
be. Die bezweckte Sachaufgabe wird durch die Belastung des Abgabenpflichtigen er
reicht498. 

Sachsen, Jura 1995,47 (50); kritisch dazu: Heun, DVB1. 1990,666 (669) 
490Jarass, DÖV 1989, 1013 (1018), Erichsen, Jura 1995,47 (50) 
491Brandt, UPR 1985, 51 (51); Arndt, WiVerw 1990, 1 (49) 
492Weyreuther, UPR 1988,161 (163) 
493BVerfGE 57,139 (167 f.); 67, 256 (277) 
494Jarass, DÖV 1989,1013 (1020); Friauf, JA 1981,261 (266); kritisch dazu: Patzig, DÖV 1981, 729 (740) 
495Jarass, DÖV 1989,1013 (1021) 
496Jarass, DÖV 1989,1013 (1021) 
497Jarass, DÖV 1989, 1013 (1019); Patzig, DÖV 1981,729 (739); Kirchhof, Jura 1983, 505 (517) 
498Jarass, DÖV 1989, 1013 (1019) 
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Bei der Lenkungsabgabe muß eine doppelte Grundrechtsprüfung erfolgen, da der Ab
gabenschuldner alternativ entweder durch das Verhaltensgebot in seiner Handlungs
freiheit oder durch die Abgabenschuld in seinem Eigentum belastet wird 4 9 9. Die be
absichtigte Verhaltenslenkung und das angestrebte Ziel müssen verfassungsrechtlich 
gerechtfertigt sein und insbesondere den grundrechtlich gewährleisteten Handlungs
freiheiten, z.B. Art. 12 GG genügen5 0 0. 

Wenn dieser Lenkungszweck verfassungsgemäß ist, so führt dies nicht zur auto
matischen Zulässigkeit einer Belastung, da diese einen alternativ vorliegenden Grund
rechtseingriff darstellt. Die Abgabenlast als Lenkungsmittel muß einer eigenständigen 
Verfassungsmäßigkeitskontrolle genügen5 0 1. Wenn ein unmittelbarer Sachzusammen
hang zwischen Lenkungsmittel und Lenkungszweck besteht, erscheint dies noch relativ 
unproblematisch, wie z.B. wenn lediglich geldwerte Vorteile abgeschöpft werden, die 
durch Nichtbeachtung des Verhaltensgebots entstehen502. Wenn keine bloße Abschöp
fung von Vorteilen vorliegt und somit kein unmittelbarer Zusammenhang besteht, ist 
fraglich, wie der Eingriff zu rechtfertigen ist. 

Falls die Verhaltenslenkung nicht erfolgreich ist, so wandelt sich die Antriebsfunktion 
in eine Ausgleichsfünktion um. Sie gleicht den Vorteil aus, den die Abgabenschuldner 
dadurch haben, daß sie sich der Verhaltenslenkung entziehen. Diese Belastung soll zu 
einer Belastungsgleichheit innerhalb der Gruppe führen. 
d) Beziehung der Abgabeschuldner zum Lenkungszweck 
Fraglich ist, was für eine Art von Beziehung der Abgabeschuldner zum Lenkungsziel 
haben muß. 
Eine Gruppenverantwortung für die Aufgabe, die mit der Abgabe finanziert wird, zu 
fordern wäre unpassend, da Lenkungsabgaben nicht zur Finanzierung einer Aufgabe 
eingeführt werden503. Möglicherweise muß jedoch eine spezifische Beziehung zwi
schen den Abgabeschuldnern und dem Lenkungsziel bestehen. 
Es könnte eine Verantwortung der Abgabenpflichtigen für das vorgeschriebene Verhal
ten verlangt werden, das bei Nichtbefolgung die Abgabenpflicht auslöst. Diese Ver
antwortung könnte - wie schon gesagt - im Sinne der Verantwortung des polizeilichen 
Störers ausgelegt werden504. Hierzu ist es erforderlich, daß es mit der Verfassung und 
den Grundrechten vereinbar ist, ein derartiges Verhalten zu fordern. Das Verhalten 
muß von der bestimmten Gruppe gefordert werden können. 

499Küxhhof, Jura 1983, 505 (517) 
s 0 0 ^ ! ^ Jura 1983, 505 (517); Friauf, JA 1981, 261 (266) 
^Kirchhof, Jura 1983, 505 (517) 
502Kirchhof, Jura 1983,505 (517) 
503Jarass, DÖV 1989, 1013 (1021) 
504Jarass, DÖV 1989, 1013(1021) 



Bei Umweltabgaben wird an die Verursachung negativer Umwelteinwirkungen ange
knüpft. Man geht also davon aus, daß derjenige, der die Umwelteinwirkungen hervor
ruft, für sie verantwortlich ist. Es besteht eine Axt aktiver Verursachung, welche eine 
Verantwortlichkeit begründet. Lenkungsziel ist die Vermeidung derartiger Einflüsse, 
wobei jeder Abgabenschuldner individuell für die größtmögliche Vermeidung seiner 
Einwirkungen verantwortlich ist. 

Bei der Schwerbehindertenabgabe ist es schwer zu beurteilen, was die besondere Verhal
tenspflicht der Arbeitgeber gegenüber den Schwerbehinderten begründet 5 0 5. 
Hier ergibt sich anscheinend aufgrund der besonderen Stellung der Arbeitgeber eine 
besondere Möglichkeit, die zu einer besonderen Verantwortung gegenüber benachtei
ligten Arbeitnehmern führt. Lenkungsziel ist die Integration von Schwerbehinderten in 
das Arbeitsleben, für das Arbeitgeber insofern verantwortlich sind, als nur sie die Mög
lichkeiten zur Erfüllung des Ziels besitzen, 
e) Konkrete Festlegung des Verwendungszwecks 

Obwohl Lenkungssonderabgaben nicht zur Erzielung von Einnahmen eingeführt wer
den, ist es trotzdem notwendig, die Verwendung des Abgabenaufkommens genau und 
konkret festzulegen, um zu verhindern, daß eine Annäherung an die Steuer erfolgt506. 
Unklar ist, in welchem Rahmen die Verwendung erfolgen kann; sie muß jedoch nicht 
unbedingt gruppennützig sein5 0 7. 

3. Sonderabgaben mit Ersatzfunktion 
a) Befreiung von einer Rechtspflicht 
Der Abgabenschuldner unterliegt einer Rechtspflicht, die er erfüllen muß. Die Tatsa
che, daß er sie nicht erfüllen kann oder will, führt dazu, daß er Rechte, die an das Erfül
len der Rechtspflicht anknüpfen, nicht erhalten kann. Beispielsweise ist Voraussetzung 
für die Erteilung einer Baugenehmigung, daß notwendige Stellplätze nachgewiesen 
werden, sonst kann die Baugenehmigung nicht erteilt werden. Von dieser Pflicht kann 
unter bestimmten Voraussetzungen eine Befreiung gegen Zahlung einer Ablöse vorge
nommen werden; die Sachpflicht muß dann ausnahmsweise nicht erfüllt werden508. 
Aus der Befreiung ergibt sich ein individueller Vorteil des Betroffenen, der aus Grün
den der Lastengleichheit durch die Belastung mit der Abgabe ausgeglichen wird 5 0 9. 
Eine Befreiung ohne ausgleichende Belastung zu gewähren, wenn kein Härtefall vor
hegt, würde zu einer unangemessenen Bevorzugung der Befreiten gegenüber denen 
führen, welche die Rechtspflicht erfüllen. Die Abgabenbelastung soll den Vorteil aus
gleichen, den der Befreite durch die Befreiung erhält. 

505Pat2dg, DÖV 1981, 729 (738 f.) 
^Jarass, DÖV 1989, 1013 (1019) 
^BVerrüE 57, 139 (167); 67,256 (277); Jarass, DÖV 1989,1013 (1021) 
508Jarass, DÖV 1989,1013 (1021) 
509Jarass, DÖV 1989, 1013 (1021); Weyreuther, UPR 1988, 161 (163) 
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Durch die Gewährung eines Vorteils gegen eine Ablösesumme ähnelt diese Art der 
Sonderabgabe den Vorzugslasten, wobei die Sonderabgabe jedoch nicht die Kosten für 
die Erbringung des Vorteils ausgleicht510. 
b) Sachgerechte Verwendung des Abgabeaufkommens, gruppennützige 

Verwendung 
Bei Sonderabgaben mit Ersatzfunktion hat zwischen der Belastung mit der Abgabe und 
der Verwendung des Abgabenaufkommens eine sachgerechte Verbindung zu bestehen. 
Wie die Verwendung zu erfolgen hat, ist aus der jeweiligen Rechtspflicht herzuleiten. 
Wenn sich aus der Erfüllung der Rechtspflicht ein Vorteil für den Belasteten ergibt, so 
sollte sich auch bei dem Surrogat der Rechtspflicht aus der Verwendung ein Vorteil 
ergeben, der sich im Verhältnis zur Belastung in etwa so verhält, wie die Belastung und 
der Vorteil bei der Erfüllung der Rechtspflicht. 

510Jarass, DÖV 1989,1013 (1021) 



4. Teil: Die Verfassungsmäßigkeit der Verwendung der Steüplatzablöse in den 
Landesbauordnungen 

1. Kapitel: Einordnung der Stellplatzabgabe als Abgabenart 
A. Erfüllung der steuerspezifischen Kriterien 
L Definitionskriterien 
1. Hoheitlich auferlegte Geldieistungspflicht 
Die Auferlegung der Stellplatzablöse erfolgt durch die untere Bauaufsichtsbehörde. 
Über die Auferlegung einer Ablösungszahlung entscheidet die untere Bauaufsichtsbe
hörde im Einvernehmen mit der Gemeinde. Ohne eine vertragliche Regelung ist der 
Bauherr jedoch nicht verpflichtet, eine Ablösesumme an die Gemeinde zu zahlen, da 
die landesrechtlichen Ablösungsregelungen keine derartige Rechtsbeziehung begrün
den. Nur zwischen der Bauaufsichtsbehörde und dem Bauherrn besteht eine gesetzliche 
Rechtsbeziehung, da diese Behörde die Ablösung zulaßt. Sie kann gegebenenfalls die 
Zahlung fordern, um rechtmäßige Zustände herzustellen511. 

Üblicherweise wird jedoch ein öffentlich-rechtlicher Vertrag über den zu zahlenden 
Ablösungsbetrag zwischen Gemeinde und Bauherrn geschlossen, der sich nach §§ 54 
ff. VwVfG richtet512. Auch ohne ausdrückliche Handlungsformermächtigung ist ein öf
fentlich-rechtlicher Vertrag als Handlungsform zulässig, der aber nur zwischen der 
Gemeinde und dem Bauherren geschlossen werden kann, wenn nichts anderes be
stimmt ist 5 1 3. 

Der Vertrag ist nicht subordinationsrechtlicher Art, weil es nicht möglich ist durch 
Verwaltungsakt die Zahlung einer Ablösesumme zu verlangen514. Die Zahlung ist ein 
Surrogat der Pflicht zur Herstellung von Stellplätzen, die durch eine bauliche Anlage 
erforderlich werden. Die Erfüllung dieser Pflicht in einer der vorgeschriebenen Arten 
ist Voraussetzung für die Erteilung der Baugenehmigung, so daß der Baugenehmigung 
die Pflicht zur Erfüllung dieser Voraussetzung, eben die Zahlung einer Ablöse, als Be
dingung im rechtlichen Sinne beigefügt werden kann5 1 5. Die Stellplatzablöse stellt inso
fern eine kompensatorische Auflage dar516. 

Der Bauherr kann nicht gezwungen werden, einen Ablösungsvertrag zu schließen oder 
den Betrag zu zahlen. Falls er die Voraussetzung für die Baugenehmigung jedoch nicht 
erfüllt, wozu auch die Lösung des Stellplatzproblems zählt, muß die Baugenehmigung 
verweigert werden517. 

5nOVG Lüneburg, Urteil vom 23.02.1987, BRS 47 Nr. 116 
5 1 2 O V G Lüneburg, Urteil vom 23.02.1987, BRS 47 Nr. 116 
513Eblers, DVBI. 1986, 529 (537) 
514BayVGH, Urteil vom 15.03.1990, BRS 50 Nr. 128 
5 1 5 O V G Lüneburg, Urteü vom 16.03.1987, BRS 47 Nr. 113 
516Schachel, DVBI. 1980,1038 (1038) 
517BayVGH, Urteil vom 26.04.1990, BRS 50 Nr. 130 
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Uber die Ablösung entscheidet stets die untere Bauaufsichtsbehörde. Die Gemeinde 
setzt, sofern sie nicht selber untere Bauaufsichtsbehörde ist, den Ablösungsbetrag 
fest518. Die festgesetzte Ablösung wird dem Bauherrn auferlegt. Dieser kann die Vor
aussetzung für die Erteilung der Baugenehmigung erfüllen. Er kann versuchen der 
Stellplatzherstellungspflicht auf andere Weise zu genügen, er kann aber auch den 
Bauantrag zurücknehmen. 

2. Zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs als Merkmal der Steuer 
Steuern sind dazu da, den allgemeinen Finanzbedarf des Staates zu decken und werden 
aus diesem Grunde erhoben519. Die Stellplatzablösung wird nicht erhoben, um den all
gemeinen Finanzbedarf des Staates zu decken. Ziel der Ablösezahiung ist es, einen 
Ausgleich für die ausnahmsweise Gestattung zu schaffen, daß eine Rechtspflicht im 
konkreten Fall nicht erfüllt werden muß, um auf diese Weise eine Belastungsgleichheit 
der Bürger herzustellen. 

3. Endgültiges Zufallen 
Das Steueraufkommen fällt einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen endgültig zu 
und kann frei in Rahmen der Gesetze verwendet werden520. Auch die Ablösungszah
lung fällt der Gemeinde endgültig zu, eine Rückzahlung des Betrages ist nicht vorge
sehen. 
Durch die Zahlung als Surrogat wird die rechtliche Obliegenheit erfüllt, die der Bau
herr durch Errichtung seiner baulichen Anlagen auslöst. Er muß diese Voraussetzung 
erfüllen, um in den „Genuß der staatlichen Gewährung" zu kommen. Da der Zweck der 
Zahlung nur die Befreiung von einer Rechtspflicht ist, um dadurch die Voraussetzun
gen zum Erhalt der Baugenehmigung zu erfüllen, besteht nur in sehr wenigen Fällen die 
Möglichkeit, diese Ablösezahlung zurückzufordern521. 

4. „Voraussetzungslosigkeit"5 2 2 

Die Pflicht zur Zahlung einer Ablöse hängt davon ab, daß ein bestimmter Tatbestand 
erfüllt wird, der in den Landesbauordnungen festgelegt ist. Wenn diese Voraussetzun
gen vorliegen, kann die Ablösung anstatt der Naturalerfüllung gefordert werden. 
Weitere Voraussetzungen müssen nicht vorhegen, die Stellplatzablöse ist insofern 
„voraussetzungslos". 

518BayVGH, Urteil vom 15.03.1990, BRS 50 Nr. 128 
519Patzig, DÖV 1981, 729 (734) 
520BVerfGE 36,66 (70); 55, 274 (309) 
5 2 1 O V G Lüneburg, Urteil vom 10.03.1989, BRS 49 Nr. 142; 

OVG Lüneburg, Urteil vom 18.05.1987, BRS 47 Nr. 117 
522BVerfGE 67, 256 (299); Kirchhof, Jura 1983, 505 (506); Patzig, DÖV 1981, 729 (734) 



5. Eingliederung in den Haushaltsplan 
Die Eingliederung in den Haushaltsplan reicht nicht aus, um eine Abgabe als Steuer zu 
qualifizieren, sie besitzt jedoch eine gewisse Indizwirkung523. Die Ablösebetrage flie
ßen nicht in den allgemeinen Haushalt der Gemeinde, sondern werden in Sonderetats 
verwaltet oder teilweise in den Haushaltsplan aufgenommen, aber extra ausgeschrie
ben. 
Bei der Verwendung für den öffentlichen Personennahverkehr ergeben sich hier Pro
bleme, weil die Beträge auch von den jeweiligen Trägern des ÖPNV nicht in deren all
gemeinen Haushaltsplan eingestellt werden dürfen. Auch hier sind die Ablösungs
zahlungen separat zu führen oder zumindest getrennt aufzustellen. 

II. Ergebnis 
Die Stellplatzablöse erfüllt die Kriterien der Steuer bezüglich der hoheitlichen Aufer
legung, des endgültigen Zufallens und der „Voraussetzungslosigkeit". Die übrigen De
finitionskriterien hegen nicht vor. Darüberhinaus werden die Zulässigkeitsvorausset
zungen der Steuer nicht erfüllt. 

B. Erfüllung der gebührenspezifischen Kriterien 
1. Definitionskriterien 
1. Hoheitlich auferlegte Geldleistungspflicht 
Wie bei der Gebühr erforderlich, ist die Stellplatzablösungszahlung eine dem Bauherrn 
hoheitlich auferlegte Geldleistungspflicht. 

2. Endgültiges Zufallen an ein öffentlich-rechtliches Gemeinwesen 
Der Ablösungsbetrag fällt endgültig der Gemeinde zu, eine Rückzahlung ist nicht vor
gesehen. 

3. Individueller Erhebungsgrund 
Der individuelle Erhebungsgrund der Gebühr stellt eine Abgrenzung zur „Voraus
setzungslosigkeit" der Steuer dar. Er fordert einen individuellen Bezug zum Gebüh
renschuldner, der in einer besonderen Vorteüsverschaffung oder einer individuellen 
Kostenverantwortung bestehen kann. Die Stellplatzablöse richtet sich nach dem Vor
liegen eines abstrakten Tatbestandes und benötigt keine individuell hinzukommenden 
Bezüge zum Schuldner. Sie ist insoweit „voraussetzungslos". 
Eine besondere Beziehung zwischen dem Stellplatzablösenden und der befreienden Be
hörde besteht darin, daß ihm der Vorteil der Befreiung von einer Rechtspflicht gewährt 
wird. Dieser Vorteil hegt bei jedem vor, bei dem der Tatbestand der Befreiung auf-

523BVerfGE 55,274 (305, 310) 
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grund der Ablösezahlung zutrifft und ist prägend für die Stellplatzablöse. Die indivi
duelle Vorteusverschaftung bei der Gebühr stimmt mit der gruppenspezifischen Vor-
teilsverSchaffung bei der Stellplatzablöse überein, die für jeden einzelnen den Vorteil 
der Befreiung von der Naturalherstellungspflicht hat. 
Die Stellplatzablöse hat durch das Vorliegen eines individuellen Vorteils Ähnlichkeit 
mit der Gebühr. Die Ablöse geht jedoch von der „VoraussetzungslosigkeitH eines ab
strakten Tatbestandes aus, durch welchen sich der Vorteil ergibt. 

4. Zur Kostendeckung 
Die Stellplatzablöse wird nicht zur Deckung von staatlichen Kosten erhoben, die durch 
die Veranlassung des Abgabenschuldners entstehen. Die Befreiung von der Natural
herstellungspflicht führt an sich zu keinen Kosten, außer denen der Antragsbearbeitung 
und wird nicht zur Deckung von verursachten Kosten erhoben. Die Ablöse wird erho
ben, um eine Belastungsgleichheit der zur Herstellung von Stellplätzen Verpflichteten 
zu gewährleisten. 

5. Vorenthaltbarkeit der Leistung524 

Bei der Gebühr kann wegen mangelnder Zahlungsfähigkeit oder Zahlungsbereitschaft 
der individuelle Vorteil vorenthalten werden. Die Zahlung eines Ablösungsbetrages 
wird meist durch eine Ablösungsvereinbarung der Gemeinde mit dem Bauherrn gere
gelt. Wenn der Bauherr tatsächlich oder rechtlich nicht in der Lage ist, seiner Herstel
lungspflicht zu genügen und auch nicht bereit ist, eine Ablösung zu entrichten, die als 
Surrogat der Herstellungspflicht die Erfüllung der Pflicht bewirkt, so hegt keine Er
füllung der Stellplatzpflicht vor. Dies ist jedoch Voraussetzung für die Erteilung einer 
Baugenehmigung. Ohne die Übernahme einer Ablösungszahlung braucht die Gemeinde 
nur in Ausnahmefällen eine Befreiung von der Realherstellung zu gestatten. Sie kann 
die Befreiung und damit die Baugenehmigung verweigern. 

IL Zulässigkeitskriterien, individueller Erhebungsgrund525 

Die Gebühr wird wegen eines besonderen Erhebungsgrundes auferlegt. Entweder be
steht dieser in einer individuell zurechenbaren Kostenverantwortung für staatliche Ko
sten, oder es soll ein individueller Vorteil, der durch die Tätigkeit eines öffentlich-
rechtlichen Gemeinwesens vermittelt wurde, ausgeglichen werden526. Bei der Steü
platzablöse besteht keine individuell veranlaßte Kostenverantwortung, da durch die 
Befreiung von der Stellplatzpflicht keine besonderen Kosten hervorgerufen werden. 

524Kirchhof, Jura 1983, 505 (512) 
525BVerfGE 20,257 (269); 50, 217 (226); Pietzcker, DVBI. 1987,774 (775) 
526Pietzcker, DVBI. 1987, 774 (775) 



Eine Ähnlichkeit der Ablöse besteht eher zu dem individuellen Vorteil, der durch die 
Tätigkeit eines öffentlich-rechtlichen Gemeinwesens vermittelt wurde und zu dessen 
Ausgleich die Gebühr erhoben wird. Der Unterschied besteht darin, daß die Stell
platzablöse aufgrund eines abstrakten Tatbestandes, „voraussetzungslos", erhoben 
wird, während sich die Gebühr an der individuellen VorteUsverschaffung orientiert. 
Grundgedanke der Stellplatzablöse ist es, die Nutzung des Eigentums innerhalb seiner 
Grenzen zu ermöglichen, indem es für häufiger vorkommende Sondersituationen be
stimmte Ausnahmeregelungen trifft. Es geht also um die Berücksichtigung einer Aus
nahmesituation zugunsten eines Rechtsinhabers. Bei der Gebühr steht das Gewähren 
einer selbständigen Leistung durch ein öffenthch-rechthches Gemeinwesen und der 
hierfür geforderte Ausgleich im Mittelpunkt. 

Sowohl bei der Gebühr als auch bei der Ablöse hegt ein Vorteil vor, der aus Gründen 
der Abgaben- und Belastungsgleichheit ausgeglichen wird. Der Grund und die Inten
tion für das Gewähren des Vorteils sind jedoch unterschiedlich. 

III. Ergebnis 
Die Stellplatzabgabe erfüllt die Gebührenkriterien der hoheitlich auferlegten Geldlei
stungspflicht, des endgültigen Zufallens und der Vorenthaltbarkeit der Leistung. Bezüg
lich des individuellen Erhebungsgrundes bestehen Ähnlichkeiten zur Gebühr. 

C. Erfüllung der beitragsspezifischen Kriterien 
I. Definitionskriterien 
1. Hoheitlich auferlegte Geldleistungspflicht 
Die Stellplatzablösungszahlung wird hoheitlich auferlegt. 

2. Endgültiges Zufallen an öffentlich-rechtliches Gemeinwesen 
Die Ablösungszahlung fällt der Gemeinde endgültig zu, eine Erstattung ist nicht vor
gesehen. 

3. Individueller Vorteil 
Die Stellplatzablösung führt zu dem individuellen Vorteil, daß die beantragte bauliche 
Anlage errichtet werden darf, obwohl die Realherstellung von notwendigen Stellplät
zen nicht erfolgt. Dies würde grundsätzlich zu einer Versagung der Baugenehmigung 
führen. Wie bei der Gebühr ist dieses Merkmal des Beitrags als Abgrenzungskriterium 
zur „Voraussetzungslosigkeit" der Steuer gedacht, die nur an das Vorliegen eines ab
strakten Tatbestandes anknüpft und keine weiteren individuellen Voraussetzungen for
dert. Der individuelle Vorteil bei einem Beitrag besteht in der Regel in einer bevorzug
ten Nutzungsmöghchkeit von öffentlichen Einrichtungen durch den Abgabenschuldner. 



Wenn von der Ablösesumme zusätzliche Stellplätze errichtet werden, so besteht hieran 
normalerweise kein individuelles Nutzungsrecht527 und kein Anspruch auf bevorzugte 
Nutzung528. Die Ablösung richtet sich nur nach dem Vorliegen des Ablösungstatbe
standes, auf die Zuordnung einer individuellen Nutzungsmöglichkeit kommt es nicht 
an. 

II. Zulässigkeitskriterien 
Voraussetzung für das Erheben eines Beitrags ist das Bestehen einer bevorzugten Nut
zungsmöglichkeit, es besteht also ein individueller Erhebungsgrund529. Die Stell
platzablöse geht in ihrer Belastung jedoch von dem Zutreffen eines abstrakten Tatbe
standes aus und nimmt keine Rücksicht auf das Entstehen einer besonderen Nut
zungsmöglichkeit des Abgabenschuldners. 

HI. Ergebnis 
Die Stellplatzablöse ist kein Beitrag, da keine bevorzugte individuelle Nutzungsmög
lichkeit vorliegt. 

D. Erfüllung der sonderabgabenspezifischen Kriterien 
I. Definitionskriterien 
1. Hoheitlich auferlegte Geldieistungspflicht 
Die Stellplatzablöse wird hoheitüch festgesetzt und auferlegt, wobei über die Aufer
legung einer Ablösungszahlung die untere Bauaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit 
der Gemeinde entscheidet. Die landesrechtlichen Ablöseregelungen begründen keine 
Rechtsbeziehung zwischen dem Bauherrn und der Gemeinde, so daß der Bauherr ohne 
eine vertragliche Regelung nicht verpflichtet ist, eine Ablösesumme an die Gemeinde 
zu zahlen. Nur zwischen der Bauaufsichtsbehörde und dem Bauherrn besteht - wie 
schon ausgeführt - eine gesetzliche Rechtsbeziehung, da die Behörde die Ablösung 
zuläßt. Sie kann gegebenenfalls die Zahlung fordern, um so rechtmäßige Zustände her
zustellen530. 

Wie bereits bei der Prüfung der Steuerkriterien dargestellt, wird meist ein öffentlich-
rechtlicher Vertrag über den zu zahlenden Ablösungsbetrag zwischen Gemeinde und 
Bauherrn geschlossen, der sich nach §§ 54 ff. VwVfG richtet531. Der Vertrag ist nicht 
subordinationsrechtücher Art, da es nicht mögüch ist, durch Verwaltungsakt die Zah
lung einer Ablösesumme zu verlangen532. Der Bauherr ist bauordnungsrechtüch ver-

5 2 7 OVG Münster, Urteil vom 25.01.1977, BRS 32 Nr. 107 
528BVerwG, Urteil vom 30.08.1985, BRS 44 Nr. 114 
529Kirchhof, Jura 1983, 505 (514) 
5 3 0 OVG Lüneburg, Urteil vom 23.02.1987, BRS 47 Nr. 116 
5 3 1 O V G Lüneburg, Urteil vom 23.02.1987, BRS 47 Nr. 116 
532BayVGH, Urteü vom 15.03.1990, BRS 50 Nr. 128; 



pflichtet, das durch seine bauliche Anlage ausgelöste Verkehrsaufkommen außerhalb 
des öffentlichen Verkehrsraumes unterzubringen, um Gefahren für den Straßenverkehr 
zu vermeiden. Der Bauherr kann nicht gezwungen werden, einen Ablösungsvertrag zu 
schließen oder ohne Vertrag den Betrag zu zahlen. Falls der Bauherr die Stellplatz
pflicht nicht auf irgendeine Weise erfüllt, sind die Voraussetzungen für die Erteilung 
der Baugenehmigung nicht gegeben. Es muß die Baugenehmigung versagt werden533. 

2. „Voraussetzungslosigkeit"534 

Die Stellplatzablöse geht bei ihrer Erhebung von dem Vorhegen eines abstrakten Tat
bestandes aus, ohne daß es darüberhinaus weiterer individueller Vorteile oder Nut-
zungsmöglichkeiten bedarf. Durch das Erfüllen des Tatbestandes besteht die Möglich
keit, einen individuellen Vorteil zu gewähren. Der Tatbestand setzt das Vorliegen eines 
Vorteils jedoch nicht voraus. Die Stellplatzablöse ist insofern „voraussetzungslos". 

3. Allgemeine Sachgesetzgebungskompetenz 
Nach Art. 70 I GG haben die Länder das Recht der Gesetzgebung, soweit das Grund
gesetz nicht dem Bund die Gesetzgebungsbefügnis verleiht. Fraglich ist, ob der Bund 
eine Gesetzgebungskompetenz für die Stellplatzablöse besitzt, oder ob die Länder nach 
Art. 70 I GG Regelungen treffen können. Es gibt keine ausdrückliche Regelung, die 
dem Bund das Recht einräumt, die Herstellung von Stellplätzen zu fordern oder deren 
Ablösung gegen einen Geldbetrag zu verlangen535. 

Das Bodenrecht nach Art. 741 Nr. 18 GG ist dem Bund als Gesetzesmaterie zugewie
sen, jedoch gehört das Stellplatz- und Garagenrecht nicht zu diesem Rechtsbereich536. 
Auch der Regelungsbereich des Straßenverkehrsrechts nach Art. 74 I Nr. 22 GG, für 
das der Bund ebenfalls die Kompetenz besitzt, begründet keine Kompetenz zum Erlaß 
einer Stellplatzabgabe. Die Vorschriften über die Stellplatzpflicht berühren zwar auch 
den Straßenverkehr, sie betreffen diesen Bereich jedoch nur mittelbar und zielen nicht 
auf eine direkte Regelung des Straßenverkehrs ab537. 

Bei den Regelungen bezüglich der Stellplatzpflicht und den dazugehörigen Ablösere
gelungen handelt es sich um sicherheitsrechtliche Anordnungen auf dem Gebiet des 
Bauordnungsrechts538. Ziel ist es Beeinträchtigungen für die Sicherheit und Leichtig
keit des Verkehrs, die von einer baulichen Anlage ausgehen, zu vermeiden. Hierfür 
besitzt der Bund jedoch keine Gesetzgebungskompetenz539. Die landesrechtlichen 

Anders: Neuner / Arnim, Baden-Württemberg, § 37 Rz. 126 
533BayVGH, Urteil vom 26.04.1990, BRS 50 Nr. 130 
534Hennecke, Jura 1990,63,113 (117) 
535Hamburgisches OVG, Urteil vom 13.11.1980, BRS 36 Nr. 142 
536a.a.O.; dort Hinweise auf BVerwGE 29, 261 (261 ff); NJW 1968,1842 
537a.a.O. 
538a.a.O. 
539a.a.O.; dort Hinweis auf BVerfGE 3,407 (432 f.); 40,261 (265) 
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Stellplatzregelungen haben sich aus § 2 RGarO entwickelt, der dem Bauordnungsrecht 
zuzurechnen ist 5 4 0. Die Stellplatzpflicht bezieht sich auf das Bauwerk und bestimmt, 
welche bauordnungsrechtlichen Vorschriften zu erfüllen sind. Hierdurch wird die 
Pflicht des Grundstückseigentümers, die sich aus seinem Eigentum ergibt, dahingehend 
konkretisiert, wie sein Grundstück in bauordnungsgemäßem Zustand zu halten ist 5 4 1. 
Die Ablösungsregelungen stellen eine besondere Art der Erfüllung dieser Pflicht dar 
und gehören somit dem Bauordnungsrecht an 5 4 2. Für die Ablösungszahlungen trifft 
keine besondere kompetenzrechtliche Grundlage im Grundgesetz zu. Sie werden von 
den Ländern als Teil ihrer allgemeinen Sachgesetzgebungskompetenz im Bauordnungs
recht geregelt. 

4. Konkurrenzsituation zur Steuer 
Die Stellplatzablöse nimmt keine Rücksicht darauf, ob oder wieviel Steuern von dem 
Abgabenbelasteten gezahlt werden. Die Ablöse greift auf die selben Personen und das 
gleiche Vermögen wie die Steuer zu, so daß eine zusätzliche Belastung entsteht. Auch 
nimmt die Steuer keine Rücksicht auf die Auferlegung der Stellplatzablöse; die Stell
platzablöse wird in keiner Weise angerechnet oder berücksichtigt. Durch dieses Ne
beneinander von Steuer und Stellplatzablösezahlung entsteht aber nur eine allgemeine 
Konkurrenzsituation. 

5. Finanzielle Sonderbelastung 
Die Ablösesumme für Stellplätze wird von einer Gruppe von Personen, neben Steuern 
und sonstigen Abgaben und ohne Rücksicht auf diese, erhoben. Im Vergleich zur Rest
bevölkerung liegt eine Sonderbelastung mit der Ablöseabgabe vor. Die für Sonderab
gaben typische Situation der finanziellen Sonderbelastung liegt bei der Stellplatzablöse 
vor. 

DL Abgrenzungskriterien, die auch Zulässigkeitskriterien enthalten 
1. Konkrete und genaue Festlegung der Aufkommensverwendung 
Die Aufkommensverwendung ist in den Landesbauordnungen geregelt, wobei die 
Verwendung teilweise unterschiedlich genau festgelegt ist. Auf diese Probleme soll je
doch in Zusammenhang mit der Zulässigkatsprufüng eingegangen werden. Als Ab
grenzungskriterium reicht, daß versucht wird, die Verwendung möglichst genau und 
konkret zu regeln. 

540a.aO.; dort Hinweis auf BVerwGE 2, 122 (125); NJW 1968,1842 (1843) 
^aaO.; dort Hinweis auf BVerfGE 40, 261 (267) 
542a.a.O. 



2. Verwendung für den allgemeinen Finanzbedarf, Einfließen in den 
allgemeinen Haushalt 

Die Verwendung der Stellplatzablöse ist so geregelt, daß die Beträge separat von den 
übrigen staatlichen Einnahmen erfaßt werden sollen und nicht für Ziele zu verwenden 
sind, die durch den allgemeinen Finanzbedarf gedeckt werden sollen. Meist werden die 
Ablösungsbeträge in Sonderfonds verwaltet oder sie werden in den Gemeindehaushal
ten besonders ausgewiesen543. Wenn die Beträge weitergeleitet werden, z.B. an Träger 
des ÖPNV, so sind auch diese gehalten, diese Mittel in ihren Haushalten gesondert 
auszuweisen. Durch die Verwendungsregelungen soll eine Verwendung im Rahmen 
des allgemeinen Haushalts vermieden werden. Dies ist jedoch nicht in allen Fällen si
chergestellt. 

3. Keine allgemeine Staatsaufgabe als Verwendungszweck, besonderer 
Verwendungszweck 

Die Abgabenausgestaltung sieht vor, daß die Mittel für Zwecke zugunsten des ruhen
den Verkehrs verwendet werden. Die Stellplatzablöse zielt auf die Beseitigung von 
Gefahren, welche durch stellplatzpflichtige, bauliche Anlage hervorgerufen werden. 
Die Erträge aus der Stellplatzablöse sollen so verwendet werden, daß sie den öffentli
chen Verkehrsraum von dem durch die Baumaßnahme ausgelösten ruhenden Verkehr 
entlasten544. 

Die Gemeinden trifft eine allgemeine Erschheßungspflicht bezüglich ihres Gemein
degebiets. Nach § 127 II BauGB ist die Gemeinde verpflichtet, eine Eingebundenheit in 
verkehrsstruktureller Hinsicht zu schaffen545, wozu die Herstellung des Straßennet
zes5 4 6 und die Schaffung von allgemeinen öffentlichen Parkmöglichkeiten547 zählt. 
Die Schaffung von Parkmöglichkeiten für Kraftfahrzeuge auf öffenthchen Straßen 
dient primär der allgemeinen Daseinsvorsorge; das Parken von Kraftfahrzeugen ist 
grundsätzlich Gemeingebrauch548. Der Zweck, welcher mit der Abgabenverwendung 
der Stellplatzabgabe verfolgt wird, geht jedoch über das hinaus, was die Gemeinde im 
Rahmen ihrer Daseinsvorsorge zu schaffen hat. Die Verwendung der Stellplatzablöse 
bezieht sich auf den zusätzlichen Stellplatzbedarf, der durch die Gestattung der Ablöse 
im öffenthchen Verkehrsraum verursacht wird. Der verfolgte Zweck ist daher eine be
sondere Sachaufgabe549. 

^Neuffer / Arnim, § 37 Rz. 115 
544Mühl-Jäckel, DVB1. 1986, 545 (550) 
M5Krebs in: Badura/Friauf/Krebs, Besonderes Verwaltungsrecht, 386 
^Stetmer, AöR 102 (1977), 544 (549) 
547Baumgartner/Jäde, BayBO, Art. 59 Rz. 61 
54*BVerfGE 67,256 (299); Huber, DÖV 1955,129 (131) 
549BVerfGE 67, 256 (299); Huber, DÖV 1955,129 (131) 
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4. Bestimmte Gruppe 
Die Stellplatzablösung betrifft nicht jeden Bürger, sondern sie bezieht sich auf eine 
bestimmte Gruppe, die anhand von objektiven Merkmalen ermittelt werden kann. Die 
Stellplatzablöse ist nicht so ausgestaltet, daß sie wie die Steuer jeden treffen würde. 

5. Sachgerechte Verwendung des Abgabeaufkommens 
Ein Kriterium, das ebenfalls auf das Vorliegen einer Sonderabgabe hindeutet, ist die 
Verwendung des Aufkommens für Ziele, die im Bereich der Regelung liegen. 

III. Zwischenergebnis 
Die Definitionskriterien, welche die Abgabenart Sonderabgaben beschreiben, werden 
durch die Stellplatzablöseregelimg erfüllt. Die Abgabenausgestaltung hat sich an der 
Abgabenart Sonderabgaben orientiert und fällt unter die Definitionskriterien. 

IV. Zulässigkeitsvoraussetzungen 
1. Kompetenz aus der allgemeinen Sachgebietskompetenz 
Die Länder haben die Stellplatzablöseregelungen aufgrund ihrer allgemeinen Sachge-
setzgebungskompetenz für das Bauordnungsrecht erlassen. 
Das Grundgesetz nimmt die fragliche Zuständigkeit nicht für den Bund in Anspruch. 

2. Legitimes Ziel, Sachaufgabe 
Das Ziel der Stellplatzablöseregelungen ist es, die Pflicht zur Realherstellung von 
Stellplätzen in anderer Form zu erfüllen550. Ebenfalls sollen die Straßen vom ruhenden 
Verkehr entlastet werden, welcher von der Anlage herrührt, die den Stellplatzbedarf 
ausgelöst hat551. Aus sicherheitsrechtlichen Gründen ist die Naturalpflicht - die dek-
kung des Stellplatzbedarfs - erforderlich, um die von der baulichen Anlage ausgehen
den Gefahren zu beseitigen. Dieser Gedanke setzt sich auch in dem Surrogat der Natu
ralpflicht fort. 

Die Bauherren, welche die Herstellungspflicht nicht erfüllen können und hiervon befreit 
werden wollen, sollen denjenigen gegenüber, die der Naturalherstellungspflicht unter
liegen, nicht bevorzugt werden. Durch die Belastung mit der Stellplatzablöse soll eine 
Lastengleichheit hergestellt werden. 

Außerdem ist es notwendig, die Verkehrsprobleme zu beseitigen, die aus der Nichter
füllung hervorgerufen werden. Die erforderlichen Maßnahmen führen zu Kosten, wel
che die Allgemeinheit belasten und durch welche diese in unangemessener Weise in 
Anspruch genommen wird. Der allgemeine Gleichheitssatz und das sich daraus erge
bende Prinzip der möglichst gleichmäßigen Verteilung öffentlicher Lasten gebietet, daß 

550Hamburgisches OVG, Urteil vom 13.11.1980, BRS 36 Nr. 142 
551Münl-Jäckel, DVBI. 1986, 545 (550) 



eine grundlose Bevorzugung zu vermeiden ist. Die mit der Abgabe bezweckte Bela
stungsgleichheit ist als Ziel deshalb nicht zu beanstanden. 
Teilweise wird vorgeschlagen auch die Daseins- und Wachstumsvorsorge552, den Um
weltschutz553 und eingeschränkt die Zulainftsvorsorge554, als Leitgedanken der Verfas
sung555 zu verwenden. Diese Ziele könnten dann verfolgt und damit bei der Stellplatz
ablöse berücksichtigt werden. Auf jeden Fall ist es möglich, den Schutz der natürlichen 
Lebensgrundlage nach Art. 20 a GG als Leitgedanken bei der Stellplatzabgabe heran
zuziehen. 

3. Verwendung für den allgemeinen Finanzbedarf, Einfließen in den 
allgemeinen Haushalt 

Dieses Kriterium soll eine Abgrenzung zur Steuer darstellen, da über die Steuer als 
Gemeinlast der allgemeine Finanzbedarf gedeckt werden muß und Einnahmen grund
sätzlich in den Haushaltsplan aufzunehmen sind. 
Um zu verhindern, daß die Stellplatzablösebeträge für den allgemeinen Finanzbedarf 
verwendet werden, besteht die in den Bauordnungen vorgeschriebene Zweckbindung. 
Diese Zweckbindung soll gewährleisten, daß die Beträge für spezielle Ziele eingesetzt 
werden, die über das hinausgehen, was als allgemeine Aufgabe der Gemeinden aus de
ren allgemeinem Finanzaufkommen zu finanzieren wäre 5 5 6. 

4. Keine allgemeine Staatsaufgabe als Verwendungszweck, besonderer 
Verwendungszweck 

Die Gemeinden trifft die allgemeine Rechtspflicht der Erschließung, wozu auch die 
Schaffung von Parkmöglichkeiten im öffentlichen Verkehrsraum zählt. Diese allgemei
ne Pflicht ist über die Steuer als Gemeinlast zu finanzieren. Die Stellplatzablösungsbe
träge sollen deshalb für Zwecke verwendet werden, die über das hinausgehen, was die 
Gemeinde als allgemeine Erschließung557 nach § 127 II BauGB für das allgemeine 
Verkehrsbedürfhis zu tun verpflichtet ist5 5 8. Zur allgemeinen Erschließungspflicht ge
hört auch die Herstellung des gesamten gemeindlichen Straßennetzes559 und allgemei
ne, öffentliche Parkmöglichkeiten560. 

Die Stellplatzablöse als Sonderabgabe darf jedoch nicht für den allgemeinen Finanz
bedarf der Gemeinden verwendet werden, und es darf keine allgemeine Staatsaufgabe 

552Henseler, AöR 108 (1983), 489 (548) 
553Henseler, AöR 108 (1983), 489 (548) 
554Henseler, AöR 108 (1983), 489 (548) 
555Henseler, AöR 108 (1983), 489 (548) 
556Müller / Weiß, Das Baurecht in Hessen, IB 1, § 50,2.7.2 
557Krebs in: Badura / Friauf / Krebs, Besonderes Verwaltungsrecht, 386 
5 5 8 OVG Nordrhem-Westfalen, Urteü vom 23.01.1978, BRS 33 Nr. 102 
559Stettner, AöR 102 (1977), 544 (549) 
560Baumgartner / Jade, BayBO, Art. 59 Rz. 61 
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Verwendungszweck der Abgabe sein. Hierbei ist es problematisch, eine Unterschei
dung zwischen allgemeiner und besonderer Staatsaufgabe bzw. allgemeinem und be
sonderem Finanzbedarf des Staates561 vorzunehmen und die allgemeine Erschlie
ßungspflicht von der besonderen Mittelverwendung der Sonderabgabe abzugrenzen. 

Grundsätzlich ist keine Verwendung für den allgemeinen Finanzbedarf vorgesehen. Die 
allgemeine Erschließungspflicht der Gemeinden und die Beseitigung der durch eine 
bauliche Anlage speziell ausgelösten Gefahren müssen jedoch so voneinander getrennt 
werden, daß eine Abgrenzung möglich ist. Eine besondere Staatsaufgabe wird verfolgt, 
wenn eine gruppentypische Nützlichkeit der Verwendung auftritt und auch dann, wenn 
ein besonderer Bedarf einer Gruppe gedeckt wird, den diese selbst ausgelöst hat562. 

Eine Abgrenzung zur Zwecksteuer ist wegen deren Ähnlichkeit insgesamt problema
tisch5 6 3, so daß eine Differenzierung anhand von möglichst vielen Kriterien zu erfolgen 
hat. Um eine Abgrenzung zur Steuer durch das Kriterium der Verwendungsgenauigkeit 
zu gewährleisten, muß die Festlegung bestimmter sein als bei der Zwecksteuer. In der 
Ausgestaltung der Stellplatzablöse muß außerdem der spezielle Zweck der Abga
beneinführung zum Ausdruck kommen. 

Die allgemeine Erschheßungspflicht nach § 127 II BauGB deckt einen allgemeinen Be
darf. Sie erzeugt einen allgemeinen Vorteil und ist daher als allgemeine Staatsaufgabe 
über die Steuer als Gemeinlast zu finanzieren. Darüberhinaus werden in der Regel be
sondere Erschheßungsmaßnahmen durch die Erschheßungsbeiträge der Bauherren fi
nanziert. 

Durch ihre Zustimmung zur Ablösung übernimmt die Gemeinde die Pflicht, anstelle des 
Bauherrn die durch den Verkehr zur baulichen Anlage hervorgerufenen Gefahren zu 
beseitigen. Obwohl die Zahlung der Ablöse an sich keine Pflicht der Gemeinde zu einer 
bestimmten Verwendung auslöst, erfolgt eine Bindung der Gemeinde durch den Ablö
severtrag. Hieraus ergibt sich ein Zusammenhang von Abgabenaufkommen und seiner 
Verwendung, da man davon auszugehen hat, daß die Beträge für die obengenannte 
Gefahrenbeseitigung zu verwenden sind. Dieser Zusammenhang, der sich aus der 
Selbstbindung der Gemeinde durch den Ablösevertrag und den verfassungsrechtlichen 
Anforderungen an Sonderabgaben ergibt, kann auch dazu dienen, eine Abgrenzung zur 
Steuer zu schaffen. 

Während einerseits die allgemeine Erschließungspflicht allgemeine verkehrsbezogene 
Gefahren bekämpft, besteht andererseits mit der Übernahme der Verantwortung für die 
speziell ausgelösten Gefahren die Pflicht diese speziellen Gefahren einzudämmen. De-

561Selmer, GewArch. 1981,41 (42) 
^Selmer, GewArch. 1981,41 (42 f., 44) 
563Selmer, GewArch. 1981,41 (42) 



ren Beseitigung kann nur dadurch vorgenommen werden, daß Maßnahmen getroffen 
werden, die in Zusammenhang mit diesen Gefahren stehen. Die Gefahr betrifft vor al
lem die Umgebung der baulichen Anlage, da der fließende Verkehrsstrom durch den 
ruhenden und erst recht durch den parkplatzsuchenden Verkehr gefährdet wird, wel
cher durch den motorisierten Invididualverkehr zu der baulichen Anlage entsteht. 
Durch die besondere Gefahrenbekämpfung unterscheiden sich diese Maßnahmen von 
den Maßnahmen der allgemeinen Erschließung durch die Gemeinde. 
Die Konkretisierung der Maßnahmen kann durch einen räumlichen Bezug zu der aus
lösenden Anlage hergestellt werden, indem die Maßnahmen dort ihre Wirkung entfal
ten. Eine Abgrenzung zur Steuer kann durch eine Beschränkung der Verwendung des 
Abgabenaufkommens auf Maßnahmen, die einen räumlichen Bezug zu der gefahrauslö
senden Anlage haben, gewährleistet werden. Bei dieser räumlichen Festlegung müssen 
darüber hinaus keine weiteren Vemendungsbeschränkungen als Abgrenzung zur Steu
er getroffen werden. Hierdurch ist sichergestellt, daß die Verwendung für eine beson
dere Aufgabe ei folgt und nicht für eine allgemeine Staatsaufgabe. 
Nur in Bayern gibt es ist eine konkrete, gebietsbezogene Regelung. Hiernach sind 
Stellplätze an geeigneter Stelle zu errichten und Parkleitsysteme müssen eine Verbesse
rung der Ausnutzung von Parkeinrichtungen in den Gebietsteilen, in denen die Stell
platzschaffung ausgeschlossen wurde, gewährleisten564. In Hessen muß die Verwen
dung des Ablösebetrages für die Erreichbarkeit des Vorhabens, welches die Zah
lungspflicht auslöst, einen Vorteil bewirken565. Hierunter könnte auch ein räumlicher 
Bezug zu verstehen sein. 

Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Verwendung so konkret und detailliert zu 
regeln, daß sich die Bestimmtheit der Regelung deutlich von Regelungen der Zweck
steuer unterscheidet und so sichergestellt wird, daß ein besonderer Bedarf gedeckt 
wird 5 6 6. 

5. Konkrete und genaue Festlegung der Aufkommensverwendung 
Das Aufkommen der Steuer wird für allgemeine staatliche Zwecke verwendet. Son
derabgaben sind als Sonderbelastung so konzipiert, daß sie wegen eines speziellen 
Grundes von einer begrenzten Gruppe erhoben werden und sich dadurch von der Steu
er unterscheiden. Bei Sonderabgaben muß die Verwendung detailliert in der Sonderab
gabenregelung festgelegt sein, um zu verhindern, daß das Abgabenaufkommen für all
gemeine Staatszwecke verwendet wird und sich damit die Sonderabgabe der Steuer 
annähert567. 

5 6 4Art. 53 Bayerische Bauordnung 
5 6 5 § 50 VI, VTI, Vm Hessische Bauordnung 
566Selmer, GewArch. 1981,41 (42 f., 44) 
^Patzig, DÖV 1981,729 (745) 
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In den Bauordnungen wird die Verwendung der Ablösebetrage unterschiedlich genau 
festgelegt. 

a) Verwendung für die Herstellung zusätzlicher Parkeinrichtungen 
Die Verwendungsregelungen sehen meist eine Verwendung für zusätzliche öffentliche 
und private Parkeinrichtungen vor 5 6 8. In manchen Bauordnungen ist eine Verwendung 
nur für öffentliche Parkeinrichtungen569 geregelt, oder es wird nicht explizit auf die Art 
der Parkeinrichtungen eingegangen570. Diese Verwendungsart ist hinreichend konkret 
und genau. 

b) Verwendung für die Instandhaltung, Instandsetzung und Modernisierung 
öffentlicher Parkeinrichtungen 

Ebenfalls wird häufig eine Verwendung für die Instandsetzung571, Instandhaltung572 

oder Modernisierung von öffentlichen Parkeinrichtungen aufgeführt573. Dies ist eine 
ausreichend genaue Regelung zur Abgrenzung von der Steuer. 
Die Bauordnung für Nordrhein-Westfalen erwähnt diese Verwendung nicht574. 
Die Niedersächsische Bauordnung ordnet eine Verwendimg „für Parkplätze etc." an 5 7 5. 
Diese Verwendung ist unklar und es wäre wünschenswert, eine detailliertere Bestim
mung vorzunehmen. Möglicherweise kann sie jedoch so ausgelegt werden, daß hiermit 
die Herstellung und ebenfalls die Instandsetzung, Instandhaltung und Modernisierung 
von Parkplätzen gemeint ist. 

c) Verwendung für bauliche Anlagen und andere Anlagen und Einrichtungen, 
die den Bedarf an Parkeinrichtungen verringern 

Problematisch ist vor allem die aus der Musterbauordnung häufig in die Landesbauord
nungen übernommene Verwendung für bauliche sowie andere Anlagen und Einrich-

5 6 8 § 48 VL VU, VUI Musterbauordnung; § 52 VL VII, VUI Brandenburgische Bauordnung; 
§ 37 V, VI Landesbauordnung für Baden-Württemberg; § 49 VJL VUI, IX Bremische Bauordnung; 
§ 48 VI, VII, VUI Bauordnung für Mecklenburg-Vorpommern; § 51 V, VI, VII Bauordnung für 
Nordrhein-Westfalen; § 55 V, VI Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein; 
§ 49 VI, VU Sächsische Bauordnung; § 52 VL VU, VIII Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt; 
§ 49 VII, VUI Bauordnung für Thüringen 

5 6 9 § 45 V Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz 
5 7 0Art. 53 Bayerische Bauordnung; § 50 VI, VU, VUI Hessische Bauordnung; § 49 Hamburgische 

Bauordnung; § 47 a Niedersächsische Bauordnung; § 42 VI Bauordnung für das Saarland 
571Instandsetzung ist ein Unterbegriff von Instandhaltung und bedeutet die Suche nach Fehlem und 

deren Behebung. (BA-Technik) 
5 7 2 Instandhaltung ist der Oberbegriff für Prüfung, Wartung und Instandsetzung. (BA-Technik) 
5 7 3 § 48 VI, VII, VUI Musterbauordnung; § 52 VL VII, VIII Brandenburgische Bauordnung; 

§ 37 V, VI Landesbauordnung für Baden-Württemberg; Art. 53 Bayerische Bauordnung; 
§49 VTI, VIII, IX Bremische Bauordnung; § 50 VI, VU, VUI Hessische Bauordnung; 
§ 49 Hamburgische Bauordnung; § 48 VL VIL VDT Bauordnung für Mecklenburg-Vorpommern: 
§ 45 V Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz; § 55 V, VI Landesbauordnung für das Land Schleswig-
Holstein; § 49 VL VTI Sächsische Bauordnung, § 52 VL VU VUI Bauordnung des Landes Sachsen-
Anhalt; §49 VTL VIU Bauordnung für Thüringen 

5 7 4 § 51 V, VI, VU VDJ Bauordnung für Nordrhein-Westfalen 
5 7 5 § 47 a Niedersächsische Bauordnung 



tungen, die den Bedarf an Parkeinrichtungen verringern sollen576. In Kurzfassung fin
den sich folgende Regelungen: 
Landesbauordnung für Baden-Württemberg: Verwendung für die Errichtung baulicher 
und anderer Anlagen oder Einrichtungen, die den Bedarf an Parkeinrichtungen verrin
gern, wie z.B. Einrichtungen des öffenthchen Personennahverkehrs oder des Fahrrad
verkehrs577. 

Bremische Bauordnung: Übernahme aus der Musterbauordnung ohne weitere Ausfüh
rungen578. 
Hamburgische Bauordnung: Verwendung für andere Einrichtungen zur Verringerung 
des Parksuchverkehrs und sonstige Maßnahmen zugunsten des ruhenden Verkehrs 5 7 9 . 
Bauordnung für Mecklenburg-Vorpommern: Verwendung für bauliche Anlagen und 
andere Anlagen und Einrichtungen, die den Bedarf an Parkeinrichtungen verringern580. 
Niedersächsische Bauordnung: Verwendung für sonstige Anlagen und Einrichtungen, 
die den Bedarf an Einsteiiplätzen verringern581. Diese Arten von Anlagen müssen den 
Bedarf an Stehplätzen verringern; mit sonstige Anlagen und Einrichtungen sind z.B. 
Parkleitsysteme gemeint582. 

Bauordnung für Nordrhein-Westfalen: Verwendung für andere Maßnahmen zugunsten 
des ruhenden Verkehrs583. 
Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz: Verwendung für Parkleitsysteme und andere 
Maßnahmen zur Verringerung des Parksuchverkehrs und für bauliche und andere 
Maßnahmen zur Herstellung und Verbesserung der Verbindungen zwischen Parkein
richtungen und Haltestellen des öffenthchen Personennahverkehrs584. 
Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein: Verwendung für die Herstellung 
und Modernisierung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen für 
den Fahrradverkehr, die den Bedarf an Parkeinrichtungen verringern585. 
Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt: Verwendung für bauliche Anlagen und ande
re Maßnahmen zur Herstellung oder Verbesserung der Verbindungen zwischen Halte
stellen des öffentlichen Personennahverkehrs und Parkeinrichtungen586. 
Bauordnung für Thüringen. Verwendung für bauliche Anlagen und andere Anlagen 
und Einrichtungen, von denen zu erwarten ist, daß sie den Bedarf an Parkeinrichtungen 
verringern587. 

7 6 § 48 VI, VTJ, VUl Musterbauordnung 
7 7 § 37 V, VI Landesbauordnung für Baden-Württemberg 
"5 49 VII, VUl, IX Bremische Bauordnung 
TO§ 49 Hamburgische Bauordnung 
8 0 § 48 VI, VII, VUl Bauordnung für Mecklenburg-Vorpommern 
8 1 § 47 a Niedersächsische Bauordnung 
^Große-Suchsdorf /Lindorf, Niedersächsische Bauordnung, § 47 a Rz. 23 
8 3 § 51 V, VI, VT1 Bauordnung für Nordrhein-Westfalen 
M § 45 V Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz 
8 5 § 55 V, VI Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein 

§ 52 VI, VII, Vin Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt 



aa) Beispiel: Verwendung für den öffentlichen Personennahverkehr 
Einige Landesbauordnungen lassen als Verwendungsmöglichkeit die Verwendung für 
den öffentüchen Personennahverkehr (ÖPNV) zu. So gestattet die Brandenburgische 
Bauordnung die Verwendung für bauliche Maßnahmen zum Ausbau und zur Instandset
zung von Einrichtungen des ÖPNV 5 8 8. 
Die Landesbauordnung für Baden-Württemberg führt die Verwendung für den ÖPNV 
als Beispiel für die Verwendung für andere Anlagen und Einrichtungen, die den Bedarf 
an Parkeinrichtungen verringern, auf589. 
Die Bayerische Bauordnung läßt eine Verwendung für bauliche Maßnahmen zum Aus
bau und zur Unterhaltung von Einrichtungen des ÖPNV zu, wenn eine Ablösung im 
Falle eines rechtlichen Ausschlusses der Steilplatzherstellung verlangt werden kann590. 
Die Hessische Bauordnung gestattet eine Verwendung für investive Maßnahmen des 
ÖPNV 5 9 1, also Maßnahmen, die das Angebot verbessern oder erweitern. Sie sollen die 
Benutzung des ÖPNV ermöglichen und Anreize zur Benutzung schaffen; laufende 
Kosten können hierdurch nicht gedeckt werden592. 

Die Hamburgische Bauordnung führt eine Verwendung für Einrichtungen des ÖPNV 
an 5 9 3. Diese Formulierung läßt zwar offen, für welche Einrichtungen die Verwendimg 
zu erfolgen hat. Es ist jedoch anzunehmen, daß hiermit ein Ausschluß der Verwendung 
für den allgemeinen Finanzbedarf gemeint ist. 

Die Niedersächsische Bauordnung zählt eine Verwendung für Anlagen und Einrich
tungen des ÖPNV auf594, was ebenfalls als Abgrenzung gegen die Verwendung zum 
Ausgleich entstehender Defizite aufzufassen ist. 
Die Bauordnung für Nordrhein-Westfalen legt eine Verwendung für bauliche oder an
dere Maßnahmen zur Herstellung und Verbesserung der Verbindungen zwischen Park
einrichtungen und Haltestellen des ÖPNV fest595. Hierbei ermöglicht die Bestimmung 
zur Herstellung und Verbesserung der Verbindungen eine konkrete Festlegung der 
Maßnahmen. Die Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz enthält die gleiche Formulie
rung596; sie ist auch hier als konkret genug zu beurteilen. 

Die Sächsische Bauordnung gestattet investive Maßnahmen zugunsten des ÖPNV 5 9 7 , 
hierunter werden Maßnahmen zu seiner Herstellung und Verbesserung verstanden. 
Dies stellt eine konkrete Bestimmung dar. 

587g 49 vn, VUI Bauordnung für Thüringen 
5 8 8 § 52 VI, VII, VIII Brandenburgische Bauordnung 
5 8 9 § 37 V, VI Landesbauordnung Baden-Württemberg 
5 9 0Art. 53 Bayerische Bauordnung 
5 9 1 § 50 VI, VII, VIII Hessische Bauordnung 
592Müller/Weiss, Das Baurecht in Hessen, 42 
5 9 3 § 49 Hamburgische Bauordnung 
5 9 4 § 47 a Niedersächsische Bauordnung 
5 9 5 § 51 V, VL VTI Landesbauordnung für Nordrhein-Westfalen 
596§ 45 v Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz 
5 9 7 § 49 VI, VII, VIII Sächsische Bauordnung 



Die Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt zählt die Verwendung für bauliche und 
andere Maßnahmen zur Herstellung oder Verbesserung der Verbindungen zwischen 
Parkeinrichtungen und Haltestellen des ÖPNV auf598. Diese Bestimmung ist wie oben 
als konkret genug zu beurteilen. 
Alle diese Bestimmungen der Landesbauordnungen zur Verwendung für den ÖPNV 
sind ausreichend konkret und teilweise sehr detailliert ausgeführt. Die Maßnahmen für 
den ÖPNV werden als „Anlagen oder Einrichtungen, die den Bedarf an Parkeinrich
tungen verringern sollen", zu sehen sein, wie die Nennung des ÖPNV als Beispiel 
hierfür in der Landesbauordnung für Baden-Württemberg zeigt599. Die Verwendungs
regelungen sind genau genug, um eine Abgrenzung zur Steuer zu ermöglichen, 
bb) Beispiel: Verwendung für den Fahrradverkehr 
Eine Verwendung der Ablösebeträge für den Fahrradverkehr als Beispiel für „Anlagen 
und Einrichtungen, die den Bedarf an Parkeinrichtungen verringern", führt die Landes
bauordnung für Baden-Württemberg auf500. 
Die Hessische Bauordnung zählt eine Verwendung für investive Maßnahmen des Fahr
radverkehrs auf501, wobei vor allem der Bau und die Einrichtung neuer Fahrradwege 
gemeint ist6 0 2. 
Die Hamburgische Bauordnung bestimmt eine Verwendung für Radverkehrsanlagen603. 
Die Bauordnung für Mecklenburg-Vorpommern gestattet eine Verwendung für Fahr
radwege604, die Niedersächsische Bauordnung führt Anlagen zum Abstellen von Fahr
rädern und Fahrradwege als Verwendungsmöglichkeit auf505, die Bauordnung für 
Nordrhein-Westfalen zählt die Verwendung für Abstellplätze für Fahrräder auf506, die 
Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein enthält eine Verwendung für An
lagen und Einrichtungen für den Fahrradverkehr, die den Bedarf an Parkeinrichtungen 
verringern607, und die Sächsische Bauordnung regelt eine Verwendung für investive 
Maßnahmen des Fahrradverkehrs608. 

Die Verwendungsbestimmungen für den Fahrradverkehr sind unterschiedlich detailliert. 
Sie sind ebenfalls als Beispiel für „Anlagen und Einrichtungen, die den Bedarf an Park
einrichtungen verringern sollen", zu sehen sind609. Da die praktischen Möglichkeiten 
der Verwendung für den Fahrradverkehr begrenzt sind, ist davon auszugehen, daß die 

5 9 8 § 52 VL VII, VTA Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt 
5 9 9 § 37 V, VI Landesbauordnung für Baden-Württemberg 
6 0 0 § 37 V, VI Landesbauordnung für Baden-Württemberg 
6 0 1 § 50 VI, VTL VIII Hessische Bauordnung 
602Müller/Weiss, Das Baurecht in Hessen, 42 
6 0 3 § 49 Hamburgische Bauordnung 
6 0 4 § 48 VL VII, VIII Bauordnung für Mecklenburg-Vorpommern 
6 0 5 § 47 a Niedersachsische Bauordnung 
^ 51 V, VL VUl Bauordnung für Nordrhem-Westfalen 
6 0 7 § 55 V, VI Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein 
6 0 8 § 49 VL VD, V m Sächsische Bauordnung 
6 0 9 § 37 V, VI Landesbauordnung für Baden-Württemberg 
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Verwendung genau und konkret genug geregelt ist, um eine Abgrenzung zur Steuer zu 
gewährleisten. 

cc) Beispiel: Parkleitsysteme 
Parkleitsysteme sind bestimmte Anlagen, die dazu dienen, den Parksuchverkehr mög
lichst schnell und effektiv auf vorhandene Parkmöglichkeiten zu verteilen. Diese Ver
wendungsart ist konkret genug, um eine Abgrenzung zur Zwecksteuer darzustellen, 
dd) Übrige Verwendungsmöglichkeiten 
Fraglich ist, ob die Bestimmung „der Verwendung für bauliche Anlagen und sonstige 
Anlagen und Einrichtungen, die den Bedarf an Parkeinrichtungen verringern", konkret 
genug ist, um durch diese Festlegung noch eine Unterscheidung zur Zwecksteuer her
zustellen. Eine besondere Bestimmung der Verwendung der Ablösebeträge ist verfas
sungsrechtlich geboten, um eine Abgrenzung zur Verwendung der allgemeinen Erträge 
aus dem Steueraufkommen zu schaffen610. 

Bei einer Zwecksteuer ist meist nur der allgemeine Bereich vorgegeben, in dem die 
Verwendung zu erfolgen hat; bei einer Sonderabgabe ist die Festlegung genauer611. Als 
allgemeiner Bereich einer Zwecksteuer wäre die Bestimmung „für den ruhenden Ver
kehr" denkbar. Fraglich ist, ob die Festlegung, „für bauliche und andere Anlagen und 
Einrichtungen, die den Bedarf an Parkmöglichkeiten verringern", eine wesentliche, 
über die allgemeine Bestimmung „für den ruhenden Verkehr" hinausgehende Konkre
tisierung darstellt. Maßnahmen, die für den ruhenden Verkehr erfolgen, sind darauf 
gerichtet Parkmöglichkeiten anzubieten oder den Stellplatzbedarf zuvermeiden. Auch 
die Herstellung von Parkmöglichkeiten führt dazu, den Bedarf an Parkeinrichtungen zu 
decken, also im weitesten Sinne den Bedarf zu verringern. Unter diese Verwendungs
art fällt jede der anderen Arten, sie stellt eine Art Auffangtatbestand dar. 
Da fast jede denkbare Maßnahme unter diese Umschreibung fällt, kann nicht davon 
ausgegangen werden, daß eine konkrete und detaillierte Festlegung der Abgabenver
wendung vorliegt, die eine Abgrenzung zur Zwecksteuer gewährleisten könnte. 

6. Das Erfordernis einer bestimmten, homogenen Gruppe 
Die Voraussetzung der Gruppenhomogenität612 ergibt sich aus dem allgemeinen 
Gleichheitssatz (Art. 3 I GG), wonach jede ungerechtfertigte Ungleichbehandlung bzw. 
jede willkürliche Gleichbehandlung gegen den Gleichheitssatz verstößt. Für eine un
terschiedliche Behandlung muß ein sachlicher Grund bestehen, der diese Behandlung 
rechtfertigt. Um eine Gruppe mit einer Abgabe zu belasten, bedarf es daher grund
sätzlich eines sachlichen Grundes, der sich meist aus dem Abgabengesetz ergibt. Um 
eine Belastungsgleichheit innerhalb der Gruppe und im Verhältnis zur Allgemeinheit zu 

6 1 0Müller / Weiß, Das Baurecht in Hessen, IB 1, § 50, 2.7.2 
6 1 •BVerfGE 55, 274 (311); 65, 325 (344); 67, 256 (279) Jarass, DÖV 1989,1013 (1017) 
612Kirchhof, DÖV 1992, 233 (238); Kirchhof, DÖV 1992,233 (238) 



garantieren, muß die Gruppe möglichst einheitliche Kriterien aufweisen, aufgrund der 
sie belastet wird. Die geseUschaftliche Gruppe muß durch eine gemeinsame, in der 
Rechtsordnung oder in der geseUschafthchen Wirklichkeit vorgegebenen Interessenlage 
oder durch besondere gemeinsame Gegebenheiten von der Allgemeinheit und anderen 
Gruppen eindeutig abgrenzbar sein. Gruppen dürfen jedoch nicht willkürhch gebildet 
werden. Die Gruppe muß sich eindeutig von der Allgemeinheit unterscheiden und darf 
auch nicht so weit gefaßt sein, daß sie die AUgemeinheit „absorbiertn613. Dieses Krite
rium gilt auch für Abgaben, welche der Verhaltenslenkung dienen, wie Sonderabgaben 
mit Antriebs- und/oder Ausgleichsfünktion, da es sich um eine Ausgestaltung des all
gemeinen Gleichheitssatzes handelt, der auch hierbei zu beachten ist6 1 4. 
Die belastete Gruppe der Bauherren grenzt sich von der Allgemeinheit dadurch ab, daß 
sie die Errichtung einer baulichen Anlage plant, welche eine Stellplatzherstellungs
pflicht auslöst, die jedoch nicht erfüllt werden kann. Es liegt in der Bauabsicht eine 
gemeinsame Interessenlage, die eine Abgrenzung zur Allgemeinheit bewirkt. Die Vor
schriften zur Herstellung von Stellplätzen konkretisieren die Sozialpflichtigkeit des Ei
gentums. Darin besteht eine gemeinsame Rechtslage, die ebenfalls einen Unterschied 
zur Allgemeinheit darstellt. Die Unmöglichkeit, die erforderlichen Stellplätze herzustel
len, stellt eine in der konkreten Lebenswirklichkeit vorhandene besondere gemeinsame 
Gegebenheit dar, die einen Unterschied der Gruppe zur Allgemeinheit und auch eine 
klare Abgrenzung zu anderen Gruppen ermöglicht615. Die Gruppe der Bauherren, de
nen die Erfüllung der Stellplatzherstellungspflicht nicht möglich ist, weist gemeinsame 
Kriterien auf und ist so einheidich in bezug auf den Belastungsgrund strukturiert, daß 
sie als homogene Gruppe gelten kann, die dem Gleichheitssatz entspricht616. 

7. Negative Abgrenzung: Keine Steuer, keine Vorzugslast 
Um zu verhindern, daß eine Abgabe als Sonderabgabe eingeführt wird, die den mate
riellen Inhalt einer anderen Abgabenart besitzt und dadurch die Voraussetzungen dieser 
Abgabenart, z.B. die Kompetenzgrundlagen und die Ertragshoheit bei der Steuer um
gangen werden, muß man, wie schon bei der Prüfung der Zulässigkeitsvoraussetzun
gen für Sonderabgaben dargestellt wurde, eine negative Abgrenzung treffen. 
Es soll dem Gesetzgeber verwehrt sein, eine Abgabe seiner Wahl einzuführen, wenn er 
hierzu keine entsprechende Kompetenz besitzt. 

Wie oben überprüft, erfüllt die Stellplatzablöse verschiedene I3efmitionskriterien der 
Steuer, der Gebühr und des Beitrags. Jedoch werden nicht alle Kriterien erfüllt, die 

613BVerfGE 91,186 (186 ff.) 
614Jarass, DÖV 1989,1013 (1020) 
615MüM-Jäckel, DVB1.1986,545 (550) 
616Mühl-Jäckel, DVB1.1986, 545 (550); Meßerschmidt, DVB1. 1987,925 (928); Jade / Weinl / Dirnberger, 

BayVBl. 1994, 321 (331); Neuffer / Arnim, Baden-Württemberg, § 37 Rz. 112 f.; Imig / Kiess, Baden-
Württemberg, 47 



diese Abgabenarten erfordern. Dort wo Ähnlichkeiten bestehen, folgt dies hauptsäch
lich aus der Tatsache, daß die Stellplatzablöse ebenfalls eine öffentliche Abgabe ist. 
Der spezifische materielle Gehalt der Stellplatzablöse unterscheidet sich von den ge
prüften Abgabenarten und ähnelt ihnen nicht so sehr, daß man eine Umgehung ihrer 
Anforderungen durch die Wahl der Form „Sonderabgabe" annehmen muß. Daß eine 
Ausgestaltung der Stellplatzabgabe als eine dieser Abgabenarten möglich sein könnte, 
ist nicht auszuschließen; am ehesten wäre eine Ausgestaltung als Gebühr oder Beitrag 
denkbar. Ffierbei wäre jedoch zu beachten, daß ein individueller Vorteil in Form einer 
bevorzugten Benutzung oder zumindest einer bevorzugten Nutzungsmöglichkeit be
stehen muß, welcher die Verwendungsmöglichkeiten der Beträge wesentlich ein
schränken würde. Es ist also zu bezweifeln, daß eine derartige Ausgestaltung vorteil
haft wäre. 

8. Fortdauernde Legitimation 
Fortdauernde I^gjtimation bedeutet, daß die Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen fort
während vorliegen müssen, um die Erhebung der Abgabe zu rechtfertigen. Deshalb hat 
von Zeit zu Zeit eine Überprüfung zu erfolgen, ob die Voraussetzungen noch vor
liegen. Es ist möglich, daß sich die Gesamtumstände oder die Rechtslage ändern und 
dies dazu führt, daß die Abgabe an diese Veränderungen angepaßt oder sogar aufge
hoben werden muß 6 1 7 . 

Eine regelmäßige Überprüfung der Stellplatzablöse ist in den Regelungen der Lan
desbauordnungen nicht ausdrücklich vorgesehen. Sinn dieses Merkmals ist es, zu ver
hindern, daß eine Abgabe erhoben wird, die nicht mehr rechtmäßig ist, da inzwischen 
Rechtfertigungsvoraussetzungen weggefallen sind. Es ist daher nicht erforderlich, daß 
die Überprüfung ausdrücklich geregelt ist. Es reicht aus, wenn stillschweigend ange
nommen wird, daß eine Durcriführung der Überprüfung erforderlich ist. 
Bei der Stellplatzablöse kommt vor allem eine Änderung der Rechtslage als Verände
rungsgrund in Frage. Nur solange die Herstellungspflicht für Stellplätze besteht, hat ihr 
Surrogat, die Stellplatzablöse, eine Existenzberechtigung. Wenn die Pflicht zur Real
herstellung ersatzlos wegfällt, ist es nicht mehr möglich, anstelle von dieser eine Ablöse 
zu verlangen, da die Ablöse als Surrogat von dem Bestehen der Realverpflichtung ab
hängig ist. 

Gerade in bezug auf das Verkehrsproblem in den Städten gibt es Überlegungen, daß 
die steigende Überlastung der Innenstädte durch den motorisierten Individualverkehr 
nicht durch die Schaffung von zusätzlichen Parkeinrichtungen gelöst werden kann. 
Hier sollen andere Lösungswege als bisher beschritten werden, um die Wohnqualität 
der Städte zu erhöhen und um einen „Verkehrsinfarkt" zu vermeiden. 

6,7Kirchhof; Jura 1983, 505 (516); Erichsen, Jura 1995,47 (50) 



So wird beispielsweise bewußt vermieden, Parkmöglichkeiten in den Innenstädten an
zubieten, um so den ruhenden Verkehr in die Außenbereiche zu verlagern. Dort soll 
dann eine Verkehrsanbindung an die Innenstädte durch den öffentlichen Personennah
verkehr geschaffen werden618. 

In der neuen Bauordnung für Berlin besteht keine grundsätzliche Stellplatzpflicht mehr. 
Die Stellplatz- und Ablösepflicht, wie sie vorhanden war619, ist entfallen. 
Die neue Bauordnung für Hessen enthält keine Verpflichtung zur Errichtung von 
Stellplätzen, wie dies noch in den vorhergehenden Fassung der Fall war620. Es besteht 
für die Gemeinde die Möglichkeit, durch eine Satzung die Pflicht zur Herstellung von 
Stellplätzen und ebenfalls die Ablöse derselben zu regeln621. Es soll der Gemeinde 
überlassen bleiben, wie sie das Problem des ruhenden Verkehrs zu löst. Sie hat auf die
se Weise die Freiheit, auf Stellplätze ersatzlos zu verzichten, die Herstellung zu unter
sagen oder einzuschränken und die Ablösung zu ermöglichen. Sie hat bei der Lösung 
des Problems, dem sie am nähesten steht, da es sie auf ihrem eigenen Gebiet, in ihrer 
Planungshoheit und im eigenen Wirkungskreis betrifft, weitgehende Freiheiten622. 
Für das Problem, wie der ruhende Verkehr untergebracht werden kann, wurde bisher 
keine grundsätzliche Lösung gefunden. Da man dem Problem mit veränderter Einstel
lung gegenübertritt und nicht mehr davon ausgeht, daß die Lösung in der Schaffung 
zusätzlicher Parkelnrichtungen besteht, ist es durchaus möglich, daß weitere Verände
rungen auf dem Gebiet der Steilplatzregelungen erfolgen. Hierbei müssen dann die ent
sprechenden Auswirkungen auf die Ablöseregehingen berücksichtigt werden, die unter 
Umständen anzupassen oder aufzuheben sind. Es ist davon auszugehen, daß diesen 
veränderten Verhältnissen entsprochen wird. Ansonsten ist eine Überprüfung der 
Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen nur bei begründeten Anhaltspunkten erforderlich. 
Das Merkmal der fortdauernden Legitimation ist erfüllt. 

V. Zwischenergebnis 
Die allgemeinen Zulässigkeitsvoraussetzungen für Sonderabgaben werden grundsätz
lich durch die Stellplatzablöse erfüllt. Nur die Voraussetzung, daß die Verwendung 
konkret geregelt sein muß, ist im Falle der Formulierung „für bauliche Anlagen und 
sonstige Anlagen und Einrichtungen, die den Bedarf an Parkeinrichtungen verringern" 
nicht erfüllt. 

Die Abgrenzung zur Zwecksteuer zeigt sich vor allem bei der Bestimmung der Auf
kommensverwendungen, da Sonderabgaben nicht zur Deckung des allgemeinen Fi-

618Gnmdei / Steinhoff, Bauordnung für Berlin, § 48 III Rz. 15 ff. (Stand 1986); danach § 48 Bauordnung 
für Berlin, Fassung: 01.01.1996 

6 1 9 § 48 VI Bauordnung für Berlin, Stand vom 28.02.1985 
620Müller / Weiß, Das Baurecht in Hessen, IB 1, § 50,1.3 
6 2 1 § 50 Hessische Bauordnung 
622Müller / Weiß, Das Baurecht in Hessen, IB 1, § 50,1.3 
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nanzbedarfs eingeführt werden dürfen. Die Vorschriften über die Abgabenverwendung 
müssen daher eine Verwendung für eine spezielle Aufgabe sicherstellen. Bei der 
Sachaufgabe, die mit den Mitteln der Ablöse verfolgt wird, handelt es sich um die Be
kämpfung der Gefahren, die durch die bauliche Anlage, welche die Stellplatzpflicht 
auslöst, hervorgerufen werden. Ein spezieller Bezug zu dieser besonderen Aufgabe 
kann entweder in einer räumliche Beziehung zu der gefahrauslösenden Anlage bestehen 
oder in einer konkreten Regelung der Verwendung. 

VL Spezieller Zurechnungsgrund je nach Art der Sonderabgabe 
Sonderabgaben werden aus verschiedenen Gründen erhoben. Die Ursache für ihre 
Einführung und der Sachverhalt, auf dem sie beruhen, ist von Sonderabgabe zu Son
derabgabe verschieden. Die Rechtfertigung für die Einführung der Sonderabgabe ori
entiert sich an dem jeweiligen Sachverhalt und dem Grund der Erhebung, da die Be
lastung aus unterschiedlichem Anlaß erfolgt623. Je nach Art der Sonderabgabe bestehen 
daher neben den aligemeinen Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen spezielle Anforderun
gen je nach Art der Sonderabgabe. 

Fraglich ist, um welche Art von Sonderabgabe es sich bei der Stellplatzabgabe handelt 
und welche Verfassungsmäßigkeksanforderungen an sie zu stellen sind. Gerade in be-
zug auf die gruppennützige Verwendung des Abgabenaufkommens könnte es zu Pro
blemen kommen, denn je enger der Kreis der Abgabebelasteten gezogen wird, desto 
kritischer muß überprüft werden, welche Erwartungen an die Verwendung der Abgabe 
zu stellen sind. 

1. Sonderabgaben mit Antriebs- und / oder Ausgleichsfunktion 
Sonderabgaben mit Antriebs- und/oder Ausgldchsfunktion sind Sonderabgaben, die 
der Verhaltenslenkung der betroffenen Gruppe dienen. Sie sollen dadurch auf das Ver
halten einwirken, daß sie bei Nichtbefolgung eine finanzielle Belastung, beziehungswei
se bei Befolgung der Verhaltensempfehlung eine Entlastung in Aussicht stehen624. Eine 
Lenkung durch eine Zahlungspflicht ist grundsätzlich durch Sonderabgaben zulässig6 2 5. 
Falls die Lenkung keinen Erfolg hat, so wirkt die Abgabe als ausgleichende Belastung, 
die verhindert, daß diejenigen, die sich der Verhaltenslenkung entziehen, besser gestellt 
sind, als diejenigen, die dem Verhaltensgebot Folge geleistet haben. Die bezweckte 
Sachaufgabe wird schon allein durch die Belastung des Abgabepflichtigen erreicht626. 
Da somit nicht angestrebt wird, Finanzmittel für eine Sachaufgabe zu erzielen, also 
kein Finanzierungszweck verfolgt wird, erscheint eine Kollision mit Interessen der 

623Heun, DVB1. 1990,666 (670) 
624Jarass, DÖV 1989,1013 (1019); Patzig, DÖV 1981, 729 (739); Kirchhof, Jura 1983, 517; 

Erichsen, Jura 1995,47 (50) 
625Loritz, NVwZ 1986,1 (3) 
626Jarass, DÖV 1989,1013 (1019) 



Steuer geringer als bei den übrigen Sonderabgabenarten. Allgemein wird wohl aus die
sem Grunde angenommen, daß Sonderabgaben mit Antriebs- und/oder Ausgleichs
funktion geringeren Verfassungsmäßigkeitsvoraussetzungen unterliegen als sonstige 
Sonderabgaben627. 

Fraglich ist, ob die Stellplatzablöse den Anforderungen an diese Abgabenart genügt, 
a) Kein Finanzierungszweck 
Sonderabgaben mit Antriebs- und/oder Ausgleichsfunktion dürfen nicht zur Finan
zierung einer Aufgabe eingeführt werden. Sobald auch ein Finanzierungszweck - und 
sei es auch nur als Nebenzweck - verfolgt wird, liegt eine Mischform mit der Finanzie
rungssonderabgabe vor, die deren strengeren Anforderungen genügen muß 6 2 8. 
Die Stellplatzablöse wurde teilweise aus dem gleichen Grunde eingeführt wie die 
SteUplatzherstellungspfhcht, nämlich um Gefahren für die Sicherheit und Leichtigkeit 
des fließenden Verkehrs zu verhindern. Die Beseitigung der Gefahren wird mit Verein
barung der Ablöse zur Aufgabe der Gemeinde, welche diese anstelle des ursprünglich 
verpflichteten Bauherrn übernimmt. Die Ablöse wird entrichtet, um die Gemeinde bei 
der Finanzierung der erforderlichen Maßnahmen zu unterstützen. Der Bauherr hat 
durch die Ablösevereinbarung den Vorteil daß er nicht mehr verpflichtet ist, die durch 
sein Bauvorhaben hervorgerufenen Gefahrdungen zu beseitigen und den hierfür erfor
derlichen Finanzaufwand zu tragen. 

Darüber hinaus wird die Stellplatzablöse auch auferlegt, um eine Bevorzugung der von 
der Realherstellungspflicht Befreiten zu vermeiden. Eine Befreiung zu gewähren be
deutet, daß der Bauherr den finanziellen Aufwand zur Schaffung von Stellplätzen nicht 
tätigen muß, er ist hiervon befreit. Da die Ablöseregelung sich jedoch nicht auf Aus
nahmefalle beschränkt, in denen es aus Gründen der Verfassungsmäßigkeit unum
gänglich ist, eine Befreiung zu gewähren, sondern einen relativ weiten Bereich von 
Fällen umfaßt, wären diejenigen Bauherren, die der Herstellungspflicht nachkommen 
müssen, ohne einen ausreichenden Grund benachteiligt. Für die unterschiedliche Be
handlung, einen Bauherrn mit einem erheblichen finanziellen Aufwand in Form einer 
SteUplatzherstellungspflicht zu belasten und von einem anderen nichts zu verlangen, 
bedarf es im Hinblick auf das allgemeine Gleichheitsgebot (Art. 3 I GG) eines sachli
chen Rechtfertigungsgrundes. Eine weit gefaßte Befreiungsmöglichkeit ohne Aus
gleich entspricht nicht den Anforderungen, die man an die Verhältnismäßigkeit einer 
derartigen Regelung stellen muß, insbesondere wenn man den finanziellen Aufwand der 
Herstellungspflicht bedenkt. Es ist also aus Gleichbehandlungsgründen geboten, eine 
Ausgleichszahlung aufzuerlegen, um eine gleichmäßige Belastung zu schaffen. 

627BVerfGE 57,139 (167 f.); 67,256 (277); Jarass, DÖV 1989,1013 (1020); Friauf, JA 1981,261 (266); 
Brandt, NJW 1981,2103 (2103) 

628Brandt, UFR 1985. 51 (51); Arndt, WiVerw 1990,1 (49) 
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Ziel der Stellplatzablöse ist es also, einen Ausgleich innerhalb der Gruppe der Bauher
ren zu schaffen, die grundsatzlich mit der SteUplätzepflicht belastet sind. AUerdings ist 
es ebenfalls Zweck der Abgabe, Finanzmittel zu beschaffen, um der Gemeinde die Er
füllung der übernommenen Pflicht, die hervorgerufenen Gefahren zu beseitigen, zu er
leichtern. 

Da die SteUplatzablösung auch einen Finanzierungszweck verfolgt, unterhegt sie 
grundsätzlich nicht nur den erleichterten Anforderungen, die an Sonderabgaben mit 
Antriebs- und/oder Ausgleichsfunktion zu stellen sind, 
b) Antriebs- und / oder Ausgleichsfunktion 

Möglicherweise könnte man die Stellplatzablöse jedoch so umgestalten, daß sie den
noch den Anforderungen an Sonderabgaben mit Antriebs- und/oder Ausgleichsfunktion 
entspricht. Dazu müßte die Stellplatzablöse eine Antriebsfunktion besitzen oder besit
zen können, und es dürfte kein Finanzierungszweck verfolgt werden. 
Die Stellplatzablöse gewährt die Möglichkeit, bei Erfüllung besonderer Vorausset
zungen von der Rechtspflicht zur Herstellung von Stehplätzen bei der Errichtung von 
baulichen Anlagen entbunden zu werden. Eine Verhaltenslenkung der Bauherren ist 
derzeit nicht vorgesehen. Die Pflicht Stellplätze zu errichten, ergibt sich nicht aus der 
Absicht, die Bauherren durch diese Belastung von ihrer Bauabsicht abzubringen. Sie 
wird gefordert um von der baulichen Anlage ausgehende Gefahren zu beseitigen. 
Eine Verhaltenslenkung dahin, daß der Bauherr die ausgehenden Gefahren beseitigt, 
wäre ein denkbares, sinnvolles Lenkungsziel. Es ist jedoch fraglich, wie dies durch die 
Abgabe erreicht werden könnte. Das Ziel der Gefahrenbeseitigung findet ihren Aus
druck in der Realherstellungspflicht. Problematisch ist, auf welche Weise der Bauherr 
auf den von seiner baulichen Anlage ausgelösten ruhenden Verkehr einwirken sollte. 
Möglicherweise könnte er veranlaßt werden, selbst kein Kraftfahrzeug zu benutzen und 
bei Besuchern darauf hinzuwirken, daß diese ebenfalls die Benutzung von privaten 
Kraftfahrzeugen unterlassen. Ansätze hierzu finden sich in Projekten wie „Autofreie 
Siedlung" und „Job-Tickets" Für diese Fälle gibt es in manchen Bauordnungen Rege
lungen, nach denen die Stellplatzherstellungspflicht oder auch die Ablöse ausgesetzt 
werden kann, solange nachweislich kein Stellplatzbedarf besteht. 
Als Verhaltensgebot käme also in Frage, einen SteUplatzbedarf zu vermeiden. Bei Len
kungssonderabgaben bedarf es einer doppelten Grundrechtsprüfung, da der Abgaben
schuldner alternativ entweder durch das Verhaltensgebot in seiner Handlungsfreiheit 
oder durch die Abgabe möglicherweise in seinen Grundrechten betroffen sein könn
te6 2 9. Schon allein die Lenkung muß gerechtfertigt werden630. Es ist daher erforderlich, 

629Kircnhof, Jura 1983, 505 (517) 
630Weyreuther, UPR 1988,161 (166) 



daß die Verhaltenslenkung und das angestrebte Ziel verfassungsgemäß sind und nicht 
gegen grundrechtlich gewährte Handlungsfreiheiten verstoßen631. 
In die Berufsausübungsfreiheit (Axt. 12 I GG) könnte dadurch eingegriffen werden, 
daß durch das Gebot, SteUplatzbedarf zu vermeiden, Auswirkungen auf die Art und 
Weise der beruflichen Betätigung632 hervorgerufen werden. Einschränkungen der Be
rufsfreiheit sind grundsätzlich möglich (Art. 12 I GG). Um eine Beschränkung der Be
rufsausübung zu rechtfertigen, müssen vernünftige Erwägungen des Allgemeinwohls 
vorhegen633. Die Interessen der Allgemeinheit könnten in der Beseitigung der Gefah
ren für die Sicherheit und Leichtigkeit des fließenden Verkehrs bestehen. 
Ein Eingriff in Art. 141 GG könnte vorliegen, da die Nutzung des Eigentums geregelt 
wird. Eine Inhalts- und Schrankenregelung des Eigentums ist jedoch grundsätzlich 
möglich (Art. 141 Satz 2, II GG), wobei das Wohl der Allgemeinheit auch hier Orien
tierungspunkt ist6 3 4. Eine Regelung wäre also möglich. 

Art. 2 I GG ist subsidiär und könnte allenfalls durch Einschränkungen, die nicht schon 
unter Art. 12 I und Art. 14 I GG fallen, in seinem Schutzbereich betroffen sein635. Die 
Generalklausel636 ermöglicht eine Einschränkung, wobei vor allem darauf zu achten ist, 
daß dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entsprochen wird. Sachlich nicht gebotene 
Eingriffe müssen also vermieden werden. Bei Interessen, die das Wohl der Allgemein
heit betreffen, könnte der Eingriff gerechtfertigt sein. 

Man kann davon ausgehen, daß ein derartiges Verhalten gefordert werden könnte und 
deshalb die Verhaltenslenkung verfassungsgemäß sein kann. 
Grundsätzlich erscheint es daher möglich, die Stellplatzablöse als Sonderabgabe mit 
Antriebs- und/oder Ausgleichsfunktion auszugestalten, wenn ein passendes Verhal
tensgebot aufgestellt und das Finanzerhebungsinteresse beseitigt wird, 
c) Beziehung der Abgabenschuldner zum Lenkungszweck 
Was für eine Beziehung die Gruppe der Abgabenbelasteten zum Lenkungsziel bei Son
derabgaben mit Antriebs- und/oder Aiisgldchsfünktion haben muß, ist nicht eindeutig 
geklärt. 

Bei dieser Art von Sonderabgaben wird angenommen, daß keine Gruppenverantwor
tung zu fordern ist, da dieses strenge Kriterium nur für Finanzierungssonderabgaben 
angemessen wäre. Für Sonderabgaben mit Antriebs- und/oder Ausgleichsfünktion gel
ten bestimmte Voraussetzungen nicht uneingeschränkt, so z.B. die Gruppenverantwor
tung; man geht allgemein von geringeren Zulässigkeitsanforderungen aus637. Trotzdem 

631Kirchhof, Jura 1983, 517; Friauf, JA 1981,266 
632BVerfGE 30, 292 (313); Papier in: Maunz/Dürig/Herzog, Art. 14 Rz. 169 
03Schmidl-Bieft)treu/Klein, Art. 12 Rz. 12 
634Schrmm-Bleibtreu/Klein, Art. 14 Rz.6; Papier in: Maunz/Dürig/Herzog, Art. 14 Rz. 171 
63'Leibholz/Rinck/Hesselberg, Art. 14 Rz. 20; Seifert / Hömig, Art. 2 Rz. 3; 

Papier in: Maunz/Dürig/Herzog, Art. 14 Rz. 173,174 
636ScbjniaVBldbtreu/Klein, Art. 2 Rz. 2 
637BVertTJE 57, 139 (167 f.); 67, 256 (277); Friauf, JA 1981,261 (266); Jarass, DÖV 1989,1013 (1020) 
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ist anzunehmen, daß eine besondere Art von Beziehung der Abgabenschuldner zum 
Lenkungsziel zu bestehen hat. Teilweise wird eine Verantwortung für das vorgeschrie
bene Verhalten, ähnlich wie bei dem polizeirechtlichen Störer, verlangt638. 
Bei der Stellplatzablöse wird durch die bauliche Anlage des Bauherrn ein Stellplatz
bedarf durch Bewohner und Besucher der Anlage hervorgerufen, der zu Gefährdungen 
der Sicherheit und Leichtigkeit des fließenden Verkehrs durch den verursachten ru
henden Verkehr führt 6 3 9. Die Errichtung der baulichen Anlage durch den Bauherrn ist 
also Ursache für die Gefährdung des fließenden Verkehrs. Aus dieser Verursachung 
kann man eine kausale Verantwortung für die Beseitigung der Störung ableiten, die 
dazu führt, daß die Bauherren - vergleichbar mit polizeirechtlichen Störern - für die 
Gefährdung verantwortlich gemacht werden können. Ahnlich wie bei den Umweltab
gaben wird an die Verursachung negativer Einflüsse angeknüpft640 und auch hier dar
aus eine Verantwortung für die Beseitigung oder größtmögliche Vermeidung der 
Einwirkungen abgeleitet641. 

Die Rechtmäßigkeitsvoraussetzung der spezifischen Beziehung der Abgabenschuldner 
zum Lenkungsziel wäre gegeben oder könnte erreicht werden, 
d) Konkrete Festlegung des Verwendungszwecks 
Eine gruppennützige Verwendung des Abgabenaufkommens wird bei Sonderabgaben 
mit Antriebs- und/oder Ausgleichsfünktion nicht gefordert642. Trotzdem ist es erfor
derlich, die Verwendung des Aufkommens genau und konkret zu regeln, um eine An
näherung an die Steuer zu vermeiden643. Wofür die Verwendung zu erfolgen hat, ist 
ungeklärt, sie muß jedoch nicht unbedingt gruppennützig sein644. Es ist zu fordern, daß 
zwischen dem Lenkungsziel und der Verwendung der Beträge eine sachgerechte Ver
bindung bestehen muß. Dies ist der Fall, wenn die Verwendung für Zwecke erfolgt, die 
mit dem Lenkungsziel in Verbindung stehen. 

2. Sonderabgaben mit Ersatzfunktion 
Sonderabgaben mit Ersatzfünktion werden als Sonderabgaben betrachtet, die auferlegt 
werden, wenn der Abgabenschuldner von einer Rechtspflicht befreit wird. Die Feuer
wehrabgabe, bei welcher die Befreiung von der Realpflicht, Jeuerwehrdienstleistung" 
vorlag, wurde inzwischen für verfassungswidrig erklärt. Der Grund hierfür lag haupt
sächlich in der fehlenden Gruppenhomogenität und der nicht mehr real existierenden 
Naturalpflicht. Ein genereller verfassungsrechtlicher Ausschluß von Sonderabgaben, 

638Jarass, DÖV 1989,1013 (1021) 
6 3 9 RoneUcnfitsch. DAR 12/94, 490 (491); insoweit derselben Meinung, obwohl sonst in starkem 

fachlichen Gegensatz: Fliegauf, ZRP 1994/10, 386 (387) 
640Patzig, DÖV 1981, 729 (738) 
"•Patzig, DÖV 1981, 729 (738) 
BVerfGE 57,139 (167 f.); 67, 256 (277); Jarass, DÖV 1989,1013 (1020); Friauf, JA 1981, 261 (266) 
^Jarass, DÖV 1989,1013 (1019) 
^BVerfGE 57,139 (167 f.); 67, 256 (277); Jarass, DÖV 1989,1013 (1021) 



welche wegen der Befreiung von einer Rechtspflicht auferlegt werden, fand durch die
se Entscheidung nicht statt. 
Die Stellplatzablöse gilt als ein weiteres Beispiel für Sonderabgaben, die wegen der 
Befreiung von einer Rechtspflicht auferlegt werden, 
a) Befreiung von einer Rechtspflicht 
Bei dieser Art von Sonderabgabe unterliegt der Abgabenschuldner einer Rechtspflicht, 
die er erfüllen muß. Die Tatsache, daß er sie nicht erfüllen kann oder will, führt dazu, 
daß er Rechte, welche an die Erfüllung der Rechtspflicht anknüpfen, nicht erhalten 
kann. Beispielsweise ist Voraussetzung für die Erteilung einer Baugenehmigung, daß 
notwendige Stellplätze nachgewiesen werden; ansonsten kann die Baugenehmigung 
grundsätzlich nicht erteilt werden. Unter engen Voraussetzungen besteht die Mög
lichkeit, eine Ausnahme zu zulassen, jedoch nur dann, wenn das Ergebnis aus Gründen 
der Verhältnismäßigkeit unerträglich wäre. Es ist möglich, von dieser Pflicht weitere 
Ausnahmen zu machen, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen und eine Befrei
ung gegen Zahlung einer Ablöse vereinbart wird. Die Sachpflicht muß dann aus
nahmsweise nicht erfüllt werden645. 

Aus der Befreiung ergibt sich ein individueller Vorteil des Betroffenen, der aus Grün
den der Lastengleichheit durch die Belastung mit der Abgabe ausgeglichen wird. 
Grund für die Erhebung der Abgabe ist es also, den individuellen Vorteil auszuglei
chen6 4 6. Eine Befreiung - außer in Härtefällen - würde zu einer unangemessenen Be
vorzugung der Befreiten gegenüber denen führen, welche die Rechtspflicht erfüllen 
müssen, wenn keine ausgleichende Belastung vorgenommen würde. Die Abgabenbela
stung soll, als Surrogat647, den Vorteil ausgleichen, den der Befreite durch die Befrei
ung erhält. 

Durch die Gewährung eines Vorteils gegen eine Ablösesumme ähnelt diese Art der 
Sonderabgabe den Vorzugslasten, wobei die Abgabe jedoch nicht die Kosten für die 
Erbringung des Vorteils ausgleicht648. 
Die Belastung wird auch auferlegt, um der Gemeinde die Erfüllung der übernommenen 
Rechtspflicht zu erleichtern. Durch die Zustimmung zur Ablösung übernimmt die Ge
meinde die Verpflichtung, anstelle des Bauherrn die Gefahren für die Sicherheit und 
Leichtigkeit des fließenden Verkehrs, welche der durch die bauliche Anlage ausgelöste 
ruhende Verkehr verursacht, zu beseitigen. Da die lüerfür erforderlichen Maßnahmen 
eine erhebliche finanzielle Verpflichtung der Gemeinde darstellen, der Bauherr hinge
gen die Kosten für erforderliche Maßnahmen einspart, erscheint es angemessen, ihn 
zumindest mit einem Teil der Kosten zu belasten. 

^Jarass, DÖV 1989,1013 (1021) 
^Jarass, DÖV 1989, 1013 (1021); Weyreuther, UPR1988,161 (165) 
^Weyreuther, UPR 1988,161 (165) 
"«Jarass, DÖV 1989,1013 (1021) 
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b) Gruppennützige Verwendung 
Gruppennützige Verwendung bedeutet, daß für die Gruppe ein Sondervorteil gegen
über der Allgemeinheit vorliegt649. 
Bei Sonderabgaben, die nicht nur der Verhahenslenkung dienen, sind strengere Vor
aussetzungen zu beachten, da es leichter zu einer Kollision mit Interessen der Steuer 
kommen kann. Wie die Verwendungsregelung ausgestaltet sein muß, hängt von der 
Art der Sonderabgabe ab. Eine gruppennützige Verwendung ist in jedem Fall Aus
druck einer sachgerechten Verknüpfung von Belastung und Begünstigung650. 
Möglicherweise kommt für Sonderabgaben mit Ersatzfunktion eine umfassendere 
Verwendung als eine nur gruppennützige Verwendung in Frage651. Hierfür spricht, daß 
durch den Abgabenleistenden von der Gemeinde nur die Befreiung von der Realherstel-
lungspflicht als „Gegenleistung" für seine Ablösezahlung gefordert werden kann. Das 
Ziel des Bauherrn ist grundsätzlich die Genehmigung des Bauantrages, wofür die Be
freiung von der SteUplatzpflicht erforderlich ist. Durch den Abschluß des Vertrages 
und die hieraus folgende Befreiung wäre dieses Ziel erreicht. 

Hieraus könnte man folgern, daß eine schrankenlose Verwendung der Ablösebeträge 
möghch ist. Dies trifft zu, wenn man sich nur auf den Anspruch des Bauherrn aus dem 
Ablösevertrag bezieht. Ein Anspruch auf Verwendung der Abgabe für Stehplätze in 
der Nähe oder auf ein bevorzugtes Nutzungsrecht besteht nicht652. Auch hat nur die 
Kommunalaufsicht das Recht, von der Gemeinde Rechenschaft über den Verbleib der 
Gelder zu verlangen653. Der Bauherr hat durch den Ablösevertrag keinen Anspruch 
auf zweckgemäße Verwendung der Beträge 6 5 4. 

Die Verwendungsbindung ergibt sich aus den verfassungsrechtlichen Anforderungen an 
Sonderabgaben. Das Erfordernis der gruppennützigen Verwendung leitet sich aus dem 
Belastungsgrund ab. Die Belastung erfolgt wegen der Befreiung von einer Rechts
pflicht. Da nur eine besondere Aufgabe die Einführung einer Sonderabgabe gestattet, 
die sich in der Ausgestaltung der Abgabe zeigen muß, ist ein Zusammenhang von Be
lastung, Belastungsgrund und der Verwendung des Aufkommens erforderlich. 
Für welche Zwecke die Verwendung bei Sonderabgaben mit Ersatzfunktion zu erfol
gen hat, ist aus der jeweiligen abgelösten Rechtspflicht herzuleiten. Das Ergebnis der 
ursprünglichen Rechtspflicht sollte bei der Verwendungsausgestaltung Beachtung fin
den6 5 5, da die Ablöse ein Surrogat der ursprünglichen Rechtspflicht darstellen und die 
Vorteile der Befreiung ausgleichen soll. Grundgedanke der Ersatzabgaben ist die 

^Jäde / Weinl / Dimberger, BayVBl. 1994, 321 (331) 
650Kloepfer, JZ 1983,742 (748) 
651BVerfGE 67, 256 (278); Jarass, DÖV 1989, 1013 (1022) 
652Mühl-Jäckel, DVB1. 1986, 545 (549) 
653Ziegler, DÖV 1984,831 (833) 
654Ziegler, DÖV 1984,831 (832 f.) 
655Weyreuther, UPR 1988,161 (165) 



Schaffung einer Lastengleichheit mit denjenigen, welche der ursprünglichen Rechts
pflicht nachkommen müssen. Der Befreite soll durch die Ablöse quasi mit den Real-
pflichterfüllenden gleichgestellt werden. Die „Abschöpfung" muß daher von dem 
Gleichheitssatz getragen werden656. 
Hierbei sind in jedem Einzelfall das allgemeine Gleichheitsgebot und die Verhältnis
mäßigkeit zu beachten, auf die bei der Prüfung der Grundrechte näher eingegangen 
wird. 
Bei einer Rechtspflicht können sich aus deren Erfüllung individuelle Vorteile ergeben, 
wie z.B. bei der Stellplatzherstellungspflicht die sich hieraus ergebende individuelle 
Nutzungsmöglichkeit. In so einem Fall sollte auch das Surrogat - die Ablöse - Vorteile 
hervorrufen, da Sinn und Belastungsgrund die Schaffung einer Lastengleichheit ist. E i 
ne Benachteiligung der Ablösebelasteten gegenüber den Realpflichterfüllenden ist nicht 
Zweck der Stellplatzablöseabgabe und wäre deshalb nicht von dem Belastungsgrund 
gedeckt. 

Die Erfüllung der Realherstellungspflicht ruft Vorteile hervor, so daß auch die Ver
wendung der Stellplatzablöse geeignet sein muß, Vorteile bei den mit der Stellplatz
abgabe Belasteten zu bewirken. Wie groß der Vorteil zu sein hat, hängt vor allem von 
der Verhältnismäßigkeit der Belastung ab. Grundsätzlich muß die geregelte Verwen
dung der Ablöse zumindest gruppennützig sein, also im Interesse der Gesamtgruppe 
der ablösenden Bauherren verwendet werden. 
Die Hessische Bauordnung legt fest, daß die Verwendung des Geldbetrages einen 
Vorteil für die Erreichbarkeit des Vorhabens bewirken muß 6 5 7 . Aus der Verwendung 
des Betrages muß sich ein individueller Vorteil für das ablöseverursachende Vorhaben 
ergeben. Hierin ist ein gruppennütziger Vorteil enthalten. Eine gruppennützige Ver
wendung ergibt sich im übrigen aus der Verwendungsregelung, die so ausgestaltet sein 
muß, daß sie zumindest im Interesse der Gesamtgruppe erfolgt, 
aa) Verwendung für die Herstellung zusätzlicher öffentlicher und privater 

Parkmöglichkeiten 
Öffentliche Parkmöglichkeiten stehen der Allgemeinheit zur Verfügung, die Benutzung 
ist nicht auf bestimmte Personen begrenzt. Bei privaten Parkmöglichkeiten ist die Be
nutzung auf einen bestimmten Personenkreis beschränkt. 
Durch die Herstellung zusätzlicher Parkmöglichkeiten wird der ruhende Verkehr von 
den allgemeinen Verkehrsflächen auf diese Parkmöglichkeiten verlagert. Hierbei macht 
es keinen Unterschied, ob es sich um öffentliche oder private Parkanlagen handelt, da 
in jedem Fall Parkverkehr von öffentlichen Verkehrsflächen abgezogen wird. Der 
durch die baulichen Anlagen hervorgerufene Bedarf an Stellplätzen für Kraftfahrzeuge 

656Weyreuther, UPR 1988, 161 (165) 
6 5 7 § 50 VI, VII, VIII Hessische Bauordnung 
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kann durch diese zusätzlich geschaffenen Parkmöglichkeiten gedeckt werden, vor al
lem, wenn sie sich in dem Bereich der Anlage befinden. 
Es wird allgemein angenommen, daß der Bauherr kein bevorzugtes Nutzungsrecht 
besitzt und auch keinen Anspruch auf Errichtung der Parkmöghchkeiten in der Nähe 
seiner Anlage hat. Durch die Verlagerung des allgemeinen ruhenden Verkehrs auf die 
zusätzlichen Parkmöghchkeiten wird die SteUplatzsituation auch im Bereich der bauli
chen Anlage verbessert, so daß der Bauherr grundsätzlich durch die allgemeine Ver
besserung der Parksituation einen Vorteil hat. 

Bei der Errichtung nicht in der unmittelbaren Nähe der baulichen Anlage, ist davon 
auszugehen, daß der ruhende Verkehr auch in dem Gebiet der baulichen Anlage positiv 
von der Verlagerung des ruhenden Verkehrs auf die zusätzlich geschaffenen Parkmög
lichkeiten beeinflußt wird und so dort die Parksituation allgemein verbessert wird. 
Durch die Herstellung von zusätzlichen Parkeinrichtungen wird ruhender Verkehr au
ßerhalb öffentlicher Verkehrsflächen untergebracht, so daß von dieser Verlagerung 
auch das Gebiet der durch die Stellplatzablöse belasteten baulichen Anlage positiv be
einflußt wird 6 5 8. Diese positive Beeinflussung bringt für den Bauherrn einen Vorteil, da 
es leichter möglich wird, den Anfahrtsverkehr der baulichen Anlage unterzubringen, 
entweder in den zusätzlich geschaffenen Parkeinrichtungen oder in dem entlasteten öf
fenthchen Verkehrsraum um die bauliche Anlage. 

Die Verwendung für zusätzliche Parkeinrichtungen bringt Vorteile für die Gruppe der 
Bauherren. Sie erfolgt im überwiegenden Interesse der Gesamtgruppe, ist also gruppen-
nützig. 

bb) Verwendung für die Instandhaltung, Instandsetzung und Modernisierung 
öffentlicher Parkeinrichtungen 

Die Verwendung der Ablösebeträge für die Instandhaltung, Instandsetzung und Mo
dernisierung bestehender öffentlicher Parkanlagen soll dazu führen, daß die Attrak
tivität der Anlagen gesteigert wird und sie infolgedessen mehr genutzt werden. Eine 
Parkanlage, die in einem guten sicherheitstechnischen und optischen Zustand ist, er
weckt den Eindruck, daß das eingestellte Kraftfahrzeug sicher untergebracht ist und 
erhöht auf diese Weise den Anreiz, diese zu benutzen. Eine Anlage, die sich in einem 
veralteten, defekten Zustand befindet, wird auf Parkplatzsuchende keinen vertrau
enserweckenden Eindruck machen, sondern sie eher davon abschrecken, ihr Fahrzeug 
einer derartigen Anlage anzuvertrauen. Es ist dann zu erwarten, daß sie im öffenthchen 
Verkehrsraum nach einer Abstellmöglichkeit für ihr Kraftfahrzeug suchen werden. Die 
Instandhaltung, Instandsetzung und Modernisierung ist daher geeignet, die Benutzung 
und Ausnutzung der Parkanlagen zu steigern und auf diese Weise ruhenden Verkehr 
von den öffenthchen Verkehrsflächen zu entfernen. Durch die vermehrte Unterbrin-

Böckcnförde, Die novellierten Regelungen der Landesbauordnungen - ein wirksamer Beitrag zur 
Lösung der Parkraumproblematik ?, 181(185) 



gung von ruhendem Verkehr in den besser genutzten Parkanlagen werden die öffentli
chen Verkehrsflächen entlastet, wodurch auch die Parksituation in dem Bereich der 
von der Stellplatzablöse belasteten Anlage positiv beeinflußt wird. Der Parksuchver
kehr wird attraktive Parkanlagen vermehrt benutzen, so daß eine Entlastung der öf
fentlichen Verkehrsflächen von dem ruhenden Verkehr zu erwarten ist. 
Die Maßnahmen sind daher grundsätzlich gruppennützig. Inwieweit ein Vorteil für den 
Bereich der baulichen Anlage, welche die Ablösungspflicht auslöst, erforderlich ist, 
hängt von der Schwere der Belastung ab, die bei dem Eingriff in die Grundrechte zu 
erörtern sein wird. 

cc) Verwendung für bauliche Anlagen und andere Anlagen und Einrichtungen, 
die den Bedarf an Parkeinrichtungen verringern 

aaa) Beispiel: Verwendung für den öffentlichen Personennahverkehr 
Der öffentliche Personennahverkehr ermöglicht es, ohne ein individualgenutztes 
Kraftfahrzeug von einem Punkt der Stadt zu einem anderen zu gelangen, indem die 
öffentlichen Verkehrsmittel eine Transportmöglichkeit bieten. Bei der Verwendung der 
Ablösebeträge für den ÖPNV geht man davon aus, daß ein gut ausgebauter ÖPNV zu 
einer vermehrten Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel führt und dadurch der In-
dividualverkehr vermindert wird 6 5 9 . Die Verminderung des Individualverkehrs zum 
Transport innerhalb der Städte und die verstärkte Benutzung der öffentlichen Ver
kehrsmittel führt dazu, daß weniger Stellplätze für Kraftfahrzeuge für diesen An
fahrtsverkehr benötigt werden. 

Voraussetzung dafür ist, daß die Angebote des ÖPNV auf den jeweiligen Benutzer
kreis zugeschnitten sind und deren Bedürfhissen entsprechen660. Grundsätzlich ist eine 
Zunahme des motorisierten Individualverkehrs nach Meinung des tfo-mstrtuts für 
Wirtschaftsforschung in München zu erwarten, da nach der persönlichen Beurteilung 
des einzelnen „das Auto Verkehrsmittel erster Wahr bleibt. Ein Einstellungswandel, 
der zu einer deutlichen Verringerung der Fahrten mit dem Kraftfahrzeug führen könn
te, ist ein sehr langwieriger Prozeß 6 6 1 . 

Der ÖPNV muß eine ähnliche Mobilität, Bequemlichkeit und Schnelligkeit gewährlei
sten wie das individuelle Kraftfahrzeug, um als Alternative akzepiert zu werden662. 

6 5 9 BMV, Verkehrsnachrichten 4/5 - 92, 13 (14); Ministerium für Stadtentwicklung, Kultur und Sport des 
Landes Nordrhein-Westfalen, Aktionsprogramm zur Beschleunigung und Attraktivitätssteigerung des 
kommunalen ÖPNV im Straßenraum in Nordrhein-Westfalen, 1 ff., 3 f.; 
Imig / Kiess, Baden-Württemberg, 55 £; Neuffer / Arnim, Baden-Württemberg, § 37, Rz. 1 

660Hierbei kann eine Orientierung an Statistiken erfolgen, die Personengruppen nach Art der benutzten 
Verkehrsmittel aufschlüsseln, z.B. BMV, Verkehr in Zahlen 19%, 106,107 

'̂Neumarkter Nachrichten, Montag, 18. November 1996, Seite 8 
^ ^ M V , Verkehrsnachrichten 4/5 - 92, 13 (13); Ministerium für Stadtentwicklung und Verkehr des 

Landes Nordrhein-Westfalen, Kommunaler Straßenbau 1994,6 f.; Ministerium für Stadtentwicklung, 
Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen, Kommunaler Straßenbau 1995,7 f.. Um eine ver
stärkte Nutzung des ÖPNV zu erreichen, ist auch auf eine wirksame Koordinierung der Verkehrssy
steme und auf eine Nutzung der Verkehrsanlagen nach einem integrierenden Konzept zu achten. 



Um eine Beeinflussung des Transportverhaltens zu bewirken, die nicht nur vorüberge
hende Wirkung und auch einen nicht zu geringen Umfang hat, ist es erforderlich, einen 
geeigneten Adressatenkreis auszuwählen, dessen Verhalten von einer gewissen Regel
mäßigkeit geprägt ist. Gruppen, für die der ÖPNV von wichtiger Bedeutung ist, wie 
z.B. für die Beförderung von Schülern durch den Einsatz von Schulbussen als Ver
kehrsmittel des ÖPNV 6 6 3, bei denen jedoch keine verminderte Verwendung eines mo
torisierten mdividualverkehrsrnittels zu erwarten ist, sind keine geeigneten Adressa
tengruppen. 

Grundsätzlich wird zwischen Berufsverkehr, Ausbildungsverkehr, Geschäfts- und 
Dienstreiseverkehr, Urlaubsverkehr und Freizeitverkehr unterschieden664. Eine Benut
zung des motorisierten Individualverkehrs ist vor allem bei dem Berufsverkehr665, dem 
Geschäfts- und Dienstreiseverkehr, dem Einkaufsverkehr, dem Freizeitverkehr und 
Urlaubsverkehr festzustellen666. Der größte Teil der Fahrten im Personenverkehr findet 
im Nahverkehrsbereich bis 50 km statt, von denen 80,7 Prozent mit dem Perso
nenkraftwagen, 3,1 Prozent mit der Eisenbahn und 16,1 Prozent mit Bussen, U-Bah
nen und Straßenbahnen durchgeführt werden667. 

Eine Minderung des Stellplatzbedarfes durch Ardährtsverkehr in den Ballungsräumen 
sollte daher vor allem auf Personen abzielen, die innerhalb der Städte einer Beschäf
tigung oder Ausbildung nachgehen, jedoch nicht in unmittelbarer Nähe ihrer Tätigkeit 
wohnen668. Zielgruppen können auch Personen sein, die sich in die Stadt begeben, um 
Einkäufe zu erledigen oder anderen Freizeitbeschäftigungen nachzugehen, denen ein 
Kraftfahrzeug zur Verfügung steht und welche dieses zur Fortbewegung nutzen669. 
Diese Gruppen verwenden, neben den öffenthchen Verkehrsmitteln, hauptsächlich pri
vate Kraftfahrzeuge um sich, ihre Arbeitsmittel oder Einkäufe zu transportieren, da 
vielfach unterschiedliche Zugangshemmnisse die Nutzung des ÖPNV erschweren670. 

^BMV, Verkehrsnachrichten 12 - 96,7 (7) 
^BMV, Verkehr in Zahlen 19%, 214,215 

'̂Ministerium für Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, Kommunaler Straßen
bau 1993, 3 f. 

^Beförderte Personen in vom Hundert für das Jahr 1994: 
(Quelle: BMV, Verkehr in Zahlen 19%, 222 f.) 

Berufsverkehr: 11,5 Fuß; 9,3 Fahrrad; 10,0 ÖSPV*; 3,5 Eisenbahn; 65,8 MTV**; 0,0 Luftverkehr 
Ausbüdungsverkehr: 27,2 Fuß; 18,5 Fahrrad; 31,8 ÖSPV; 4,3 Eisenbahn; 18,2 MTV; 0,0 Lvrftverkehr 
Geschäftsreiseverkehr 3,9 Fuß; 1,7 Fahrrad; 2,4 ÖSPV; 1,0 Eisenbahn; 90,6 MTV; 0,3 Luftverkehr 
Einkaufsverkehr: 38,6 Fuß; 10,4 Fahrrad; 8,7 ÖSPV; 1,0 Eisenbahn; 41,4 MTV; 0,0 üiftverkehr 
Freizeitverkehr: 32,6 Fuß; 9,8 Fahrrad; 5,1 ÖSPV; 1,0 Eisenbahn; 51,6 MTV; 0,0 Luftverkehr 
Urlaubsverkehr 0,0 Fuß; 0,0 Fahrrad; 10,1 ÖSPV; 8,4 Eisenbahn; 54,0 MTV; 27,6 Luftverkehr 
* ÖSPV = Öffentlicher StrafJenpersonenverkehr 
** MTV = Motorisierter Individualverkehr 

^ M V , Verkehrsnachrichten 4 - 95,12 (12) 
«"BMV, Verkehr in Zahlen 19%, 106,107 
^ M V , Verkehr in Zahlen 19%, 106 ff. 
670Wissmann, Forschungskonzept des BMV, 17; BMV, direkt 48, Verbesserung der Verkebrsverhältnisse 

in den Gemeinden, 11: Mängel bei der Ausstattung des ÖPNV 



Je schwieriger die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen sind, um so weniger wird eine 
Nutzung des ÖPNV erfolgen. Die Benutzung kann z.B. durch weite Entfernung zu den 
Anfangspunkten und angestrebten Endpunkten des Transports, durch lange Wartezei
ten an den Zustiegsstellen, durch unüberschaubare und hohe Transportentgelte oder 
schwierige Bedienung der Fahrkartenautomaten671 erschwert werden. Um dem Fahr
gast einheitliche Tarife und Fahrausweise, abgestimmte Fahrpläne und Liniennetze an
bieten zu können, wurden in vielen Ballungsgebieten Verkehrsverbünde gebildet, an 
denen auch die DB A G beteiligt ist 6 7 2. Es wird angestrebt, den ÖPNV vor Ort besser 
zu gestalten673, ihn insgesamt attraktiver und kundenfreundlicher zu machen, die Fahr
gastirrformationen zu verbessern und die Tarifsysteme zu vereinfachen, und nicht zu 
letzt die Sicherheit von Personen in den öffentlichen Verkehrsräumen besser zu ge
währleisten, um den Zugang zum ÖPNV zu erleichtern674. 

Aber auch Gründe, die in der Person des potentiellen Nutzers liegen, können Hinder
nisse bereiten, z.B. körperliche Probleme bei der Nutzung der Transportmittel oder 
Schwierigkeiten mit dem Transport von sperrigen oder zahlreichen Gegenständen, die 
befördert werden müssen. 

Je mehr sich die öffentlichen Verkehrsmittel auf die Bedürfnisse dieser Gruppen ein
stellen und so die Benutzung erleichtern, umso eher ist zu erwarten, daß anstelle des 
privaten Kraftfahrzeugs öffentliche Verkehrsmittel benutzt werden. 
Maßnahmen, die dazu beitragen, daß die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel 
durch Gruppen, die sonst das individuelle Kraftfahrzeug benutzen, erleichtert und ge
fördert wird, tragen dazu bei, den individuellen Anfahrtsverkehr und den sich daraus 
ergebenden Stellplatzbedarf zu verringern. Derartige Maßnahmen führen dazu, daß die 
Situation des ruhenden Verkehrs verbessert wird. Dies bringt Vorteile für die Bauher
ren und entspricht ihrem hypothetischen Interesse an der Verbesserung der Situation 
des ruhenden Verkehrs. 

Maßnahmen, die den ÖPNV betreffen, müssen jedoch darauf ausgerichtet sein, daß sie 
das Angebot des ÖPNV qualitativ oder quantitativ verbessern, so daß eine verstärkte 
Nutzung durch die Zielgruppen zu erwarten ist 6 7 3. Nur Maßnahmen, bei denen zu er 
warten ist, daß sie auf kraftfahrzeugbenutzende Gruppen von Einfluß sind, sind geeig
net, auf die Situation des ruhenden Verkehrs Auswirkungen zu haben und sind im In-

671Wissmann, Forschungskonzept des BMV, 17 
6 7 2 BMV, Das Bundesministerium für Verkehr stellt sich vor, 37 
6 7 3Nöthe, Nahveikehrsforschung '95,157 (157) 
674Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie, Bayerische 

Verkehrspoiiük. 24; Ministerium für Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhem-Westfalen, 
Trendwende zum Nahverkehr, Programm 1994, 1 ff.; Ministerium für Stadtentwicklung und Verkehr 
des Landes Nordrhein-Westfalen, Nahverkehr in Nordrhein-Westfalen, Trendwende zum Nahverkehr, 
Aktionsprogramm 1995,1 ff. 

675Neuffer/Arnim, Baden-Württemberg, § 37 Rz. 117; Böckenförde, Die novellierten Regelungen der 
Landesbauordnungen - ein wirksamer Beitrag zur Lösung der Parkraumproblematik ?, 181 (186 f.) 



teresse der belasteten Bauherren. Der Ausgleich eines Defizits des ÖPNV ist hiervon 
beispielsweise nicht gedeckt676. 
Im Ergebnis bedeutet dies, daß spezielle Maßnahmen für den ÖPNV, bei denen eine 
Auswirkung auf das Kraftfahrzeugnutzungsverhalten und den Stellplatzbedarf zu er
warten ist, im Interesse der Bauherren hegen und somit gruppennützig sind6 7 7, 
bbb) Beispiel: Verwendung für den Fahrradverkehr 

Fraglich ist, ob eine Verwendung der Ablöse für den Fahrradverkehr gruppennützig ist. 
Bei einer Verwendung für den Fahrradverkehr geht man vor allem von einer Ver
wendung für Fahrradwege, Fahrradwegweiser und Abstelhnöghchkeiten für Fahrräder 
aus, die einen Anreiz für eine vermehrte Benutzung von Fahrrädern als Transportmittel 
schaffen sollen678. 

Durch Fahrradwege wird den Fahrradfahrern ermöglicht, sich außerhalb des Straßen
bereichs fortzubewegen, der von Kraftfahrzeugen benutzt wird, so daß die Gefähr
dung, die von diesem Verkehr für die Fahrradfahrer ausgeht, geringer wird 6 7 9. Diese 
Risikoverringerung, aber auch schon - subjektiv - das Gefühl, daß man sicherer fährt, 
schafft einen Anreiz dafür, sich mit dem Fahrrad fortzubewegen680. 
Abstellplätze für Fahrräder sollen eine sichere und geordnete Unterbringung von Fahr
rädern gewährleisten681. Wenn größere Mengen Fahrräder abgestellt werden, so kann 
dies zu Problemen für den Fußgängerverkehr und für die Zugänglichkeit und Entfern-
barkeit einzelner Fahrzeuge führen682. Diese Probleme werden durch Abstellanlagen 
verringert. Außerdem ist es dort meist möglich, Fahrräder durch Schlösser oder Ähnli
ches zu sichern und so eine unrechtmäßige Entfernung zu erschweren683. Abstellanla
gen schaffen ebenfalls für den Fußgängerverkehr und das Stadtbild Vorteile, wenn sie 
in dieses eingefügt werden684. 

Von den Maßnahmen, die vorzugsweise für den Fahrradverkehr in Frage kommen, ist 
vor allem die Schaffung von Fahrradwegen geeignet, einen Anreiz für die Benutzung 
von Fahrrädern zu schaffen, aber auch eine Verbesserung der Abstelhnöghchkeiten 
könnte die Benutzung fordern685. 

676Irnig/Kiess, Baden-Württemberg, 55 f.; Böckenförde, Die novellierten Regelungen der Landesbauord
nungen - ein wirksamer Beitrag zur Lösung der Parkraumproblematik ?, 181 (186 f.) 

677Jäde/Wdrn7Dimberger, BayVBl. 1994, 321 (331); Baumgartner/Jäde, BayBO, Art. 59 Rz. 3 
6 7 8 BMV, Forschung Stadtverkehr, 84 f. 
6 7 9 BMV, direkt 48, Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden, 11: Mangel bei der 

Ausstattung des Radverkehrs 
^ILS Nordrhein-Westfalen, Kommunale Verkehrsentwicklungsplanung. 49 
6811LS Nochern-Westfalen, Ruhender Radverkehr, 6 ff. 
6 8 2TLS Nordrhein-Westfalen, Ruhender Radverkehr, 7 ff. 
6 8 3 BMV, Forschung Stadtverkehr, 85: Oft bieten auch Fahrradständer jedoch keine ausreichende Sicherung 

gegen Diebstahl.; JLS Nordrhein- Westfalen, Ruhender Radverkehr, 32 ff: Die Effektivität und Möglich
keit einer Diebstahlsicherung hängt davon ab, welche Art von Abstellanlage verwendet wird. 

^ILS Nordrhein-Westfalen. Ruhender Radverkehr, 52 ff. 
^'BMV, Forschung Stadtverkehr, 84 f. 



Hierbei ist allerdings fraglich, auf welchen Adressatenkreis die Maßnahmen zielen und 
ob dadurch eine Verminderung des motorisierten Individualverkehrs und des Stell
platzbedarfs zu erwarten ist. Dazu müssen Gruppen von Personen ermittelt werden, die 
sich wegen der Regelmäßigkeit ihres Benutzungsverhaltens und der Gleichmäßigkeit 
ihrer Transportbedürfhisse dazu eignen, mit dauerhaftem Erfolg beeinflußt zu werden. 
Der motorisierte Individualverkehr, der zu einem Stellplatzbedarf führt, wird zum 
größten Teil von Personen ausgelöst, welche die Städte anfahren, um dort eine Be
schäftigung auszuüben, Einkäufe zu erledigen oder sonstigen Freizeitbeschäftigungen 
nachzugehen. 

Die Förderung des Fahrradverkehrs müßte für diese Gruppen einen Anreiz schaffen, 
statt des individualgenutzten Kraftfahrzeugs ein Fahrrad zu benutzen686. Dazu müßte 
die Fortbewegungsweise mittels eines Fahrrades den Bedürfnissen dieser Gruppen ent
sprechen. 
Für die Personen, die sich in die Städte begeben, um dort einer Beschäftigung nachzu
gehen, steht das Bedürfnis nach einer bequemen, unkomplizierten und schnellen Trans
portmöglichkeit im Vordergrund. Die körperliche Anstrengung, der im Regelfall grö
ßere Zeitaufwand und die Schwierigkeiten, größere Gegenstände zu befördern, spre
chen hierbei gegen die Benutzung des Fahrrades als Transportmittel687. Darüber hinaus 
können noch Probleme hinsichtüch der Bekleidung auftreten. Die Kleidung, welche für 
die sportliche Betätigung geeignet ist, entspricht nicht unbedingt dem, was zur Arbeit 
getragen werden kann und umgekehrt ist das, was während der Arbeitszeit getragen 
wird, nicht immer zum Fahrradfahren geeignet und bietet nicht für jede Witterung, be
sonders im Winter oder bei Regen, genügend Schutz. Zwar bestünde vielfach die 
Möglichkeit, durch größeren Zeiteinsatz, Wechsel der Kleidung und Anpassung der 
Ausstattung an die jeweiligen Witterungsverhältnisse diese Hindernisse zu umgehen, 
jedoch fordert dies teilweise einen großen Aufwand, der nicht von jedem ohne beson
deren Grund oder Anreiz getätigt wird. 

Wenn die sportliche Betätigung durch den Arbeitgeber, die Krankenversicherungen 
oder den Staat besonders honoriert werden würde, so könnte dies einen Anreiz zur 

6 8 6 BMV, Verkehr in Zahlen 19%, 106 (Angaben für das Jahr 1991 in Tausend): 
Erwerbstätige: Personenkraftwagenbenutzung 17599 (51,7 %), Fahrradbenutzung 2869 (8,4 %); 
Schüler und Studierende: Pkw-Benutzung 720 (15,3 %), Fabjradbenutzung 1271 (18,2 %). 
Erwerbstätige bevorzugen also verhältnismäßig den Personenkraftwagen gegenüber dem Fahrrad, 
wohingegen Schüler und Studierende das Fahrrad verstärkt benutzen. Hieraus kann man ableiten, 
welche Anforderungen der Fahrradverkehr erfüllt, und durch welche Personengruppen schon eine Nut
zung erfolgt, und eine weitere oder auch vermehrte Nutzung zu erwarten wäre. Bei Personengruppen, 
die den Fahrradverkehr nur wenig benutzen, kann davon ausgegangen werden, daß die Anforderungen, 
die an eine Beförderung gestellt werden, grundsätzlich nicht erfüllt werden. Eine Möglichkeit den 
Fahrradverkehr zu fördern, bestünde darin, erhebliche Verbesserungen durchzuführen, um den Grund
bedürfnissen zu genügen, insoweit das möglich ist. Wie bei der Betrachtung des ÖPNV in Bayern wäre 
eine An Vorleistung erforderlich, die eine Deckung des Grundbedarfs bewirkt. 

687Anderer Ansicht: TLS Nordrhein-Westfalen, Kommunale Verkehrsentwicklungsplanung, 48 



vermehrten Benutzung des Fahrrades als Transportmittel fuhren. Auch ein allgemeines 
Wachsen des Gesundheitsbewußtseins könnte hierfür förderlich sein. Bei all dem ist je
doch zu bedenken, daß diese Gruppe dran interessiert ist, die gezwungenermaßen not
wendige räumliche Verlagerung möglichst schnell und einfach vorzunehmen. Die Zu
rücklegung eines Weges wird nur selten als positive Möghchkeit einer sportlichen Be
tätigung angesehen wird, da Beruf und Gesundheit meist als getrennte Bereiche be
trachtet werden. Eine ganzheitliche Betrachtung wird nur in den seltensten Fällen vor
genommen. Außerdem ist das mit dem Transportmittel verbundene Prestige ein nicht 
zu unterschätzender Faktor. Es ist daher davon auszugehen, daß es gewichtiger Grün
de bedarf, um eine Verhaltensänderung hervorzurufen. Wenn es z.B. wesentlich teue
rer als bisher wäre, ein individuelles Kraftfahrzeug zu unterhalten, wäre eventuell eine 
gesteigerte Benutzung des Fahrrades als Transportmittel zu erwarten. 
Bei der Gruppe der Personen, die sich in die Städte begeben, um Einkäufe zu erledigen 
oder sonstigen Freizeitbeschäftigungen nachzugehen, bestehen ähnliche Schwierigkei
ten688. Hier wird im Vordergrund das Problem stehen, wie Gegenstände mit dem Fahr
rad transportiert werden können, ob die Fortbewegung mit dem Fahrrad nach Einbruch 
der Nacht sicher genug ist oder ob die sportliche Bewegung zu aufwendig und an
strengend ist, um als Teil der Freizeit akzeptiert zu werden. 

Bei den Gruppen, auf die wegen der Regelmäßigkeit ihrer Betätigung einzuwirken 
sinnvoll und möglich sein könnte, ist eine Verhaltensänderung nur aus gewichtigen 
Gründen zu erwarten. Ein Umstieg auf das Fahrrad als Transportmittel wegen der Er
weiterung des Radwegnetzes oder Schaffung von Abstellplätzen für Fahrräder ist nicht 
zu erwarten. 

Da nicht anzunehmen ist, daß durch die Maßnahmen für den Fahrradverkehr eine Ver
ringerung des Anfahrtsverkehrs erfolgt, die Situation des ruhenden Verkehr hierdurch 
also nicht positiv beeinflußt wird, kann nicht davon ausgegangen werden, daß die 
Maßnahmen im Interesse der mit der Stellplatzablöse belasteten Bauherren erfolgen. 
Sie sind daher nicht gruppennützig689. 
ccc) Beispiel: Verwendung für Parkleitsysteme 

Als weiteres Beispiel wird die Verwendung für Parkleitsysteme690 aufgeführt. Sie len
ken den Parksuchverkehr auf die nähesten, verfügbaren Parkmöghchkeiten und tragen 
dazu bei, daß der Kraftfahrzeugführer ohne unnötige Umwege sein Ziel erreicht691. 

6 8 8 Anderer Ansicht: ILS Nordrhtin-Westfalen, Kommunale Verkehrsentwicklungsplanung, 48 
689Boeddinghaus / Hahn / Schulte, Die neue Bauordnung in Nordrhein-Westtalen, § 51 Rz. 39 
690Landesbauordn ung für Rheinland-Pfalz 
691Mimsterium für Stadtentwicklung, Kultur und Sport des Landes Nordrbein-Westfalen, 

Straßenbauförderungsprogramm 19%, 4 f. 



Gerade bei begrenztem Parkraum ist eine konsequente Parkraumbewirtschafrung er
forderlich, die durch eine Optimierung der Parkraumnutzung, durch eine leichte Er
reichbarkeit der Parkmöglichkeiten und durch die Vermeidung von Parksuchverkehr 
erreicht werden kann6 9 2. 
Parksuchverkehr, der durch die Anlagen der Bauherren verursacht wird, gefährdet die 
Sicherheit, Ordnung und Leichtigkeit des fließenden Verkehrs im Bereich der Anlagen. 
Als Vorstufe des ruhenden Verkehrs beeinträchtigt er durch seine typische Fortbewe
gungsweise - teilweise stockend und die Aufmerksamkeit auf die Suche gelenkt - die 
Fortbewegung des fließenden Verkehrs und verursacht außerdem - eben durch die 
Konzentration auf die Parkplatzsuche - eine Gefahrensituation. Für diese faktische 
Verursachung einer potentiell gefährlichen Lage sind die Bauherren verantwortlich, es 
liegt daher in ihrem hypothetischen Interesse, diese Gefahren zu beseitigen. Durch eine 
möglichst schnelle Unterbringung des Parksuchverkehrs in Parkmöglichkeiten kann 
diese Gefahr verringert werden. Parkleitsysteme dienen dazu, den Parksuchverkehr 
möglichst schnell auf Parkmöglichkeiten zu lenken und verringern hierdurch die Ge
fahren, die von den Fahrzeugen ausgehen. Da die Verringerung dieser Gefahren im In
teresse der Gruppe der Bauherren liegt, ist diese Maßnahme gruppennützig6 9 3. 
ddd) Übrige Möglichkeiten 

Fraglich ist, was im übrigen unter Verwendung für bauliche Anlagen und andere An
lagen und Einrichtungen, die den Bedarf an Parkeinrichtungen verringern, zu verstehen 
ist. 

Da keine genaue Aufführung der einzelnen übrigen Verwendungsmöglichkeiten durch 
die gesetzlichen Bestimmungen vorgenommen wird und diese Verwendungsmöglich
keiten hauptsächlich durch die Festlegung, daß sie den Bedarf an Parkeinrichtungen 
verringern müssen, bestimmt sind, ist es nur schwer möglich zu beurteilen, ob die kon
krete Verwendung, die unter diese Begriffsgruppe fällt, gruppennützig ist. 
Bei der Gruppennützigkeit kommt es darauf an, daß die Verwendung im Interesse der 
Gesamtgruppe erfolgt. Die Gruppe der Bauherren, die wegen einer Unmöglichkeit der 
Stellplatzherstellung mit der Ablöse belastet sind, hat das hypothetische Interesse, daß 
die Situation des ruhenden Verkehrs verbessert und die ausgelösten Gefahren für den 
fließenden Verkehr beseitigt werden. Maßnahmen, die mangels Eignung generell keine 
Verbesserung der Situation bewirken, liegen nicht im Interesse dieser Bauherren. 

692Steiner, örtliche Verkehrsplanung zwischen Staatsemwirkung und Selbstverwaltung, 101 (109 f.); 
Böckenförde, Die novellierten Regelungen der Landesbauordnungen - ein wirksamer Beitrag zur Lösung 
der Parkraumproblematik ?, 181(182) 
ILS Nordrhein-Westfalen. Ruhender Verkehr in Wohngebieten, 35 

693Koch/Moldovsky, BayBO, Art. 59 Rz. 4.2.3 
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Die baulichen Anlagen und anderen Anlagen und Einrichtungen, die den Bedarf an 
Parkeinrichtungen verringern, müßten zum einen grundsätzlich geeignet sein, dem In
teresse dieser Bauherren zu dienen und zum anderen später, in der konkreten Um
setzung durch die Gemeinde, tatsächlich im Interesse der betroffenen Bauherren hegen. 
Die Ablösungsbeträge fließen der Gemeinde zu, die durch Gesetz (Landesbauordnung) 
an die darin bestimmten Verwendungsarten gebunden ist. Bei der Verwendung für 
bauliche und andere Anlagen und Einrichtungen, die den Bedarf an Parkeinrichtungen 
verringern, bleibt es der Gemeinde überlassen, zu bestimmen, welche konkreten Maß
nahmen den Bedarf an Parkeinrichtungen verringern. Fraglich ist, ob durch das Gesetz 
genau genug festgelegt ist, was die Gemeinde darunter zu verstehen hat, so daß sie 
nicht zu einem rechtswidrigen Ergebnis durch ihre Auslegung kommt. 
Es kann, wegen der Unbestimmtheit der Regelung, nicht davon ausgegangen werden, 
daß diese Verwendungsart gruppennützig ist. 

Die gruppennützige Verwendung ist Voraussetzung für die verfassungsrechtliche 
Rechtfertigung dieser Sonderabgabenart. Die obige Regelung ist zu ungenau um dieser 
Anforderung zu entsprechen694. 

3. Finanzierungssonderabgabe 
Finanzierungssonderabgaben zeichnen sich dadurch aus, daß sie zur Erhebung von Fi
nanzmitteln für die Finanzierung eines bestimmten Zwecks erhoben werden. Sie wer
den also erhoben, um ein Abgabeaufkommen zu erzeugen, das einen Finanzbedarf dek-
ken soll, der durch ein bestimmtes Anliegen ausgelöst wird. Da das Ziel, Finanz
aufkommen zu erwirtschaften, hauptsächlich Aufgabe der Steuer ist, unterhegen Ab
gaben, die ebenfalls dieses Ziel verfolgen, strengen Voraussetzungen, damit sie nicht in 
Konkurrenz zur Steuer geraten. Die Voraussetzungen sind aus diesem Grunde strikt 
und streng auszulegen. 

Auch Sonderabgaben, die eingeführt werden, um zumindest auch Finanzmittel zu er
heben, müssen den Anforderungen an Finanzierungssonderabgaben entsprechen, selbst 
wenn die Finanzerhebung nur Nebenzweck ist, da sie eine Mischform darstellen, die 
nicht den strengeren Voraussetzungen entzogen werden darf. 
Eventuell handelt es sich bei der Stellplatzablöse um eine Finanzierungssonderabgabe, 
da möglicherweise die Abgabe auch den Nebenzweck der Gewinnung von Finanzmit
teln verfolgt. Wenn die Stellplatzabgabe irgendeinen Finanzierungszweck verfolgt, 
muß sie den strengen Voraussetzungen an Finanzierungssonderabgaben genügen. 
Die Stellplatzablöse verfolgt den Zweck, einen Ausgleich für die Befreiung von der 
Rechtspflicht zur Herstellung von Stellplätzen zu schaffen. Die Ablöse soll außerdem 
die Gemeinde finanziell entlasten, die durch die Zustimmung zur Ablöse die Pflicht zur 

694Müller/Weiß, Das Baurecht in Hessen, IB 1, § 50, 2.7.2 



Beseitigung der Gefahren, die durch den ruhenden Verkehr entstehen, welcher von der 
baulichen Anlage hervorgerufen wird, übernommen hat. 
Der Nebenzweck, der Gemeinde zumindest einen Teil der zur Gefahrenbekämpfung er
forderlichen Finanzmittel durch die Stellplatzablöse zur Verfügung zu stellen, zielt auf 
die Gewinnung von Fmanzmitteln ab. Die Stellplatzablöse hat, in der derzeitigen Aus
gestaltung, auch eine Finanzierungsfunktion, 
a) Besondere Finanzierungsverantwortlichkeit 
Die mit der Abgabe belastete Gruppe muß für den Finanzierungszweck eine besondere 
Verantwortung695 haben, die sich aus einer spezifischen Beziehung in Form einer 
Sachnähe ergibt696. Diese spezifische Beziehung muß ähnlich wie das Erfordernis der 
Gruppenhomogenität in der gesellschaftlichen Wirklichkeit, der Rechtsordnung oder 
durch eine besondere gemeinsame Interessenlage schon real vorhanden sein. Die Ein
führung einer Sonderabgabe zur Finanzierung eines besonderen Zwecks geht davon 
aus, daß eine real vorhandene Nähebeziehung durch die Abgabe ausgestaltet und fixiert 
wird. Es darf nicht erst durch die Einführung der Sonderabgabe eine spezifische Bezie
hung begründet werden, da die Begründung der Abgabenpflicht von der Existenz einer 
Nähebeziehung ausgeht. Die Einführung einer Sonderabgabe kann diese Voraus
setzung nicht erst nachträglich schaffen. 

Wann eine solche Nähebeziehung vorhegt, wurde bisher kaum abstrakt erörtert; ihr 
Vorliegen wurde jedoch angenommen, wenn die angestrebten Ziele von der Gruppe 
schon immer verfolgt wurden697, 
aa)Sachnähe 
Die Sachnähe der belasteten Gruppe zu dem Finanzierungszweck muß in der gesell
schaftlichen Wirklichkeit, der Rechtsordnung oder durch eine besondere gemeinsame 
Interessenlage vorhanden sein6 9 8. Daß eine Nähebeziehung angenommen wurde, wenn 
die angestrebten Ziele schon immer von der Gruppe verfolgt wurden699, zeigt, daß 
schon eine nur auf faktischen Anhaltspunkten beruhende Beziehung ausreichen kann, 
wenn sie über eine gewisse Kontinuität verfügt. 

Die besondere Nähebeziehung der Gruppe zu dem Finanzierungszweck muß sich von 
der Beziehung der Allgemeinheit und anderen Gruppen zu diesem Zweck unterschei
den. Es muß erkennbar eine engere Beziehimg der Gruppe zu dem verfolgten Ziel be
stehen. Die Gruppe muß dem verfolgten Zweck evident näher stehen, als jede andere 
Gruppe oder die Allgemeinheit700. 

695Weyreuther, UPR 1988,161 (167 f.); Brandt, NJW 1981, 2103 (2103) 
^Kirchhof, Jura 1983, 505 (515); Erichsen, Jura 1995,47 (50); Patzig, DÖV 1981, 729 (745, 746); 

Jarass, DÖV 1989, 1013 (1018) 
697BVerfGE 55, 274 (306 f.) 
698Mühl-Jäckel, DVBI. 1986, 545 (550) 
699BVerfGE 55, 274 (306 f.) 
BVerfGE 91, 186 (186 ff.) 
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Die Gruppe der Bauherren, denen es nicht möglich ist, der RealhersteUungspflicht für 
Stehplätze zu genügen, müßte zu dem durch die Stellplatzablösung verfolgten Zweck 
eine besondere Sachnähe haben. Die Regelung der Stellplatzablöse hängt eng mit der 
ursprünglichen Pflicht zur Herstellung von Stellplätzen zusammen701. Die Realherstel-
lungspflicht wurde schon durch die Reichsgaragenordnung festgelegt und die Bauher
ren hierdurch rechtlich verpflichtet, bei der Errichtung einer baulichen Anlage den zu 
erwartenden Anfahrtsverkehr unterzubringen. Von dieser Pflicht, die durch die Lan
desbauordnungen den Erbauern einer baulichen Anlage auferlegt wird, leitet sich als ihr 
Surrogat die Zahlung einer Ablösesumme an die Gemeinde ab. Die Pflicht, den hervor
gerufenen Stellplatzbedarf zu decken, stellt eine Rechtspflicht dar, die als Konkretisie
rung der Sozialpflichtigkeit des Eigentums gesehen werden kann702, und die zu einer 
Nähe der Bauherren zur Herstellung von Stehplätzen führt. Die Verpflichtung, anstehe 
der Realherstellung einen Ablösungsbetrag an die Gemeinde zu entrichten, steht in 
Beziehung zur Finanzmittelerzielung der Gemeinde, die damit einen Teil ihrer Ausga
ben zur Beseitigung der durch die bauliche Anlage ausgelösten Gefahren deckt. Durch 
die ursprünghche RealhersteUungspflicht besteht eine rechtliche Nähebeziehung703 der 
Bauherren, die dieser Pflicht nicht nachkommen können, zu dem durch die Finanzie
rung verfolgten Zweck, die von ihren bauhchen Anlagen ausgehenden Gefahren für den 
fließenden Verkehr zu beseitigen. 

Die Bauherren, denen es nicht möglich ist, ihrer NaturalhersteUungspflicht zu genügen, 
stehen dem Finanzierungszweck auch dadurch nahe, daß sie die Gefahren, welche 
durch die zu finanzierenden Maßnahmen beseitigt werden sollen, durch die Errichtung 
ihrer Anlage hervorrufen. Diese rein tatsächliche Verursachung einer Gefahr für die Si
cherheit und die Leichtigkeit des fließenden Verkehrs - die Ähnlichkeit mit dem poli-
zeirechtlichen Störerbegriff und einer ordnungsrechthchen Verantworthchkeit704 hat -
führt zu einer tatsachlichen Nähebeziehung der Bauherren zu dem von ihnen verursach
ten Problem. Sie sind dafür verantwortlich, den erzeugten Stellplatzbedarf zu decken 
und die Gefahren für die Leichtigkeit des fließenden Verkehrs zu beseitigen705. 
Auch kann davon ausgegangen werden, daß eine besondere Interessenlage der Bau
herren besteht. Es besteht ein objektives, hypothetisches Interesse der Bauherren, die 
von ihnen erzeugte Gefahrenlage um ihre bauhchen Anlagen zu beseitigen. Dies ergibt 
sich daraus, daß sich die ungünstige Verkehrssituation auch auf ihr Grundstück und die 
bauliche Anlage, von welcher die Gefahr hervorgerufen wird, negativ auswirkt. 

70•Neuffer/Arnim, Baden-Württemberg, § 37 Rz. 113 
702RoneUenfitsch, DAR 12/94, 490 (491); BayVerfGH, NVwZ 1992, 160 
703Mühl-Jäckel, DVB1. 1986, 545 (550) 
704Neuffer/Armm, Baden-Württemberg, § 37 Rz. 113; Fliegauf, ZRP 199410, 386 (387); 

Zu recht kritisch: RoneUenfitsch, DAR 12/94,490 (491) 
705Mühl-Jäckel, DVB1. 1986, 545 (550) 



Die Bauherren, denen die Erfüllung ihrer Realherstellungspflicht nicht möglich ist, ste
hen dem Finanzierungszweck nahe, Finanzmittel für Maßnahmen zur Beseitigung der 
hervorgerufenen Gefahren zu gewinnen706. 
Die Lösung des Problems, wie der ruhende Verkehr in den Städten untergebracht wer
den kann, ohne Gefährdungen für die Sicherheit und Leichtigkeit des fließenden Ver
kehrs zu erzeugen, ist auch ein Interesse der Allgemeinheit, dem die Gemeinde im 
Rahmen ihrer Erschließungspflicht nachzukommen hat. Die grundsätzliche Planung 
und die getroffenen Maßnahmen zur Lösung dieses Problems sind deshalb von der 
Gemeinde aus steuerlichen Quellen zu finanzieren. Die Gefahrenlage, die durch den 
Anfahrtsverkehr einer neu errichteten baulichen Anlage erzeugt wird, ist speziell dieser 
Anlage zuzuschreiben. Hierdurch kann man sie von der allgemeinen Problematik des 
Verkehrsaufkommens abzugrenzen, obwohl sie ein Teil des ganzen Problems ist. Die 
Verursachung eines Anfahrtsverkehrs durch die Errichtung einer baulichen Anlage 
führt dazu, daß diese Bauherren dem Finanzierungszweck, die ausgelösten Gefahren zu 
beseitigen, evident näher stehen als die Allgemeinheit oder jede andere Gruppe707, 
bb) Gruppenverantwortung 

Aus der Sachnähe muß sich eine besondere Gruppenverantwortung für die Erfüllung 
der mit der außersteuerlichen Abgabe zu finanzierenden Aufgabe ergeben708. Die 
Gruppe muß dadurch, daß sie dem Finanzierungszweck nahe steht, für diesen verant
wortlich sein. Es muß also ein abstraktes, objektives Interesse an der Wahrnehmung 
des angestrebten Ziels wegen einer besonderen Nähebeziehung zu diesem vorhanden 
sein. Diese Interesse muß einen motivierenden inneren und äußeren Zwang hervorru
fen, dieses Ziel zu verfolgen. Aus dieser Gruppenverantwortlichkeit folgt die Verant
wortung, den Finanzierungszweck zu unterstützen, welcher in der Abgabenregelung 
fixiert sein muß. 

Die Gruppe der Bauherren, die der Realherstellungspflicht nicht nachkommen können, 
stehen zu dem Finanzierungszweck, die von der baulichen Anlage ausgelösten Gefah
ren für den fließenden Verkehr zu beseitigen, in einer Nähebeziehung7 0 9. Aus dieser 
Sachnähe muß sich ein abstraktes, objektives Interesse an der Wahrnehmung des an
gestrebten Ziels ergeben. Die Bauherren verursachen zu mindest mittelbar eine Gefahr
dung des fließenden Verkehrs durch die Errichtung ihrer baulichen Anlage und beein
trächtigen durch diese Verschlechterung der Situation des ruhenden Verkehrs auch die 
Nutzbarkeit ihres Grundstücks. Man kann davon auszugehen, daß ein objektives Inter
esse an der Beseitigung dieser Gefahrdung besteht und die Bauherren sich durch ihre 

706Imig / Kiess, Baden-Württemberg, 48; Neuner / Arnim, Baden-Württemberg, § 37 Rz. 112 f. 
707Meßerscrimidt, DVBI. 1982, 925 (928); Mühl-Jäckel, DVBI. 1986, 545 (550) 
708Jarass, DÖV 1989,1013 (1018); Friauf, JA 1981, 261 (264 f.) 
709Neuffer / Arnim, Baden-Württemberg, § 37 Rz. 112 f. 



Urheberschaft gezwungen sehen, zu dieser Gefahrbeseitigung beizutragen. Durch ihre 
Sachnähe ergibt sich eine Gruppenverantwortung der Bauherren710, 
b) Sachgerechte Verknüpfung zwischen Belastung und Begünstigung durch 

gruppennützige Verwendung 
Zwischen der Belastung durch die Abgabe und der Begünstigung, welche durch die 
Verwendung der Beträge entsteht, muß eine sachgerechte Verknüpfung bestehen. Dies 
ist der Fall, wenn die Ablösungsbeträge gmppennützig verwendet werden711, also im 
überwiegenden Interesse der Gesamtgruppe eingesetzt werden. 
Es besteht kein Anspruch auf Verwendung der Abgabe für Stellplätze in der Nähe oder 
auf ein bevorzugtes Nutzungsrecht von geschaffenen Stehplätzen712. Der Bauherr hat 
nicht einmal das Recht von der Gemeinde Rechenschaft über den Verbleib der Gelder 
zu verlangen713. Feststeht jedoch, daß keine allgemeinen Verwaltungsaufgaben vor
folgt werden dürfen, da es sich sonst materiell um eine Steuer handelt714. 
Für welche Zwecke die Verwendung zu erfolgen hat, ist aus der jeweiligen Rechts
pflicht herzuleiten. Die ursprüngliche Rechtspflicht sollte berücksichtigt werden715, und 
dies sollte in der Verwendungsausgestaltung zum Ausdruck kommen. Bei der Stell
platzablösung geht die ursprüngliche StehplatzhersteUungspflicht davon aus, daß der 
Bauherr als Verursacher des Einstellbedarfs ordnungsrechtlich verantwortlich ist. Die
ser Verantwortung trägt die Steüplatzpflicht und ihr Surrogat Rechnung. Der Zweck 
der Abgabe steht mit dem Zweck der Primärverpflichtung in unmittelbarem Zusam
menhang716. Bei einer Rechtspflicht, aus deren Erfüllung sich individuelle Vorteile er
geben, sollte auch das Surrogat individuelle Vorteile, zumindest im weitesten Sinne, 
hervorrufen. Bei der Hersteilungspflicht für Stellplätze hegt der Vorteil in einer indivi
duelle Nutzungsmöglichkeit, daher sollte auch die Ablöse einen Vorteil bewirken. 
Bei Maßnahmen zugunsten des ruhenden Verkehrs sollte zumindest auch für die Ge
samtverkehrssituation im Bereich der baulichen Anlage eine positive Auswirkung zu 
erwarten sein, selbst wenn nicht nur dieser Bereich von den Maßnahmen profitiert, 
sondern er als Teil eines Gesamtkonzepts endastet wird. 

Die Gemeinde übernimmt mit ihrer Zustimmung zur Ablösung anstelle des Bauherrn 
die Pflicht, die Gefahren zu beseitigen, welche durch den ausgelösten ruhenden Ver
kehr entstehen. Da sie nun für die Beseitigung dieser Gefahren verantwortlich ist, wird 
sie versuchen, zumindest auch für das Gebiet, in dem sich die bauliche Anlage befindet, 
eine Verbesserung der Verkehrssituation zu erreichen. 

7I0Neuffer/Arnim, Baden-Württemberg, § 37 Rz. 113 
711Kloeprer, JZ 1983, 742 (748) 
712Mühl-Jäckel, DVB1. 1986,545 (549) 
713Ziegler, DÖV 1984, 831 (832 f.) 
7 1 4Götz, AöR 85 (1960), 200 (211) 
715Weyreutber, UPR 1988,161 (165) 
716Nenffer/Arnim, Baden-Württemberg, § 37 Rz. 113 



Die Hessische Bauordnung legt fest, daß die Verwendung des Geldbetrages einen 
Vorteil für die Erreichbarkeit des Vorhabens bewirken muß 7 1 7 . Die anderen Bauord
nungen zielen mit den Verwendungsregelungen darauf ab, die Unterbringung des ru
henden Verkehrs allgemein zu fördern und Maßnahmen zu treffen, die den Bedarf an 
Parkeinrichtungen verringern. Bei diesen Regelungen ist davon auszugehen, daß ver
sucht wird, die Verkehrssituation auch im Bereiche der durch die Stellplatzablöse be
troffenen baulichen Anlage zu verbessern. 

Eine Verbesserung zumindest auch im Gebiet um die bauliche Anlage ist zu fordern, da 
nur hierbei davon ausgegangen werden kann, daß die Maßnahmen im überwiegenden 
Interesse der Gruppe der Bauherren liegen. Bei nur allgemeinen Verbesserungen kann 
nicht davon ausgegangen werden, daß die Bauherren dem Ziel näher stehen als die Al l 
gemeinheit und deshalb dafür verantwortlich sind. Sie sind für die von ihnen ausgelö
sten Gefabren verantwortlich und es liegt in ihrem Interesse diese zu beseitigen. Eine 
Verwendung, die nicht zumindest auch die Beseitigung der von ihnen erzeugten Ge
fahren umfaßt, kann daher nicht in ihrem Interesse liegen und damit auch nicht grup
pennützig sein. 

Die Gruppennützigkeit der einzelnen Verwendungsregelungen in den Bauordnungen ist 
wie oben bei Sonderabgaben mit Ersatzfünktion dargestellt zu beurteilen. Die Verwen
dung für die Herstellung zusätzlicher Parkeinrichtungen sowie für deren Instandset
zung, Instandhaltung und Modernisierung ist gruppennützig. Die Verwendung für den 
ÖPNV und Parkleitsysteme hegt ebenfalls im hypothetischen Interesse der Bauherren. 
Eine Verwendung für den Fahrradverkehr ist nicht gruppennützig, da hierdurch keine 
Veränderung der Verkehrssituation im Zusammenhang mit der baulichen Maßnahme 
zu erwarten ist. Eine Verwendung für bauliche Anlagen und sonstige Anlagen und 
Einrichtungen, die den Bedarf an Parkeinrichtungen verringern, ist zu unbestimmt, um 
eine gruppennützige Verwendung sicherzustellen, und ist deshalb nicht gruppennützig. 

VII. Zwischenergebnis 
Die Stellplatzablöse erfüllt grundsätzlich die Anforderungen bezüglich Sonderabgaben 
mit Ersatzfünktion und die Voraussetzungen für Finanzierungssonderabgaben. Wie 
aber oben erörtet, ist nicht in allen vorgesehenen Fällen eine gruppennützige Verwen
dung des Abgabenaufkommens gewährleistet. 

VIII. Sonstige Verfassungsmäßigkeitskriterien 
Da die Stellplatzablöse einen Eingriff in die Grundrechte darstellen könnte, ist zu über
prüfen, ob sie verfassungsrechtlich gerechtfertigt ist. 
Einen Maßstab für die verfassungsrechtliche Überprüfung bilden die Grundrechte. 

7 1 7 § 50 VI, VU, VUI Hessische Bauordnung 
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Durch Zugriff auf das Vermögen des Bürgers könnte beispielsweise Art. 12 I GG und 
Art. 141, n GG betroffen sein718. 
Die Belastung des Bürgers mit einer Abgabe bedeutet stets auch einen Eingriff in seine 
Freiheitssphäre. Deshalb ist zumindest ein Eingriff in das Grundrecht von Art. 2 I GG 
denkbar, da das allgemeine Freiheitsrecht einen umfassenden Schutz der Freiheiten des 
Bürgers gewährt. 

Die Vereinbarkeit der Stellplatzablöse mit dem Grundgesetz muß deshalb überprüft 
werden. 

a) Eingriff in Artikel 121 GG 
Die Erhebung einer Abgabe kann in die Berufsfreiheit eingreifen, wenn sie eine ob
jektiv berufsregelnde Tendenz zeigt719. Auch eine mittelbare Regelung, die Auswir
kungen auf die Berufsfreiheit hat, kann eine deutiich berufsregelnde Tendenz besitzen 
und hierdurch in den Schutzbereich fallen720. 

Die Stellplatzabgabe belastet denjenigen, welcher der RealhersteUungspflicht nicht 
nachkommen kann, die bei der Errichtung oder teüweise auch bei Nutzungsänderungen 
ausgelöst wird. So wird beispielsweise bei der Errichtung von Geschäftshäusern oder 
einer Nutzungsänderung zu einer gewerblichen Nutzung hin ein Stellplatzbedarf ausge
löst, der im FaUe einer Unmöglichkeit der Realherstellung durch eine Ablöse zu erfül
len ist. Hierbei ist davon auszugehen, daß die ReaUierstellungspflicht, aus der sich die 
Stellplatzablösepflicht herleitet, verfassungsgemäß ist. 

Die SteUplatzablöse steUt keinen direkten Eingriff in die Berufsausübung dar; sie er
folgt nur in zufälligem Zusammenhang, wenn aufgrund der beruflichen Nutzung einer 
Baumaßnahme ein SteUplatzbedarf entsteht. Sie könnte trotzdem einen Eingriff in den 
Schutzbereich darsteUen, wenn sie als mittelbare Regelung eine objektiv berufsregelnde 
Tendenz721 besitzt. Die Berufsfreiheit ist ein einheitliches Grundrecht722, das allen 
Deutschen gewährt wird 7 2 3 . Es ist gegenüber Art. 2 I GG lex specialis724, sofern der 
Schutzbereich von Art. 12 I GG betroffen ist. Als Beruf gut jede sinnvoUe, wirtschaft
liche, erlaubte Tätigkeit, die in selbständiger oder unselbständiger Stellung ausgeübt 
wird 7 2 5. Auch das Gewerbe wird als unteraehmerisch-wirtschafthche Betätigung selb
ständiger Art geschützt 7 2 6. 

718BVerfGE 72, 200 (253 f.) 
719BVerfGE 13,181 (185 f.); 37,1 (17); 47,1 (21); 81,108 (121 f.); Selmer, AöR 101 (1976), 399 (423 ff.) 
^BVerfGE 38,61 (79) 
^BVerfGE 13, 181 (185 f.); 37,1 (17); 38,61 (79); 47,1 (21); 81,108 (121 f.); 

Selmer, AöR 101 (1976), 399 (423ff.) 
^Scholz in. Maunz/Dürig/Herzog, Art. 12 Rz. 14 
723Scholz in: Maunz/Dürig/Herzog, Art. 12 Rz. 95 
724Scholz in: Maunz/Dürig/Herzog, Art. 12 Rz. 114 
""'Scholz in: Maurvz/Dürig/Her/og, Art. 12 Rz. 18 
726Scholz in: Maunz/Dürig/Herzog, Art. 12 Rz. 135 



Wenn ein Gewerbetreibender ein Gewerbe ausübt, das Kunden üblicherweise mit dem 
Kraftfahrzeug aufsuchen, ist er in Zusammenhang mit einem baulichen Vorhaben ver
pflichtet Stellplätze bereitzustellen Falls er dies nicht kann, wird er durch die Stell
platzablöse belastet. Gerade bei Nutzungsänderungen von Gebäuden, die beruflich ge
nutzt werden, ergibt sich oft ein Mehrbedarf an Stellplätzen, der real nicht gedeckt 
werden kann. Die erforderlichen Stellplätze sind deshalb abzulösen. Dies stellt eine fi
nanzielle Belastung dar, die den Gewerbetreibenden in seiner Berufsausübungsfreiheit 
beeinträchtigt. 

Die Stellplatzablöse wird auferlegt, um einen Ausgleich für die Befreiung von einer 
Rechtspflicht zu erzeugen und um mit den erzielten Mitteln die ursprüngliche Pflicht 
des Stellplatzverpflichteten, die ausgelösten Gefahren für den ruhenden Verkehr zu be
seitigen, zu erfüllen. Sie verfolgt nicht unmittelbar das Ziel, auf die Berufsausübung ei
nen Einfluß auszuüben. 
Die Berufsausübenden sind als Teil der StellplatzhersteUungsverpflichteten betroffen, 
die ihrer Realherstellungspflicht nicht nachkommen können. Die Folgen einer Ablö
sungspflicht treffen sie nicht härter als die übrigen Betroffenen dieser Gruppe. Es ist 
keine objektiv berufsregelnde Tendenz erkennbar, so daß die mittelbare Regelung kei
nen Eingriff in Art. 12 I GG darstellt, 
b) Eingriff in Artikel 14 I GG 

Art. 14 I Satz 2 und Art. 14 in GG stellen grundsätzlich Grenzen für die zulässige 
Sozialbindung von eigentumskräftig gewährleisteten Rechtspositionen auf727. 
Art. 14 I GG schützt grundsätzlich das Eigentum und nicht das Vermögen als sol
ches728; er bietet daher grundsätzlich keinen Schutz vor der Auferlegung von Geldlei-
stungspflichten729. Da Abgaben aus dem Vermögen entrichtet werden, fallen sie grund
sätzlich nicht in den Schutzbereich von Art. 141 GG. Dies ist jedoch strittig730. 
Ausnahmsweise wird eine Beeinträchtigung und Verletzung des Eigentumsrechts aus 
Art. 14 I GG durch öffentliche Abgaben anerkannt731. Dies kann der Fall sein, wenn 
die Abgaben die Vermögensverhältnisse des Eigentümers grundlegend beeinträchtigen, 
in die Kapitalsubstanz eingreifen732 oder eine erdrosselnde Wirkung entfalten733. 

727BVerfGE 13, 261 (272); 30, 367 (387 ff.) 
^"BVerfGE 4,7 (17); 74,129 (148); Papier in: Maunz/Dürig/Herzog, Art. 14 Rz. 165; 

Schrmdt-Bleibtreu/Klein, Art 14 Rz. 3 
729BVerfGE 63, 312 (327); 75,108 (154); Papier in: Ntounz/Dürig/Herzog, Art. 14 Rz. 165; 

Ldbholz/Rmck/Hesselberger, Art. 14 Rz. 371,493; Scrmtidt-Blabtreu/Klein, Art. 14 Rz. 4a 
^"Friauf, DÖV 1980,480 (488); Sendler, DÖV 1971,16 (22); Entmann, DVBI. 1986, 659 (660 f.); 

Papier, DVBI. 1980, 787 (789); Wendt, NJW 1980, 2111 (2114); Kirchhof. WDStRL 39, 213 (215) 
731BVerfGE 4, 7 (17); 26, 327 (338); 29,402 (413); 65,1% (209); 70, 219 (230); 

Selmer, AöR 101 (1976), 399 (427 f.); Hennecke, Jura 1990,63 (69 f.) 
•"^VerfGE 22,413 (413); zusarnmenfassend: BVerfGE 63, 312 (368); 

Papier in: Maunz/Düng/Herzog, Art. 14 Rz. 165; LeibhoLz/Rinck/Hesselberger, Art. 14 Rz. 371,493; 
Schmidt-Bleibtreu/Kkin. Art. 14 Rz. 4a 

^BVerfGE 23, 288 (315); 29,402 (413); 38, 61 (102); 65, 196 (209); 68, 287 (310 f.); 70, 219 (230); 
78, 232 (243); 82,159 (190); Kloepfer, AöR 97 (1972), 232 (235 f.); ders., DÖV 1975, 593 (595); 
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Die Bestimmung von Inhalt und Schranken des Eigentums im Sinne von Art. 14 I Satz 
2 GG wird durch das Wohl der AUgemeinheit geprägt 7 3 4, es sind jedoch auch allge
meine Verfassungsprinzipien zu beachten735, 
c) Eingriff in Artikel 2 I G G 

Art. 2 I GG ist grundsätzlich gegenüber Art. 141 GG subsidiär. Er steht bei Sonderab
gaben den Primärmaßstab dar, wenn bei Art. 14 I GG der Schutzbereich nicht berührt 
ist7 3 6. Art. 2 I GG schützt unter anderem auch das Vermögen7 3 7. Da auch durch öf
fentliche Lasten ein Eingriff in seinen Schutzbereich möglich ist 7 3 8, garantiert Art. 2 I 
GG die Freiheit von nicht verfassungsmäßigen Abgaben verschont zu bleiben739. 
Die Finanzverfassung dient auch dem Schutz des einzelnen und wirkt über Art. 2 I GG 
verfassungsrechtlich740. 

Der Schutz durch Art. 2 I GG wird durch eine Generalklausel eingeschränkt, nach der 
alle Rechtsnormen, die formell und materiell verfassungsgemäß sind, unter die Grund
rechtsschranke der verfassungsmäßigen Rechtsordnung fallen741. Grenzen sind dem 
Gesetzgeber vor allem durch den Sozialstaatsgrundsatz und das Rechtsstaatsprinzip 
(Art. 20 I GG) gesetzt, aus dem sich auch der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ableitet, 
der sachlich nicht gebotene EingrifTe verbietet742. 

Durch die Stehplatzablöse wird der Kernbereich der privaten Lebensgestaltung nicht 
beeinträchtigt. Es wird weder die Entscheidung Grundeigentum durch bauliche Anla
gen umfassender zu nutzen, noch die Freiheit, Vermögen zu besitzen, in einer Weise 
beeinträchtigt, welche diese Freiheiten in ihrem Kern verletzt. 
Jedoch ist bei Sonderabgaben darauf zu achten, daß die Abgabe verhältnismäßig ist7 4 3. 
Die Stehplatzablöse ist grundsätzlich geeignet und erforderlich um eine Belastungs
gleichheit der realhersteUungspfhchtigen Bauherren zu erzeugen, und um Finanzmittel 
zu erwirtschaften durch welche Maßnahmen zur Beseitigung der hervorgerufenen Ge
fahren finanziert werden. Die Angemessenheit hängt von dem Gewicht der Interessen 
der AUgemeinheit und den einzelnen Vorteüen und Nachteilen für den Bauherrn ab. 

Selmer, AöR 101 (1976), 399 (414 ff.) 
734BVerfGE 70,101 (111); 79,29 (40 f.); 

Papier in: Maunz/Dürig/Herzog, Art. 14 Rz. 171; Schmidt-Bleibtreu, Art. 14 Rz. 4a 
735BVerfGE 50, 290 (341); 53,257 (292 f.); 70,101 (III); 75,78 (97); 

vgLEuroparechtiiche Eigentumsgarantie und Bescbrankungsmöglichkeiten, Wohl der Allgemeinheit 
und Verhältnismäßigkeit, Papier in: Maunz/Dürig/Herzog, Art 14 Rz. 285 

^Erdmann, DVB1.1986, 659 (662) 
^rdmann, DVB1. 1986,659 (663) 
•""BVerfGE 19,206 (215) 
^VerfGE 29,402 (408); Selmer, AöR 101, (1976), 239 (241) 
740BVerfGE 67, 256 (274 f.); Friauf, JA 1981, 261 (263) 
741BVerfGE 6, 32 (37 f.); 50, 256 (262); 75,108 (148) 
742BVerfGE 20,150 (154 f.); 27, 344 (352); 35,221 (220 f.); Schmidt-Bleibtreu/Klein, Art. 20 Rz. 13 
743Einem, DVB1. 1988,12 (16) 



Der Nachteil für den Ablösenden besteht in der finanziellen Belastung durch die Ab
lösesumme. Ein grundsätzlicher Vorteil besteht darin, daß der Bauherr keine Aufwen
dungen für die Realherstellung von Stellplätzen tätigen muß. Der Hauptvorteil aber 
hegt darin, daß der Bauherr von der Realherstellungspflicht befreit wird, ohne deren 
Erfüllung er den Voraussetzungen für die Baugenehmigung nicht entsprechen würde. 
Die ursprüngliche Pflicht, den Anfahrtsverkehr auf dem auslösenden Grundstück un
terzubringen, um Gefahren von diesem ruhenden Verkehr für die Sicherheit, Ordnung 
und Leichtigkeit des fließenden Verkehrs zu vermeiden, ist verfassungsgemäß. Die 
Belastung ist eine Bestimmung des Inhalts und der Schranken des Eigentums. Die 
Freiheit ein Grundstück baulich zu nutzen, wird durch die ursprüngliche Pflicht verfas
sungsgemäß beschränkt. Das Surrogat beschränkt ebenfalls die Freiheit ein Grundstück 
baulich zu nutzen, diese Beschränkung ist jedoch, wie oben geprüft, grundsätzlich 
verfassungsgemäß. 

Vor allem ist der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz bei der Bemessung der Höhe der 
Stellplatzablöse zu beachten. Die Abgabe verfolgt das Ziel, eine Belastungsgleichheit 
der Stellplatzherstellungspflichtigen zu schaffen, und Finanzmittel zu erzielen. Hierfür 
ist die Stellplatzablöse grundsätzlich geeignet und erforderlich. 
Die Höhe der Ablöse muß verhältnismäßig sein. Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz744 

gilt auch für Sonderabgaben745. Nach dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist die Ver
hältnismäßigkeit von Mittel und Zweck zu wahren746. Hierfür sind die Nachteile der 
Belastung und die Vorteile, die sich aus dem Zusammenhang ergeben, zu berücksichti
gen. Die Höhe muß im Einzelfall zumutbar sein, wobei alle Gesamtumstände abzuwä
gen sind. 

Die Stellplatzablöse richtet sich in ihrer Höhe danach, wieviele Stellplätze der Betrof
fene bei Erfüllung der Realherstellungspflicht hätte errichten müssen. Die Höhe der 
Ablöse für den einzelnen Stellplatz richtet sich nach einem Prozentsatz der durch
schnittlichen Kosten, welche die Herstellung von Parkeinrichtungen im jeweiligen Ge
meindegebiet, einschließlich der Kosten für den Grunderwerb, beträgt. Teilweise wird 
auch auf die ersparten Aufwendungen des Bauherrn Bezug genommen747. 
Von dem jeweiligen Einzelfall hängt ab, inwieweit dem Bauherren durch die Verwen
dung der Ablöse ein Vorteil entsteht. Dies kann ein größerer Vorteil sein, wenn zu
sätzliche Parkeinrichtungen in der Nähe des betroffenen Grundstücks errichtet werden. 
Es kann sich ein geringerer Vorteil ergeben, wenn beispielsweise nur eine Verbesse
rung der gesamten Verkehrssituation auch im Bereich des Grundstückes erfolgt. 

744BVerfGE 19, 342 (348 f.); 23, 127 (133 f.); 76,1 (50 f.) 
745BVerfGE 37,1 (18 f.); 81,156 (188); Selmer, AöR 101 (1976), 399 (410 ff); 

Kloepfer, AöR 97 (1972), 232 (254 ff.) 
746BVerfGE 19, 303 (348 f.); 30, 292 (316); 61, 126 (134); 

ScbmiA-Bleibtreu/Klein, Art. 20 Rz. 13; Vorbemerkung von Art. 83 Rz. 15 
7 4 7 § 37 VI Landesbauordnung für Baden-Württemberg; Imig / Kiess, Baden-Württemberg, 55 f. 
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Dieser kann aus weiter entfernten Parkmöghchkeiten, oder die Verwendung für den 
öffentlichen Personennahverkehr entstehen. 
Je geringer der Vorteil ist, der sich aus der Verwendung der Abgabe ergibt, umso be
denklicher wird eine schwere Belastung. 
Die Höhe der Ablöse betragt grundsätzlich nicht den vollen Betrag, den ein durch
schnittlicher Stellplatz an Herstellungskosten verursacht, um Rücksicht darauf zu neh
men, daß der Ablösende kein bevorzugtes Nutzungsrecht an den von ihm mitfi
nanzierten Parkeinrichtungen hat748. Eine Belastung mit der vollen Höhe könnte bei der 
Gesamtabwägung als unangemessen erscheinen und daher unverhältnismäßig sein. Bei 
der Einräumung eines bevorzugten Nutzungsrechts wäre eine hundertprozentige Ko
stentragung möglicherweise angemessen. Eine Belastung in prozentualer Höhe der 
Realherstehungskosten, muß nach Abwägung aller Gesamtumstände individueh ermit
telt werden. Dies ist erforderlich um eine gerechte Abwägung zwischen Vorteilen und 
Nachteilen, die dem einzelnen durch die Verwendung des Ablösebetrages entstehen, zu 
gewährleisten. 

Die oberste Grenze dürfte bei 80 bis 90 % der durchschnittlichen Herstellungskosten 
eines Stellplatzes liegen749. Dieser sehr hohe Prozentsatz würde den Bauherrn nahezu 
mit den Realherstellungskosten belasten, ohne daß er die uneingeschränkte Nutzungs-
möghchkeit wie bei einer Realherstellung hätte. Jedoch steht ihm bei der Zahlung der 
Ablöse kein bevorzugtes Nutzungsrecht zu. 

In diesem Fall sollte sich für den Ablösenden ein Vorteil ergeben, der über eine allge
meine Verbesserung der Verkehrssituation des ruhenden Verkehrs auch im Bereich des 
betroffenen Grundstücks hinausgeht. Dies wäre beispielsweise gegeben, wenn er 
Parkmöghchkeiten in der Nähe seines Grundstücks erhielte, oder die Erreichbarkeit 
seines Grundstücks mit öffenthchen Verkehrsmitteln verbessert würde 7 5 0. 
Bei einer Höhe von 60 % der durchschnitthchen Herstellungskosten eines Stellplatzes 
erspart der Bauherr sich fast die Hälfte der Kosten, die er in etwa auch für die Real
herstellung aufwenden müßte. Man kann daher davon ausgehen, daß dieser wachsende 
Vorteil monitärer Art zu einer Erweiterung der Verwendungsmöghchkeiten führt. Un
gefähr dürfte der prozentuale Vorteil bei 40 % hegen, so daß eine „prozentuale freie 
Entscheidung von ebenfalls 40 %" denkbar wäre. 

Wenn eine 100 %-ige Kostenlast zu einer 100 %-igen Nutzungsbefügnis führen würde, 
eine 80 %-ige zu einem individuehen Vorteil, so würde eine 50 %-ige Kostenlast zu ei
ner um die Hälfte reduzierten Verpflichtung der Gemeinde führen. Man könnte von ei
ner hälftigen freien Verwendung ausgehen, die in einer grundsätzlichen Verbesserung 

748Baumgartner/Jäde, BayBO, Art. 59 Rz. 24; Müller/Weiß, Das Baurecht in Hessen, IB 1, § 50, 2.6.9.3 
749Müller/WeiÄ, Das Baurecht in Hessen, IB 1, § 50,2.6.9.3 
750MüUer / Weiß, Das Baurecht in Hessen 1B 1, § 50, 2.7.2 



der Situation des ruhenden Verkehrs im Gemeindegebiet insgesamt gesehen werden 
könnte. 
Bei einer darüber liegenden Kostenbeteiligung von 60 % müßte von einer etwas höhe
ren Verpflichtung ausgegangen werden, die einem Vorteil auch im Bereich des be
troffenen Grundstücks entsprechen könnte. Eine Verbesserung der Situation auch im 
Bereich des Grundstücks wäre Merfür angemessen. 
Ab einer 50 %-igen und geringeren Kostenübernahme ist von einer Verwendung für 
eine Verbesserung der Verkehrssituation für das gesamte Gemeindegebiet, bis zu Tei
len des Gemeindegebiets, die nicht in Zusammenhang mit dem betroffenen Grundstück 
stehen, auszugehen. 

Die Zumutbarkeit der Höhe der Ablöse ist von den Umständen des Einzelfalles ab
hängig, es ist jedoch grundsätzlich möglich, die Verhältnismäßigkeit zu wahren, 
aa) Regelungen der Bauordnungen mit 80 % Kostenbelastung 
Die Bremische Bauordnung bestimmt, daß die Ablöse nicht mehr als 80 % der durch
schnittlichen Hersteilungskosten betragen darf, wobei die Verwendung für die Her
stellung zusätzlicher öffentlicher Parkeinrichtungen, zusätzlicher privater Stellplätze, 
die Modernisierung und Instandhaltung öffentlicher Parkeinrichtungen und bauliche 
und andere Anlagen bzw. Einrichtungen, die geeignet sind, den Bedarf an Parkein
richtungen zu verringern, zu erfolgen hat751. 

Die Bauordnung für Nordrhein-Westfalen legt die Obergrenze bei 80 % der durch
schnittlichen Herstellungskosten, einschließlich der Kosten des Grunderwerbs, fest. 
Wobei die Verwendung für die Herstellung zusätzlicher öffentlicher Parkeinrichtungen, 
insbesondere P+R - Anlagen, zusätzliche private Stellplätze oder Garagen, bauliche 
oder andere Maßnahmen zur Herstellung und Verbesserung der Verbindungen zwi
schen Parkeinrichtungen und Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs, für 
den Ausbau, Instandhaltung und Betrieb von P+R - Anlagen, für die Einrichtung von 
Parkleitsystemen und anderen Maßnahmen zur Verringerung des Parksuchverkehrs, 
sowie sonstigen Maßnahmen zugunsten des ruhenden Verkehrs und für die Einrichtung 
von Abstellplätzen für Fahrräder vorgesehen ist 7 5 2. 

Die Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein bestimmt die Obergrenze mit 
80 % der durchschnittlichen Herstellungskosten für Stellplätze bzw. Abstellanlagen, 
einschheßlich des Grunderwerbs. Die Verwendung hat für die Herstellung zusätzlicher 
öffentlicher Parkeinrichtungen, zusätzlicher privater Stellplätze und Stellanlagen, zur 
Modernisierung und Instandhaltung öffemlicher Parkeinrichtungen oder für die Herstel
lung und Modernisierung baulicher sowie anderer Anlagen und Einrichtungen für den 
Fahrradverkehr, die den Bedarf an Parkeinrichtungen verringern, zu erfolgen753. 

7 5 1 § 49 VTI, VTIL EX Bremische Bauordnung 
7 5 2 § 51 V, VL, VIII Bauordnung für Nordrhein-Westfalen 
7 5 3 § 55 V, VI Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein 



Die Bauordnung für das Saarland bestimmt, daß der Betrag von 80 % der durch
schnittlichen Herstellungskosten für Parkeinrichtungen, einschließlich der Kosten des 
Grunderwerbs, nicht überschritten werden soll, wobei die Verwendung für die Her
stellung zusätzlicher, der allgemeinen Benutzung zur Verfügung stehender Parkein
richtungen erfolgen soll 7 5 4 . 

Diese 80 %-ige Kostenbelastung erfordert einen Vorteil, der über eine allgemeinen 
Verbesserung der Situation des ruhenden Verkehrs auch im Gebiet des betroffenen 
Grundstücks hinausgeht. 
Die zitierten Landesbauordnungen entsprechen damit nicht der Verhältnismäßigkeit, 
denn die Verwendungsregelungen stehen keine Verbindung zwischen der Verwendung 
der Ablöse und dem Abgabenschuldner her und sind sehr weit gefaßt. 
Eine Orientierung an der hessischen Verwendungsregelung, wonach die Verwendung 
des Geldbetrages für die Erreichbarkeit des zahlungspfhchtauslösenden Vorhabens ei
nen Vorteil bewirken soll 7 5 5 , oder der Bayerischen Bauordnung, wonach Stehplätze 
und Garagen an geeigneter Stelle zu errichten sind7 5 6, d.h. so daß sie geeignet sind, den 
vom Bauvorhaben ausgelösten ruhenden Verkehr aufzunehmen757, wäre erforderlich, 
um eine 80%-ige Kostenbelastung zu rechtfertigen. 

Um die Verhältnismäßigkeit zu wahren, müßten die Regelungen so ausgelegt werden, 
daß ein entsprechender Vorteil für den Abgabenschuldner entsteht. Es wäre auch mög
lich, eine geringere prozentuale Höhe, unter 80%, im Einzelfall zu wählen und so eine 
Verhältnismäßigkeit aufrecht zu erhalten. Da in den Landesbauordnungen 80 % nur als 
Obergrenze festgelegt ist, steht der Gesetzeswortlaut einer Einschränkung auf eine ge
ringere Höhe nicht entgegen. 

bb) Regelungen der Bauordnungen mit 60 % Kostenbelastung 
Die Musterbauordnung schlägt eine 60 %-ige Kostenbelastung der durchschnitthchen 
Herstellungskosten von öffenthchen Parkeinrichtungen oder privaten Stehplätzen, ein
schließlich der Kosten des Grunderwerbs im Gemeindegebiet oder in Teilen des Ge
meindegebietes, vor 7 5 8. 
Die Bauordnung für Mecklenburg-Vorpommern legt eine Obergrenze von 60 % der 
Herstellungskosten, einschließlich des Grunderwerbs, fest759. 
Die Landesbauordnung Rheinland-Pfalz bestimmt, daß 60 % der durchschnitthchen 
Stellplatzherstellungskosten, einschließlich der Kosten des Grunderwerbs, nicht über
schritten werden sollen760. 

7 5 4 § 42 VI Bauordnung für das Saarland 
7 5 5 § 50 VUl Hessische Bauordnung; Müller/Weiß, Das Baurecht in Hessen, IB 1, § 50, 2.7.2 
7 5 6Art. 59 Bayerische Bauordnung 
757Baumgartner/Jäde, BayBO, Art. 59 Rz. 66 
7 5 8 § 48 VI, VH, VIII Musterbauordnung 
7 5 9 § 48 VI, VTI, VUl Bauordnung für Mecklenburg-Vorpommern 
7 6 0 § 45 V Landesbauordnung für PJieinland-Pfalz 



Die Sächsische Bauordnung legt die Obergrenze auf 60 % der durchschnittlichen Her
stellungskosten von Parkeiririclrtungen, einschließüch des Grunderwerbs, fest761. 
Die Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt legt die Obergrenze mit 60 % der durch
schnittlichen Herstellungskosten für Parkeinrichtungen, einschließüch der Kosten des 
Grunderwerbs, fest762. 

Die Bauordnung für Thüringen bestimmt, daß der Geldbetrag 60 % der durchschnitt
lichen Herstellungskosten von Parkeinrichtungen, einschließlich der Kosten des Grund
erwerbs, nicht überschreiten soll 7 6 3 . 
Diese Kostenbelastung erfordert einen Vorteil für den Abgabenbelasteten, der in einer 
Verbesserung der Situation des ruhenden Verkehrs auch im Gebiet des Grundstücks, 
welches die Stellplatzablöse auslöst, zu sehen ist. 
Die Verwendungsregelungen entsprechen nicht eindeutig dieser Anforderung, abge
sehen von sonstigen Bedenken, welche gegen die Verwendungsbestimmungen beste
hen. Eine Auslegung dahin, daß zumindest auch das Gebiet des betroffenen Grund
stücks durch die Verbesserungen Nutzen zieht, ist jedoch möglich, 
cc) Regelungen der Bauordnungen ohne genaue Festlegung 
Die Brandenburgische Bauordnung nennt eine unbezifferte anteilige Kostenbeteiligung 
an den durchschnittlichen Herstellungskosten von öffentlichen oder privaten Stellplät
zen, einschließüch des Grunderwerbs im Gemeindegebiet oder bestimmten Teilen des 
Gemeindegebiets764. Folgende Bauordnungen treffen keine Festlegungen bezüglich der 
Höhe des Ablösebetrages: die Landesbauordnung für Baden-Württemberg7 6 5, die 
Bayerische Bauordnung766, die Hessische Bauordnung767, die Hamburgische Bauord
nung 7 6 8 und die Niedersächsische Bauordnung769. 

Die unbestimmten Höheregelungen lassen der Gemeinde am meisten Spielraum für eine 
eigene Gestaltung der Abgabenverwendung, da sie die Höhe und die sich hieraus we
gen der Verhältnismäßigkeit ergebende Pflicht, Vorteile für den SteUplatzablösenden 
zu gewähren, selbst bestimmen kann. Bei diesen Regelungen ist, abgesehen von ande
ren Bedenken bezüglich der Verwendungsbestimmungen, davon auszugehen, daß die 
Gemeinden sie verfassungskonform auslegen und anwenden werden. 

7 6 1 § 49 VI, VU Sächsische Bauordnung 
7 6 2 § 52 VL VU, VTU Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt 
7 6 3 § 49 VTI, VUI Bauordnung für Thüringen 
764§ 52 VL VTL VUI Brandenburgische Bauordnung 
765§ 37 v ? vi Landesbauordnung für Baden-Württemberg 
7 6 6Art. 53 Bayerische Bauordnung 
7 6 7 § 50 VL VÜ, VTII Hessische Bauordnung 
7 6 8 § 49 Hamburgische Bauordnung 
7 6 9 § 47 a Niedersächsische Bauordnung 
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d) Eingriff in Artikel 31 G G 
Art. 3 I GG begründet als allgemeiner Gleichheitssatz auch ein Wlllkürverbof770 und 
garantiert eine Belastungsgleichheit bei Abgaben77'. Das Willkürverbot ist jedoch nicht 
verletzt, wenn ein sachlicher Differenzierungsgrund vorliegt772. Ein solcher sachlicher 
Grund kann in verkehrspolitischen Erwägungen hegen773, aber auch Gründe des Um
weltschutzes stellen einen sachlichen Differenzierungsgrund dar774. 
Es kann aufgrund des gesetzgeberischen Freiraums nur die äußerste Ermessensgrenze 
kontrolliert werden775, so daß nicht die strikte Zweckmäßigkeit einer Regelung zu 
prüfen ist und ein Verstoß gegen die Verfassung nicht schon dann vorliegt, wenn eine 
andere Regelung gerechter wäre 7 7 6 . 

Die Gruppe der Bauherren ist grundsätzlich damit belastet, den durch ihre bauliche 
Anlage ausgelösten Anfahrtsverkehr auf ihrem Grundstück unterzubringen, um Ge
fahren für die Leichtigkeit und Sicherheit des fließenden Verkehrs zu vermeiden. Den
jenigen Bauherren, die dieser Pflicht nicht nachkommen können, wird die Stellplatzab
löse auferlegt, um den Vorteil auszugleichen, den sie durch die Befreiung von der 
Realherstellungspflicht haben. 

Eine Befreiung von der Stellplatzpflicht, im Falle der Unmöglichkeit der Realherstel
lung, ist ein rechtlicher Tatbestand der nicht nur auf Ausnahmefälle Anwendung findet. 
Eine ausgleichslose Befreiung würde zu einer Ungleichbehandlung der zur Realherstel-
lungverpflichteten führen. Sie wären mit einer Pflicht belastet, die nicht unerhebliche 
Kosten verursacht, wohingegen diejenigen, denen die Herstellung nur unter großen 
Schwierigkeiten möglich ist, von der Pflicht befreit würden. Der Grund, daß es recht
lich oder tatsächlich nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten möglich ist, die er
forderlichen Stellplätze herzustellen, stellt an sich einen sachlichen Differenzierungs
grund dar, welcher auch der Sachgerechtigkeit und Verhältnismäßigkeit entspricht777 

und die Ungleichbehandlung rechtfertigen kann. 

Dieser Differenzierungsgrund muß jedoch im Verhältnis zu der Belastung stehen, wel
che diejenigen trifft, denen eine Realherstellung möglich ist, und muß im Verhältnis 
stehen zu der Entlastung derjenigen, die von der Rechtspflicht befreit wurden. Der 
Differenzierungsgrund gibt Anlaß, eine unterschiedüche Behandlung vorzunehmen, die 
dadurch erfolgt, daß eine Befreiung erteilt wird. Er ist jedoch nicht schwerwiegend ge
nug, um diese Bevorzugung ohne ausgleichende Belastung zu rechtfertigen. Die Bela-

^VerfGE 4,7 (20 f.); 21, 362 (372); 23,12 (24); 23, 353 (372 f.); 29,402 (411 f.); 35,263 (271 f.); 
89, 132 (141) 

^Zirmnermann, DVBI. 1989, 901 (905) 
772BVerfGE 27, 364(371) 
•^BVerfGE 27, 58 (65 f.) 
^BVerfGE 27,58 (62 f., 65 f.) 
775BVerfGE4,7(18) 
mBVerfGE 3,162 (182); 4,144 (155); 23, 12 (25); BVerwG, NVwZ 1985,271 (272) 
"̂ Bonner Kommentar Art. 3 (Wernicke/Rüfner) Rz. 16 ff., 29 ff, 96 ff. 



stung der Bauherren durch ihre RealhersteUungspflicht wäre nicht zu rechtfertigen, da 
ihre Belastung im Verhältnis zum Enüastungsgrund der Befreiten unzumutbar hoch 
wäre. Um dieses Ungleichgewicht auszugleichen, ist eine Belastung der Realherstel-
lungsbeffeiten geboten778. 

Auch im Verhältnis zur AUgemeinheit erscheint es sinnvoll, die nachteiligen Befrei
ungsfolgen für den öffenthchen Verkehrsraum nicht der AUgemeinheit aufzuerlegen. 
Die Verursachung steUt einen sachlichen Grund für die bevorzugte Heranziehung der 
SteUplatzbefreiten dar. 
Eine voUe Entlastung ist unangemessen, da im Verhältnis hierzu die Belastung mit der 
RealhersteUungspflicht unzumutbar wird. Auch die Verursachung von negativen Aus
wirkungen auf den öffenthchen Verkehr steht einen sachlichen Grund dar, die Befreiten 
mit einer Abgabe zu belasten. 

Eine hälftige Entlastung, d.h. die Belastung mit der Hälfte der durchschnitthchen Ko
sten für Parkeinrichtungen, könnte vermutlich die unterste Grenze sein, die eine noch 
annäherungsweise Belastung wie die RealhersteUungpflicht darsteüt. Die hälftige Ko
stenübernahme bedeutet keine gleichwertige Belastung in Verhältnis zu den Kosten der 
RealhersteUung. Der Gesetzgeber hat bei der Ausgestaltung der Gleichbehandlung je
doch einen weiten Gestaltungsspielraum, so kann auch eine geringere Belastung, aus
reichend sein, um eine Gleichbehandlung zu gewährleisten. Eine hälftige Belastung ist 
merklich weniger als die voUe Belastung, sie ist jedoch nicht so unwesentlich, daß sie 
zu vernachlässigen wäre. Da sie jedoch dem Befreiten nur noch die Hälfte der Last 
auferlegt, die der Realherstellungsverpflichtete zu tragen hat, wird sie die unterste 
Grenze Mden, die noch eine Art von Ausgleich herstellen kann. 
Eine Belastung mit über 50 bis 100 % der durchschnitthchen Kosten für Parkein
richtungen gleicht die Entlastung in zunehmendem Maße aus. Es ist jedoch zu beach
ten, daß das Maß der Beteiligung auch den Verhältrüsrnäßigkeitsanforderungen in Zu
sammenhang mit anderen Grundrechten standhalten muß. Eine 100 %-ige Beteiligung, 
die unter dem Gesichtspunkt des Lastenausgleichs möglich ist, müßte jedoch im Einzel-
faU auch den Verfassungsmäßigkeitskriterien genügen. 

Die SteUplatzablöse verstößt nicht gegen Art. 3 I GG, sondern steUt durch die Bela
stungswirkung eine Lastengleichheit her. Hierbei ist die unterste Grenze dessen zu be
achten, die eine solche Belastungsgleichheit gerade noch herzusteUen vermag. 
Die SteUplatzablöse ist grundsätzhch mit Art. 3 I G G zu vereinbaren, da sie jeden trifft, 
der bauliche Anlagen errichtet779. 

778Grork-Suchsdorf/Lindorf, Niedersachsische Bauordnung, § 47 a Rz. 16, geht von einer Mindestbe
lastung von 60 % aus, um das Verursacherprinzip zu wahren. 

^VerwG, Urteil vom 30.08.1985, BRS 44 Nr. 114 
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e) Abgabenmaßstäbe für Sonderabgaben 
Kostendeckungsprinzip, Äquivdenzprinzip und I^istungsfahigkeitsprinzip besitzen 
keinen Verfassungsrang. Es besteht deshalb für den Gesetzgeber keine grundsätzliche 
Pflicht deren Geltung anzuordnen780. Bei der Stellplatzablöse wird keine Geltung die
ser Prinzipien angeordnet. Bei Sonderabgaben ist für die Bemessung der Abgabenhöhe 
auf die jeweilige Eigenart der Abgabe abzustellen. So ist z.B. bei Lenkungssonderab
gaben zu beachten, daß die Abgabenhöhe über die Anreiz- und Ausgleichsfünktion ent
scheidet781. 

Das Äqiuvdenzprinzip bedeutet, daß der geforderte Betrag und die öffentliche Lei
stung in einem angemessenen Verhältnis stehen sollen782. Die Befreiung von einer 
Rechtspflicht ist eine Leistung, für die nur schwer ein Wert ermittelt werden kann. 
Ahnlich wie bei der „Verschaffungsgebühr"783 hängt die Möglichkeit der Befreiung von 
der Erfüllung der tatbestandlichen Voraussetzungen ab. Die Rechtsbefreiung an sich 
kann nicht als entgeltabhängige Leistung erfolgen. Die Ablösungsvereinbarung, welche 
meist mit der Gemeinde geschlossen wird, ist Voraussetzung für die Befreiung, welche 
meist durch die untere Bauaufsichtsbehörde erteilt wird. Auch dies entspricht dem 
Prinzip der Trennimg von unbefangener, neutraler Erfüllung der Verwaltungsaufgaben 
und von der Deckung des staatlichen Finanzbedarfs, wie dies auch bei der Verschaf
fungsgebühr in Erscheinung tritt784. Die Verwaltungsgebühr für die Erteilung der Be
freiung wird in Zusammenhang mit der Baugenehmigung eingefordert, oder als se
parater Akt getrennt davon erhoben. Die Ablöse, die mit der Gemeinde vereinbar wird, 
kann sich daher nicht an den verursachten Verwaltungskosten der Rechtsverschaffüng 
orientieren. 

Möglich wäre es, das Äquivalenzprinzip auf die von der Gemeinde übernommene 
Pflicht, die verursachten Gefahren für den fließenden Verkehr zu beseitigen, anzu
wenden. Mit der Zustimmung zur Ablöse übernimmt die Gemeinde diese Pflicht anstel
le des Bauherren und trifft die dazu erforderlichen Maßnahmen. Die Kosten, die dem 
Stellplatzbefreiten auferlegt werden, müßten dann in angemessenem Verhältnis zu den 
Kosten der erforderlichen Maßnahmen stehen. Jedoch müssen die Maßnahmen geeig
net und erforderlich sein, um die Pflicht der Gemeinde zu erfüllen und in ange
messenem Verhältnis zu der übernommenen Pflicht stehen. Es darf von dem Befreiten 
nicht verlangt werden, überzogene Maßnahmen zu finanzieren. 
Die grundsätzliche Orientierung daran, wieviele Stellplätze er herzustellen hätte und 
für die sich daraus ergebende Anzahl einen durchschmttlichen Betrag der Herstellungs-

780Kloepfer, AöR 97 (1972), 232 (247 ff.) 
781Berendes, DÖV 1981,747 (751) 
782Kirchhof, Jura 1983, 505 (512) 
^Kirchhof, Jura 1983, 505 (512) 
784Kirchhof, Jura 1983, 505 (512) 



kosten für Parkeinrichtungen im Gemeindegebiet zu verlangen, entspricht den Ver
hältnismäßigkeitsgrundsatz und dem Äquivalenzprinzip. 
Das Kostendeckungsprinzip steht eine Obergrenze des zu erhebenden Betrages dar, 
der nicht höher hegen soll, als das Gesamtaufkommen der anfallenden Kosten 7 8 5. Auch 
hierbei ist nicht auf die durch die Rechtsverschaffung verursachten Verwaltungskosten 
zu achten, sondern ebenfalls auf die Kosten, die durch die Maßnahmen verursacht wer
den, welche durch die übernommene Pflicht erforderlich werden. Der auferlegte Betrag 
darf dabei nicht höher ausfallen, als das Gesamtaufkommen der verursachten Kosten. 
Es darf maximal der unter Anwendung des Äquivalenzprinzips ermittelte Betrag aufer
legt werden, wobei nach den Umständen des Einzelfalles prozentuale Abschläge zu 
machen sind. 

2. Kapitel; Ergebnis 
Jede nichtsteuerliche Abgabe muß verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein, um eine 
Störung der Finanzverfassung zu vermeiden. Die Differenzierung zwischen öffenthchen 
nichtsteuerlichen Abgaben ist erforderlich, weil jede Abgabenart unterschiedhche ver
fassungsrechtliche Probleme aufwirft, je nach dem, wer die mit der Abgabe Belasteten 
sind, aus was für einem Grund die Abgabe erhoben wird und wie die Abgabe verwen
det werden soll. Eine Bildung von Gruppen innerhalb der öffentlichen nichtsteuerlichen 
Abgaben ermöglicht es, gruppenspezifische Verfassungsmäßigkeitsanforderungen auf
zustellen. 

A. Art der Abgabe 
Bei der SteUplatzablöse handelt es sich um eine Sonderabgabe mit Ersatzfunktion. Da 
sie auch Finanzierungsfunktion besitzt, muß sie zusätzlich den Anforderungen an Fi
nanzierungssonderabgaben genügen. Es wäre jedoch denkbar, die SteUplatzablöse als 
Sonderabgabe mit Antriebs- und/oder Ausgleichsfünktion zu gestalten. 
Die SteUplatzablöse ist eine hoheitliche Geldleistungspflicht, die grundsätzlich von der 
unteren Bauaufsichtsbehörde auferlegt werden kann, wobei meist die Zustimmung der 
Gemeinde erforderlich ist. In der Praxis werden beide SteUen wohl zusammenfaUen. 
Sie ist in dem Sinne „voraussetzungslos", daß nur die Erfüllung des Sonderabgaben
tatbestandes erforderlich ist, um die Zahlungspflicht auszulösen. 
Die Vorschriften über die SteUplatzablöse werden aufgrund der allgemeinen Sachge
setzgebungskompetenz der Länder zum Bauordnungsrecht (Art. 70 I GG) erlassen, 
nicht aufgrund einer speziellen Abgabenkompetenz. 

Sie nimmt keine Rücksicht auf die Besteuerung der Abgabenschuldner und steht so in 
Konkurrenz zur Steuer. 

^Kirchhof, Jura 1983, 505 (512) 
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Sie bewirkt eine finanzielle Sonderbelastung im Vergleich zur Abgabenbelastung der 
Gesamtbevölkerung, die neben sonstigen Abgaben erhoben wird. 

B. Erfüllung der Verfassungsmäßigkeitsvoraussetzungen 
Die Regelung der SteUplatzschafiimgspflicht und als Annex dazu die Regelung der 
Stellplatzablöse werden von den Ländern aufgrund ihrer Kompetenz für das Bauord
nungsrecht, das den Ländern als allgemeine Sachgebietskompetenz aus Art. 70 I GG 
zusteht, erlassen. 
Die Stellplatzpflicht verfolgt das Ziel, Gefahren, die durch den Anfahrtsverkehr zu ei
nem Grundstück ausgehen, zu beseitigen. Bei diesen Gefahren handelt es sich, wie be
reits dargestellt, nicht nur um den Einfluß des bereits ruhenden Verkehrs, sondern 
auch um die Auswirkungen des Parkplatzsuchverkehrs auf die Sicherheit, Ordnung 
und Leichtigkeit des Verkehrsflußes. Dieses Ziel setzt sich in der Stellplatzablöse fort, 
indem eine Finanzierung von Maßnahmen beabsichtigt ist, welche die Gefahrenlage 
aufheben oder hinreichend vermindern sollen. Auch ist bezweckt, eine Belastungs
gleichheit der Bauherren sicherzustellen, die an sich der Stellplatzpflicht unterfallen. 
Die mit der Stellplatzabgabe verfolgten Ziele sind legitim. 

Die Gruppe der Bauherren, welche eine bauüche Anlage errichten wollen, die erforder
lichen Stellplätze jedoch nicht herstellen können, sind eine einheitüche, homogene 
Gruppe, die sich von der Allgemeinheit deutlich unterscheidet. 
Das Aufkommen aus der Steüplatzablöse wird normalerweise nicht in den Haushalts
plan aufgenommen, sondern in Sonderfonds verwaltet. Bei einer Aufnahme in den 
Haushaltsplan werden sie nach der Praxis mancher Gemeinden besonders ausgewiesen, 
um eine Verwendung für den aügemeinen Finanzbedarf zu vermeiden. Diese Trennung 
ist notwendig, um eine Abgrenzung zur Steuer zu schaffen. 

Sonderabgaben dürfen nicht für den aUgemeinen Finanzbedarf verwendet werden. Es 
darf keine allgemeine Staatsaufgabe mit ihnen finanziert werden. Durch einen besonde
ren Verwendungszweck muß eine Abgrenzung zur Steuer sichergesteüt werden. 
Um diese Abgrenzung, insbesondere zur Zwecksteuer, zu ermöglichen, ist es erforder
lich, die Verwendung des Abgabenaufkommens in einer Art und Weise zu regeln, die 
eine Unterscheidung ermögücht. 

Für eine Unterscheidung zur Zwecksteuer reicht es aus, die besondere Aufgabe zu be
tonen und die Beseitigung der spezieüen Gefahr, mit räumüchem Bezug zur Umgebung 
der gefahrauslösenden bauhchen Anlage, zum Ziel der Abgabenverwendung zu erklä
ren. 

Andeutungen hierfür finden sich bei der bayerischen Verwendungsregelung bezügüch 
der Hersteüung von Parkanlagen, die an geeigneter Steüe zu erfolgen hat und darin, 
daß bei Parkleitsystemen - die nur bei der Möghchkeh eines Ablösungsverlangens her
gestellt werden können - diese einen räumlich-verbessernden Bezug zu dem Gebiet ha-



ben müssen, in dem die Stellplatzherstellung ausgeschlossen oder beschränkt wurde786. 
In der hessischen Bauordnung finden sich ebenfalls diese Hinweise, da dort bei der 
Verwendung des Ablösebetrages ein Vorteil für die Erreichbarkeit der bauhchen Anla
ge bewirkt werden soll 7 8 7 . 

Eine weitere Unterschtidungsmöglichkeit bietet eine gegenüber der Zwecksteuer kon
krete und genaue Festlegung der Aufkommensverwendung. Diese Unterscheidung ist 
bei der Verwendungsart „bauliche Anlagen und andere Anlagen und Einrichtungen, die 
den Bedarf an Parkeinrichtungen verringern" nicht mehr gegeben. 

I. Sonderabgabe mit Ersatzfunktion 
Die Bauherren, die mit der Stehplatzablöse belastet werden, erhalten eine Befreiung 
von der Rechtspflicht, die erforderlichen Stehplätze herzustellen. 
Eine zumindest gruppennützige Verwendung des Abgabeauflcommens ist erforderlich, 
da die Ersatzabgabe an die ursprüngliche Rechtspflicht anknüpft, deren Erfüllung einen 
Vorteil für den einzelnen bewirkt. Der erforderliche Umfang der Nützlichkeit der Ver
wendung für den einzelnen hängt vor allem von der Schwere der auferlegten Belastung 
ab. 

Verwendungsarten, die grundsätzlich geeignet sind, gruppennützig zu sein, sind die 
Verwendung für die Herstellung zusätzlicher Parkeinrichtungen, die Verwendung für 
die Instandhaltung, Instandsetzung und Modernisierung öffentlicher Parkeinrichtungen, 
die Verwendung für den öffentlichen Personennahverkehr und die Verwendung für 
Parkleitsysteme. 

Nicht geeignet ist die Verwendung für den Fahrradverkehr. Da kaum eine Verringe
rung des motorisierten Individuarverkehrs durch derartige Maßnahmen zu erwarten ist, 
hegt diese Verwendung nicht im Interesse der Gruppe. 

Eine Verwendung für bauliche und andere Anlagen und Einrichtungen, die den Bedarf 
an Parkeinrichtungen verringern, ist zu unbestimmt, um eine gruppennützige Verwen
dung sicherzustellen. 

EL Finanzierungssonderabgabe 
Da die SteUplatzablöse auch Finanzienmgsfünktion hat, muß sie zusätzlich den Anfor
derungen an Finanzierungssonderabgaben genügen. Schon durch die rein tatsächliche 
Verursachung einer Gefahr durch den Anfahrtsverkehr trifft die Bauherren eine be
sondere Fmanzierungsverantworthchkeit für die Beseitigung dieser Gefahr. 
Bei der Finanzierungssonderabgabe muß eine sachgerechte Verknüpfung von Bela
stung und Begünstigung bestehen, was der Fall ist, wenn die Verwendung gruppen
nützig erfolgt. Das Ergebnis entspricht dem bei Ersatzabgaben. 

7 8 6Art. 59 Bayerische Bauordnung 
7 8 7 § 50 VII Hessische Bauordnung 
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III. Sonderabgabe mit Antriebs- und / oder Ausgleichsfunktion 
Eine Ausgestaltung der Stellplatzablöse als Lenkungssonderabgabe erscheint denkbar. 
Verhaltensgebot könnte die Vermeidung von Stellplatzbedarf sein. Die spezifische Be
ziehung des Abgabenschuldners zum Lenkungsziel könnte in der Verursachung von 
Gefahren durch hervorgerufenen Anfahrtsverkehr bestehen. 

Eine konkrete Festlegung der Abgabenverwendung als Abgrenzung zur Steuer ist auch 
hier möglich. Es ist jedoch auch möglich, eine Abgrenzung durch eine Betonung der 
speziellen Sachaufgabe zu schaffen, die eine räumliche Beziehung zu dem belasteten 
Grundstück erfordern würde. Eine gruppennützige Verwendung des Aufkommens ist 
hier nicht erforderlich, jedoch ist die Verhältnismäßigkeit des Grundrechtseingriffes zu 
wahren. 

Um noch einen Ausgleich für die Belastung der mit der Realherstellungspflicht belaste
ten Bauherren zu erzeugen, würde eine 50 %-ige Kostenlast der durchschnittlichen 
Kosten für Parkeinrichtungen die unterste Grenze darstellen. Darüber hinaus ist eine 
Belastung mit 50 - 80 % der Kostenlast denkbar, wobei das Prinzip der Verhält
nismäßigkeit mit ansteigender Höhe einen ansteigenden Vorteil für den Belasteten er
forderlich macht. 

C. Probleme der Verwendung 
L Das Erfordernis der Bestimmtheit 
Eine Abgrenzung der Sonderabgaben zur Steuer und gerade zur Zwecksteuer ist pro
blematisch. Sonderabgaben müssen sich jedoch von Steuern abgrenzen lassen. Gerade 
dadurch, wie das Abgabenaufkommen behandelt wird, wie es verwaltet wird und wo
für es verwendet wird, kann eine Unterscheidung ermöglicht werden. 
Eine Unterscheidung ist zum einen dadurch möglich, daß die Verwendung konkret und 
genau geregelt ist und über die Konkretheit bei der Festlegung von Zwecksteuern hin
ausgeht. 

Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Verwendung des Aufkommens für eine be
sondere Aufgabe zu betonen und eine spezielle Verbindung zwischen dem Auferle
gungsgrund und der Verwendung festzulegen. 

Außerdem ist bei Sonderabgaben, die eine gruppennützige Verwendung des Abgaben
aufkommens erfordern, eine Festlegung der Verwendung erforderlich, um eine grup
pennützige Verwendung sicherzustellen. Dies kann ebenfalls durch eine spezielle 
Zweckbestimmung oder durch eine konkrete und genaue Verwendungsfestlegung er
folgen. 

Die Bestimmung „Verwendung für bauliche Anlagen und andere Anlagen und Ein
richtungen, die den Bedarf an Parkeinrichtungen verringern" ist zu unbestimmt. Sie 
müßte mit einer Vorteilsklausel für die jeweilige betroffene bauliche Anlage, welche die 
Ablösepflicht auslöst, versehen werden. 



Ob eine verfassungsgemäße Auslegung möglich ist, ist fraglich, da keine Anhaltspunkte 
vorhanden sind, wie der Gesetzgeber eine Einschränkung vorgenommen hätte oder 
vornehmen würde. Eine Konkretisierung ist hierdurch kaum möglich. Nur die Hinzufü-
gung einer speziellen Zweckbindung wäre eine durchführbare Möglichkeit. Es ist je
doch fraglich, ob dies den Vorstehungen des Gesetzgebers entspräche. 

II. Das Erfordernis der Gruppennützigkeit 
Das Erfordernis einer gruppennützigen Verwendung ergibt sich bei Sonderabgaben mit 
Ersatzfunktion und Finanzierungssonderabgaben aus dem Belastungsgrund. Bei Son
derabgaben mit Ersatzfunktion ist auf das ursprüngliche Ergebnis der abgelösten 
Rechtspflicht zu achten. Wenn sich aus der Erfüllung der Rechtspflicht ein Vorteil er
gibt, sollte auch die Verwendung der Abgabe einen Vorteil bewirken. 
Bei Finanzierungssonderabgaben ergibt sich die Pflicht der gruppennützigen Verwen-
dun aus der Finanzierungsverantworthchkeit der Abgabenbelasteten, welche aus einer 
Nähe zu dem Finanzierungsziel folgt. Der Belastungsgrund, das Finanzierungsziel zu 
unterstützen, ist nur zu rechtfertigen, wenn sich die Verwendung an der Nähebezie
hung, der Finanzierungsverantwortung und dem daraus folgenden Interesse der Grup
pe orientiert. 

Grundsätzlich ist die Verwendung für den Fahrradverkehr als nicht geeignet anzuse
hen, um im Interesse der Gruppe der Bauherren zu hegen, da zur Zeit keine ausrei
chenden Auswirkungen auf den Anfahrtsverkehr zu erwarten sind. Es ist jedoch nicht 
auszuschließen, daß sich durch eine Veränderung der allgemeinen Umstände verkehrs
relevante Auswirkungen durch Maßnahmen für den Fahrradverkehr ergeben könnten. 
Ebenfalls nicht im Interesse der Bauherren ist die „Verwendung für bauliche Anlagen, 
andere Anlagen und Einrichtungen, die den Bedarf an Parkeinrichtungen verringern", 
da sie zu ungenau ist, um eine gruppennützige Verwendung sicherzustellen. 

III. Bindungen durch die Verhältnismäßigkeit 
Wie weit die Verwendung der SteUplatzablöse geregelt werden darf hängt auch davon 
ab, wie schwer die auferlegte Belastung ist. Um die Verhältnismäßigkeit der SteUplatz
ablöse zu wahren, ist auf den Vorteil zu achten, der sich für den Abgabenbelasteten 
ergibt. 
Eine 100 %-ige Kostenübernahme der durchschnitthchen Kosten pro SteUplatz ist 
grundsätzlich unverhältnismäßig. Nur in AusnahmefäUen, wenn z.B. ein bevorzugtes 
Nutzungsrecht eingeräumt werden würde, könnte eine derartige Kostenlast verhältnis
mäßig sein. 
Eine Kostentragung von 80 % der durchschnitthchen HersteUungskosten für Parkein
richtungen, einschließlich der Kosten des Grunderwerbs, steUt normalerweise die 
oberste Grenze dar. Um diese hohe Belastung zu rechtfertigen, muß für den Abga-
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benbelasteten ein Vorteil durch die Abgabenverwendung entstehen, der über eine all
gemeine Verbesserung der Situation des ruhenden Verkehrs auch im Bereich des be
troffenen Grundstücks hinausgeht. Dies wäre z.B. gegeben, wenn Parkmöglichkeiten in 
unmittelbarer Nähe geschaffen würden, oder die Erreichbarkeit des Grundstücks mit 
dem öffentlichen Personennahverkehr erheblich verbessert würde. 
Bei einer 60 %-igen Kostenlast sollte die Situation des ruhenden Verkehrs zumindest 
auch im Gebiet des betroffenen Grundstücks verbessert werden. 
Bei einer 50 %-igen Kostenübernahme der durchschnittlichen Herstellungskosten für 
Parkeinrichtungen je Stellplatz ist eine Verbesserung der Situation des ruhenden Ver
kehrs im Gemeindegebiet insgesamt, oder in Bereichen des Gemeindegebietes, die kei
nen Bezug zum betroffenen Grundstück aufweisen, angemessen. 
Eine Kostentragung von weniger als 50 % gleicht den Nachteil der Bauherren, die der 
Realherstellungspflicht genügen müssen, nicht mehr aus. Die Realherstellungspflicht 
würde für sie dann eine unangemessene Benachteiligung darstellen, die gegen den 
Gleichheitssatz verstößt. 

Eine Walumöglichkeit der Realherstellungspflichtigen zwischen Realherstellung und 
Ablösung wäre eine Lösung im Sinne der Gleichbehandlung. 
Grundsätzlich wäre es sinnvoll, der Gemeinde und dem Bauherrn die Möglichkeit ein
zuräumen, aus verschiedenen Kosten-/Nutzenmodellen eine von ihnen gewünschte Lö
sung auswählen zu können. Hierbei müßte die Gemeinde bei einer höheren Kosten
übernahme des Bauherrn diesem einen größeren Nutzen zugestehen; dem würde bei ei
ner geringeren Kostenbeteilung ein geringerer Vorteil gegenüberstehen. 
Die Regelungen der Landesbauordnungen, in denen eine maximale, prozentuale Ko
stenlast festgelegt wird, sind als Obergrenze zu verstehen, die Anhaltspunkte für die 
Gemeinde geben sollen. Diese Obergrenze ist entsprechend der angestrebten Begünsti
gung durch die Verwendung zu senken oder es ist eine entsprechend günstige Ver
wendung vorzunehmen. Es ist möglich, eine einschränkende Auslegung bezüglich der 
Höhe vorzunehmen. Auch bezüglich der begünstigenden Verwendung gibt es keine 
Anhaltspunkte, die gegen die Möglichkeit einer derartigen Auslegung sprechen. Diese 
Auslegung ist von der Gemeinde entsprechend durchzuführen. 
Es ist jedoch zu beachten, daß bei der Stellplatzablöse stets Restkosten verbleiben, da 
durch den Ablösenden grundsätzlich keine 100 %-ige Kostenübernahme erfolgt. Durch 
die Zustimmung zur Ablösung verpflichtet sich die Gemeinde diese Restkosten zu 
übernehmen, d.h. es entsteht für die Allgemeinheit eine Kostenbelastung durch die Be
freiung eines einzelnen. Auch aus diesem Grund sollte der Gemeinde ein möglichst 
großer Spielraum zur Ausgestaltung der Stellplatzablöse zugestanden werden. 



Die Veränderungen bezüglich der SteUplatzregelungen der Bauordnung für Berlin, die 
nur noch eine SteUplatzpflicht bezüglich Stellplätzen für schwer Gehbehinderte und 
Behinderte im RoUstuhl aufsteht788, und der Hessischen Bauordnung, nach der die Be
gründung einer StehplatzhersteUungspflicht und die Regelung der Ablöse den Ge
meinden überlassen wird 7 8 9 , zeigen eine veränderte Einstellung zum Problem der Un
terbringung des ruhenden Verkehrs. 

Im Rahmen von neuartigen Verkehrskonzepten werden in der letzten Zeit Möglichkei
ten angewandt, welche die Zahlung der Stellplatzablöse aussetzen, wenn nachweislich 
der Stellplatzbedarf reduziert wird oder überhaupt nicht besteht. Im Zusammenhang 
damit gibt es Versuchsmodelle wie Job-Tickets und „Autofreie Siedlungen", die sich 
mehr an einer Vermeidung des SteUplatzbedarfes790 als an dessen Befriedigung orien
tieren. 

Auch eine Verkehrsvermeidung durch städtebauliche Planung, etwa dadurch, daß die 
Verkehrsbewegungen - z.B. zwischen Wohnen und Arbeiten - durch eine funktional 
sinnvolle Zuordnung möglichst gering gehalten werden791, ist möglich. Die Vermei
dung von Verkehrsbewegungen durch städtebauliche Planung ist ein Mittel, welches 
zusammen mit anderen dazu beitragen kann, einen „Verkehrsinfarkt" der Städte zu ver
meiden. 

Es erscheint daher denkbar, daß immer flexiblere Regelungen zur Bekämpfung des 
SteUplatzproblems eingesetzt werden, bei denen es z.B. auch teilweise dem ablösenden 
Bauherrn möglich sein könnte, über die Höhe der Ablöse und deren Auswirkungen auf 
sein Vorhaben Einfluß zunehmen. Da vor allem die Gemeinde durch die pro
blematische Situation betroffen ist, sollte ihr größtmögliche Freiheit bei der Suche nach 
Lösungen gewährt werden. 
Da bei der Stehplatzproblematik je nach Gemeinde unterschiedhche Schwierigkeiten 
bestehen können, ist zu erwarten, daß die individuelle Gestaltung vor Ort am ehesten 
Erfolg haben wird 7 9 2. Nach der jetzigen gesetzlichen Gestaltung der SteUplatzablöse 
besteht jedoch ein eingeschränkter Verwendungsrahmen, der nicht für Ausweitungen 
geeignet ist. Versuche, die Verwendungsmöghchkeiten durch aUgemeingehaftene For
mulierungen zu erweitern oder Verwendungsmöghchkeiten aufzuführen, welche das 
Problem des KraftfahrzeugsteUplatzbedarfs nur entfernt betreffen, sind vor diesem 
Hintergrund verständlich. Sie müssen jedoch an den verfassungsrechtlichen Anforde-

7 8 8 § 48 Bauordnung für Berlin 
7 8 9 § 50 VL VTI, VIII Hessische Bauordnung 
^Jäde/Wdnl/Dirnrjerger, BayVBl. 1994, 321 (331); Sendler, DÖV 1974, 217 (227) 
^Steiner, örtliche Verkehrsplanung zwischen Staatseinwirkung und Selbstverwaltung, 101 (108) 
792BockenföTde, Die novellierten Regelungen der Landesbauordnungen - ein wirksamer Beitrag zur 

Lösung der Parkraumproblematik?, 181 (187) 
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rangen an Sonderabgaben mit Ersatzfunktion scheitern. Darüber hinaus ist eine Ver
wendungseinschränkung aus Gründen der Verhältnismäßigkeit vorzunehmen. 
Eine Möglichkeit, die Verwendungsmögkchkeiten zu erweitern, besteht darin, die 
Stellplatzablöse als Sonderabgabe mit Antriebs- und/oder Ausgleichsfünktion umzu
gestalten, so daß sie anderen Anforderungen an ihre Verfassungs- und Rechtmäßigkeit 
umerfällt. Es wäre möglich die Vorschriften über die Stellplatzpflicht grundsätzlich zu 
ändern und deren Regelungen und die Ablösungsregelungen den Gemeinden zu über
lassen oder nur die Ausgestaltung der Ablöse zu verändern. 

Hierfür ist eine Verhaltensaufforderung notwendig. In Frage käme die Aufforderung 
den Stellplatzbedarf zu vermeiden, wie es z.B. bei den Projekten der „Autofreien 
Siedlung"793 und den Job-Tickets794 der Fall ist. Eine Verwendung müßte dann nicht 
mehr gruppennützig sein. Sie wäre dann nur eingeschränkt durch das Erfordernis, das 
Abgabenaufkommen sachgerecht, im Sinne des Lenkungsziels, zu verwenden und die 
Verhältnismäßigkeit der Belastung zu wahren. 

Nachdem der Trend zur Anschaffung795 und Benutzung796 des Kraftfahrzeugs unge
brochen ist, stellt nicht nur die Unterbringung des ruhenden Verkehrs ein Problem dar. 
Während der motorisierte Individualverkehr auf dem „flachen Land" einen Zugewinn 
an Mobilität bedeutet797, führt er in den Ballungszentren, insbesondere in den Innen
städten, zu einer Überlastung der Verkehrsräume798. 

Um eine Entlastung der Innenstädte vom motorisierten Individualverkehr zu erreichen, 
gibt es verschiedene Lösungsansätze. Hierzu zählen eine Ausweitung des ÖPNV, Job-
Tickets, „Autofreie Siedlungen" oder sogar die „Autofreie Innenstadt"799. Inwieweit 
diese Ansätze sinnvoll und praktikabel sind, ist fraglich. Während ÖPNV und Job-
Tickets noch als erfolgversprechend angesehen werden können, ist die „Autofreie 
Siedlung" schon schwerer zu realisieren und das Konzept der „Autofreien Innenstadt" 
derzeit nicht durchfuhrbar800 

Ob die bauordhimgsrechtlichen Stellplatzregelungen auf dieses Verkehrsproblem einen 
großen Einfluß nehmen können, ist fraglich. 
Der Baubestand der Innenstädte umfaßt in der Hauptsache „Altbestände" Dies führt 
dazu, daß nur in Ausnahmefällen, z.B. bei einer Nutzungsänderung, eine Pflicht zur 
Schaffung von neuen Stellplätzen entsteht801. Ein entlastender Einfluß auf die Park-

TOSteiner, DAR 4/94, 121(126) 
794Böckenförde, Die novellierten Regelungen der Landesbauordnungen - ein wirksamer Beitrag zur 

Lösung der Parkraumproblematik ?, 181 (183) 
^BMV, Verkehr in Zahlen 19%, 144 f. 
^BMV, Verkehr in Zahlen 19%, 222 f. 
^ M V , direkt 49,7 
^Steiner, DVBI. 1992, 1561 
^Steiner, DVBI. 1992, 1561 
800Steiner, L" VBl. 1992, 1561 
8 0 1 Art. 58 m Bayerische Bauordnung 



platzproblematik durch Neubauten ist wegen deren vergleichsweise geringer Anzahl in 
den Innenstädten ebenfahs nicht groß. Aufgrund dieses geringen Umfangs können die 
Stehplatzregelungen der Bauordnungen keine neuen Impulse geben. Auch auf die oben 
dargestellte Verkehrs- und Parkplatzproblematik der Ballungszentren entfalten sie kei
ne wesentliche positive Wirkung. Man könnte vermuten, daß Berlin die Auflagen zur 
Herstellung von Stehplätzen in der Bauordnung deshalb im wesentlichen gestrichen 
hat802. 

Die SteUplatzregelungen haben auf die Verkehrsüberiastung der Ballungszentren zwar 
einen Einfluß, sie können aber wegen der vergleichsweise geringen Auswirkungen das 
grundsätzliche Problem nicht lösen. 

8 0 2 §48 VI Bauordnung für Berlin, Stand vom 28.02.1985 
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Landesbauordnungen (Auszüge): 

1. Musterbauordnung, Fassung: 11.12.1993; Stand: 01.03.1994 
§ 48 Stehplätze und Garagen 
(6) Ist die Herstellung nach Absatz 5 Satz 1 nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten mög
lich, so kann die untere Bauaufsichtsbehörde mit Einverständnis der Gemeinde verlangen, daß 
der zur Herstellung Verpflichtete an die Gemeinde einen Geldbetrag zahlt. Ein Geldbetrag ist 
auch dann zu zahlen, soweit die Herstellung notwendiger Stehplätze und Garagen nach Absatz 
5 Satz 3 oder durch Bebauungsplan untersagt oder eingeschränkt ist. Der Geldbetrag darf 60 
von Hundert der durchschnittlichen Herstellungskosten von Parkeinrichtungen nach Absatz 8 
Nr. 1 einschließlich der Kosten des Grunderwerbs im Gemeindegebiet oder in bestimmten Tei
len des Gemeindegebiets nicht übersteigen. Die Höhe des Geldbetrages je Stehplatz ist durch 
Satzung festzulegen. 
(8) Die Gemeinde hat den Geldbetrag nach Absatz 6 zu verwenden für 
1. die Herstellung zusätzlicher öffentlicher Parkeinrichtungen oder zusätzlicher privater Steh
plätze zur Entlastung der öffentlichen Verkehrsflächen, 
2. die Modernisierung, Instandhaltung und Instandsetzung öffentlicher Parkeinrichtungen, 
3 bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen, die den Bedarf an Parkeinrichtun
gen verringern. 

2. Brandenburgische Bauordnung, Fassung: 01.06.1994; Stand: 15.08.1994 
§ 49 Stellplätze und Garagen 
(6) Kann der Bauherr die Stehplätze oder Garagen nach Absatz 5 Satz 1 nur unter großen 
Schwierigkeiten herstellen, so kann die Bauaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit der Ge
meinde zulassen, daß der Bauherr seine Verpflichtung durch Zahlung eines Geldbetrages an die 
Gemeinde ablöst. Soweit die Herstellung nach Absatz 5 Satz 1 nicht möglich oder durch örtli
che Bauvorschriften nach § 89 Abs 3 untersagt oder eingeschränkt ist, ist der Bauherr zur 
Zahlung des Geldbetrages verpflichtet. § 11 Abs. 3 gilt entsprechend. 
(7) Der Geldbetrag soll den anteiligen durchschnitthchen Herstellungskosten von Parkeinrich
tungen nach Absatz 8 Nr. 1 Buchstabe a einschließlich der Kosten des Grunderwerbs im Ge
meindegebiet entsprechen. Für die Ermittlung der Herstellungskosten sind je Stehplatz 25 qm 
Stehplatz- und Bewegungsfläche zugrundezulegen. 
(8) Die Gemeinde hat den Geldbetrag nach Absatz 6 fur 
1. die Herstellung und Instandhaltung 
a) zusätzlicher öffentlicher Einrichtungen für Stellplätze und Abstellplätze oder 
b) zusätzlicher privater Stehplätze zur Entlastung der öffenthchen Verkehrsflächen, 
2. bauliche Maßnahmen zum Ausbau und zur Instandsetzung von Einrichtungen des öffentli
chen Personennahverkehrs zu verwenden. 

3. Bauordnung für Berlin, Fassung: 01.01.1996; Stand: 01.02.19% 
§ 48 Stehplätze und Abstellmöglichkeiten für Fahrräder 
(4) Ist die Herstellung von Stellplätzen auf einem Grundstück nach Absatz 2 Satz 1 auf Grund 
von Festsetzungen in Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen oder Rechtsver
ordnung gemäß § 76 Abs. 8 eingeschränkt oder ausgeschlossen, so hat es dabei sein Bewenden. 
Bauordnung für Berlin, Fassung: 01.11.1997; Stand 15.11.1997 
§ 48 Stehplätze und Abstelhnöghchkeiten für Fahrräder 
(1) Bei der Errichtung öffentlich zugänglicher Gebäude sind Stehplätze in ausreichender Zahl 
für schwer Gehbehinderte und Behinderte im Rollstuhl anzubieten. Bei der Errichtung baulicher 
Anlagen und anderer Anlagen, bei denen ein Zu- und Abfahrtsverkehr zu erwarten ist 



sind ausreichende Abstellmöghchkeiten für Fahrräder herzustellen. Werden Anlagen nach Satz 
1 und 2 geändert oder ändert sich ihre Nutzung, so sind Stellplätze nach Satz 1 und Abstell-
möglichkeiten für Fahrräder in solcher Anzahl und Größe herzustellen, daß sie die infolge der 
Satzungsänderung zusätzlich zu erwartenden Fahrzeuge aufnehmen können. 
(2) Die Stellplätze nach Absatz 1 Satz 1 können auf dem Baugrundstück oder in zumutbarer 
Entfernung davon auf einem geeigneten Grundstück hergestellt werden, dessen Benutzung für 
diesen Zweck öffenm<A-recbllich gesichert ist. Die Ab^Umöglichkerten für Fahrräder sind auf 
dem Baugrundstück zu schaffen. 
(3) Stellplätze müssen so angeordnet werden, daß ihre Benutzung die Gesundheit nicht schädigt 
und das Arbeiten und Wohnen, die Ruhe und die Erholung in der Umgebung durch Lärm oder 
Luftschadstoffe nicht über das zumutbare Maß hinaus stört. 
Sie müssen von den öffentlichen Straßen aus auf möglichst kurzem Wege zu erreichen und ver
kehrssicher sein. Stellplatzflächen sind durch Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern gärt
nerisch zu gestalten 

4. Landesbauordnung für Baden-Württemberg, Fassung: 08.08.1995; 
Stand: 01.09.1995 
§ 39 Stellplätze und Garagen 
(5) Lassen sich notwendige Stellplätze oder Garagen nach Absatz 4 nicht oder nur unter großen 
Schwierigkeiten herstellen, so kann die Baurechtsbehörde mit Zustimmung der Gemeinde zur 
Erfüllung der Stellplatz^ erpfiiehtung zulassen, daß der Bauherr einen Geldbetrag an die Ge
meinde zahlt. Der Geldbetrag muß von der Gemeinde innerhalb eines angemessenen Zeitraums 
verwendet werden für 
1. die Herstellung öffentlicher Parkeinrichtungen, insbesondere an Haltestellen des öffentlichen 
Personennahverkehrs, oder privater Stellplätze zur Entlastung der öffentlichen Verkehrsflächen. 
2. die Modernisierung und Instandhaltung öffentlicher Parkeinrichtungen, oder 
3. bauliche Anlagen, andere Anlagen oder Einrichtungen, die den Bedarf an Parkeinrichtungen 
verringern, wie Einnchtungen des öffentlichen Personctmafnerkehrs oder für den Fahrradver
kehr. 
Die Gemeinde legt die Höhe des Geldbetrages fest. 

5. Bayerische Bauordnung, Fassung: 04.08.1997; Stand 15.11.1997 
Art. 53 Ablösung der Stellplatz- und Garagenbaupflicht 
(1) Kann der Bauherr die Stellplätze oder Garagen nicht auf seinem Baugrundstück oder auf 
einem geeigneten Grundstück in der Nähe herstellen, so kann er die Verpflichtung nach Art. 58 
auch dadurch erfüllen, daß er der Gemeinde gegenüber die Kosten für die Herstellung der vor
geschriebenen Stellplätze oder Garagen in angemessener Höhe übernimmt. Diese Art der Erfül
lung der Verpflichtung nach Art. 52 kann ganz oder teilweise verlangt werden, wenn oder so
weit die Stellplätze oder Garagen nach den Festsetzungen eines Bebauungsplans oder den örtli
chen Bauvorschriften auf dem Baugrundstück oder in seiner Nähe nicht errichtet werden dür
fen. Die Gemeinde hat die Abtösungsbeträge für die Herstellung von Garagen oder Stellplätzen 
an geeigneter Stelle oder für den Unterhalt bestehender Garagen und Steilplätze zu verwenden. 
Im Fall des Ablösungsverlangens nach Satz 2 kann die Gemeinde die Ablösungsbeträge auch 
für bauliche Maßnahmen zum Ausbau und zur Unterhaltung von Einrichtungen des öffentli
chen Personennahverkehrs sowie für Parkleitssysteme verwenden, soweit diese die bessere 
Ausnutzung von Parkeinrichtungen im Sinn des Art. 91 Abs. 2 Nr. 4 Satz 2 für die Gebietsteile 
der Gemeinde gewährleisten, in denen der Bebauungsplan oder die örtliche Bauvorschrift gel
ten. 
(2) Die Verpflichtungen gehen entsprechend, wenn die bauliche Anlage oder die andere Anlage 
nicht unmittelbar an einer uneingeschränkt befahrbaren Verkehrsfläche hegt. 
(3) Es kann Sicherheitsleistung in angemessener Höhe verlangt werden. 



6. Bremische Landesbauordnung, Fassung: 27.03.1995; Stand: 01.08.1995 
§ 68 Stehplätze und Garagen 
(6) Die Verpflichtung zur Herstellung notwendiger Stellplätze kann auch durch Zahlung eines 
Geldbetrages erfüllt werden (Ablösungsbetrag). Bei Wohnungsbau vorhaben kann die Bauord
nungsbehörde die vollständige oder teilweise Herstellung der notwendigen Stehplätze im Ein
zelfall verlangen, wenn dies wegen der Anzahl der notwendigen Stehplätze oder der besonderen 
örtlichen Verhältnisse aus Gründen des ruhenden oder fließenden Verkehrs erforderlich ist. Die 
Verpflichtung zur Herstellung notwendiger Fahrradabstellplätze kann durch Zahlung eines 
Geldbetrages nur erfüllt werden, wenn die notwendigen Fahrradabstellplätze nicht oder nur 
unter großen Schwierigkeiten nach Maßgabe des Absatzes 4 hergestellt werden können oder die 
Ablösung im Einzelfall aus städtebaulichen Gründen verlangt wird. 
(7) Ist die Herstellung von Stellplätzen nach Maßgabe des Absatzes 4 auf Grund von Festset
zungen in Bebauungsplänen oder durch ein Ortsgesetz nach Absatz 5 untersagt oder einge
schränkt, so ist die Verpflichtung zur Herstellung notwendiger Stehplätze durch Zahlung eines 
Ablösungsbetrages zu erfüllen. 
(8) Die Höhe des Ablösungsbetrages für Stehplätze kann für das Gemeindegebiet, für abge
grenzte Teile des Gemeindegebietes oder für bestimmte Vorhaben einheitlich durch Ortsgesetz 
festgelegt werden. Der Ablösungsbetrag darf 80 vom Hundert der durchschnitthchen Herstel
lungskosten von Parkeinrichtungen nach Absatz 9 Nr. 1 einschließlich der Kosten des Grund
erwerbs nicht übersteigen. Die Höhe des nach Absatz 6 Satz 3 zu zahlenden Geldbetrages wird 
für die Stadtgemeinde Bremen vom Senator für das Bauwesen und für die Stadtgemeinde Bre
merhaven vom Magistrat der Stadt Bremerhaven festgesetzt; dabei gelten Satz 1 und 2 sinnge
mäß. 
(9) Die Geldbeträge nach Absatz 6 sind zu verwenden für 
1. die Herstellung zusätzlicher öffentlicher Parkeinrichtungen oder zusätzlicher privater Steh
plätze zur Entlastung der öffenthchen Verkehrsflächen, 
2. die Modernisierung und Instandhaltung öffentlicher Parkeinrichtungen, 
3. bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen, die geeignet sind, den Bedarf an 
Parkeinrichtungen für Kraftfahrzeuge zu verringern. 

7. Hessische Bauordnung, Fassung: 19.12.1994; Stand: 01.02.1995 
§ 50 Stehplätze und Garagen, Abstellplätze für Fahrräder 
(6) Die Gemeinden legen unter Berücksichtigung der örtlichen Verkehrsverhältnisse fest, ob 
und in welchem Umfang Stehplätze oder Garagen und Abstellplätze errichtet werden müssen, 
um den Erfordernissen des rahenden Verkehrs zu genügen; sie können durch Satzung bestim
men, daß 
6. auf die Herstellung von notwendigen Stehplätzen oder Garagen ganz oder teilweise verzich
tet wird, soweit bei bauhchen Anlagen besonderer Art oder Nutzung nach § 53 Abs. 5 Nr. 1 bis 
6 und Nr. 8 durch besondere Maßnahmen der Bedarf an Stehplätzen oder Garagen verringert 
oder dies sichergestellt wird, 
7. Die Herstellung von Stellplätzen oder Garagen untersagt oder eingeschränkt wird, soweit 
Gründe des Verkehrs oder städtebauliche Gründe dies erfordern; dabei kann bestimmt werden, 
daß in zumutbarer Entfernung von den Baugrundstücken zusätzliche ausreichende Parkeinrich
tungen zur Verfügung stehen müssen, 
9. die nach Nr. 1 bis 4 und 7 zur Herstellung Verpflichteten unter Fortfall der Herstellungs
pflicht an die Gemeinden einen Geldbetrag zahlen, wenn die Herstellung von Stehplätzen oder 
Garagen nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten möglich ist; in der Satzung ist die Höhe 
des Geldbetrages festzulegen. 
Macht die Gemeinde von der Satzungsermächtigung nach Satz 1 Nr. 1 bis 4 Gebrauch, hat sie 
in der Satzung Größe, Zahl und Beschaffenheit der notwendigen Stehplätze, Garagen und Ab
stellplätze unter Berücksichtigung von Art und Zahl der vorhandenen und zu erwartenden 
Fahrzeuge der Personen zu bestimmen, die die Anlagen ständig benutzen oder sie besuchen. 



Die Gemeinde kann, wenn eine Satzung nach Satz 1 Nr. 1 oder 2 nicht besteht, im Einzelfall 
die Hersteilung von Stellplätzen, Garagen oder Abstellplätzen verlangen, wenn dies wegen der 
Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs erforderlich ist. 
(7) Der Geldbetrag nach Abs. 6 Satz 1 Nr. 9 ist zu verwenden für 
1. die Herstellung zusätzlicher Parkeinrichtungen zugunsten des Gemeindegebietes, 
2. die Unterhaltung bestehender Parkcinnchtungen, 
3. investive Maßnahmen des öffentlichen Personennabverkehrs oder 
4. investive Maßnahmen des Fahrradverkehrs. 
Die Verwendung des Geldbetrages muß für die Erreichbarkeit des Bauvorhabens, das die Zah
lungspflicht auslöst, einen Vorteil bewirken. Die zeitliche Reihenfolge der Verwendungs-
maßnahmen bestimmt die Gemeinde nach pflichtgemäßem Ermessen unter Berücksichtigung 
des Urnfangs und des Grades der durch den ruhenden Verkehr hervorgerufenen Gefahren für 
die Sicherheit, Ordnung oder Leichtigkeit des Verkehrs und ihrer tatsächlichen Möglichkeiten 
der Verwendung. 
(8) Macht die Gemeinde von der Satzungsermächtigung nach Abs. 6 Satz 1 Nr. 9 Gebrauch, 
trifft sie die Entscheidung über den Fortfall der Herstellungspflicht und über die Zahlung des 
Geldbetrages. Die Baugenehmigung kann von der Entscheidung der Gemeinde und von der 
Zahlung des Geldbetrages abhängig gemacht werden. 

8. Hamburgische Bauordnung, Fassung: 27.09.1995; Stand: 01.11.1995 
§ 48 Stellplätze 
(6) Die Herstellung von Stellplätzen kann mit Ausnahme des durch Wohnnutzung verursachten 
Stellplatzbedarfs ganz oder teilweise untersagt werden, wenn 
1. die öffentlichen Wege im Bereich des Grundstücks oder die nächsten Verkehrsknoten durch 
den Kraftfahrzeugverkehr ständig oder regelmäßig zu bestimmten Zeiten überlastet sind oder 
ihre Überlastung zu erwarten ist oder 

2. das Grundstück durch den öffentlichen Personennahverkehr gut erschlossen ist. 

§ 49 Ausgleichsbeträge für Stellplätze 
(1) Die Verpflichtung nach § 48 wird durch Zahlung eines Ausgleichsbetrages an die freie 
Hansestadt Hamburg erfüllt, wenn 
1. nach § 48 Absatz 3 notwendige Stellplätze oder notwendige Fahrradplätze nicht oder nur 
unter unzumutbaren Schwierigkeiten hergestellt oder nachgewiesen werden können, 
2. aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder wegen einer Untersagung nach § 48 Absatz 6 not
wendige Stellplätze auf dem Grundstück oder auf einem anderen Grundstück in der Nähe nicht 
hergestellt werden dürfen. 
Die Zahlungspflicht entfällt, wenn in einem Gebäude, dessen Fertigstellung mindestens fünf 
Jahre zurückliegt, Wohnraum durch Änderung der Nutzung, durch Ausbau oder durch nach
trägliche Abänderung und Errichtung von Dach- und Staffelgeschossen, ohne daß Vollge
schosse entstehen, geschaffen wird. Satz 1 gut nicht, wenn der öffentliche Weg, an dem das 
Gebäude hegt, regelmäßig durch abgestellte Fahrzeuge überlastet ist. 
(2) Die Ausgldchsbeträge dürfen nur verwendet werden zum Erwerb von Flächen sowie zur 
Herstellung, Unterhaltung, Grundinstandsetzung und Modernisierung von 
1. baulichen Anlagen zum Abstellen von Kraftfahrzeugen außerhalb öffentlicher Straßen und 
von Fahrrädern, 
2. Verbindungen zwischen Parkeinrichtungen und Haltestellen des öffentlichen Personennahver
kehrs, 
3. Parkleitsystemen und anderen Einrichtungen zur Verringerung des Parksuchverkehrs sowie 
für sonstige Maßnahmen zugunsten des ruhenden Verkehrs sowie 
4. Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs und von öffentlichen Radverkehrsan
lagen. 
(3) Die Höhe des Ausgleichsbetrages wird durch ein besonderes Gesetz bestimmt. 



(4) Die Ausgleichsbeträge nach Absatz 1 und die sich darauf beziehenden Zinsen ruhen auf 
dem Grundstück als öffentliche Last und, solange das Grundstück mit einem Erbbaurecht be
iastet ist, auch auf diesem. Die dingliche Haftung kann gegen die jeweilige Eigentümerin bzw. 
den jeweiligen Eigentümer oder gegen die Erbbauberechtigte bzw. den Erbbauberechtigten gel
tend gemacht werden. Das gut auch dann, wenn diese Person nicht persönliche Schuldnerin 
bzw. persönlicher Schuldner ist. 

9. Bauordnung für Mecklenburg-Vorpommern, Fassung: 26.04.1994; Stand: 15.07.1994 
§ 48 Stellplätze und Garagen 
(6) Ist die Herstellung nach Absatz S Satz 1 nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten mög
lich, so kann die Bauaufsichtsbehörde mit Einverständnis der Gemeinde verlangen, daß der zur 
Herstellung Verpflichtete an die Gemeinde einen Geldbetrag zahlt. Ein Geldbetrag ist auch zu 
zahlen, soweit die Herstellung notwendiger Stehplätze und Garagen nach Absatz 5 Satz 3 un
tersagt oder eingeschränkt ist. Der Geldbetrag darf 60 v. H. der durchschnittlichen Herstel
lungskosten von Parkeinrichtungen nach Absatz 8 Nr. 1 einschließlich der Kosten des Grund
erwerbs im Gemeindegebiet oder in bestimmten Teilen des Gemeindegebietes nicht übersteigen. 
Die Höhe des Geldbetrages je Stellplatz ist durch Satzung festzulegen. 
(7) Wenn in einem Gebäude, das im Zehpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes fertiggestellt 
war, eine Wohnung geteilt oder wenn Wohnraum durch Änderung der Nutzung, durch Auf
stockung oder Änderung des Daches eines solchen Gebäudes geschaffen wird, so braucht der 
dadurch verursachte Mehrbedarf an Stellplätzen oder Garagen nicht gedeckt zu werden, wenn 
dies auf dem Grundstück nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten möglich ist. Absatz 6 
findet keine Anwendung. 
(8) Die Gemeinde hat den Geldbetrag nach Absatz 6 zu verwenden für 
1. die Herstellung zusätzlicher öffentlicher Parkeinrichtungen oder zusätzlicher privater Steh
plätze zur Entlastung der öffenthchen Verkehrsflächen, 
2. die Modernisierung und Instandhaltung öffentlicher Parkeinrichtungen, 
3. Fahrradwege sowie bauliche Anlagen oder andere Anlagen und Einrichtungen, die den Be
darf an Parkeinrichtungen verringern. 

10. Niedersächsische Bauordnung, Fassung: 15.06.1995; Stand: 01.07.1995 
§ 47 VI: Aussetzung der Stellplatzpflicht 
§ 47 a Ablösung der Pflicht zur Herstellung notwendiger Einsteilplätze 
(1) Können notwendige Einstehplätze nicht oder nur unter außergewöhnlichen Schwierigkeiten 
entsprechend den Anforderungen hergestellt werden und ist die Pflicht zur Herstellung nicht 
nach § 47 Abs. 6 ausgesetzt, so kann die Bauaufsichtsbehörde im Emvernehmen mit der Ge
meinde ausnahmsweise zulassen, daß die Herstellung der Einstehplätze durch Zahlung eines 
Geldbetrages an die Gemeinde ersetzt wird. Der Ausnahme bedarf es nicht, wenn notwendige 
Einstehplätze auf Grund einer örtlichen Bauvorschrift nach § 46 Abs. 2 oder eines Bebau
ungsplans auf dem Baugrundstück unzulässig sind. Zur Zahlung des Geldbetrages sind der 
Bauherr und die nach § 61 Verantwortlichen als Gesamtschuldner verpflichtet, sobald und so
weit die bauliche Anlage ohne notwendige Einstehplätze in Benutzung genommen wird. § 47 
Abs. 4 Satz 2 gut entsprechend. 
(2) Der Geldbetrag nach Absatz 1 ist nach dem Vorteil zu bemessen, der dem Bauherrn oder 
dem nach § 61 Verantwortlichen daraus erwächst, daß er die Einstehplätze nicht herzustehen 
braucht. Die Gemeinde kann den Geldbetrag durch Satzung für das Gemeindegebiet oder Teile 
des Gemeindegebietes einheitlich festsetzen und dabei auch andere Maßstäbe wie die durch
schnittlichen örtlichen Herstellungskosten von Parkplätzen oder Parkhäusern zugrunde legen. 
(3) Die Gemeinde hat den Geldbetrag nach Absatz 1 zu verwenden für 
1. Parkplätze, Stehplätze oder Garagen, 
2. Anlagen und Einrichtungen für den öffentlichen Personennahverkehr, 



3. a) Anlagen zum Abstellen von Fahrrädern, 
b) Fahrradwege oder 
c) sonstige Anlagen und Einrichtungen, die den Bedarf an Ernstellplätzen verringern. 

11. Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, Fassung: 12.10.1995; 
Stand: 22.11.1995 
§ 471: Aussetzung der Stellplatzptlicht 
§ 47 Stellplätze und Garagen, Abstellmöglichkeiten für Fahrräder 
(5) Die Gemeinde kann für abgegrenzte Teile des Gemeindegebiets oder bestimmte Fälle durch 
Satzung bestimmen, daß 
2. auf die Herstellung von Stellplätzen oder Garagen ganz oder teilweise verzichtet wird, soweit 
die Bedürfhisse des ruhenden oder fließenden Verkehrs oder städtebauliche Gründe nicht entge
genstehen, 
3. die Herstellung von Stellplätzen oder Garagen untersagt oder eingeschränkt wird, soweit 
Gründe des Verkehrs, insbesondere die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, städ
tebauliche Gründe oder der Schutz von Kindern dies rechtfertigen und für Wohnungen sicher
gestellt ist, daß in zumutbarer Entfernung von den Baugrundstücken zusätzliche Parkeinrich
tungen für die allgemeine Benutzung oder Gememschaftsanlagen in ausreichender Zahl, Größe 
und in geeigneter Beschaffenheit zur Verfügung stehen, 
4. die Herstellung notwendiger Stellplätze oder Garagen unter den Voraussetzungen des Ab
satzes 1 Satz 4 ausgesetzt wird. 
(6) Ist die Herstellung notwendiger Stellplätze oder Garagen nicht oder nur unter großen 
Schwierigkeiten möglich, so kann die Bauaufsichtsbehörde unter Bestimmung der Zahl der 
notwendigen Stellplätze im Einvernehmen mit der Gemeinde festlegen, daß auf die Herstellung 
von Stellplätzen verzichtet werden kann, wenn die zur Herstellung Verpflichteten an die Ge
meinde einen Geldbetrag nach Maßgabe der Satzung zahlen. Die Pflicht zur Zahlung des Geld
betrages kann auf Antrag ausgesetzt werden, solange und soweit, insbesondere aufgrund der 
Inanspmchrtahme des öffentlichen Perscnennahverkehrs durch die ständigen Benutzerinnen und 
Benutzer der baulichen Anlagen, nachweislich ein Bedarf an den Stellplätzen und Garagen, für 
die der Geldbetrag zu zahlen wäre, nicht besteht; dies gilt nicht bei Wohnungen. Absatz 1 Satz 
5 gilt entsprechend. Ist die Herstellung notwendiger Stellplätze oder Garagen aufgrund einer 
Satzung nach Absatz 5 Nr. 3 untersagt, oder eingeschränkt, so ist für die Differenz zwischen 
notwendigen Stellplätzen und hergestellten zulässigen Stellplätzen oder Garagen ein Geldbetrag 
an die Gemeinde zu zahlen. Den Geldbetrag zieht die Gemeinde ein. Der Geldbetrag darf 80 
vom Hundert der durchschnittlichen Herstellungskosten von Parkeinrichtungen nach Absatz 7 
Buchstabe a einschließlich der Kosten des Grunderwerbs im Gemeindegebiet oder in bestimm
ten Teilen des Gemeindegebietes nicht überschreiten. Die Höhe des Geldbetrages je Stellplatz 
ist durch Satzung festzulegen. 
(7) Der Geldbetrag nach Absatz 6 ist zu verwenden 
a) zur Herstellung zusätzlicher öffentlicher Parkeinnchtungen. insbesondere P+R - Anlagen, 
oder zusätzlicher privater Stellplätze oder Garagen zur Entlastung der öffentlichen Verkehrs
flächen, 
b) für bauliche oder andere Maßnahmen zur Herstellung und Verbesserung der Verbindungen 
zwischen Parkeinrichtungen und Hartestellen des öffentlichen Personennahverkehrs, 
c) zum Ausbau, zur Instandhaltung und zum Betrieb von P+R - Anlagen, 
d) für die Einrichtung von Parkleitsystemen und anderen Maßnahmen zur Verringerung des 
Parksuchverkehrs sowie für sonstige Maßnahmen zugunsten des ruhenden Verkehrs, 
e) zur Einrichtung von öffentlichen Abstellplätzen für Fahrräder. 



12. Landesbauordnung rar Rheinland-Pfalz, Fassung: 08.03.1995; Stand: 01.03.1995 
§ 43 Stellplätze und Garagen 
(4) Ist die Herstellung notwendiger Stellplätze oder Garagen nicht oder nur unter großen 
Schwierigkeiten möglich oder ist sie auf Grund einer Satzung nach § 86 Abs. 3 untersagt oder 
emgeschränkt, so kann der Bauherr, wenn die Gemeinde zustimmt, seine Verpflichtung nach 
den Absätzen 1, 2 und 3 auch dadurch erfüllen, daß er an die Gemeinde einen Geldbetrag zahlt. 
Der Geldbetrag darf 60 v. H. der durchschnitthchen Herstellungskosten der Parkeinrichtungen 
einschließlich der Kosten des Grunderwerbs nicht übersteigen. Die Höhe des Geldbetrages je 
Stellplatz oder Garage ist durch Satzung festzulegen. 
(5) Der Geldbetrag nach Absatz 4 ist zu verwenden: 
1. zur Herstellung öffentlicher Parkeinrichtungen an geeigneter Stehe, 
2. für die Instandhaltung und Modernisierung öffentlicher Parkeinrichtungen. 
3. zum Ausbau und zur Instandhaltung von P+R - Anlagen, 
4. für die Einrichtung von Parkleitsystemen und anderen Maßnahmen zur Verringerung des 
Parksuchverkehrs, 
5. für bauliche oder andere Maßnahmen zur Herstellung und Verbesserung der Verbindungen 
zwischen Parkeinrichtungen und Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs. 

13. Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein, Fassung: 11.07.1994; 
Stand: 15.09.1994 
§ 48 Stehplätze und Garagen, Abstellanlagen für Fahrräder 
(5) Die Stehplätze und Garagen sowie Abstellanlagen für Fahrräder sind auf dem Baugrund
stück herzustehen; die Stehplätze und Garagen dürfen auch in zumutbarer Entfernung vom 
Baugrundstück, die Abstellanlagen für Fahrräder in unmittelbarer Nähe auf einem geeigneten 
Grundstück hergesteht werden, dessen Benutzung für diesen Zweck öffentlich-rechtlich gesi
chert wird. Die Verpflichtung zur Herstellung notwendiger Stehplätze kann mit Einverständnis 
der Gemeinde auch durch Zahlung eines Geldbetrages erfüllt werden; Absatz 6 Satz 3 und 4 
gelten entsprechend. Die Bauaufsichtsbehörde kann, wenn Gründe des Verkehrs dies erfordern, 
im Einzelfall bestimmen, daß die Stellplätze oder Garagen sowie Abstellanlagen für Fahrräder 
auf dem Baugrundstück oder auf einem anderen Grundstück herzustellen sind. Die Gemeinde 
kann durch von der obersten Bauaufsichtsbehörde zu genehmigende örtliche Bauvorschriften 
für genau abgegrenzte Teile des Gemeindegebietes die Herstellung von Stellplätzen und Gara
gen untersagen oder einschränken, wenn und soweit Grunde des Verkehrs oder Festsetzungen 
eines Bebauungsplanes dies erfordern und die Belange des ruhenden Verkehrs angemessen be
rücksichtigt werden. 
(6) Ist die Herstellung von Stellplätzen und Garagen oder A.bstellanlagen für Fahrräder nach 
Absatz 5 Satz 1 nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten möglich, so kann die Bauauf
sichtsbehörde mit Einverständnis der Gemeinde verlangen, daß die oder der zur Herstellung 
Verpflichtete an die Gemeinde einen Geldbetrag zahlt. Dies gut auch, wenn nach Absatz 3 Satz 
3 für bestehende bauliche Anlagen Stellplätze und Garagen oder Abstehanlagen für Fahrräder 
gefordert werden und wenn und soweit die Herstellung nach Absatz 5 Satz 3 untersagt oder 
eingeschränkt worden ist. Der Geldbetrag ist zur Herstellung zusätzlicher öffentlicher Parkein
richtungen oder zusätzlicher privater Stehplätze und Stehplatzanlagen, zur Modernisierung und 
Instandhaltung öffentlicher Parkeinrichtungen oder zur Herstellung und Modernisierung bauli
cher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen für den öffenthchen Perso
nennahverkehr und für den Fahrradverkehr, die den Bedarf an Parkeinrichtungen verringern, zu 
verwenden. Der Geldbetrag, den die oder der zur Herstellung von Stellplätzen oder Garagen 
Verpflichtete zu zahlen hat, darf 80 v. H. der durchschnittlichen Herstellungskosten von Park
einrichtungen nach Satz 3, der Geldbetrag, den die oder der zur Herstellung von Abstellanlagen 
für Fahrräder Verpflichtete zu zahlen hat, darf 80 v. H. der durchschnittlichen Her
stellungskosten von Abstellanlagen für Fahrräder, jeweils einschließlich der Kosten des Grund
erwerbs im Gemeindegebiet oder in bestimmten Teilen des Gemeindegebietes, nicht überstei
gen. 



14. Sächsische Bauordnung, Fassung: 26.07.1994; Stand: 15.08.1994 
§ 49 Steilplätze und Garagen, Abstellplätze für Fahrräder 
(6) Die Gemeinde kann durch Satzung für genau abgegrenzte Teile des Gemeindegebietes die 
Herstellung von Stehplätzen und Garagen sowie Abstellplätzen für Fahrräder untersagen oder 
einschränken, wenn und soweit 
1. Gründe des Verkehrs oder Festsetzungen eines Bebauungs- oder Vorhaben- und Erschhe-
ßungsplancs dies erfordern und 
2. für Wohnungen sichergesteht ist, daß in zumutbarer Entfernung von den Baugrundstücken 
zusätzliche Parkeinrichtungen für die allgemeine Benutzung oder Gemeinschaftsanlagen in ge
eigneter Beschaffenheit zur Verfügung stehen. 
(7) Ist die Herstellung von Stellplätzen und Garagen nach Absatz 5 Satz 1 nicht oder nur unter 
großen Schwierigkeiten möglich, so kann die untere Bauaufsichtsbehörde mit Einverständnis 
der Gemeinde verlangen, daß der zur Herstellung Verpflichtete an die Gemeinde einen Geld
betrag zahlt. Dies gilt auch, wenn und soweit die Herstellung nach Absatz 6 untersagt oder ein
geschränkt worden ist. Bei Ermittlung des Geldbetrages bleiben die ersten vier Stellplätze je 
Vorhaben außer Betracht. Der Geldbetrag ist zu verwenden 
1. zur Herstellung öffentlicher und privat genutzter Parkeinrichtungen, Stehplätze und Garagen 
(zum Beispiel: Quartiergaragen für Anwohner) zur Entlastung der öffenthchen Verkehrsflä
chen, 
2. für den Unterhalt, die Modernisierung, Instandhaltung und Instandsetzung öffentlicher Park
einrichtungen, 
3. für investive Maßnahmen 
a) des öffenthchen Personennahverkehrs, 
b) des Fahrradverkehrs. 
Der Geldbetrag muß zur Erleichterung der Verkehrssituation im näheren Umfeld des Bauvor
habens eingesetzt werden. 
Der Geldbetrag darf 60 v. H. der durchschnittlichen Herstellungskosten von Parkcinnchtungen 
nach Satz 3 einschließlich der Kosten des Grunderwerbs im Gemeindegebiet oder bestimmten 
Teilen des Gemeindegebietes nicht übersteigen. Die Höhe des Geldbetrages je Stehplatz ist 
durch Satzung festzulegen. Notwendige Abstellplätze für Fahrräder brauchen nicht errichtet zu 
werden, wenn dies nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten auf dem Baugrundstück mög
lich ist. 

15. Bauordnung Für das Saarland, Fassung 10.11.1988; Stand: 01.03.1994 
§ 42 Stehplätze und Garagen 
(6) Ist die Herstellung nach Absatz 5 Satz 1 nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten mög
lich oder ist sie auf Grund einer Satzung nach § 83 untersagt oder eingeschränkt, so kann die 
Bauaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde gestatten, daß der Bauherr die Stell
platzpflicht durch Zahlung eines Geldbetrages ablöst, sofern eine Ablösesatzung (§ 83 Abs. 1 
Nr. 6) besteht. Der Geldbetrag darf 80 v. H. der durchschnitthchen Herstellungskosten der 
Parkeinrichtungen einschließlich des Grunderwerbs im Gemeindegebiet oder in bestimmten 
Teilen des Gemeindegebietes nicht überschreiten und ist zur Herstellung zusätzlicher, der all
gemeinen Benutzung zur Verfügung stehender Parkeinrichtungen zu verwenden. 

16. Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt, Fassung: 23.06.1994; Stand: 01.09.1994 
§ 49 Stehplätze und Garagen 
(6) Ist die Herstellung von Stellplätzen und Garagen nach Absatz S Satz 1 nicht oder unter 
großen Schwierigkeiten möglich, so kann die Bauaufsichtsbehörde mit Einverständnis der Ge
meinde verlangen, daß der zur Herstellung Verpflichtete an die Gemeinde einen Geldbetrag 
zahlt Ein Geldbetrag ist auch zu zahlen, soweit die Herstellung notwendiger Stehplätze und 
Garagen nach Absatz 5 Satz 3 oder durch Bebauungsplan untersagt oder eingeschränkt ist. Der 
Geldbetrag darf 60 v. H. der durchschnittlichen Herstellungskosten von Parkeinrichtungen nach 
Absatz 8 Nr. 1 einschließlich der Kosten des Grunderwerbs im Gemeindegebiet oder in be-



stimmten Teilen des Gemeindegebietes nicht übersteigen. Die Höhe des Geldbetrages je Stell
platz ist durch Satzung festzulegen. 
(8) Die Gemeinde hat den Geldbetrag nach Absatz 6 zu verwenden für 
1. die Herstellung zusätzlicher öffentlicher Parkeinrichtungen oder zusätzlicher privater Stell
plätze zur Entlastung der öffentlichen Verkehrsflächen, 
2. die Modernisierung und Instandhaltung öffentlicher Parkeinrichtungen, 
3. bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen, die den Bedarf an Parkeinrichtun
gen verringern, 
4. bauliche und andere Maßnahmen zur Herstellung zur Herstellung oder Verbesserung der 
Verbindungen zwischen Parkeinrichtungen und Haltestellen des öffentlichen Personennahver
kehrs. 

17. Bauordnung für Thüringen, Fassung: 02.06.1994; Stand: 01.10.1995 
§ 49 Stellplätze und Garagen 
(3) Ausnahme für Wohnraum 
(6) Untersagungssatzung 
(7) Ist die Herstellung nach Absatz 6 Satz 1 nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten mög
lich, so kann die untere Bauaufs lchtsbehörde mit Einverständnis der Gemeinde gestatten, daß 
der Bauherr sich gegenüber der Gemeinde verpflichtet, einen Geldbetrag zu bezahlen. Dies gilt 
auch, wenn und soweit die Herstellung nach Absatz 6 Satz 3 untersagt oder eingeschränkt wor
den ist. Der Geldbetrag darf 60 vom Hundert der durchschnittlichen Herstellungskosten von 
Parkeinrichtungen nach Absatz 8 Nr. 1 einschließlich der Kosten des Grunderwerbs im Ge
meindegebiet oder in bestimmten Teilen des Gemeindegebietes nicht übersteigen. Die Höhe des 
Geldbetrages je Stellplatz ist durch Satzung festzulegen. 
(8) Die Gemeinde hat den Geldbetrag nach Absatz 7 zu verwenden für 
1. die Herstellung zusätzlicher öffentlicher Parkeinrichtungen (einschließlich P+R - Parkplät
ze) oder zusätzlicher privater Stellplätze zur Entlastung der öffentlichen Verkehrsflächen, 
2. die Modernisierung und Instandhaltung öffentlicher Parkeinrichtungen (einschließlich P+R -
Parkplätze), 
3. bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen, von denen zu erwarten ist, daß 
sie den Bedarf an Parkeinrichtungen verringern. 
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